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‘ VERMOGENSVERWALTUNG

Kundeninformation zur Vermdégensverwaltung




Vorwort

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

seit dem 03. Januar 2018 gilt die Richtlinie Uber Méarkte fur Finanzinstrumente (MiFID I1). Damit starkte die
Européische Union den Anlegerschutz und erhdhte die Transparenz am Kapitalmarkt.

Fir den Anlegerschutz existieren nach diesen Vorgaben verschiedene Méglichkeiten der Kunden-
einstufung. Im Interesse des grolitmdglichen Schutzes stufen wir unsere Kunden in das Segment
.Privatkunde® ein. Unabhangig davon haben Sie das Recht, eine Einstufung in eine Kundengruppe mit
niedrigerem Schutzniveau zu beantragen.

Mit dieser Broschiire erhalten Sie alle fiir die Finanzportfolioverwaltung relevanten Informationen und
Bedingungen.

Falls Sie zusatzliche Details zu den Sie betreffenden Regelungen oder dem Inhalt der im Anhang
befindlichen Informationsschriften wiinschen, wenden Sie sich jederzeit gerne an lhren Kundenbetreuer.

Bankhaus Ludwig Sperrer
Kommanditgesellschaft
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Impressum

Die Angaben wurden sorgfaltig gepruft und beruhen auf dem jeweils neuesten Stand.
Dennoch kann keine Garantie fur die Vollstandigkeit, Richtigkeit und letzte Aktualitat ibernommen werden.

Diese Broschre ist urheberrechtlich geschiitzt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung unzuléassig und
strafbar.

Copyright:
Bankhaus Ludwig Sperrer KG

Marienplatz 5-6
85354 Freising
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Informationen Uber die Bank und die Dienstleistung Finanzportfolioverwaltung
(Vermdgensverwaltung)

A) Allgemeine Informationen

Name und Kontaktdaten der Bank

Bankhaus Ludwig Sperrer KG Telefon: +49 (0)8161 176-0
Marienplatz 5-6 Telefax: +49 (0)8161 176-65
85354 Freising E-Mail: kontakt@sperrer.de

Internet: https://www.sperrer.de

Gesetzlich Vertretungsberechtigte der Bank

Christian Sperrer
Hans Sperrer GmbH

Hauptgeschaftstatigkeit der Bank

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschéften sowie die Erbringung von Finanzdienst-
leistungen und von damit zusammenhéngenden Geschéften.

Die Bank verfugt Uber die Erlaubnis nach § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG fir die Finanzportfolioverwaltung.

Zustéandige Aufsichtsbehorde

Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht
Adresse: Graurheindorfer Straf3e 108, 53117 Bonn / Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main
Internet:  https://www.bafin.de

Eintragung im Handelsregister
Amtsgericht Minchen HRA 42622

Umsatzsteueridentifikationsnummer
DE 128097257

Vertragssprache

MaRgebliche Sprache fir dieses Vertragsverhdltnis und die Kommunikation mit dem Kunden wahrend der
Laufzeit des Vertrages ist Deutsch.

Rechtsordnung/Gerichtsstand

Gemal Nr. 6 Abs. 1 der ,Allgemeinen Geschaftsbedingungen® gilt flir den Vertragsschluss und die gesamte
Geschaftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank deutsches Recht.
Der Vermoégensverwaltungsvertrag sieht eine vertragliche Gerichtsstandsklausel vor.

Aulergerichtliche Streitschlichtung

Fur die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht die Mdglichkeit, den Ombudsmann der privaten
Banken anzurufen. Naheres regelt die ,Verfahrensordnung des Ombudsmanns der privaten Banken®, die auf
Waunsch zur Verfigung gestellt wird.

Die Beschwerde ist schriftlich an folgende Adresse zu richten:

Ombudsmann der privaten Banken, Geschéftsstelle, Postfach 04 03 07, 10062 Berlin
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B) Informationen zur Finanzportfolioverwaltung

Wesentliche Leistungsmerkmale

Finanzportfolioverwaltung

Im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung tbernimmt die Bank die Disposition des Kundenvermdgens im
Rahmen der vereinbarten Anlagerichtlinien. Grundlage hierfir ist der zwischen dem Kunden und der Bank
abgeschlossene Vermogensverwaltungsvertrag, in dem die Anlagerichtlinien festgelegt werden.

Voraussetzung fur eine am Kundeninteresse ausgerichtete Vermdgensverwaltung und die Vereinbarung fur
den Kunden geeigneter Anlagerichtlinien ist, dass der Kunde der Bank vorab ausreichende Informationen
Uber seine Anlageziele, finanziellen Verhaltnisse, Nachhaltigkeitspraferenzen sowie Erfahrungen und Kennt-
nisse mitteilt, damit die Empfehlung einer Vermdgensverwaltungsstrategie auf seine persénliche Situation
und seine Bedirfnisse abgestimmt werden kann (Geeignetheitspriifung).

Eine klassische Anlagestrategie in der Finanzportfolioverwaltung kann dem Kunden nur empfohlen werden,
wenn er zuvor angegeben hat, dass alle Anlagen in Betracht kommen, auch solche, die keine Nachhaltig-
keitsaspekte berlcksichtigen.

Ex-Ante-Kosteninformation

Kunden mussen vor der Entscheidung fur eine Vermdgensverwaltungsstrategie tber alle zu erwartenden
Kosten und Nebenkosten sowie die Auswirkungen dieser Kosten auf die Rendite des verwalteten Vermo-
gens informiert werden (,Ex-Ante- Kosteninformation®). Die Pflicht der Bank zur Ex-Ante-Kosteninformation
gilt gegeniber allen Interessenten an der Vermdgensverwaltung und den Vermégensverwaltungskunden.

Verwahrung

Die Bank verwahrt im Rahmen des Vermdgensverwaltungsvertrags Wertpapiere weder unmittelbar noch mit-
telbar selbst. Die Verwahrung der Wertpapiere erfolgt auf der Grundlage eines gesonderten Depotvertrags
durch die V-BANK AG. Weitere Informationen zur Verwahrung der Wertpapiere sind dem mit der V-BANK
AG geschlossenen Depotvertrag sowie den Geschéftsbedingungen der V-BANK AG zu entnehmen.

Bewertung von Finanzinstrumenten

Im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung werden die einzelnen Finanzinstrumente im Regelfall taglich be-
wertet, wobei die Schlusskurse des Vortags oder — falls diese nicht vorhanden sind — die letzten festgestell-
ten Kurse malR3geblich sind. Die Bank wird bei der Bewertung der Finanzinstrumente die von den jeweiligen
Depotbanken ubermittelten Kurse zugrunde legen.

Hinweis auf Risiken und Preisschwankungen von Wertpapieren

Finanzinstrumente weisen je nach Produktart Unterschiede in den Chancen und Risiken auf. Ausfuhrliche
Darstellungen zu den Besonderheiten der einzelnen Produkte kdnnen Sie der Broschire ,Basisinformatio-
nen Uber Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen“ entnehmen. Die aktuelle Fassung dieser Broschire kon-
nen Sie jederzeit bei der Bank anfordern.

Preise

Die aktuellen Preise fir die Dienstleistungen der Bank ergeben sich aus dem jeweiligen Vermdgensverwal-
tungsvertrag und den Geschéaftsbedingungen der V-BANK AG.

Hinweise auf vom Kunden zu zahlende Steuern und Kosten

Einkunfte aus Wertpapieren sind in der Regel steuerpflichtig. Das gleiche gilt fir Gewinne aus dem Erwerb
und der VeraduRRerung von Wertpapieren. Abhangig vom jeweils geltenden Steuerrecht (In- oder Ausland)
kénnen bei der Auszahlung von Ertragen oder VerduRerungserldsen Kapitalertrag- und/oder sonstige Steu-
ern anfallen (z. B. Withholding Tax nach US-amerikanischem Steuerrecht), die an die jeweilige Steuerbe-
horde abgefiihrt werden und daher den an den Kunden zu zahlenden Betrag mindern.

Im Rahmen der Kapitalertragsteuer konnen Verluste aus Wertpapier-, Termin- und Devisengeschéften ver-
rechnet werden. Bei Fragen sollte sich der Kunde an die fir ihn zustandige Steuerbehdrde bzw. seinen steu-
erlichen Berater wenden. Dies gilt insbesondere, wenn er im Ausland steuerpflichtig ist.

Eigene Kosten (z. B. fur Ferngesprache, Porti) hat der Kunde selbst zu tragen.
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Berichterstattung tber die erbrachten Dienstleistungen
Mitteilung Uber getatigte Geschéfte

Die Kunden erhalten tber jedes im Rahmen der Vermégensverwaltung ausgefiihrte Geschaft von der
V-BANK AG eine Abrechnung, mit der sie lber die wesentlichen Geschéftsdaten (Bezeichnung des Wertpa-
piers, Menge, Zeitpunkt, Kurswert, Entgelte, Auslagen sowie Verwahrart und ggf. Lagerland) informiert wer-
den. Diese wird spéatestens am ersten Geschéftstag nach Ausfiihrung des Auftrags oder, sofern die V-BANK
AG die Bestatigung des Auftrags von einem Dritten erhalt, spatestens am ersten Geschéftstag nach Eingang
der Bestatigung Ubermittelt.

Rechenschaftsbericht

Die Bank wird den Kunden uber die V-BANK AG vierteljahrlich einen Bericht Uber die Vermdgensverwaltung
und den Stand des Vermdgens erstatten (Rechenschaftsbericht). Die Bewertung der Vermégenswerte er-
folgt jeweils zu den an den Stichtagen der Rechenschaftsberichte verfigbaren aktuellen Kursen und Markt-
preisen. Die entsprechenden Daten werden der Bank von Dritten (Depotbank; externe Datenlieferanten) zur
Verfugung gestellt. Eine Haftung der Bank fir die Richtigkeit der Daten ist ausgeschlossen.

RegelméRige Beurteilung der Geeignetheit

Der Kunde erhalt jahrlich einen Bericht Gber die regelméfige Beurteilung der Geeignetheit seines Portfolios
durch die Bank (Geeignetheitsbericht).

Jahrliche Kosteninformation (Ex-post-Reporting)

Der Kunde erhéalt einmal jahrlich Gber die V-BANK AG eine Kosteninformation, die Uber alle angefallenen
Kosten im Zusammenhang mit den erbrachten Wertpapierdienstleistungen und Finanzinstrumenten zusam-
menfassend informiert.

Information bei Uberschreitung von Verlustschwellen

Die Bank wird den Kunden auf Grund der gesetzlichen Vorgaben gesondert unterrichten, wenn sich der Ge-
samtwert des verwalteten Vermoégens im Vergleich zu dem im letzten Rechenschaftsbericht mitgeteilten
Wert um 10 % verringert, sowie anschlie3end bei jedem Wertverlust in 10 %-Schritten. Verluste sind reali-
sierte Verluste und Buchverluste.

Der Schwellenwert wird erst dann als Giberschritten angesehen, wenn der Bank samtliche zur Bewertung des
Gesamtportfolios bendtigten Preis- bzw. Kursinformationen durch die Depotbank oder durch einen sonstigen
externen Kursdatenlieferanten zur Verfigung gestellt wurden und damit eine Berechnung des Gesamtwertes
des verwalteten Vermogens sowie die anschlieBende Feststellung des Uberschreitens der Verlustschwelle
maoglich ist. Als Zeitpunkt fur die Bewertung wird der Portfoliowert an jedem Geschéftstag Stand 6:00 Uhr
morgens vereinbart.

Verluste in Einzelwerten l6sen eine Pflicht der Bank zur gesonderten Unterrichtung nicht aus, soweit nicht
zugleich die Schwelle von 10 % fir Verluste im Gesamtvermdgen Uberschritten wird.
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Grundsatze Uber den Umgang mit Interessenkonflikten

Interessenkonflikte lassen sich insbesondere bei einer Universalbank, die fur ihre Kunden unter anderem
eine Vielzahl von Wertpapierdienstleistungen erbringt sowie Unternehmen finanziert und berét, nicht immer
ausschlieRen. In Ubereinstimmung mit den Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes informieren wir
unsere Kunden daher nachfolgend uber unsere weitreichenden Vorkehrungen zum Umgang mit diesen
Interessenkonflikten.

Solche Interessenkonflikte kénnen sich ergeben zwischen unserer Bank, unserer Geschéftsleitung, unseren
Mitarbeitern oder anderen Personen, die mit uns verbunden sind, und unseren Kunden oder zwischen
unseren Kunden.

Interessenkonflikte kdnnen sich insbesondere ergeben

* in der Anlageberatung aus dem eigenen (Umsatz-)Interesse der Bank am Absatz von Finanzinstru-
menten, insbesondere bankeigener Produkte;

» in der Anlageberatung bei Erhalt oder Gewéhr von Zuwendungen (beispielsweise Platzierungs-/
Vertriebsfolgeprovisionen, geldwerten Vorteilen) von Dritten oder an Dritte im Zusammenhang mit
Wertpapierdienstleistungen fur Sie;

= durch erfolgsbezogene Vergitung von Mitarbeitern;

= bei Gewahr von Zuwendungen an unsere Mitarbeiter;

= aus anderen Geschaftstatigkeiten unseres Hauses, insbesondere dem Interesse der Bank an Eigen-
handelsgewinnen;

= aus Beziehungen unseres Hauses mit Emittenten von Finanzinstrumenten, etwa bei Bestehen einer
Kreditbeziehung, der Mitwirkung an Emissionen, bei Kooperationen;

= durch Erlangung von Informationen, die nicht 6ffentlich bekannt sind;

= aus personlichen Beziehungen unserer Mitarbeiter oder der Geschéftsleitung oder der mit diesen
verbundenen Personen oder

» bei der Mitwirkung dieser Personen in Aufsichts- oder Beiraten.

Um zu vermeiden, dass sachfremde Interessen die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen beeinflussen,
haben wir uns und unsere Mitarbeiter auf hohe ethische Standards verpflichtet. Diese beruhen auf Sorgfalt
und Redlichkeit, rechtmafligem und professionellem Handeln, der Einhaltung von Marktstandards und
insbesondere immer auf der Beachtung der Interessen unserer Kunden, einschlief3lich seiner
Nachhaltigkeitspraferenzen.

In unserem Hause ist unter der direkten Verantwortung der Geschéftsleitung eine unabhéangige Compliance-
Stelle tatig, der die Identifikation, die Vermeidung und das Management von Interessenkonflikten obliegt. Im
Einzelnen ergreifen wir unter anderem folgende MaZnahmen:

= Schaffung organisatorischer Verfahren zur Wahrung des Kundeninteresses in der Anlageberatung
(bspw. Genehmigungsverfahren fur neue Produkte) sowie im Rahmen des Auswahlprozesses fur die
Finanzportfolioverwaltung (Strategieausschuss und Anlageausschuss);

= Regelungen Uber die Annahme und Gewéahrung von Zuwendungen sowie deren Offenlegung;

= vollstandiger Verzicht auf die Annahme von Zuwendungen im Rahmen der Vermdgensverwaltung
bzw. vollstandige Weiterleitung vereinnahmter Zuwendungen (mit Ausnahme geringflgiger
nichtmonetéarer Vorteile) an die Kunden;

= Kontrollliste tber getatigte Wertpapiergeschafte von Mitarbeitern;

= Uberwachung der Einhaltung der Leitsatze fur Mitarbeitergeschéfte in Wertpapieren;

» Interessenkonflikte, die sich nicht vermeiden lassen sollten, werden wir gegentiber den betroffenen
Kunden vor einem Geschaftsabschluss oder einer Beratung offenlegen.
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In der Vermogensverwaltung hat der Kunde die Verwaltung und damit auch die Entscheidung tber den Kauf
und Verkauf von Finanzinstrumenten auf den Vermoégensverwalter delegiert. Damit trifft die Bank im Rahmen
der mit dem Kunden vereinbarten Anlagerichtlinien die Entscheidungen Gber Kaufe und Verkaufe, ohne die
Zustimmung des Kunden einzuholen. Diese Konstellation kann einen bestehenden Interessenkonflikt
verstarken. Den hieraus resultierenden Risiken begegnet die Bank durch geeignete organisatorische
MafRnahmen, inshesondere einen am Kundeninteresse ausgerichteten Investmentauswahlprozess.

Ein weiterer bei der Vermdgensverwaltung typischer Interessenkonflikt kann sich bei der Vereinbarung einer
performanceabhdngigen Vergutung ergeben. Hier ist nicht auszuschliel3en, dass der Verwalter zur Erzielung
einer moglichst hohen Performance und damit einer erhéhten Vergitung unverhaltnismaRige Risiken
eingeht. Eine Risikoreduzierung wird hier unter anderem durch die interne Uberwachung der getroffenen
Anlageentscheidungen und durch die Kombination mit anderen festen Vergutungskomponenten erzielt.

Auf Wunsch werden wir unseren Kunden weitere Einzelheiten zu diesen Grundséatzen zur Verfiigung stellen.
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Information Gber Zuwendungen im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung

Gemal Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) informiert die Bank nachfolgend dariiber, welche Zuwendungen sie
im Zusammenhang mit der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistun-
gen im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung erhalt bzw. gewahrt.

Die Bank vereinnahmt aus den Geschaftsbeziehungen, die der Kunde bei der Depotbank unterhalt und fir
deren Depot- und Kontenkreis die Bank mit der Vermdgensverwaltung beauftragt ist, von der Depotbank,
von Fondsgesellschaften, Wertpapieremissionshausern und sonstigen Dritten keine monetaren Zuwendun-
gen in Form von Geldzahlungen.

Soweit es im Einzelfall nicht méglich ist, den Zufluss monetarer Zuwendungen (z. B. in Form von Bestands-
vergltungen) an die Bank zu unterbinden, wird die Bank die ihr zugeflossenen Betrage zeitnah nach Erhalt
in voller Hohe — vorbehaltlich ihrer Pflicht zur Einbehaltung oder Abfiihrung von Steuern und Abgaben — an
den Kunden auskehren.

Depotbanken, Fondsgesellschaften, Wertpapieremissionshauser und sonstige Dritte reichen im Zusammen-
hang mit der Vermégensverwaltung unterstitzende unentgeltliche Sachzuwendungen (z. B. Informationsma-
terial und Schulungen) an die Bank aus. Hierbei handelt es sich um geringfugige nichtmonetare Vorteile, die
von der Bank vereinnahmt werden, um die Qualitat der flir den Kunden erbrachten Dienstleistungen weiter
zu verbessern.
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Allgemeine Grundsatze der Auftragsausfihrung fur die Finanzportfolioverwaltung

Nach dem WpHG ist ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen, das Auftrédge seiner Kunden fur den Kauf
oder Verkauf von Finanzinstrumenten ausfuhrt, verpflichtet, sich um die bestmdgliche Ausfiihrung der
Auftrage zu bemihen. Die Bankhaus Ludwig Sperrer KG (nachfolgend ,die Bank® genannt) fiihrt Auftrage
ihrer Kunden im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung nicht selber aus, sondern leitet sie zur Ausfuihrung
an Dritte weiter. Somit gelten fur die Ausfihrung der Kundenauftrage die Ausfiihrungsgrundsatze der
ausfuhrenden Einrichtungen, z. B. der Depotbanken oder sonstiger beauftragter Stellen.

Die nachfolgenden ,Allgemeinen Grundsétze der Auftragsausfiihrung fiir die Finanzportfolioverwaltung®
gelten nur fur die Dienstleistung der Finanzportfolioverwaltung.

Im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung trifft die Bank unter Einhaltung der im Vermdégens-
verwaltungsvertrag vereinbarten Anlagerichtlinien Verfligungen Uber Finanzinstrumente. Sie tétigt hierbei
insbesondere Kéaufe und Verkaufe von Finanzinstrumenten.

Auswahl der ausfiihrenden Einrichtungen

Um ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, wéahlt die Bank die ausfiihrenden Einrichtungen so
aus, dass deren Ausfihrungsgrundsatze die bestmogliche Auftragsausfihrung gewéhrleisten, um so das
bestmogliche Ergebnis fir die Kunden zu erreichen. Das bestmogliche Ergebnis orientiert sich dabei am
Gesamtentgelt, das sich aus dem Preis fur das Finanzinstrument sowie samtlichen mit der
Auftragsausfiihrung verbundenen Kosten, einschlie3lich der Gebihren und Entgelte des
Ausfuhrungsplatzes, der Kosten fur Clearing und Abwicklung sowie allen sonstigen Gebuhren ergibt.

Vor der Auswahl lasst sich die Bank die Ausfihrungsgrundséatze der ausfihrenden Einrichtungen Ubermitteln

und pruft diese anhand folgender Kriterien:

- Preise der Finanzinstrumente (Kauf- und Verkaufspreise)

- Gesamtkosten der Auftragsabwicklung

- Geschwindigkeit der Auftragsabwicklung

- Wahrscheinlichkeit der Auftragsausfiihrung

- Praktikabilitat elektronischer Abwicklungsplattformen

- Qualitat des elektronischen Datenaustauschs im Rahmen einer Schnittstelle sowie der sonstigen
Serviceleistungen, die eine effiziente und optimale Zusammenarbeit zwischen der die Bank und der
ausfihrenden Einrichtung im Interesse des Kunden gewahrleisten.

Auswahl durch den Kunden

Wenn die Auswahl der ausfuhrenden Einrichtung durch den Kunden getroffen wird, z. B. durch
ausdriickliche Kundenweisung fir einen Auftrag oder durch Auswahl einer Depotbank auf Wunsch des
Kunden, ist die Bank nicht verpflichtet, ein anderes Wertpapierdienstleistungsunternehmen fir die
Ausfuhrung der Auftrage auszuwahlen. Dem Kunden ist bekannt, dass in diesem Fall die Verpflichtung zur
bestmdglichen Auftragsausfihrung keine Anwendung findet und die Auftrége unter Umstanden nicht
bestmdglich ausgefiihrt werden.

Ausgewdhlte Einrichtungen

Um sicherzustellen, dass das bestmdgliche Ergebnis fir ihre Kunden erzielt wird, hat die Bank fur die
Ausfiihrung von Auftrdgen in Finanzinstrumenten derzeit folgende Einrichtung(en) ausgewahilt:

- V-BANK AG

Sofern im Einzelfall andere als die vorgenannte(n) Einrichtung(en) fir die Ausfiihrung von Auftragen
eingeschaltet werden, wird die Bank vorab die Zustimmung des Kunden einholen.
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Zusammenlegung von Auftragen

Die Bank wird Kauf- oder Verkaufsauftrage fir Depots mehrerer Kunden biindeln und sie als aggregierte
Order (Blockorder) zur Ausfiihrung bringen, wenn Auftragsvolumen, Wertpapiere, Marktsegment, aktuelle
Marktqualitat und Preissensitivitat des zu handelnden Wertpapiers dieses im Interesse der betroffenen
Kunden ratsam erscheinen lassen.

Die Bank weist darauf hin, dass eine Zusammenlegung fiir einen einzelnen Auftrag nachteilig sein kann.
Allerdings wird die Bank Auftrage nur dann zusammenlegen, wenn eine Benachteiligung einzelner Kunden
unwabhrscheinlich ist.

Uberpriifung der Ausfiihrungsgrundsétze
Die Bank wird die vorstehenden Ausfuhrungsgrundséatze mindestens einmal jéhrlich Gberprifen. Wesentliche
Verédnderungen werden dem Kunden unverziglich mitgeteilt.

Ferner wird die Bank regelmaRig Uberwachen, ob die beauftragten Dritten die Auftrage im Einklang mit den
getroffenen Vorkehrungen ausfiihren und bei Bedarf etwaige Mangel beseitigen.
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Risikohinweise zur Finanzportfolioverwaltung der Bankhaus Ludwig Sperrer KG

Sofern sich der Kunde dafur entscheidet, die Bankhaus Ludwig Sperrer KG mit der Verwaltung von Teilen
seines Vermdgens im Rahmen der Vermégensverwaltung zu beauftragen, sind hiermit auch Risiken verbun-
den.

Die allgemeinen Risiken, die mit der Anlage in Finanzinstrumenten einhergehen, sind in den dem Kunden
zur Verfigung gestellten ,Basisinformationen Uber Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen® im Einzelnen
dargestellt.

Der Kunde hat bei seiner Entscheidung tber die Beauftragung der Bankhaus Ludwig Sperrer KG mit der

Vermogensverwaltung dartiber hinaus aber auch noch folgende Aspekte und Risiken zu beriicksichtigen:

- Der Kunde erteilt der Bankhaus Ludwig Sperrer KG im Zuge der Vermogensverwaltung eine Vollmacht,
ihn bei den Anlageentscheidungen zu vertreten. Der Kunde wird daher vor der Anlageentscheidung
nicht dartiber informiert, in welche Anlagen die Bankhaus Ludwig Sperrer KG investieren wird. Vielmehr
wird die Bank im Rahmen des ihr durch die Anlagestrategie eingerdumten Ermessens ohne vorherige
Einholung von Weisungen des Kunden die Anlageentscheidungen Uber das der Verwaltung unterlie-
gende Vermdogen treffen.

- Die Bankhaus Ludwig Sperrer KG darf Finanzinstrumente im Rahmen der vereinbarten Anlagestrategie
auch dann erwerben, wenn diese nicht in den Handel an einem geregelten Markt einbezogen sind, Ein-
schrankungen ihrer Liquidierbarkeit aufweisen oder sogar bis zu ihrer Falligkeit, ihrem Laufzeitende oder
Verfallsdatum illiquide sind. Weiterhin konnen im Rahmen der vereinbarten Anlagestrategie auch Finan-
zinstrumente mit sehr hoher Volatilitdt erworben werden. Diese Finanzinstrumente kdnnen sehr hohen,
auch kurzfristigen Wertschwankungen mit dem Risiko eines Totalverlustes unterliegen.

- Der Kunde kann wahrend der Laufzeit der Vermogensverwaltung tber die verwalteten Werte nur durch
die Erteilung von Auszahlungsweisungen, die auf einen bestimmten Betrag lauten, verfliigen. Die Bank-
haus Ludwig Sperrer KG wird eine solche Weisung des Kunden durch anteilige Verkaufe bei allen Fi-
nanzinstrumenten, die sich im verwalteten Depot befinden, umsetzen. Bei der VerauRerung der Anlage-
werte ist es u. a. durch Kursschwankungen moglich, dass die Verkaufserldse unter den urspringlich in-
vestierten Betragen liegen und somit Verluste realisiert werden.

- Dem Kunden ist es nicht méglich, wahrend der Laufzeit der Vermdgensverwaltung einen Auftrag zum
Kauf oder Verkauf von einzelnen Finanzinstrumenten zu erteilen. Diese Verfigungsbeschrankung er-
folgt mit dem Ziel, dass die Vermdgensstruktur bei allen Kunden mit gleicher Anlagestrategie identisch
sein soll.

- Der Kunde wird von der Bankhaus Ludwig Sperrer KG nur in den vertraglich festgelegten Berichtsinter-
vallen Uber die im Rahmen der Vermdgensverwaltung getatigten Anlagegeschéfte sowie die Zusam-
mensetzung des Depots informiert. Es ist daher mdglich, dass der Kunde erst durch eine gesonderte
Verlustbenachrichtigung, die bei Uberschreiten der vorgesehenen Verlustschwelle erfolgt, iber eine ne-
gative Wertentwicklung seines Vermdgens in Kenntnis gesetzt wird.

- Die mit der Bankhaus Ludwig Sperrer KG im Rahmen der Anlagestrategie vereinbarte Vergleichsgrol3e
stellt nur einen Indikator dar, der es dem Kunden ermdglichen soll, die Leistung des Vermdgensverwal-
ters zu bewerten. Die Bankhaus Ludwig Sperrer KG schuldet im Rahmen der Vermdgensverwaltung je-
doch keine Erreichung der Vergleichsgrtéf3e oder einen sonstigen wirtschaftlichen Erfolg.

- Die Bankhaus Ludwig Sperrer KG wird im Rahmen des regelmalRigen Rebalancing Ausschittungen und
gutgeschriebene Ertradge wieder anlegen, so dass der Kunde Uber diese Betrage — vorbehaltlich der Er-
teilung einer gesonderten Auszahlungsweisung — nicht verfligen kann.

- Die im Zusammenhang mit der Vermégensverwaltung anfallende Vergutung und sonstige Kosten (z. B.
Kontofuihrungs- und Depotgebiihren, Provisionen, Steuern, Courtagen, eventuelle Ausgabeaufschlage
und sonstige Kosten) beeinflussen die Gewinnchancen von Anlagen, indem sie vor Erreichung der Ge-
winnschwelle erst gedeckt sein missen bzw. eventuelle Verluste erhdhen.
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Information zur Geeignetheitsprifung im Wertpapierdienstleistungsgeschaft

Die Bankhaus Ludwig Sperrer KG unterliegt bei der Auswahl ihrer Empfehlungen (inkl. der Empfehlung der
Dienstleistung Finanzportfolioverwaltung), der Durchfihrung der Anlageberatung und der
Finanzportfolioverwaltung rechtlichen Vorgaben. Weil jede Empfehlung fiir den jeweiligen Anleger geeignet
sein muss, stehen dessen individuelle Umsténde und Vorgaben stets im Mittelpunkt.

Zu diesem Zweck erfragt die Bankhaus Ludwig Sperrer KG vor der Anlageberatung (bzw. der Beratung vor
Abschluss eines Finanzportfolioverwaltungsvertrags) Angaben Uber die Risikoneigung, Anlagewiinsche und
Nachhaltigkeitspraferenzen des Anlegers, liber dessen finanzielle Verhaltnisse sowie iber dessen
Kenntnisse und Erfahrungen bei der Vermégensanlage. Nur auf diesem Weg kénnen die Empfehlungen auf
die persdnlichen Umstande des einzelnen Anlegers zugeschnitten werden.

Die Prufung der Geeignetheit ist nicht auf die Empfehlung zum Erwerb eines bestimmten Finanzinstruments
beschrankt. Jede Empfehlung der Bankhaus Ludwig Sperrer KG an einen Anleger muss geeignet sein,
unabhéngig davon, ob sie beispielsweise den Abschluss eines Finanzportfolioverwaltungsvertrags, den
Kauf, das Halten oder den Verkauf eines Finanzinstruments betrifft. Die erteilten Informationen sollen den
Anleger in die Lage versetzen, den Zweck der Anforderungen zu verstehen und daraufhin korrekte und
ausreichende Auskinfte Uber Kenntnisse und Erfahrungen, finanzielle Verhaltnisse,
Nachhaltigkeitspréaferenzen und Anlageziele an die Bankhaus Ludwig Sperrer KG zu erteilen.

Die Bankhaus Ludwig Sperrer KG macht insbesondere darauf aufmerksam, dass vollstéandige, aktuelle und

korrekte Informationen unerlasslich sind, damit dem Kunden geeignete Produkte oder Dienstleistungen
empfohlen werden kénnen.

Nachhaltigkeitsaspekte

Fur die Anlage in Finanzinstrumenten kénnen von der Bankhaus Ludwig Sperrer KG Produkte angeboten
oder im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung erworben werden, die Nachhaltigkeitsaspekte
bertcksichtigen und den vom Kunden geauf3erten Nachhaltigkeitspraferenzen entsprechen.

Bei den relevanten Nachhaltigkeitsaspekten wird wie folgt unterschieden:
- Okologische Aspekte (Environment)

- Soziale Aspekte (Social)

- Kriterien guter Unternehmensfuhrung (Governance)

Im Rahmen der aufsichtsrechtlichen Vorgaben wird bei den méglichen Nachhaltigkeitspraferenzen, die
Finanzinstrumente erfullen kdnnen, zwischen folgenden Kategorien unterschieden:

1. PAlIs (,Principal Adverse Impact®; = Berlicksichtigung wichtigster nachteiliger Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren)(Art. 2 Nr. 7c MiFID 1I-DVO)

Ziel ist es, eine ESG-Strategie zu verfolgen, die die Standard-PAls zu Umwelt- (E) und/oder
Sozialthemen (S) berlcksichtigt (z. B. zu Treibhausgas-Emissionen, Menschenrechten). Es sollen
nachhaltigkeitsschadliche Investitionen in diesen Bereichen vermieden werden.

Fur Kunden mit dieser Praferenz sind Produkte geeignet, bei denen der Emittent bzw. das Unternehmen

ein nachhaltigkeitsschadliches Verhalten in den Bereichen Umwelt (E) und/oder Soziales (S)
ausgeschlossen oder minimiert hat.
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2. Nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Sustainable Finance
Disclosure Requlation — SFDR) (positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit)
(Art. 2 Nr. 7b MIFID 11-DVO)

Ziel ist es, mit einem Investment einen positiven Nachhaltigkeitsbeitrag zu bewirken. Hierfir muss

mindestens eines der nachfolgenden Ziele erfullt werden:

- Umweltziele (Environment):
Dieses Ziel kann z. B. erreicht werden, indem ein Unternehmen auf Ressourceneffizienz bei der
Nutzung von Energie achtet, erneuerbare Energien verwendet oder Treibhausgasemissionen
reduziert.

- Soziale Ziele (Social):
Dieses Ziel kann z. B. erreicht werden, indem ein Unternehmen Investitionen tatigt, die zur
Bekampfung von Ungleichheiten beitragen oder den sozialen Zusammenhalt, die soziale Integration
und die Arbeitsbeziehungen férdern.

Zusétzlich muss auch das Ziel einer guten Unternehmensfiihrung (Governance) erfillt sein,
insbesondere bei der Achtung von Menschenrechten, soliden Managementstrukturen, den Beziehungen
zu den Arbeitnehmern, der Vergutung von Mitarbeitern sowie der Einhaltung der Steuervorschriften.

3. Okologisch nachhaltige Investitionen i. S. d. Taxonomie-Verordnung (wesentlicher positiver Beitrag
zur Umwelt)
(Art. 2 Nr. 7a MiFID 11-DVO)

Ziel ist es, mit einem Investment einen wesentlichen positiven Beitrag zur 6kologischen Nachhaltigkeit
(E) zu leisten. Eine Wirtschaftstéatigkeit wird als ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz eingestuft,
wenn sie wesentlich dazu beitragt, mindestens eines der nachfolgenden Umweltziele der Taxonomie-
Verordnung zu erreichen:

- Minderung des Klimawandels

- Anpassung an den Klimawandel

- Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen

- Ubergang zu einer Kreislaufwirtschaft

- Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung

- Schutz und Wiederherstellung der Biodiversitat und der Okosysteme

Bei der Erflllung eines Ziels darf es gleichzeitig nicht zu einer erheblichen Beeintrachtigung eines
anderen Umweltziels (E) kommen.

Zusétzlich muss auch das Ziel einer guten Unternehmensfiihrung (Governance) erfillt sein,
insbesondere bei der Achtung von Menschenrechten, soliden Managementstrukturen, den Beziehungen
zu den Arbeitnehmern, der Vergitung von Mitarbeitern sowie der Einhaltung der Steuervorschriften.

Soweit die Bankhaus Ludwig Sperrer KG die Nachhaltigkeitspréferenzen des Kunden im Rahmen der
angebotenen Nachhaltigkeitskonzeption nicht oder nur teilweise umsetzen kann, hat der Gesetzgeber die
Méoglichkeit vorgesehen, dass der Kunde seine Praferenzen entsprechend anpassen kann. Die Bankhaus
Ludwig Sperrer KG wird die Anpassung der Nachhaltigkeitspraferenzen entsprechend dokumentieren und
prufen, ob sie dem Kunden auf der Grundlage der gednderten Vorgaben Finanzinstrumente oder
Dienstleistungen empfehlen kann.
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Information Uber Kommunikationsmittel und -sprache fur die
Finanzportfolioverwaltung

Allgemein

Grundsatzlich kénnen Kunden schriftlich (per Fax, per E-Mail oder per Brief) sowie telefonisch wahrend der
Ublichen Geschéftszeiten mit uns kommunizieren.

Dokumente und Informationen, die Kunden von uns erhalten, werden wir in deutscher Sprache erstellen.

Wir werden Kunden im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung die gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtinfor-
mationen in elektronischer Form zur Verfiigung stellen. Falls ein Kunde als Privatkunde im Sinne des WpHG
eingestuft ist, hat dieser die Wabhl, diese Pflichtinformationen stattdessen in schriftlicher Form zu erhalten.

Zurverfiigungstellung von Unterlagen in elektronischer Form

Sofern ein Kunde sich fir die Bereitstellung in elektronischer Form entscheidet, werden ihm die gesetzlich
vorgeschriebenen Pflichtinformationen wie folgt zur Verfigung gestellt:

- Uber die Website der Bankhaus Ludwig Sperrer KG (https://www.sperrer.de)

- Uber die Postbox im Online-Banking der Bankhaus Ludwig Sperrer KG (https://banking.sperrer.de)

- Uber die Posthox der V-BANK AG (https://www.v-bank.com/Login)

Erteilung von Auszahlungsauftragen

Auszahlungsauftradge im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung kénnen Kunden persénlich, per Fax, per E-
Mail oder per Brief in deutscher Sprache an uns Ubermitteln.

Wir weisen darauf hin, dass wir per Brief erteilte Auftrdge in bestimmten Fallen nur mit zeitlicher Verzdge-
rung bzw. erst nach erneuter Kontaktaufnahme mit dem Kunden ausfiihren kénnen.
Ausschluss anderweitiger elektronischer Kommunikation

Andere elektronische Kommunikationsmittel (z. B. Telefon, Video) sind fiir die Erteilung von Auszahlungsauf-
tragen nicht zugelassen.

Auf einem solchen Weg erteilte Auszahlungsauftrage werden von uns als gegenstandslos betrachtet.
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Information der Bankhaus Ludwig Sperrer KG Gber den Umgang mit
Nachhaltigkeitsrisiken und den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren gemaf Offenlegungsverordnung

I. Unsere Nachhaltigkeitsstrategie

Auch wir wollen Verantwortung tbernehmen, den Wandel zu einer nachhaltigen Wirtschaft mitzugestalten,
indem wir unseren Beitrag zur Erreichung des Klimaschutzes und der UN-Nachhaltigkeitsziele verstarken.

Wir bekennen uns daher zu den Zielen fir nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals —
,oDGs*) der Vereinten Nationen und des Pariser Klimaschutzabkommens.

Wir wollen unserer Verantwortung auch bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und der
Versicherungsberatung gerecht werden und haben zu diesem Zweck Strategien zur Beruicksichtigung von
Nachhaltigkeitsrisiken fir unsere Kunden einerseits, aber auch in Bezug auf die wichtigsten nachteiligen
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren der Investitionsentscheidungen unserer Kunden festgelegt.

Diese Strategien legen wir nachfolgend offen, um hiermit die Anforderungen der Verordnung (EU)
2019/2088 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 27.11.2019 tGber nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) zu erfillen und unsere
Kunden zugleich dartiber zu informieren.

Il. Unsere Strategie zur Berticksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken

Nachhaltigkeitsrisiken umschreiben Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder
Unternehmensfiihrung (haufig auch als ,ESG-Risiken® bezeichnet, entsprechend den englischsprachigen
Bezeichnungen Environmental, Social, Governance), deren Eintreten tatsachlich oder potenziell wesentliche
negative Auswirkungen auf den Wert einer Anlage haben kénnte.

Im Rahmen unserer Strategie beziehen wir Nachhaltigkeitsrisiken auf verschiedene Weise ein.

1. Produktauswabhl

Einen zentralen Aspekt der Berlcksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken durch uns bildet die der jeweiligen
Wertpapierdienstleistung oder Versicherungsberatung vorgelagerte Produktauswahl. Im Rahmen eines
Produktauswahlprozesses wird unter Beriicksichtigung konkreter Produkteigenschaften entschieden, welche
Finanz- und Versicherungsprodukte in unser Anlageuniversum aufgenommen werden. Auf diese Weise tragt
der Produktauswahlprozess maf3geblich dazu bei, dass nur Finanz- und Versicherungsprodukte in das
Anlageuniversum aufgenommen werden, die keine unangemessen hohen Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen.

2. Schulungs- und Weiterbildungskonzept

Zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und der
Versicherungsberatung tragen zudem regelmafige Schulungen und Weiterbildungen der Berater bei. Unser
umfassendes Schulungs- und Weiterbildungskonzept befahigt die Berater, die jeweiligen Finanz- und
Versicherungsprodukte zu verstehen und umfassend beurteilen zu kénnen.

3. Kooperation mit Produktlieferanten

Im Rahmen des Produktauswahlprozesses, den wir der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und der
Versicherungsberatung vorgelagert haben, findet eine enge Kooperation mit den jeweiligen
Produktlieferanten statt. Unsere Produktlieferanten beriicksichtigen ihrerseits Nachhaltigkeitsrisiken im
Rahmen ihrer Investitionsentscheidungsprozesse. Relevante Nachhaltigkeitsrisiken werden zudem bei der
Produktrisikoklassifizierung bertcksichtigt.
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Die Einhaltung dieser organisatorischen Vorkehrungen wird von unabhéngigen Stellen unseres Hauses
(Compliance und Interne Revision) sowie von unserem Wirtschaftsprifer regelmafRig bzw. anlassbezogen
Uberwacht bzw. Gberprift. So ist sichergestellt, dass Nachhaltigkeitsrisiken bei den von uns angebotenen
Finanz- und Versicherungsprodukten berticksichtigt werden.

4. Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite

Das Eintreten eines Nachhaltigkeitsrisikos kann wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert einer
Anlage und damit auch auf die Rendite der Finanz- und Versicherungsprodukte haben, die Gegenstand der
von uns gegeniiber dem Kunden erbrachten Wertpapierdienstleistungen sowie der Versicherungsberatung
sind.

Unsere Produktlieferanten bewerten ihrerseits die zu erwartenden Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken
auf die Rendite des Finanz- und Versicherungsprodukts im Rahmen ihres
Investmententscheidungsprozesses.

lll. Unsere Strategie zur Beruicksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren

Nachhaltigkeitsfaktoren umschreiben Umwelt-, Sozial- und Arbeithehmerbelange, die Achtung der
Menschenrechte und die Bekampfung von Korruption und Bestechung. Das Investment in ein Finanz- und
Versicherungsprodukt kann je nach zugrundeliegendem Basiswert (z.B. der Beteiligung an oder der
Investition in ein Unternehmen Uber Aktien oder Anleihen) zu negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen
fuhren, etwa wenn dieses Unternehmen Umweltstandards oder Menschenrechte auf schwerwiegende Weise
verletzt.

Eine systematische und damit umfassende Berucksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren kdnnen wir derzeit noch nicht durchfuhren. Hierfur wére erforderlich, dass die
investierten Unternehmen Daten Uber ihren 6kologischen oder sozialen Ful3abdruck und zu ihrer guten
Unternehmensfuhrung in einer standardisierten Form veréffentlichen, damit die Hersteller von Finanz- und
Versicherungsprodukten diese von den Unternehmen beziehen und uns als Entscheidungsgrundlage zur
Verfligung stellen kdnnen. Wir beobachten insofern das wahrscheinlich wachsende Angebot der Anbieter
von ESG-Daten. Wir werden tber den Aufbau eines entsprechenden Prozesses entscheiden, sobald das
Angebot an verlasslichen ESG-Daten es zulasst. Gleichwohl sind wir bereits jetzt bestrebt, die wichtigsten
nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch die Anwendung von Ausschlusskriterien zu
vermeiden.

Wir gehen davon aus, dass die Hersteller der Finanz- und Versicherungsprodukte, die wir als nachhaltige
Anlagen anbieten oder im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung fir den Kunden erwerben, die
Ausschlusskriterien auf Basis eines abgestimmten Branchenstandards einhalten. Das bedeutet, dass diese
explizit als nachhaltig angebotenen Finanz- und Versicherungsprodukte bestimmte nicht hinreichend
nachhaltige Titel nicht oder nur bis zu einer festgelegten Grenze (Schwellenwert) enthalten dirfen. Hierdurch
wird (mittelbar) erreicht, dass diese Finanz- und Versicherungsprodukte nicht hinreichend nachhaltige
Tatigkeiten nicht bzw. nur zu einem geringen Teil (mit-)finanzieren.

IV. Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in unsere Vergutungspolitik

Unsere Vergutungspolitik steht mit unseren Strategien zur Beriicksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im
Einklang. Wir stellen im Rahmen unserer Vergutungspolitik sicher, dass unsere Mitarbeiter nicht in einer
Weise verglitet oder bewertet werden, die mit unserer Pflicht, im bestmoglichen Interesse der Kunden zu
handeln, kollidiert. Es werden durch unsere Vergutungspolitik auch keine Anreize gesetzt, Finanz- und
Versicherungsprodukte zu vermitteln, die nicht der Anlagestrategie und den Vorgaben des Kunden
entsprechen. Unsere Vergitungsstruktur beruht auf einem Tarifvertrag. Sie begiinstigt keine UberméaRige
Risikobereitschaft in Bezug auf den Vertrieb von Finanz- und Versicherungsprodukten mit hohen
Nachhaltigkeitsrisiken.
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Datenschutzhinweise
Unser Umgang mit Ihren Daten und lhre Rechte
Informationen nach Artikeln 13, 14 und 21 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)

Hiermit informieren wir Sie Uber die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und
die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden Anspriche und Rechte.

Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, richtet sich
maf3geblich nach den jeweils von Ihnen beantragten bzw. mit lhnen vereinbarten
Dienstleistungen.

1. Wer ist fur die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden?

Verantwortliche Stelle ist: Sie erreichen unsere/n Datenschutzbeauftragte/n unter:
Bankhaus Ludwig Sperrer KG Bankhaus Ludwig Sperrer KG

Marienplatz 5 — 6 Katrin Weinsteiger

85354 Freising Marienplatz 5 — 6

Telefon: +49 (0)8161 176-0 85354 Freising

Telefax: +49 (0)8161 176-65 Telefon: +49 (0)8161 176-0

E-Mail-Adresse: kontakt@sperrer.de E-Mail-Adresse: datenschutz@sperrer.de

Bei Fragen kénnen Sie sich auch jederzeit an den Bundesbeauftragten fir den Datenschutz und die
Informationsfreiheit (BfDI) per Telefon, E-Mail, Fax oder entsprechendem Formular wenden. Uber die Online-
Formulare kénnen Sie Kontakt mit dem BfDI aufnehmen, Beschwerden einreichen, Datenschutzverstdf3e und
die / den Datenschutzbeauftragten melden.

Bundesbeauftragter fir den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Graurheindorfer Str. 153

53117 Bonn

Telefon: +49 (0)228 997799-0

Telefax: +49 (0)228 997799-5550

E-Mail-Adresse: poststelle@bfdi.bund.de

Webseite: https://www.bfdi.bund.de

2. Welche Quellen und Daten werden von der Bank genutzt?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschéftsbeziehung von Ihnen
erhalten. Zudem verarbeiten wir - soweit fir die Erbringung unserer Dienstleistung erforderlich -
personenbezogene Daten, die wir von anderen Unternehmen oder von sonstigen Dritten zul&ssigerweise
(z. B. zur Ausfuhrung von Auftragen, zur Erflllung von Vertradgen oder aufgrund einer von lhnen erteilten
Einwilligung) erhalten haben. Zum anderen verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir aus 6ffentlich
zuganglichen Quellen (z. B. Schuldnerverzeichnisse, Grundbiicher, Handels- und Vereinsregister, Presse,
Medien) zulassigerweise gewonnen haben und verarbeiten dirfen.

Relevante personenbezogene Daten sind Personalien (Name, Adresse und andere Kontaktdaten,
Geburtstag und -ort und Staatsangehorigkeit), Legitimationsdaten (z. B. Ausweisdaten) und
Authentifikationsdaten (z. B. Unterschriftprobe). Dartber hinaus kdnnen dies auch Auftragsdaten (z. B.
Zahlungsauftrag, Wertpapierauftrag), Daten aus der Erfillung unserer vertraglichen Verpflichtungen (z. B.
Umsatzdaten im Zahlungsverkehr), Kreditrahmen, Produktdaten (z. B. Einlagen-, Kredit- und Depotgeschéft),
Informationen Uber lhre finanzielle Situation (Bonitatsdaten, Scoring-/Ratingdaten, Herkunft von
Vermdgenswerten), Werbe- und Vertriebsdaten (inklusive Werbescores), Dokumentationsdaten (z. B.
Beratungsprotokoll), Registerdaten, Daten Uiber Ihre Nutzung von unseren angebotenen Telemedien (z. B.
Zeitpunkt des Aufrufs unserer Webseiten, Apps oder Newsletter, angeklickte Seiten von uns bzw. Eintrage)
sowie andere mit den genannten Kategorien vergleichbare Daten sein.
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3. Wofilr werden meine Daten verarbeitet (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher
Rechtsgrundlage?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europaischen
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).

3.1 Zur Erfallung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DS-GVO)

Die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 4 Nr. 2 DS-GVO) erfolgt zur Erbringung und Vermittlung
von Bankgeschéften, Finanzdienstleistungen sowie Versicherungs- und Immobiliengeschéften, insbesondere
zur Durchflihrung unserer Vertrage oder vorvertraglichen Manahmen mit Thnen und der Ausfiihrung lhrer
Auftrage sowie aller mit dem Betrieb und der Verwaltung eines Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituts
erforderlichen Tatigkeiten.

Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach dem konkreten Produkt (z. B. Konto,
Kredit, Wertpapiere, Einlagen, Vermittlung) und kdnnen unter anderem Bedarfsanalysen, Beratung,
Vermoégensverwaltung und -betreuung sowie die Durchfiihrung von Transaktionen umfassen.

Die weiteren Einzelheiten zum Zweck der Datenverarbeitung kénnen Sie den jeweiligen Vertragsunterlagen
und Geschéftsbedingungen entnehmen.

3.2 Im Rahmen der Interessenabwagung (Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DS-GVO)

Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten tber die eigentliche Erfillung des Vertrages hinaus zur
Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten.

Beispiele:

o Datenabfrage bei Auskunfteien zur Ermittlung von Bonitats- bzw. Ausfallrisiken und des Bedarfs beim
Pfandungsschutzkonto oder Basiskonto

o Prifung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse und direkter Kundenansprache

Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit Sie der Nutzung Ihrer Daten nicht widersprochen

haben

Geltendmachung rechtlicher Anspriiche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten

Gewabhrleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs der Bank

Verhinderung und Aufklarung von Straftaten

Videouberwachungen dienen der Sammlung von Beweismitteln bei Straftaten oder zum Nachweis von

Verfligungen und Einzahlungen z. B. an Geldautomaten. Sie dienen damit dem Schutz von Kunden und

Mitarbeitern sowie der Wahrnehmung des Hausrechts.

Maflnahmen zur Gebaude- und Anlagensicherheit (z. B. Zutrittskontrollen)

Maflinahmen zur Sicherstellung des Hausrechts

o Malinahmen zur Geschaftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten

(@)

O O O O

o O

3.3 Aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 Buchst. a DS-GVO)

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten fiir bestimmte Zwecke

(z. B. Weitergabe von Daten im Konzern, Auswertung von Zahlungsverkehrsdaten fur Marketingzwecke)
erteilt haben, ist die RechtmaRigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte
Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch fur den Widerruf von Einwilligungserklarungen,
die vor der Geltung der DS-GVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenuber erteilt worden sind.

Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst fur die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt
sind, sind davon nicht betroffen.

3.4 Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 Buchst. ¢ DS-GVO)

Zudem unterliegen wir als Bank diversen rechtlichen Verpflichtungen, das heif3t gesetzlichen Anforderungen
(z. B. Kreditwesengesetz, Geldwaschegesetz, Wertpapierhandelsgesetz, Steuergesetze) sowie
bankaufsichtsrechtlichen Vorgaben (z. B. der Européischen Zentralbank, der Europaischen Bankenaufsicht,
der Deutschen Bundesbank und der Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht).

Zu den Zwecken der Verarbeitung gehoren unter anderem die Kreditwirdigkeitsprifung, die Identitats- und
Altersprifung, Betrugs- und Geldwéaschepréavention, die Erfullung steuerrechtlicher Kontroll- und
Meldepflichten sowie die Bewertung und Steuerung von Risiken.

0.20 Datenschutzhinweise Seite 2 von 5 27.04.2021



4. Wer bekommt meine Daten?

Innerhalb der Bank erhalten diejenigen Stellen Ihre Daten, die diese zur Erfillung unserer vertraglichen und
gesetzlichen Pflichten brauchen. Auch von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 DS-GVO) kénnen zu
diesen genannten Zwecken Daten erhalten. Dies sind Unternehmen in den Kategorien kreditwirtschaftliche
Leistungen, IT-Dienstleistungen, Logistik, Druckdienstleistungen, Telekommunikation, Inkasso, Beratung und
Consulting sowie Vertrieb und Marketing.

Im Hinblick auf die Datenweitergabe an Empfanger auRerhalb der Bank ist zunachst zu beachten, dass wir
nach den zwischen lhnen und uns vereinbarten Allgemeinen Geschéftsbedingungen zur Verschwiegenheit
Uber alle kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen verpflichtet sind, von denen wir Kenntnis erlangen
(Bankgeheimnis). Informationen tber Sie durfen wir nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies
gebieten, Sie eingewilligt haben oder wir zur Erteilung einer Bankauskunft befugt sind. Unter diesen
Voraussetzungen kénnen Empfanger personenbezogener Daten z. B. sein:

o Offentliche Stellen und Institutionen (z. B. Deutsche Bundesbank, Bundesanstalt fiir
Finanzdienstleistungsaufsicht, Europaische Bankenaufsichtsbehérde, Europaische Zentralbank,
Finanzbehorden) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behérdlichen Verpflichtung.

o Andere Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute oder vergleichbare Einrichtungen, an die wir zur
Durchfuhrung der Geschéftsbeziehung mit lhnen personenbezogene Daten bermitteln (je nach Vertrag:
z. B. Korrespondenz-Institute, Depotbanken, Bérsen, Auskunfteien).

Weitere Datenempfanger kdnnen diejenigen Stellen sein, fir die Sie uns lhre Einwilligung zur

Datenubermittlung erteilt haben bzw. fir die Sie uns vom Bankgeheimnis gemaf Vereinbarung oder

Einwilligung befreit haben.

5. Wie lange werden meine Daten gespeichert?

Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern wir Ihre personenbezogenen Daten fir die Dauer unserer
Geschéaftsbeziehung, was beispielsweise auch die Anbahnung und die Abwicklung eines Vertrages umfasst.
Dabei ist zu beachten, dass unsere Geschéftsbeziehung ein Dauerschuldverhaltnis ist, welches auf Jahre
angelegt ist.

Dariiber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich unter
anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO), dem Kreditwesengesetz (KWG),
dem Geldwaschegesetz (GwG) und dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) ergeben. Die dort vorgegebenen
Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre.

Schlief3lich beurteilt sich die Speicherdauer auch nach den gesetzlichen Verjahrungsfristen, die zum Beispiel
nach den 88 195 ff. des Burgerlichen Gesetzbuches (BGB) in der Regel 3 Jahre, in gewissen Fallen aber
auch bis zu 30 Jahre betragen kdnnen.

6. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation Ubermittelt?

Eine Datentbermittlung in Drittstaaten (Staaten auRerhalb des Européischen Wirtschaftsraums - EWR) findet
nur statt, soweit dies zur Ausfihrung Ihrer Auftrage (z. B. Zahlungs- und Wertpapierauftrage) erforderlich,
gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie uns lhre Einwilligung erteilt haben. Uber Einzelheiten werden wir Sie,
sofern gesetzlich vorgegeben, gesondert informieren.

7. Welche Datenschutzrechte habe ich?

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO, das Recht auf Berichtigung
nach Art. 16 DS-GVO, das Recht auf L6schung nach Art. 17 DS-GVO, das Recht auf Einschrankung der
Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO sowie das Recht auf Datentbertragbarkeit nach Art. 20 DS-GVO. Beim
Auskunftsrecht und beim Léschungsrecht gelten die Einschrankungen nach 88 34 und 35 BDSG. Dariiber
hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehérde (Art. 77 DS-GVOi. V. m. § 19
BDSG).
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8. Besteht fir mich eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?

Im Rahmen unserer Geschaftsbeziehung mussen Sie nur diejenigen personenbezogenen Daten
bereitstellen, die fur die Begriindung, Durchfihrung und Beendigung einer Geschaftsbeziehung erforderlich
sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel den
Abschluss des Vertrages oder die Ausfiihrung des Auftrages ablehnen miissen oder einen bestehenden
Vertrag nicht mehr durchfiihren kdnnen und ggf. beenden missen.

Insbesondere sind wir nach den geldwéascherechtlichen Vorschriften verpflichtet, Sie vor der Begriindung der
Geschéaftsbeziehung beispielsweise anhand Ihres Personalausweises zu identifizieren und dabei lhren
Namen, Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehdrigkeit sowie Ihre Wohnanschrift zu erheben. Damit wir
dieser gesetzlichen Verpflichtung nachkommen kénnen, haben Sie uns nach dem Geldwéschegesetz die
notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfligung zu stellen und sich im Laufe der
Geschaftsbeziehung ergebende Anderungen unverziiglich anzuzeigen. Sollten Sie uns die notwendigen
Informationen und Unterlagen nicht zur Verfiigung stellen, dirfen wir die von lhnen gewiinschte
Geschaftsbeziehung nicht aufnehmen.

9. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall?

Zur Begrindung und Durchfuhrung der Geschéftsbeziehung nutzen wir grundséatzlich keine automatisierte
Entscheidungsfindung gemaf Art. 22 DS-GVO. Sollten wir diese Verfahren in Einzelféllen einsetzen, werden
wir Sie hierliber gesondert informieren, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist.

10. Inwieweit werden meine Daten fir die Profilbildung (Scoring) genutzt?

Wir verarbeiten teilweise lhre Daten automatisiert mit dem Ziel, bestimmte persénliche Aspekte zu bewerten

(Profiling). Wir setzen Profiling beispielsweise in folgenden Féllen ein:

o Aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben sind wir zur Bekampfung von Geldwésche,
Terrorismusfinanzierung und vermdgensgefahrdenden Straftaten verpflichtet. Dabei werden auch
Datenauswertungen (u. a. im Zahlungsverkehr) vorgenommen. Diese MalRnahmen dienen zugleich auch
Ihrem Schutz.

o Um Sie zielgerichtet Uber Produkte informieren und beraten zu kénnen, setzen wir
Auswertungsinstrumente ein. Diese ermdglichen eine bedarfsgerechte Kommunikation und Werbung
einschlie3lich Markt- und Meinungsforschung.

o Im Rahmen der Beurteilung Ihrer Kreditwirdigkeit nutzen wir fuir Privatkunden das Scoring bzw. fur
Firmenkunden das Rating. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit berechnet, mit der ein Kunde seinen
Zahlungsverpflichtungen vertragsgemaf nachkommen wird. In die Berechnung kdnnen beispielsweise
Einkommensverhaltnisse, Ausgaben, bestehende Verbindlichkeiten, Beruf, Arbeitgeber,
Beschaftigungsdauer, Zahlungsverhalten (z. B. Kontoumséatze, Salden), Erfahrungen aus der bisherigen
Geschéftsverbindung, vertragsgemafie Ruckzahlung friiherer Kredite sowie Informationen von
Kreditauskunfteien einflielen. Bei Firmenkunden flieRen zusatzlich weitere Daten mit ein, wie Branche,
Jahresergebnisse sowie Vermdgensverhaltnisse. Das Scoring und das Rating beruhen beide auf einem
mathematisch-statistisch anerkannten und bewéahrten Verfahren. Die errechneten Scorewerte und
Bonitatsnoten unterstitzen uns bei der Entscheidungsfindung im Rahmen von Produktabschliissen und
gehen in das laufende Risikomanagement mit ein.
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Information tber Ihr Widerspruchsrecht
nach Art. 21 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)

Bankhaus Ludwig Sperrer KG
Marienplatz 5 — 6

85354 Freising

USt-IdNr: DE 128 097 257

1. Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Griinden, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f
der DS-GVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwéagung) erfolgt, Widerspruch
einzulegen; dies gilt auch fur ein auf diese Bestimmung gestutztes Profiling im Sinne von Art. 4 Nr. 4 DS-
GVO, das wir zur Bonitatsbewertung oder fir Werbezwecke einsetzen.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir lhre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn,
wir kdnnen zwingende schutzwirdige Grunde fir die Verarbeitung nachweisen, die lhre Interessen, Rechte
und Freiheiten Uberwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausiibung oder Verteidigung
von Rechtsanspriichen.

2. Widerspruchsrecht gegen eine Verarbeitung von Daten fur Zwecke der Direktwerbung

In Einzelféllen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Direktwerbung zu betreiben. Sie haben
das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum
Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch fir das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung
in Verbindung steht.

Widersprechen Sie der Verarbeitung fur Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre personenbezogenen
Daten nicht mehr fir diese Zwecke verarbeiten.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte méglichst gerichtet werden an:

Bankhaus Ludwig Sperrer KG
Datenschutzschutzbeauftragter
Marienplatz 5 — 6

85354 Freising

Telefon: +49 (0)8161 176-0

Telefax: +49 (0)8161 176-65
E-Mail-Adresse: datenschutz@sperrer.de
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‘PRIVATBANK

Allgemeine Geschaftsbedingungen

Bank-Verlag GmbH 40.000 (07/25)

Grundregeln fir die Beziehung
zwischen Kunde und Bank

Geltungsbereich und Anderungen dieser Geschifts-
bedingungen und der Sonderbedingungen fiir
einzelne Geschéftsbeziehungen

(1) Geltungsbereich

Die Allgemeinen Geschaftsbedingungen gelten fiir die gesamte
Geschaftsverbindung zwischen dem Kunden und den inlandischen
Geschéftsstellen der Bank (im Folgenden Bank genannt). Dane-
ben gelten fir einzelne Geschaftsbeziehungen (zum Beispiel flr
das Wertpapiergeschaft, den Zahlungsverkehr und fiir den Spar-
verkehr) Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Erganzun-
gen zu diesen Allgemeinen Geschaftsbedingungen enthalten; sie
werden bei der Kontoer6ffnung oder bei Erteilung eines Auftrages
mit dem Kunden vereinbart. Unterhalt der Kunde auch Geschéafts-
verbindungen zu auslandischen Geschaftsstellen, sichert das
Pfandrecht der Bank (Nummer 14 dieser Geschaftsbedingungen)
auch die Anspriche dieser auslandischen Geschaftsstellen.

(2) Anderungen
a) Anderungsangebot

Anderungen dieser Geschaftsbedingungen und der Sonder-
bedingungen werden dem Kunden spatestens zwei Monate
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in
Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen
der Geschaftsbeziehung einen elektronischen Kommunika-
tionsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking), kénnen
die Anderungen auch auf diesem Wege angeboten werden.

b) Annahme durch den Kunden

Die von der Bank angebotenen Anderungen werden nur wirk-
sam, wenn der Kunde diese annimmt, gegebenenfalls im
Wege der nachfolgend geregelten Zustimmungsfiktion.

c) Annahme durch den Kunden im Wege der Zustimmungsfiktion

Das Schweigen des Kunden gilt nur dann als Annahme des
Anderungsangebots (Zustimmungsfiktion), wenn

(aa)das Anderungsangebot der Bank erfolgt, um die Uber-
einstimmung der vertraglichen Bestimmungen mit einer
veranderten Rechtslage wiederherzustellen, weil eine
Bestimmung dieser Geschaftsbedingungen oder der Son-
derbedingungen

— aufgrund einer Anderung von Gesetzen, einschlief3-
lich unmittelbar geltender Rechtsvorschriften der
Europaischen Union, nicht mehr der Rechtslage ent-
spricht oder

— durch eine rechtskraftige gerichtliche Entscheidung,
auch durch ein Gericht erster Instanz, unwirksam wird
oder nicht mehr verwendet werden darf oder

— aufgrund einer verbindlichen Verfligung einer fir die
Bank zustandigen nationalen oder internationalen
Behodrde (z. B. der Bundesanstalt fur Finanzdienst-
leistungsaufsicht oder der Européischen Zentralbank)
nicht mehr mit den aufsichtsrechtlichen Verpflichtun-
gen der Bank in Einklang zu bringen ist

und

(bb)der Kunde das Anderungsangebot der Bank nicht vor
dem_vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens
der Anderungen abgelehnt hat.

Die Bank wird den Kunden im Anderungsangebot auf die Fol-
gen seines Schweigens hinweisen.
d) Ausschluss der Zustimmungsfiktion
Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung
— bei Anderungen der Nummern 1 Absatz 2 und 12 Absatz 5

der Geschaftsbedingungen und der entsprechenden
Regelungen in den Sonderbedingungen oder

— bei Anderungen, die die Hauptleistungspflichten des Ver-
trages und die Entgelte fir Hauptleistungen betreffen, oder

— bei Anderungen von Entgelten, die auf eine (iber das
vereinbarte Entgelt fur die Hauptleistung hinausgehende
Zahlung des Verbrauchers gerichtet sind, oder

— bei Anderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertra-
ges gleichkommen, oder

— bei Anderungen, die das bisher vereinbarte Verhaltnis
von Leistung und Gegenleistung erheblich zugunsten der
Bank verschieben wirden.

In diesen Féllen wird die Bank die Zustimmung des Kunden zu
den Anderungen auf andere Weise einholen.

Kiindigungsrecht des Kunden bei der Zustimmungsfiktion

Macht die Bank von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, kann
der Kunde den von der Anderung betroffenen Vertrag vor
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Anderungen auch fristlos und kostenfrei kiindigen. Auf dieses
Kindigungsrecht wird die Bank den Kunden in ihrem Ande-
rungsangebot besonders hinweisen.

o
~

Bankgeheimnis und Bankauskunft

(1) Bankgeheimnis

Die Bank ist zur Verschwiegenheit Uber alle kundenbezogenen
Tatsachen und Wertungen verpflichtet, von denen sie Kenntnis
erlangt (Bankgeheimnis). Informationen Uber den Kunden darf
die Bank nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies
gebieten oder der Kunde eingewilligt hat oder die Bank zur Ertei-
lung einer Bankauskunft befugt ist.

(2) Bankauskunft

Eine Bankauskunft enthalt allgemein gehaltene Feststellungen
und Bemerkungen uber die wirtschaftlichen Verhaltnisse des Kun-
den, seine Kreditwirdigkeit und Zahlungsfahigkeit; betragsmanige
Angaben uber Kontostande, Sparguthaben, Depot- oder sonstige
der Bank anvertraute Vermdgenswerte sowie Angaben uber die
Hohe von Kreditinanspruchnahmen werden nicht gemacht.

(3) Voraussetzungen fiir die Erteilung einer Bankauskunft

Die Bank ist befugt, Uber juristische Personen und im Handelsre-
gister eingetragene Kaufleute Bankauskiinfte zu erteilen, sofern
sich die Anfrage auf ihre geschaftliche Tatigkeit bezieht. Die Bank
erteilt jedoch keine Auskunfte, wenn ihr eine anders lautende Wei-
sung des Kunden vorliegt. Bankauskiinfte Gber andere Personen,
insbesondere Uber Privatkunden und Vereinigungen, erteilt die
Bank nur dann, wenn diese generell oder im Einzelfall ausdrick-
lich zugestimmt haben. Eine Bankauskunft wird nur erteilt, wenn
der Anfragende ein berechtigtes Interesse an der gewtlinschten
Auskunft glaubhaft dargelegt hat und kein Grund zu der Annahme
besteht, dass schutzwirdige Belange des Kunden der Auskunfts-
erteilung entgegenstehen.

(4) Empfanger von Bankauskiinften

Bankauskinfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie ande-
ren Kreditinstituten fir deren Zwecke oder die ihrer Kunden.

Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden

(1) Haftungsgrundsatze

Die Bank haftet bei der Erfiillung ihrer Verpflichtungen fiir jedes Ver-
schulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfillung
ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit die Sonderbedingungen
fur einzelne Geschéaftsbeziehungen oder sonstige Vereinbarungen
etwas Abweichendes regeln, gehen diese Regelungen vor. Hat der
Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten (zum Beispiel durch Ver-
letzung der in Nr. 11 dieser Geschaftsbedingungen aufgefiihrten
Mitwirkungspflichten) zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundséatzen des Mitverschuldens, in
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Weitergeleitete Auftrage

Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form
ausgefihrt wird, dass die Bank einen Dritten mit der weiteren
Erledigung betraut, erfiillt die Bank den Auftrag dadurch, dass sie
ihn im eigenen Namen an den Dritten weiterleitet (weitergeleite-
ter Auftrag). Dies betrifft zum Beispiel die Einholung von Bank-
auskinften bei anderen Kreditinstituten oder die Verwahrung
und Verwaltung von Wertpapieren im Ausland. In diesen Fallen
beschrankt sich die Haftung der Bank auf die sorgfaltige Auswahl
und Unterweisung des Dritten.

(3) Storung des Betriebs

Die Bank haftet nicht fur Schaden, die durch héhere Gewalt, Auf-
ruhr, Kriegs- und Naturereignisse oder durch sonstige von ihr
nicht zu vertretende Vorkommnisse (zum Beispiel Streik, Aussper-
rung, Verkehrsstoérung, Verfuigungen von hoher Hand im In- oder
Ausland) eintreten.
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Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden, der
kein Verbraucher ist

Ein Kunde, der kein Verbraucher ist, kann gegen Forderungen der
Bank nur aufrechnen, wenn seine Forderungen unbestritten oder
rechtskraftig festgestellt sind. Diese Aufrechnungsbeschrankung
gilt nicht fur eine vom Kunden zur Aufrechnung gestellte Forde-
rung, die ihren Rechtsgrund in einem Darlehen oder einer Finan-
zierungshilfe geman §§ 513, 491 bis 512 BGB hat.

. Verfiigungsberechtigung nach dem Tod des Kunden

Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der sich gegeniiber der
Bank auf die Rechtsnachfolge des Kunden beruft, der Bank seine
erbrechtliche Berechtigung in geeigneter Weise nachzuweisen.

Wird der Bank eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift
der letztwilligen Verfugung (Testament, Erbvertrag) nebst zugeho-
riger Eréffnungsniederschrift vorgelegt, darf die Bank denjenigen,
der darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als
Berechtigten ansehen, ihn verfligen lassen und insbesondere mit
befreiender Wirkung an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der Bank
bekannt ist, dass der dort Genannte (zum Beispiel nach Anfech-
tung oder wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht verfligungsbe-
rechtigt ist oder wenn ihr dies infolge Fahrlassigkeit nicht bekannt
geworden ist.

MaRgebliches Recht und Gerichtsstand bei
kaufmannischen und o6ffentlich-rechtlichen Kunden

(1) Geltung deutschen Rechts

Fir die Geschaftsverbindung zwischen dem Kunden und der
Bank gilt deutsches Recht.

(2) Gerichtsstand fiir Inlandskunden

Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschaftsbe-
ziehung dem Betriebe seines Handelsgewerbes zuzurechnen,
so kann die Bank diesen Kunden an dem fur die kontoflihrende
Stelle zustandigen Gericht oder bei einem anderen zustandigen
Gericht verklagen; dasselbe gilt fir eine juristische Person des
offentlichen Rechts und fur 6ffentlich-rechtliche Sondervermdgen.
Die Bank selbst kann von diesen Kunden nur an dem fiir die kon-
tofuihrende Stelle zustandigen Gericht verklagt werden.

(3) Gerichtsstand fiir Auslandskunden

Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch fir Kunden, die im Aus-
land eine vergleichbare gewerbliche Tatigkeit ausliben, sowie fir
auslandische Institutionen, die mit inlandischen juristischen Per-
sonen des o6ffentlichen Rechts oder mit einem inlandischen o&ffent-
lich-rechtlichen Sondervermdgen vergleichbar sind.

Kontofiuihrung

Rechnungsabschliisse bei Kontokorrentkonten
(Konten in laufender Rechnung)

(1) Erteilung der Rechnungsabschliisse

Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht etwas
anderes vereinbart ist, jeweils zum Ende eines Kalenderquartals
einen Rechnungsabschluss; dabei werden die in diesem Zeitraum
entstandenen beiderseitigen Anspriiche (einschlieBlich der Zin-
sen und Entgelte der Bank) verrechnet. Die Bank kann auf den
Saldo, dersichaus der Verrechnung ergibt, nach Nummer 12 dieser
Geschaftsbedingungen oder nach der mit dem Kunden ander-
weitig getroffenen Vereinbarung Zinsen berechnen.

(2) Frist fiir Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen

Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollstandigkeit eines
Rechnungsabschlusses hat der Kunde spatestens vor Ablauf von
sechs Wochen nach dessen Zugang zu erheben; macht er seine
Einwendungen in Textform geltend, gentigt die Absendung inner-
halb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Ein-
wendungen gilt als Genehmigung. Auf diese Folge wird die Bank
bei Erteilung des Rechnungsabschlusses besonders hinweisen.
Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung des
Rechnungsabschlusses verlangen, muss dann aber beweisen,
dass zu Unrecht sein Konto belastet oder eine ihm zustehende
Gutschrift nicht erteilt wurde.

Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank

(1) Vor Rechnungsabschluss

Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten (zum Beispiel
wegen einer falschen Kontonummer) darf die Bank bis zum
nachsten Rechnungsabschluss durch eine Belastungsbuchung
ruckgangig machen, soweit ihr ein Ruckzahlungsanspruch gegen
den Kunden zusteht (Stornobuchung); der Kunde kann in diesem
Fall gegen die Belastungsbuchung nicht einwenden, dass er in
Hohe der Gutschrift bereits verfugt hat.

(2) Nach Rechnungsabschluss

Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem Rech-
nungsabschluss fest und steht ihr ein Rickzahlungsanspruch

'Bankarbeitstage sind alle Werktage auRer: Sonnabende, 24. und 31. Dezember.
2International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer)
3Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code)
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gegen den Kunden zu, so wird sie in Hohe ihres Anspruchs sein
Konto belasten (Berichtigungsbuchung). Erhebt der Kunde gegen
die Berichtigungsbuchung Einwendungen, so wird die Bank den
Betrag dem Konto wieder gutschreiben und ihren Rickzahlungs-
anspruch gesondert geltend machen.

(3) Information des Kunden; Zinsberechnung

Uber Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank den
Kunden unverzuglich unterrichten. Die Buchungen nimmt die
Bank hinsichtlich der Zinsberechnung rickwirkend zu dem Tag
vor, an dem die fehlerhafte Buchung durchgefiihrt wurde.

Einzugsauftrage

(1) Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der Einreichung

Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften
schon vor ihrer Einlésung gut, geschieht dies unter dem Vorbehalt
ihrer Einlésung, und zwar auch dann, wenn diese bei der Bank
selbst zahlbar sind. Reicht der Kunde andere Papiere mit dem
Auftrag ein, von einem Zahlungspflichtigen einen Forderungsbe-
trag zu beschaffen (zum Beispiel Zinsscheine), und erteilt die Bank
Uber den Betrag eine Gutschrift, so steht diese unter dem Vor-
behalt, dass die Bank den Betrag erhalt. Der Vorbehalt gilt auch
dann, wenn die Schecks, Lastschriften und anderen Papiere bei
der Bank selbst zahlbar sind. Werden Schecks oder Lastschriften
nicht eingeldst oder erhalt die Bank den Betrag aus dem Einzugs-
auftrag nicht, macht die Bank die Vorbehaltsgutschrift riickgan-
gig. Dies geschieht unabhangig davon, ob in der Zwischenzeit ein
Rechnungsabschluss erteilt wurde.

(2) Einlésung von Lastschriften und vom Kunden
ausgestellter Schecks

Lastschriften sowie Schecks sind eingeldst, wenn die Belastungs-
buchung nicht spatestens am zweiten Bankarbeitstag' — bei
SEPA-Firmenlastschriften nicht spatestens am dritten Bank-
arbeitstag — nach ihrer Vornahme riickgangig gemacht wird.
Barschecks sind bereits mit Zahlung an den Scheckvorleger ein-
geldst. Schecks sind auch schon dann eingelést, wenn die Bank
im Einzelfall eine Bezahltmeldung absendet. Schecks, die uUber
die Abrechnungsstelle der Bundesbank vorgelegt werden, sind
eingeldst, wenn sie nicht bis zu dem von der Bundesbank festge-
setzten Zeitpunkt zurlickgegeben werden.

Fremdwahrungsgeschafte und Risiken bei Fremd-
wahrungskonten

(1) Auftragsausfiihrung bei Fremdwahrungskonten

Fremdwahrungskonten des Kunden dienen dazu, Zahlungen an
den Kunden und Verfigungen des Kunden in fremder Wahrung
bargeldlos abzuwickeln. Verfligungen Uber Guthaben auf Fremd-
wahrungskonten (zum Beispiel durch Uberweisungen zu Lasten
des Fremdwahrungsguthabens) werden unter Einschaltung von
Banken im Heimatland der Wahrung abgewickelt, wenn sie die
Bank nicht vollstandig innerhalb des eigenen Hauses ausfihrt.

(2) Gutschriften bei Fremdwahrungsgeschaften mit dem
Kunden

SchlieRt die Bank mit dem Kunden ein Geschaft (zum Beispiel
ein Devisentermingeschaft) ab, aus dem sie die Verschaffung
eines Betrages in fremder Wahrung schuldet, wird sie ihre Fremd-
wahrungsverbindlichkeit durch Gutschrift auf dem Konto des
Kunden in dieser Wahrung erfiillen, sofern nicht etwas anderes
vereinbart ist.

(3) Voriibergehende Beschrankung der Leistung durch die
Bank

Die Verpflichtung der Bank zur Ausfiihrung einer Verfligung zu
Lasten eines Fremdwahrungsguthabens (Absatz 1) oder zur
Erfillung einer Fremdwahrungsverbindlichkeit (Absatz 2) ist in
dem Umfang und solange ausgesetzt, wie die Bank in der Wah-
rung, auf die das Fremdwahrungsguthaben oder die Verbindlich-
keit lautet, wegen politisch bedingter Malnahmen oder Ereignisse
im Lande dieser Wahrung nicht oder nur eingeschrankt verfligen
kann. In dem Umfang und solange diese MaRnahmen oder Ereig-
nisse andauern, ist die Bank auch nicht zu einer Erfillung an
einem anderen Ort auf3erhalb des Landes der Wahrung, in einer
anderen Wahrung (auch nicht in Euro) oder durch Anschaffung
von Bargeld verpflichtet. Die Verpflichtung der Bank zur Ausfuh-
rung einer Verfligung zu Lasten eines Fremdwahrungsguthabens
ist dagegen nicht ausgesetzt, wenn sie die Bank vollstandig im
eigenen Haus ausflihren kann. Das Recht des Kunden und der
Bank, fallige gegenseitige Forderungen in derselben Wahrung
miteinander zu verrechnen, bleibt von den vorstehenden Rege-
lungen unberihrt.

(4) Wechselkurs

Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremdwahrungsge-
schaften ergibt sich aus dem ,Preis- und Leistungsverzeichnis®.
Bei Zahlungsdiensten gilt ergédnzend der Zahlungsdiensterah-
menvertrag.
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Mitwirkungspflichten des Kunden

Mitwirkungspflichten des Kunden

(1) Mitteilung von Anderungen

Zur ordnungsgemafien Abwicklung des Geschaftsverkehrs ist es
erforderlich, dass der Kunde der Bank Anderungen seines Namens
und seiner Anschrift sowie das Erldschen oder die Anderung einer
gegenuber der Bank erteilten Vertretungsmacht (insbesondere einer
Vollmacht) unverziglich mitteilt. Diese Mitteilungspflicht besteht
auch dann, wenn die Vertretungsmacht in ein 6ffentliches Regis-
ter (zum Beispiel in das Handelsregister) eingetragen ist und ihr
Erléschen oder ihre Anderung in dieses Register eingetragen wird.
Dartiber hinaus kénnen sich weitergehende gesetzliche Mitteilungs-
pflichten, insbesondere aus dem Geldwaschegesetz, ergeben.

(2) Klarheit von Auftragen

Auftrage mussen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht
eindeutig formulierte Auftrage konnen Ruickfragen zur Folge
haben, die zu Verzégerungen fuhren kdnnen. Vor allem hat der
Kunde bei Auftragen auf die Richtigkeit und Vollstéandigkeit sei-
ner Angaben, insbesondere der Kontonummer und Bankleitzahl
oder IBAN? und BIC? sowie der Wahrung zu achten. Anderungen,
Bestatigungen oder Wiederholungen von Auftrdgen missen als
solche gekennzeichnet sein.

(3) Besonderer Hinweis bei Eilbediirftigkeit der Ausfiihrung
eines Auftrags

Halt der Kunde bei der Ausflihrung eines Auftrags besondere Eile
fur notig, hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formu-
larmaRig erteilten Auftragen muss dies auflerhalb des Formulars
erfolgen.

(4) Priifung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank

Der Kunde hat Kontoauszuge, Wertpapierabrechnungen, Depot-
und Ertragnisaufstellungen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen
Uber die Ausfiihrung von Auftragen sowie Informationen Uber
erwartete Zahlungen und Sendungen (Avise) auf ihre Richtigkeit
und Vollstandigkeit unverzuglich zu Gberprifen und etwaige Ein-
wendungen unverziiglich zu erheben.

(5) Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von
Mitteilungen

Falls Rechnungsabschlisse und Depotaufstellungen dem Kun-
den nicht zugehen, muss er die Bank unverzuglich benachrichti-
gen. Die Benachrichtigungspflicht besteht auch beim Ausbleiben
anderer Mitteilungen, deren Eingang der Kunde erwartet
(Wertpapierabrechnungen, Kontoausziige nach der Ausfiihrung
von Auftragen des Kunden oder Uber Zahlungen, die der Kunde
erwartet).

Kosten der Bankdienstleistungen

Zinsen, Entgelte und Aufwendungen

(1) Zinsen und Entgelte im Geschaft mit Verbrauchern

Die Hohe der Zinsen und Entgelte fir die Ublichen Bankleistun-
gen, die die Bank gegenuber Verbrauchern erbringt, einschliel3-
lich der Hohe von Zahlungen, die Uber die fiir die Hauptleistung
vereinbarten Entgelte hinausgehen, ergeben sich aus dem ,Preis-
aushang — Regelsatze im standardisierten Privatkundengeschaft”
und aus dem ,Preis- und Leistungsverzeichnis®.

Wenn ein Verbraucher eine dort aufgefiihrte Hauptleistung in
Anspruch nimmt und dabei keine abweichende Vereinbarung
getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im ,Preisaus-
hang“ oder ,Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Zin-
sen und Entgelte.

Eine Vereinbarung, die auf eine Uber das vereinbarte Entgelt
fur die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers
gerichtet ist, kann die Bank mit dem Verbraucher nur ausdrucklich
treffen, auch wenn sie im ,Preisaushang” oder im ,Preis- und Leis-
tungsverzeichnis* ausgewiesen ist.

Fur die Vergutung der nicht im ,Preisaushang* oder im ,Preis- und
Leistungsverzeichnis“ aufgefihrten Leistungen, die im Auftrag
des Verbrauchers erbracht werden und die, nach den Umsténden
zu urteilen, nur gegen eine Vergiitung zu erwarten sind, gelten,
soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde, die gesetzli-
chen Vorschriften.

(2) Zinsen und Entgelte im Geschaft mit Kunden, die keine
Verbraucher sind

Die Hohe der Zinsen und Entgelte fiir die Ublichen Bankleistun-
gen, die die Bank gegentber Kunden, die keine Verbraucher sind,
erbringt, ergeben sich aus dem ,Preisaushang — Regelsatze im
standardisierten Privatkundengeschaft” und aus dem ,Preis- und
Leistungsverzeichnis®, soweit der ,Preisaushang® und das ,Preis-
und Leistungsverzeichnis“ Ubliche Bankleistungen gegenuber
Kunden, die keine Verbraucher sind (zum Beispiel Geschaftskun-
den), ausweisen.

Wenn ein Kunde, der kein Verbraucher ist, eine dort aufgefiihrte
Bankleistung in Anspruch nimmt und dabei keine abweichende
Vereinbarung getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im
LPreisaushang® oder ,Preis- und Leistungsverzeichnis“ angege-
benen Zinsen und Entgelte.
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Im Ubrigen bestimmt die Bank, sofern keine andere Vereinbarung
getroffen wurde und gesetzliche Bestimmungen dem nicht ent-
gegenstehen, die Hohe von Zinsen und Entgelten nach billigem
Ermessen (§ 315 des Burgerlichen Gesetzbuchs).

(3) Nicht entgeltfahige Leistungen

Fur eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Gesetzes
oder aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder
die sie im eigenen Interesse wahrnimmt, wird die Bank kein Ent-
gelt berechnen, es sei denn, es ist gesetzlich zulassig und wird
nach MaRgabe der gesetzlichen Regelung erhoben.

(4) Anderung von Zinsen; Kiindigungsrecht des Kunden bei
Erh6éhung

Die Anderung der Zinsen bei Krediten mit einem veranderlichen
Zinssatz erfolgt aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarung mit
dem Kunden. Die Bank wird dem Kunden Anderungen von Zin-
sen mitteilen. Bei einer Erhdhung kann der Kunde, sofern nichts
anderes vereinbart ist, die davon betroffene Kreditvereinbarung
innerhalb von sechs Wochen nach der Bekanntgabe der Ande-
rung mit sofortiger Wirkung kiindigen. Kiindigt der Kunde, so wer-
den die erhdhten Zinsen fir die gekindigte Kreditvereinbarung
nicht zugrunde gelegt. Die Bank wird zur Abwicklung eine ange-
messene Frist einrdumen.

(5) Anderungen von Entgelten bei typischerweise dauerhaft
in Anspruch genommenen Leistungen

Anderungen von Entgelten fur Bankleistungen, die von Kunden
im Rahmen der Geschaftsverbindung typischerweise dauer-
haft in Anspruch genommen werden (zum Beispiel Konto- und
Depotfiihrung), werden dem Kunden spatestens zwei Monate
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in
Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen
der Geschaftsbeziehung einen elektronischen Kommunikations-
weg vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking), kdnnen die
Anderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die von
der Bank angebotenen Anderungen werden nur wirksam, wenn
der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung ber die Anderung
eines Entgelts, das auf eine lber die Hauptleistung hinausge-
hende Zahlung eines Verbrauchers gerichtet ist, kann die Bank
mit dem Verbraucher nur ausdriicklich treffen.

(6) Ersatz von Aufwendungen

Ein moglicher Anspruch der Bank auf Ersatz von Aufwendungen
richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

(7) Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensvertragen
und Zahlungsdienstevertragen mit Verbrauchern fiir
Zahlungen

Bei Verbraucherdarlehensvertragen und Zahlungsdienstevertra-
gen mit Verbrauchern fur Zahlungen richten sich die Zinsen und
die Kosten (Entgelte und Auslagen) nach den jeweiligen vertragli-
chen Vereinbarungen und Sonderbedingungen sowie erganzend
nach den gesetzlichen Vorschriften. Die Anderung von Entgelten
von Zahlungsdiensterahmenvertragen (z. B. Girovertrag) richtet
sich nach Absatz 5.

Sicherheiten flir die Anspriiche
der Bank gegen den Kunden

Bestellung oder Verstarkung von Sicherheiten

(1) Anspruch der Bank auf Bestellung von Sicherheiten

Die Bank kann fir alle Anspriiche aus der bankmaRigen Geschafts-
verbindung die Bestellung bankmafiger Sicherheiten verlangen,
und zwar auch dann, wenn die Anspruche bedingt sind (zum Bei-
spiel Aufwendungsersatzanspruch wegen der Inanspruchnahme
aus einer fir den Kunden ubernommenen Burgschaft). Hat der
Kunde gegeniiber der Bank eine Haftung fur Verbindlichkeiten
eines anderen Kunden der Bank Gbernommen (zum Beispiel als
Burge), so besteht flr die Bank ein Anspruch auf Bestellung oder
Verstarkung von Sicherheiten im Hinblick auf die aus der Haf-
tungslibernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Falligkeit.

(2) Veréanderung des Risikos

Hat die Bank bei der Entstehung von Anspriichen gegen den Kun-
den zunachst ganz oder teilweise davon abgesehen, die Bestel-
lung oder Verstarkung von Sicherheiten zu verlangen, kann sie
auch spater noch eine Besicherung fordern. Voraussetzung hier-
fur ist jedoch, dass Umstande eintreten oder bekannt werden, die
eine erhdhte Risikobewertung der Anspriiche gegen den Kunden
rechtfertigen. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn

— sich die wirtschaftlichen Verhéltnisse des Kunden nachteilig
verandert haben oder sich zu verandern drohen oder

— sich die vorhandenen Sicherheiten wertmafRig verschlechtert
haben oder zu verschlechtern drohen.

Der Besicherungsanspruch der Bank besteht nicht, wenn aus-
driicklich vereinbart ist, dass der Kunde keine oder ausschlieRlich
im Einzelnen benannte Sicherheiten zu bestellen hat. Bei Verbrau-
cherdarlehensvertragen besteht der Anspruch auf die Bestellung
oder Verstarkung von Sicherheiten nur, soweit die Sicherheiten
im Kreditvertrag angegeben sind. Ubersteigt der Nettodarlehens-
betrag 75.000 Euro, besteht der Anspruch auf Bestellung oder
Verstarkung auch dann, wenn in einem vor dem 21. Marz 2016
abgeschlossenen Verbraucherdarlehensvertrag oder in einem ab
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dem 21. Méarz 2016 abgeschlossenen Allgemein-Verbraucherdar-
lehensvertrag im Sinne von § 491 Abs. 2 BGB keine oder keine
abschlielenden Angaben Uber Sicherheiten enthalten sind.

(3) Fristsetzung fiir die Bestellung oder Verstarkung von
Sicherheiten

Fur die Bestellung oder Verstarkung von Sicherheiten wird die
Bank eine angemessene Frist einrdumen. Beabsichtigt die Bank,
von ihrem Recht zur fristlosen Kindigung nach Nr. 19 Absatz 3
dieser Geschaftsbedingungen Gebrauch zu machen, falls der
Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstarkung von
Sicherheiten nicht fristgerecht nachkommt, wird sie ihn zuvor hie-
rauf hinweisen.

Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der Bank

(1) Einigung liber das Pfandrecht

Der Kunde und die Bank sind sich daruber einig, dass die Bank ein
Pfandrecht an den Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen
eine inlandische Geschaftsstelle im bankmaRigen Geschaftsver-
kehr Besitz erlangt hat oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt
ein Pfandrecht auch an den Ansprichen, die dem Kunden gegen
die Bank aus der bankmaRigen Geschéaftsverbindung zustehen
oder kiinftig zustehen werden (zum Beispiel Kontoguthaben).

(2) Gesicherte Anspriiche

Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, kiinfti-
gen und bedingten Anspriiche, die der Bank mit ihren samtlichen
in- und auslandischen Geschéaftsstellen aus der bankmaRigen
Geschaftsverbindung gegen den Kunden zustehen. Hat der
Kunde gegeniiber der Bank eine Haftung fiir Verbindlichkeiten
eines anderen Kunden der Bank Ubernommen (zum Beispiel
als Burge), so sichert das Pfandrecht die aus der Haftungsuber-
nahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Falligkeit.

(3) Ausnahmen vom Pfandrecht

Gelangen Gelder oder andere Werte mit der MalRgabe in die
Verfligungsgewalt der Bank, dass sie nur fur einen bestimmten
Zweck verwendet werden dirfen (zum Beispiel Bareinzahlung
zur Einlésung eines Wechsels), erstreckt sich das Pfandrecht der
Bank nicht auf diese Werte. Dasselbe gilt fir die von der Bank
selbst ausgegebenen Aktien (eigene Aktien) und fir die Wertpa-
piere, die die Bank im Ausland fir den Kunden verwahrt. AuRer-
dem erstreckt sich das Pfandrecht nicht auf die von der Bank
selbst ausgegebenen eigenen Genussrechte/Genussscheine und
nicht auf die verbrieften und nicht verbrieften nachrangigen Ver-
bindlichkeiten der Bank.

(4) Zins- und Gewinnanteilscheine

Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wertpapiere, ist der Kunde
nicht berechtigt, die Herausgabe der zu diesen Papieren gehoren-
den Zins- und Gewinnanteilscheine zu verlangen.

Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und
diskontierten Wechseln

(1) Sicherungsiibereignung

Die Bank erwirbt an den ihr zum Einzug eingereichten Schecks
und Wechseln im Zeitpunkt der Einreichung Sicherungseigen-
tum. An diskontierten Wechseln erwirbt die Bank im Zeitpunkt des
Wechselankaufs uneingeschranktes Eigentum; belastet sie dis-
kontierte Wechsel dem Konto zuriick, so verbleibt ihr das Siche-
rungseigentum an diesen Wechseln.

(2) Sicherungsabtretung

Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks und Wechseln gehen
auch die zugrunde liegenden Forderungen auf die Bank lber; ein
Forderungsubergang findet ferner statt, wenn andere Papiere
zum Einzug eingereicht werden (zum Beispiel Lastschriften, kauf-
mannische Handelspapiere).

(3) Zweckgebundene Einzugspapiere

Werden der Bank Einzugspapiere mit der MalRgabe eingereicht,
dass ihr Gegenwert nur flr einen bestimmten Zweck verwendet
werden darf, erstrecken sich die Sicherungstibereignung und die
Sicherungsabtretung nicht auf diese Papiere.

(4) Gesicherte Anspriiche der Bank

Das Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung dienen
der Sicherung aller Anspriiche, die der Bank gegen den Kunden
bei Einreichung von Einzugspapieren aus seinen Kontokorrent-
konten zustehen oder die infolge der Riickbelastung nicht einge-
|6ster Einzugspapiere oder diskontierter Wechsel entstehen. Auf
Anforderung des Kunden nimmt die Bank eine Ruckibertragung
des Sicherungseigentums an den Papieren und der auf sie Uber-
gegangenen Forderungen an den Kunden vor, falls ihr im Zeit-
punkt der Anforderung keine zu sichernden Anspriiche gegen den
Kunden zustehen oder sie ihn Uber den Gegenwert der Papiere
vor deren endgiiltiger Bezahlung nicht verfligen lasst.

Begrenzung des Besicherungsanspruchs und
Freigabeverpflichtung

(1) Deckungsgrenze

Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstarkung
von Sicherheiten so lange geltend machen, bis der realisierbare
Wert aller Sicherheiten dem Gesamtbetrag aller Anspriiche aus der
bankmafligen Geschaftsverbindung (Deckungsgrenze) entspricht.
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(2) Freigabe

Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze
nicht nur voribergehend Ubersteigt, hat die Bank auf Verlangen
des Kunden Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben, und zwar
in Hohe des die Deckungsgrenze Ubersteigenden Betrages; sie
wird bei der Auswahl der freizugebenden Sicherheiten auf die
berechtigten Belange des Kunden und eines dritten Sicherungs-
gebers, der fir die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten
bestellt hat, Ricksicht nehmen. In diesem Rahmen ist die Bank
auch verpflichtet, Auftrage des Kunden Uber die dem Pfandrecht
unterliegenden Werte auszufiihren (zum Beispiel Verkauf von
Wertpapieren, Auszahlung von Sparguthaben).

(3) Sondervereinbarungen

Ist fur eine bestimmte Sicherheit ein anderer Bewertungsmalistab
als der realisierbare Wert oder ist eine andere Deckungsgrenze
oder ist eine andere Grenze fur die Freigabe von Sicherheiten
vereinbart, so sind diese maRgeblich.

Verwertung von Sicherheiten

(1) Wahlrecht der Bank

Wenn die Bank verwertet, hat die Bank unter mehreren Sicher-
heiten die Wahl. Sie wird bei der Verwertung und bei der Auswahl
der zu verwertenden Sicherheiten auf die berechtigten Belange
des Kunden und eines dritten Sicherungsgebers, der fir die Ver-
bindlichkeiten des Kunden Sicherheiten bestellt hat, Ricksicht
nehmen.

(2) Erl6sgutschrift nach dem Umsatzsteuerrecht

Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatzsteuer unterliegt, wird
die Bank dem Kunden Uber den Erlds eine Gutschrift erteilen,
die als Rechnung fir die Lieferung der als Sicherheit dienenden
Sache gilt und den Voraussetzungen des Umsatzsteuerrechts
entspricht.

Kiindigung

Kiindigungsrechte des Kunden

(1) Jederzeitiges Kiindigungsrecht

Der Kunde kann die gesamte Geschaftsverbindung oder einzelne
Geschaftsbeziehungen (zum Beispiel den Scheckvertrag), fur die
weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kiindigungsregelung
vereinbart ist, jederzeit ohne Einhaltung einer Kundigungsfrist
kiindigen.

(2) Kiindigung aus wichtigem Grund

Ist fir eine Geschaftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abwei-
chende Kiindigungsregelung vereinbart, kann eine fristlose Kindi-
gung nur dann ausgesprochen werden, wenn hierflr ein wichtiger
Grund vorliegt, der es dem Kunden, auch unter Berticksichtigung
der berechtigten Belange der Bank, unzumutbar werden lasst, die
Geschaftsbeziehung fortzusetzen.

(3) Gesetzliche Kiindigungsrechte
Gesetzliche Kiindigungsrechte bleiben unberihrt.

Kiindigungsrechte der Bank

(1) Kiindigung unter Einhaltung einer Kiindigungsfrist

Die Bank kann die gesamte Geschéaftsverbindung oder einzelne
Geschaftsbeziehungen, fir die weder eine Laufzeit noch eine
abweichende Kundigungsregelung vereinbart ist, jederzeit unter
Einhaltung einer angemessenen Kiindigungsfrist kiindigen (zum
Beispiel den Scheckvertrag, der zur Nutzung von Scheckvordru-
cken berechtigt). Bei der Bemessung der Kiindigungsfrist wird die
Bank auf die berechtigten Belange des Kunden Riicksicht neh-
men. Fur die Kiindigung eines Zahlungsdiensterahmenvertrages
(zum Beispiel laufendes Konto oder Kartenvertrag) und eines
Depots betragt die Kiindigungsfrist mindestens zwei Monate.

(2) Kiindigung unbefristeter Kredite

Kredite und Kreditzusagen, fiir die weder eine Laufzeit noch eine
abweichende Kundigungsregelung vereinbart ist, kann die Bank
jederzeit ohne Einhaltung einer Kindigungsfrist kindigen. Die
Bank wird bei der Auslibung dieses Kindigungsrechts auf die
berechtigten Belange des Kunden Rucksicht nehmen.

Soweit das Burgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen fur die
Klndigung eines Verbraucherdarlehensvertrages vorsieht, kann
die Bank nur nach MaRgabe dieser Regelungen kiindigen.

(3) Kiindigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer
Kiindigungsfrist

Eine fristlose Kiindigung der gesamten Geschaftsverbindung oder
einzelner Geschaftsbeziehungen ist zuldssig, wenn ein wichti-
ger Grund vorliegt, der der Bank deren Fortsetzung auch unter
Berucksichtigung der berechtigten Belange des Kunden unzumut-
bar werden lasst. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor,

— wenn der Kunde unrichtige Angaben Uber seine Vermogens-
verhaltnisse gemacht hat, die fur die Entscheidung der Bank
Uber eine Kreditgewahrung oder iber andere mit Risiken fiir
die Bank verbundene Geschéafte (zum Beispiel Aushandigung
einer Zahlungskarte) von erheblicher Bedeutung waren; bei
Verbraucherdarlehen gilt dies nur, wenn der Kunde fiir die
Kreditwirdigkeitsprifung relevante Informationen wissentlich
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vorenthalten oder diese gefélscht hat und dies zu einem Man-
gel der Kreditwurdigkeitsprifung gefiihrt hat oder

— wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermégensver-
héltnisse des Kunden oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit
eintritt oder einzutreten droht und dadurch die Ruckzahlung
des Darlehens oder die Erflillung einer sonstigen Verbindlich-
keit gegenuber der Bank — auch unter Verwertung einer hier-
fur bestehenden Sicherheit — gefahrdet ist oder

— wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Ver-
starkung von Sicherheiten nach Nummer 13 Absatz 2 dieser
Geschaftsbedingungen oder aufgrund einer sonstigen Ver-
einbarung nicht innerhalb der von der Bank gesetzten ange-
messenen Frist nachkommt.

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen
Pflicht, ist die Klindigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur
Abhilfe bestimmten angemessenen Frist oder nach erfolgloser
Abmahnung zulassig, es sei denn, dies ist wegen der Besonder-
heiten des Einzelfalles (§ 323 Absatze 2 und 3 des Birgerlichen
Gesetzbuches) entbehrlich.

(4) Kiindigung von Verbraucherdarlehensvertragen bei
Verzug

Soweit das Birgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen fiur die
Kiindigung wegen Verzuges mit der Riickzahlung eines Verbrau-
cherdarlehensvertrages vorsieht, kann die Bank nur nach MaR-
gabe dieser Regelungen kiindigen.

(5) Kiindigung eines Basiskontovertrages

Einen Basiskontovertrag kann die Bank nur nach den zwischen
der Bank und dem Kunden auf Grundlage des Zahlungskontenge-
setzes getroffenen Vereinbarungen und den Bestimmungen des
Zahlungskontengesetzes kiindigen.

(6) Abwicklung nach einer Kiindigung

Im Falle einer Kindigung ohne Kiindigungsfrist wird die Bank
dem Kunden flr die Abwicklung (insbesondere fur die Rickzah-
lung eines Kredits) eine angemessene Frist einrdumen, soweit
nicht eine sofortige Erledigung erforderlich ist (zum Beispiel bei
der Kindigung des Scheckvertrages die Rickgabe der Scheck-
vordrucke).

Einlagensicherung

Schutz der Einlagen
Information iiber die Einlagensicherung

(1) Einlagen

Einlagen sind Guthaben, die sich im Rahmen von Bankgeschaf-
ten aus Betragen, die auf einem Konto verblieben sind oder aus
Zwischenpositionen ergeben und die nach den geltenden gesetz-
lichen und vertraglichen Bedingungen von der Bank zuriickzuzah-
len sind, wie zum Beispiel Guthaben auf Girokonten, Festgelder,
Spareinlagen, Sparbriefe und Namensschuldverschreibungen.
Mafgeblich sind die Definitionen in § 2 Absatz 3 des Einlagen-
sicherungsgesetzes (EinSiG) bzw. § 6 Absatz 1 des Statuts des
innerhalb des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. beste-
henden Einlagensicherungsfonds deutscher Banken (Einlagensi-
cherungsfonds).

(2) Gesetzliche Einlagensicherung

Die Bank ist der Entschadigungseinrichtung deutscher Banken
GmbH als Trager der gesetzlichen Einlagensicherung der pri-
vaten Banken zugeordnet. Die gesetzliche Einlagensicherung
schutzt nach MaRgabe des EinSiG und vorbehaltlich der darin
vorgesehenen Ausnahmen Einlagen bis zu einem Gegenwert
von 100.000 Euro pro Einleger. In den in § 8 Absatz 2 EinSiG
genannten Fallen erhoht sich dieser Betrag auf 500.000 Euro.
Dazu gehdren insbesondere Betrage, die aus Immobilientransak-
tionen im Zusammenhang mit privat genutzten Wohnimmobilien
resultieren. Nicht geschutzt werden insbesondere Einlagen von
finanziellen Unternehmen, staatlichen Stellen einschliellich kom-
munaler Gebietskorperschaften, Einlagen, die im Zusammenhang
mit Geldwasche oder Terrorismusfinanzierung entstanden sind
und Inhaberschuldverschreibungen. Einzelheiten sind im EinSiG,
insbesondere dessen § 8, geregelt.

(3) Einlagensicherungsfonds

Die Bank wirkt auRerdem am Einlagensicherungsfonds mit. Die-
ser sichert nach MalRgabe seines Statuts und vorbehaltlich der
darin vorgesehenen Ausnahmen Einlagen bei einer inlandischen
Haupt- oder Zweigniederlassung bzw. Zweigstelle je Glaubiger
maximal bis zur folgenden Hohe (Sicherungsgrenze):

(a) (i) 5 Millionen Euro fur natirliche Personen und rechtsfahige
Stiftungen unabhangig von ihrer Laufzeit und (ii) 50 Millio-
nen Euro fir nichtfinanzielle Unternehmen, gemeinnitzige
Organisationen, Verbande und Berufsorganisationen ohne
Erwerbszweck und andere in § 6 Absatz 3 des Statuts des
Einlagensicherungsfonds genannte Glaubiger. In jedem Fall
werden Einlagen bis maximal 15% der Eigenmittel der Bank
im Sinne von Artikel 72 CRR geschitzt, wobei Erganzungs-
kapital nur bis zur Hohe von 25% des Kernkapitals im Sinne
von Artikel 25 CRR Berucksichtigung findet. Weitere Ein-
zelheiten zur Berechnung der relevanten Eigenmittel regelt
§ 6 Absatz 8 Unterabsatz (a) des Statuts des Einlagensiche-
rungsfonds.
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(b) Ab dem 1. Januar 2025: (i) 3 Millionen Euro fiir natirliche Per-
sonen und rechtsfahige Stiftungen unabhangig von ihrer Lauf-
zeit und (ii) 30 Millionen Euro fur nichtfinanzielle Unternehmen,
gemeinnutzige Organisationen, Verbande und Berufsorgani-
sationen ohne Erwerbszweck und andere in § 6 Absatz 3 des
Statuts des Einlagensicherungsfonds genannte Glaubiger. In
jedem Fall werden Einlagen bis maximal 8,75% der Eigenmit-
tel im Sinne von Unterabsatz (a) Satze 2 und 3 geschutzt.

(c) Ab dem 1. Januar 2030: (i) 1 Million Euro fir nattrliche Perso-
nen und rechtsfahige Stiftungen unabhangig von ihrer Laufzeit
und (ii) 10 Millionen Euro fur nichtfinanzielle Unternehmen,
gemeinnltzige Organisationen, Verbande und Berufsorgani-
sationen ohne Erwerbszweck und andere in § 6 Absatz 3 des
Statuts des Einlagensicherungsfonds genannte Glaubiger. In
jedem Fall werden Einlagen bis maximal 8,75% der Eigenmit-
tel im Sinne von Unterabsatz (a) Satze 2 und 3 geschutzt.

(d) Fur Einlagen, die bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022
gesichert wurden, finden die zu diesem Zeitpunkt geltenden
Sicherungsgrenzen weiterhin Anwendung, bis die Einlage fal-
lig ist, prolongiert wird oder vom Kunden erstmals geklndigt
werden kann oder auf eine auslandische Zweigniederlassung
oder Zweigstellen Ubertragen wird. Fir Einlagen, die nach
dem 31. Dezember 2022 begrindet oder prolongiert werden,
gelten die jeweils neuen Sicherungsgrenzen ab den oben
genannten Stichtagen.

MafRgebend fir die Entschadigung ist die Sicherungsgrenze, die
der Bank als Ergebnis der Feststellung des Prifungsverbandes
mitgeteilt worden ist und im Internet unter www.bankenverband.de
abgerufen werden kann. Die Sicherungsgrenze wird dem Kunden
von der Bank auf Verlangen bekannt gegeben.

Nicht geschitzt werden insbesondere Einlagen von finanziellen
Unternehmen, staatlichen Stellen einschlieBlich kommunaler
Gebietskorperschaften, Einlagen, die im Zusammenhang mit
Geldwasche oder Terrorismusfinanzierung entstanden sind und
Inhaberschuldverschreibungen. Im Fall von Glaubigern nach
Buchstaben (a) (ii), (b) (ii) und (c) (ii) werden Einlagen mit einer
Laufzeit von mehr als 12 Monaten sowie Verbindlichkeiten aus
Schuldscheindarlehen, Namensschuldverschreibungen und ver-
gleichbaren Schuldtiteln auslandischen Rechts nicht geschitzt.

Fir Verbindlichkeiten von Banken, die bis zum Ablauf des
31. Dezember 2022 gemall § 6 der am 18. November 2021 im
Vereinsregister eingetragenen Fassung des Statuts des Einlagen-
sicherungsfonds gesichert wurden, besteht die Sicherung nach
MaRgabe dieser Vorschrift fort. Nach dem 31. Dezember 2022
entfallt dieser Bestandsschutz, sobald die betreffende Verbind-
lichkeit fallig wird, gekiindigt oder anderweitig zuriickgefordert
werden kann oder wenn die Verbindlichkeit im Wege einer Ein-
zel- oder Gesamtrechtsnachfolge Ubergeht oder auf eine auslan-
dische Zweigniederlassung oder Zweigstelle Ubertragen wird.

Einzelheiten zum Schutzumfang einschliellich der Sicherungs-
grenzen sind im Statut des Einlagensicherungsfonds, insbeson-
dere dessen § 6, geregelt.

Das Statut wird auf Verlangen zur Verfligung gestellt und kann
auch im Internet unter www.bankenverband.de aufgerufen wer-
den.

Forderungsiibergang und Auskunftserteilung

(4) Forderungsiibergang

Soweit der Einlagensicherungsfonds oder ein von ihm Beauftragter
Zahlungen an einen Kunden leistet, gehen dessen Forderungen
gegen die Bank in entsprechender Hohe mit allen Nebenrechten
Zug um Zug auf den Einlagensicherungsfonds Uber.

(5) Auskunftserteilung

Die Bank ist befugt, dem Einlagensicherungsfonds oder einem
von ihm Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderli-
chen Auskiinfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfligung zu stel-
len.

Beschwerdemaoglichkeiten/
Ombudsmannverfahren

Beschwerde- und Alternative Streitbeilegungsverfah-
ren
Der Kunde hat folgende auergerichtliche Mdglichkeiten:

— Der Kunde kann sich mit einer Beschwerde an die im ,Preis-
und Leistungsverzeichnis“ genannte Kontaktstelle der Bank
wenden. Die Bank wird Beschwerden in geeigneter Weise
beantworten, bei Zahlungsdienstevertragen erfolgt dies in
Textform (zum Beispiel mittels Brief, Telefax oder E-Mail).

— Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbrau-
cherschlichtungsstelle ,Ombudsmann der privaten Banken*
(www.bankenombudsmann.de) teil. Dort hat der Verbraucher
die Moglichkeit, zur Beilegung einer Streitigkeit mit der Bank
den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft
der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit Uber einen
Zahlungsdienstevertrag (§ 675f des Blrgerlichen Gesetzbu-
ches), kdnnen auch Kunden, die keine Verbraucher sind, den
Ombudsmann der privaten Banken anrufen. Naheres regelt
die ,Verfahrensordnung des Ombudsmanns der privaten
Banken®, die auf Wunsch zur Verfligung gestellt wird oder
im Internet unter www.bankenombudsmann.de abrufbar ist.


https://www.bankenverband.de 
https://www.bankenverband.de
https://www.bankenombudsmann.de
https://www.bankenombudsmann.de
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Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief oder E-Mail)
an die Geschéftsstelle des Ombudsmanns der privaten Banken,
Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, E-Mail: schlichtung@bdb.de,
zu richten.

Ferner besteht fir den Kunden die Mdoglichkeit, sich jederzeit
schriftlich oder zur dortigen Niederschrift bei der Bundes-
anstalt fiur Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer
StralBe 108, 53117 Bonn, Uber Verstofle der Bank gegen das
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die §§ 675c bis 676¢
des Burgerlichen Gesetzbuches (BGB) oder gegen Artikel 248
des EinfUhrungsgesetzes zum Birgerlichen Gesetzbuche
(EGBGB) zu beschweren.


mailto:schlichtung%40bdb.de?subject=

Die Vermobgensbank.

Geschaftsbedingungen
der V-Bank AG
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Allgemeine Geschaftsbedingungen

Grundregeln fiir die Beziehung zwischen Kunde und Bank

Geltungsbereich und Anderungen dieser Geschéftsbedingungen und der Sonderbedingungen fiir einzelne Geschéftsbeziehungen

Geltungsbereich

Die Allgemeinen Geschéftsbedingungen gelten fir die gesamte Geschaftsverbindung zwischen dem Kunden und den inlandischen Ge-
schaftsstellen der Bank (im Folgenden Bank genannt). Daneben gelten flr einzelne Geschaftsbeziehungen (z.B. fur das Wertpapierge-
schaft, den Zahlungsverkehr und fir den Sparverkehr) Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Erganzungen zu diesen Allgemeinen
Geschéftsbedingungen enthalten; sie werden bei der Kontoertffnung oder bei Erteilung eines Auftrages mit dem Kunden vereinbart.
Unterhalt der Kunde auch Geschéftsverbindungen zu auslédndischen Geschaftsstellen, sichert das Pfandrecht der Bank (Nummer 14 dieser
Geschaftsbedingungen) auch die Anspriche dieser auslandischen Geschaftsstellen.

Anderungen

Anderungsangebot
Anderungen dieser Geschéaftsbedingungen und der Sonderbedingungen werden dem Kunden spatestens zwei Monate vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschaftsbeziehung
einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking), kénnen die Anderungen auch auf diesem Wege
angeboten werden.

Annahme durch den Kunden
Die von der Bank angebotenen Anderungen werden nur wirksam, wenn der Kunde diese annimmt, gegebenenfalls im Wege der nachfol-
gend geregelten Zustimmungsfiktion.

Annahme durch den Kunden im Wege der Zustimmungsfiktion
Das Schweigen des Kunden gilt nur dann als Annahme des Anderungsangebots (Zustimmungsfiktion), wenn

das Anderungsangebot der Bank erfolgt, um die Ubereinstimmung der vertraglichen Bestimmungen mit einer veranderten Rechtslage
wiederherzustellen, weil eine Bestimmung dieser Geschéaftsbedingungen oder der Sonderbedingungen

_ aufgrund einer Anderung von Gesetzen, einschlieBlich unmittelbar geltender Rechtsvorschriften der Europaischen Union, nicht mehr

der Rechtslage entspricht oder

_ durch eine rechtskraftige gerichtliche Entscheidung, auch durch ein Gericht erster Instanz, unwirksam wird oder nicht mehr verwendet

(bb)

()

werden darf oder

aufgrund einer verbindlichen Verfligung einer fir die Bank zustandigen nationalen oder internationalen Behérde (z.B. der Bundesan-
stalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht oder der Europaischen Zentralbank) nicht mehr mit den aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen der
Bank in Einklang zu bringen ist

und
der Kunde das Anderungsangebot der Bank nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anderungen abgelehnt hat.
Die Bank wird den Kunden im Anderungsangebot auf die Folgen seines Schweigens hinweisen.

Ausschluss der Zustimmungsfiktion
Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung

_ bei Anderungen der Nummern 1 Absatz 2 und 12 Absatz 5 der Geschéaftsbedingungen und der entsprechenden Regelungen in den

Sonderbedingungen oder

_ bei Anderungen, die die Hauptleistungspflichten des Vertrages und die Entgelte fiir Hauptleistungen betreffen, oder
_ bei Anderungen von Entgelten, die auf eine (iber das vereinbarte Entgelt fiir die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrau-

chers gerichtet sind, oder

_ bei Anderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertrages gleichkommen, oder
_ bei Anderungen, die das bisher vereinbarte Verhaltnis von Leistung und Gegenleistung erheblich zugunsten der Bank verschieben

(e)
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warden.
In diesen Féllen wird die Bank die Zustimmung des Kunden zu den Anderungen auf andere Weise einholen.

Kiindigungsrecht des Kunden bei der Zustimmungsfiktion

Macht die Bank von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, kann der Kunde den von der Anderung betroffenen Vertrag vor dem vorgeschla-
genen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anderungen auch fristlos und kostenfrei kiindigen. Auf dieses Kiindigungsrecht wird die Bank
den Kunden in ihrem Anderungsangebot besonders hinweisen.

Bankgeheimnis und Bankauskunft

Bankgeheimnis

Die Bank ist zur Verschwiegenheit Uber alle kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen verpflichtet, von denen sie Kenntnis erlangt
(Bankgeheimnis). Informationen tber den Kunden darf die Bank nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten oder
der Kunde eingewilligt hat oder die Bank zur Erteilung einer Bankauskunft befugt ist.

Bankauskunft

Eine Bankauskunft enthalt allgemein gehaltene Feststellungen und Bemerkungen Uber die wirtschaftlichen Verhaltnisse des Kunden,
seine Kreditwrdigkeit und Zahlungsfahigkeit; betragsmaBige Angaben Uber Kontostande, Sparguthaben, Depot- oder sonstige der Bank
anvertraute Vermdgenswerte sowie Angaben Uber die Hohe von Kreditinanspruchnahmen werden nicht gemacht.

Voraussetzungen fiir die Erteilung einer Bankauskunft

Die Bank ist befugt, Gber juristische Personen und im Handelsregister eingetragene Kaufleute Bankauskiinfte zu erteilen, sofern sich die
Anfrage auf ihre geschéaftliche Tatigkeit bezieht. Die Bank erteilt jedoch keine Ausklnfte, wenn ihr eine anders lautende Weisung des
Kunden vorliegt.
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Bankausknfte Gber andere Personen, insbesondere tber Privatkunden und Vereinigungen, erteilt die Bank nur dann, wenn diese generell
oder im Einzelfall ausdricklich zugestimmt haben. Eine Bankauskunft wird nur erteilt, wenn der Anfragende ein berechtigtes Interesse an
der gewlnschten Auskunft glaubhaft dargelegt hat und kein Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwirdige Belange des Kunden
der Auskunftserteilung entgegenstehen.

Empfanger von Bankauskiinften
Bankausknfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie anderen Kreditinstituten fir deren Zwecke oder die ihrer Kunden.

Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden

Haftungsgrundsatze

Die Bank haftet bei der Erflllung ihrer Verpflichtungen fiir jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfullung ihrer
Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit die Sonderbedingungen fir einzelne Geschaftsbeziehungen oder sonstige Vereinbarungen etwas Ab-
weichendes regeln, gehen diese Regelungen vor. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten (z.B. durch Verletzung der in Nummer
11 dieser Geschaftsbedingungen aufgefiihrten Mitwirkungspflichten) zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach
den Grundsatzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

Weitergeleitete Auftrage

Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form ausgefihrt wird, dass die Bank einen Dritten mit der weiteren Erledigung
betraut, erflllt die Bank den Auftrag dadurch, dass sie ihn im eigenen Namen an den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dies
betrifft z. B. die Einholung von BankauskUnften bei anderen Kreditinstituten oder die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren im
Ausland. In diesen Fallen beschrankt sich die Haftung der Bank auf die sorgfaltige Auswahl und Unterweisung des Dritten.

Storung des Betriebs
Die Bank haftet nicht fir Schaden, die durch héhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignisse oder durch sonstige von ihr nicht zu
vertretende Vorkommnisse (z. B. Streik, Aussperrung, Verkehrsstérung, Verfligungen von hoher Hand im In- oder Ausland) eintreten.

Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden, der kein Verbraucher ist

Ein Kunde, der kein Verbraucher ist, kann gegen Forderungen der Bank nur aufrechnen, wenn seine Forderungen unbestritten oder
rechtskraftig festgestellt sind. Diese Aufrechnungsbeschrankung gilt nicht fir eine vom Kunden zur Aufrechnung gestellte Forderung, die
ihren Rechtsgrund in einem Darlehen oder einer Finanzierungshilfe gemaB §§ 513, 491 bis 512 BGB hat.

Verfligungsberechtigung nach dem Tod des Kunden

Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der sich gegeniiber der Bank auf die Rechtsnachfolge des Kunden beruft, der Bank seine
erbrechtliche Berechtigung in geeigneter Weise nachzuweisen. Wird der Bank eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift der
letztwilligen Verfigung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehdériger Eréffnungsniederschrift vorgelegt, darf die Bank denjenigen, der da-
rin als Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn verfligen lassen und insbesondere mit befreiender
Wirkung an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der Bank bekannt ist, dass der dort Genannte (z.B. nach Anfechtung oder wegen Nichtigkeit
des Testaments) nicht verfligungsberechtigt ist oder wenn ihr dies infolge Fahrlassigkeit nicht bekannt geworden ist.

Aufzeichnung von Telefonaten und elektronischer Kommunikation

Die Bank zeichnet Telefongesprache und elektronische Kommunikation im Zusammenhang mit der Durchfihrung der Kundenbeziehung,
insbesondere der beim Handel fir eigene Rechnung getdtigten Geschafte und der Erbringung von Dienstleistungen, die sich auf die
Annahme, Ubermittlung und Ausflihrung von Kundenauftradgen beziehen, auf Ton oder Datentrdger auf und bewahrt sie fiir die Dauer
der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen auf. Widerspricht der Kunde einer Aufzeichnung, darf die Bank flr den Kunden keine telefonisch
oder mittels elektronischer Kommunikation veranlassten Wertpapierdienstleistungen erbringen, wenn sich diese auf die Annahme, Uber-
mittlung und Ausfiihrung von Kundenauftragen beziehen. Die Bank stellt dem Kunden auf Wunsch eine Kopie der Aufzeichnung dieser
Gesprache oder Kommunikation wahrend der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist von funf Jahren bzw. - sofern seitens der zustandigen
Behdérde gewlnscht - von sieben Jahren seit der jeweiligen Aufzeichnung zur Verfligung.

MaBgebliches Recht und Gerichtsstand bei kaufmannischen und 6ffentlich-rechtlichen Kunden

Geltung deutschen Rechts
Fir die Geschaftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank gilt deutsches Recht.

Gerichtsstand fiir Inlandskunden

Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschéaftsbeziehung dem Betriebe seines Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die
Bank diesen Kunden an dem flr die kontofllhrende Stelle zustandigen Gericht oder bei einem anderen zustandigen Gericht verklagen;
dasselbe gilt fir eine juristische Person des 6ffentlichen Rechts und fir 6ffentlich-rechtliche Sondervermégen. Die Bank selbst kann von
diesen Kunden nur an dem flr die kontoftihrende Stelle zustandigen Gericht verklagt werden.

Gerichtsstand fiir Auslandskunden

Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch fir Kunden, die im Ausland eine vergleichbare gewerbliche Tatigkeit austiben, sowie fir aus-
landische Institutionen, die mit inlandischen juristischen Personen des 6ffentlichen Rechts oder mit einem inlandischen éffentlich-recht-
lichen Sondervermégen vergleichbar sind.
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Kontofilihrung

Rechnungsabschliisse bei Kontokorrentkonten (Konten in laufender Rechnung)

Erteilung der Rechnungsabschliisse

Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, jeweils zum Ende eines Kalenderquartals einen
Rechnungsabschluss; dabei werden die in diesem Zeitraum entstandenen beiderseitigen Anspriche (einschlieBlich der Zinsen und Ent-
gelte der Bank) verrechnet. Die Bank kann auf den Saldo, der sich aus der Verrechnung ergibt, nach Nummer 12 dieser Geschaftsbedin-
gungen oder nach der mit dem Kunden anderweitig getroffenen Vereinbarung Zinsen berechnen.

Frist fiir Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen

Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollstandigkeit eines Rechnungsabschlusses hat der Kunde spatestens vor Ablauf von sechs
Wochen nach dessen Zugang zu erheben; macht er seine Einwendungen in Textform geltend, genlgt die Absendung innerhalb der Sechs-
Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. Auf diese Folge wird die Bank bei Erteilung des Rech-
nungsabschlusses besonders hinweisen. Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung des Rechnungsabschlusses verlangen,
muss dann aber beweisen, dass zu Unrecht sein Konto belastet oder eine ihm zustehende Gutschrift nicht erteilt wurde.

Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank

Vor Rechnungsabschluss

Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten (z. B. wegen einer falschen Kontonummer) darf die Bank bis zum nachsten Rechnungs-
abschluss durch eine Belastungsbuchung riickgangig machen, soweit ihr ein Rlckzahlungsanspruch gegen den Kunden zusteht (Storno-
buchung); der Kunde kann in diesem Fall gegen die Belastungsbuchung nicht einwenden, dass er in Hohe der Gutschrift bereits verflgt
hat.

Nach Rechnungsabschluss

Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem Rechnungsabschluss fest und steht ihr ein Riickzahlungsanspruch gegen den
Kunden zu, so wird sie in Hohe ihres Anspruchs sein Konto belasten (Berichtigungsbuchung). Erhebt der Kunde gegen die Berichtigungs-
buchung Einwendungen, so wird die Bank den Betrag dem Konto wieder gutschreiben und ihren Rickzahlungsanspruch gesondert
geltend machen.

Information des Kunden; Zinsberechnung
Uber Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank den Kunden unverziiglich unterrichten. Die Buchungen nimmt die Bank hin-
sichtlich der Zinsberechnung riickwirkend zu dem Tag vor, an dem die fehlerhafte Buchung durchgefihrt wurde.

Einzugsauftrage

Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der Einreichung

Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften schon vor ihrer Einldsung gut, geschieht dies unter dem Vorbehalt
ihrer Einlésung, und zwar auch dann, wenn diese bei der Bank selbst zahlbar sind. Reicht der Kunde andere Papiere mit dem Auftrag
ein, von einem Zahlungspflichtigen einen Forderungsbetrag zu beschaffen (z.B. Zinsscheine), und erteilt die Bank Uber den Betrag eine
Gutschrift, so steht diese unter dem Vorbehalt, dass die Bank den Betrag erhélt. Der Vorbehalt gilt auch dann, wenn die Schecks, Last-
schriften und anderen Papiere bei der Bank selbst zahlbar sind. Werden Schecks oder Lastschriften nicht eingel6st oder erhalt die Bank
den Betrag aus dem Einzugsauftrag nicht, macht die Bank die Vorbehaltsgutschrift riickgangig. Dies geschieht unabhangig davon, ob in
der Zwischenzeit ein Rechnungsabschluss erteilt wurde.

Einlésung von Lastschriften und vom Kunden ausgestellter Schecks

Lastschriften sowie Schecks sind eingeldst, wenn die Belastungsbuchung nicht spatestens am zweiten Bankarbeitstag' - bei SEPA-Fir-
menlastschriften nicht spatestens am dritten Bankarbeitstag - nach ihrer Vornahme riickgéngig gemacht wird. Barschecks sind bereits
mit Zahlung an den Scheckvorleger eingeldst. Schecks sind auch schon dann eingeldst, wenn die Bank im Einzelfall eine Bezahltmeldung
absendet. Schecks, die Gber die Abrechnungsstelle der Bundesbank vorgelegt werden, sind eingeldst, wenn sie nicht bis zu dem von der
Bundesbank festgesetzten Zeitpunkt zurlickgegeben werden.

Fremdwahrungsgeschafte und Risiken bei Fremdwahrungskonten

Auftragsausfiihrung bei Fremdwahrungskonten

Fremdwahrungskonten des Kunden dienen dazu, Zahlungen an den Kunden und Verflgungen des Kunden in fremder Wahrung bargeld-
los abzuwickeln. Verfiigungen ber Guthaben auf Fremdwahrungskonten (z. B. durch Uberweisungen zu Lasten des Fremdwahrungsgut-
habens) werden unter Einschaltung von Banken im Heimatland der Wahrung abgewickelt, wenn sie die Bank nicht vollstandig innerhalb
des eigenen Hauses ausfihrt.

Gutschriften bei Fremdwahrungsgeschéaften mit dem Kunden

SchlieBt die Bank mit dem Kunden ein Geschéft (z.B. ein Devisentermingeschaft) ab, aus dem sie die Verschaffung eines Betrages in
fremder Wahrung schuldet, wird sie ihre Fremdwahrungsverbindlichkeit durch Gutschrift auf dem Konto des Kunden in dieser Wahrung
erflillen, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.

Voriibergehende Beschrankung der Leistung durch die Bank

Die Verpflichtung der Bank zur Ausfihrung einer Verfligung zu Lasten eines Fremdwahrungsguthabens (Absatz 1) oder zur Erfillung
einer Fremdwahrungsverbindlichkeit (Absatz 2) ist in dem Umfang und solange ausgesetzt, wie die Bank in der Wahrung, auf die das
Fremdwahrungsguthaben oder die Verbindlichkeit lautet, wegen politisch bedingter MaBnahmen oder Ereignisse im Lande dieser Wah-
rung nicht oder nur eingeschrankt verfiigen kann. In dem Umfang und solange diese MaBnahmen oder Ereignisse andauern, ist die
Bank auch nicht zu einer Erfullung an einem anderen Ort auBerhalb des Landes der Wahrung, in einer anderen Wahrung (auch nicht in
Euro) oder durch Anschaffung von Bargeld verpflichtet. Die Verpflichtung der Bank zur Ausflhrung einer Verfiigung zu Lasten eines
Fremdwahrungsguthabens ist dagegen nicht ausgesetzt, wenn sie die Bank vollstandig im eigenen Haus ausfthren kann. Das Recht des
Kunden und der Bank, fallige gegenseitige Forderungen in derselben Wahrung miteinander zu verrechnen, bleibt von den vorstehenden
Regelungen unberiihrt.

1 Bankarbeitstage sind alle Werktage auBer: Sonnabende, 24. und 31. Dezember.
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Wechselkurs
Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremdwahrungsgeschaften ergibt sich aus dem ,,Preis- und Leistungsverzeichnis*“. Bei Zahlungs-
diensten gilt erganzend der Zahlungsdiensterahmenvertrag.

Mitwirkungspflichten des Kunden

Mitwirkungspflichten des Kunden

Mitteilung von Anderungen

Zur ordnungsgemaBen Abwicklung des Geschaftsverkehrs ist es erforderlich, dass der Kunde der Bank Anderungen seines Namens und
seiner Anschrift sowie das Erléschen oder die Anderung einer gegeniiber der Bank erteilten Vertretungsmacht (insbesondere einer Voll-
macht) unverziglich mitteilt. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die Vertretungsmacht in ein 6ffentliches Register (z.B. in
das Handelsregister) eingetragen ist und ihr Erléschen oder ihre Anderung in dieses Register eingetragen wird. Dartiber hinaus kénnen
sich weitergehende gesetzliche Mitteilungspflichten, insbesondere aus dem Geldwaschegesetz, ergeben.

Klarheit von Auftragen

Auftrage massen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht eindeutig formulierte Auftrdge kdnnen Rickfragen zur Folge haben,
die zu Verzégerungen fihren kénnen. Vor allem hat der Kunde bei Auftragen auf die Richtigkeit und Vollstandigkeit seiner Angaben,
insbesondere der Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN2 und BIC? sowie der Wahrung zu achten. Anderungen, Bestatigungen oder
Wiederholungen von Auftragen missen als solche gekennzeichnet sein.

Besonderer Hinweis bei Eilbediirftigkeit der Ausfiihrung eines Auftrags
Halt der Kunde bei der Ausfiihrung eines Auftrags besondere Eile fir nétig, hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmaBig
erteilten Auftragen muss dies auBerhalb des Formulars erfolgen.

Priifung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank

Der Kunde hat Kontoauszlige, Wertpapierabrechnungen, Depot- und Ertragnisaufstellungen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen Uber die
Ausfthrung von Auftragen sowie Informationen Uber erwartete Zahlungen und Sendungen (Avise) auf ihre Richtigkeit und Vollstandig-
keit unverzuglich zu Gberprifen und etwaige Einwendungen unverziglich zu erheben.

Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von Mitteilungen

Falls Rechnungsabschlisse und Depotaufstellungen dem Kunden nicht zugehen, muss er die Bank unverzlglich benachrichtigen. Die
Benachrichtigungspflicht besteht auch beim Ausbleiben anderer Mitteilungen, deren Eingang der Kunde erwartet (Wertpapierabrech-
nungen, Kontoausziige nach der Ausfihrung von Auftrdgen des Kunden oder Giber Zahlungen, die der Kunde erwartet).

Kosten der Bankdienstleistungen

Zinsen, Entgelte und Aufwendungen

Zinsen und Entgelte im Geschaft mit Verbrauchern

Die Hohe der Zinsen und Entgelte flr die Ublichen Bankleistungen, die die Bank gegenlber Verbrauchern erbringt, einschlieBlich der
Hohe von Zahlungen, die Gber die fur die Hauptleistung vereinbarten Entgelte hinausgehen, ergeben sich aus dem ,,Preisaushang - Re-
gelsatze im standardisierten Privatkundengeschaft” und aus dem ,,Preis- und Leistungsverzeichnis®.

Wenn ein Verbraucher eine dort aufgeftihrte Hauptleistung in Anspruch nimmt und dabei keine abweichende Vereinbarung getroffen
wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im ,,Preisaushang” oder ,,Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Zinsen und Entgelte.
Eine Vereinbarung, die auf eine tber das vereinbarte Entgelt fiir die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers gerichtet ist,
kann die Bank mit dem Verbraucher nur ausdricklich treffen, auch wenn sie im ,,Preisaushang” oder im ,,Preis- und Leistungsverzeichnis*
ausgewiesen ist.

Fir die VergUtung der nicht im ,,Preisaushang” oder im ,,Preis- und Leistungsverzeichnis“ aufgefiihrten Leistungen, die im Auftrag des
Verbrauchers erbracht werden und die, nach den Umstanden zu urteilen, nur gegen eine Vergitung zu erwarten sind, gelten, soweit keine
andere Vereinbarung getroffen wurde, die gesetzlichen Vorschriften.

Zinsen und Entgelte im Geschaft mit Kunden, die keine Verbraucher sind

Die Hohe der Zinsen und Entgelte fir die Ublichen Bankleistungen, die die Bank gegentiber Kunden, die keine Verbraucher sind, erbringt,
ergeben sich aus dem ,,Preisaushang - Regelsatze im standardisierten Privatkundengeschaft” und aus dem ,,Preis- und Leistungsver-
zeichnis®, soweit der ,Preisaushang” und das ,,Preis- und Leistungsverzeichnis“ tbliche Bankleistungen gegenlber Kunden, die keine
Verbraucher sind (z. B. Geschaftskunden), ausweisen.

Wenn ein Kunde, der kein Verbraucher ist, eine dort aufgeflihrte Bankleistung in Anspruch nimmt und dabei keine abweichende Verein-
barung getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im ,,Preisaushang” oder ,,Preis- und Leistungsverzeichnis” angegebenen Zinsen
und Entgelte.

Im Ubrigen bestimmt die Bank, sofern keine andere Vereinbarung getroffen wurde und gesetzliche Bestimmungen dem nicht entgegen-
stehen, die H6he von Zinsen und Entgelten nach billigem Ermessen (§ 315 des Blrgerlichen Gesetzbuchs).

Nicht entgeltfdhige Leistungen

Fir eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Gesetzes oder aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die
sie im eigenen Interesse wahrnimmt, wird die Bank kein Entgelt berechnen, es sei denn, es ist gesetzlich zuldssig und wird nach MaBgabe
der gesetzlichen Regelung erhoben.

Anderung von Zinsen; Kiindigungsrecht des Kunden bei Erhéhung

Die Anderung der Zinsen bei Krediten mit einem verénderlichen Zinssatz erfolgt aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarung mit dem
Kunden. Die Bank wird dem Kunden Anderungen von Zinsen mitteilen. Bei einer Erhdhung kann der Kunde, sofern nichts anderes ver-
einbart ist, die davon betroffene Kreditvereinbarung innerhalb von sechs Wochen nach der Bekanntgabe der Anderung mit sofortiger
Wirkung kiindigen. Kiindigt der Kunde, so werden die erhéhten Zinsen fir die gekindigte Kreditvereinbarung nicht zugrunde gelegt. Die
Bank wird zur Abwicklung eine angemessene Frist einrdumen.

2 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
3 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code).
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Anderungen von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in Anspruch genommenen Leistungen

Anderungen von Entgelten fir Bankleistungen, die von Kunden im Rahmen der Geschéaftsverbindung typischerweise dauerhaft in An-
spruch genommen werden (z.B. Konto- und Depotflihrung), werden dem Kunden, der kein Verbraucher ist, spatestens zwei Monate vor
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde, der kein Verbraucher ist, mit der Bank
im Rahmen der Geschaftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z.B. das Online-Banking), kénnen die Ande-
rungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die von der Bank angebotenen Anderungen werden nur wirksam, wenn der Kunde
diese annimmt. Eine Vereinbarung Uber die Anderung eines Entgelts, das auf eine (iber die Hauptleistung hinausgehende Zahlung eines
Verbrauchers gerichtet ist, kann die Bank mit dem Verbraucher nur ausdricklich treffen.

Ersatz von Aufwendungen
Ein moéglicher Anspruch der Bank auf Ersatz von Aufwendungen richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensvertragen und Zahlungsdienstevertragen mit Verbrauchern fiir Zahlungen

Bei Verbraucherdarlehensvertragen und Zahlungsdienstevertragen mit Verbrauchern flr Zahlungen richten sich die Zinsen und die Kos-
ten (Entgelte und Auslagen) nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen und Sonderbedingungen sowie erganzend nach den ge-
setzlichen Vorschriften. Die Anderung von Entgelten von Zahlungsdiensterahmenvertragen (z.B. Girovertrag) richtet sich nach Absatz 5.

Sicherheiten fiir die Anspriiche der Bank gegen den Kunden

Bestellung oder Verstarkung von Sicherheiten

Anspruch der Bank auf Bestellung von Sicherheiten

Die Bank kann fur alle Anspriche aus der bankmaBigen Geschaftsverbindung die Bestellung bankmaBiger Sicherheiten verlangen, und
zwar auch dann, wenn die Anspriche bedingt sind (z.B. Aufwendungsersatzanspruch wegen der Inanspruchnahme aus einer fir den
Kunden Gbernommenen Birgschaft). Hat der Kunde gegenliber der Bank eine Haftung fir Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der
Bank Ubernommen (z.B. als Blrge), so besteht flr die Bank ein Anspruch auf Bestellung oder Verstarkung von Sicherheiten im Hinblick
auf die aus der Haftungsiibernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Falligkeit.

Veranderung des Risikos

Hat die Bank bei der Entstehung von Anspriichen gegen den Kunden zunachst ganz oder teilweise davon abgesehen, die Bestellung oder
Verstarkung von Sicherheiten zu verlangen, kann sie auch spater noch eine Besicherung fordern. Voraussetzung hierfir ist jedoch, dass
Umstande eintreten oder bekannt werden, die eine erhdhte Risikobewertung der Anspriiche gegen den Kunden rechtfertigen. Dies kann
insbesondere der Fall sein, wenn

_ sich die wirtschaftlichen Verhaltnisse des Kunden nachteilig verandert haben oder sich zu verdndern drohen oder
_ sich die vorhandenen Sicherheiten wertmaBig verschlechtert haben oder zu verschlechtern drohen.
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Der Besicherungsanspruch der Bank besteht nicht, wenn ausdrtcklich vereinbart ist, dass der Kunde keine oder ausschlieBlich im Ein-
zelnen benannte Sicherheiten zu bestellen hat. Bei Verbraucherdarlehensvertragen besteht der Anspruch auf die Bestellung oder Ver-
starkung von Sicherheiten nur, soweit die Sicherheiten im Kreditvertrag angegeben sind. Ubersteigt der Nettodarlehensbetrag 75.000
Euro, besteht der Anspruch auf Bestellung oder Verstarkung auch dann, wenn in einem vor dem 21. Marz 2016 abgeschlossenen Verbrau-
cherdarlehensvertrag oder in einem ab dem 21. Marz 2016 abgeschlossenen Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag im Sinne von § 491
Absatz 2 des Blrgerlichen Gesetzbuches keine oder keine abschlieBenden Angaben Uber Sicherheiten enthalten sind.

Fristsetzung fiir die Bestellung oder Verstarkung von Sicherheiten

Fur die Bestellung oder Verstarkung von Sicherheiten wird die Bank eine angemessene Frist einrdumen. Beabsichtigt die Bank, von ihrem
Recht zur fristlosen Kiindigung nach Nummer 19 Absatz 3 dieser Geschaftsbedingungen Gebrauch zu machen, falls der Kunde seiner
Verpflichtung zur Bestellung oder Verstarkung von Sicherheiten nicht fristgerecht nachkommt, wird sie ihn zuvor hierauf hinweisen.

Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der Bank

Einigung liber das Pfandrecht
Der Kunde und die Bank sind sich darlber einig, dass die Bank ein Pfandrecht an den Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen eine in-
landische Geschaftsstelle im bankmaBigen Geschaftsverkehr Besitz erlangt hat oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht
auch an den Anspriichen, die dem Kunden gegen die Bank aus der bankmaBigen Geschéftsverbindung zustehen oder klinftig zustehen
werden (z.B. Kontoguthaben).

Gesicherte Anspriiche

Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, kiinftigen und bedingten Anspriiche, die der Bank mit ihren sémtlichen in- und
auslandischen Geschéftsstellen aus der bankmaBigen Geschéaftsverbindung gegen den Kunden zustehen. Hat der Kunde gegenuber der
Bank eine Haftung flr Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der Bank (lbernommen (z.B. als Blrge), so sichert das Pfandrecht die aus
der Haftungstbernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Falligkeit.

Ausnahmen vom Pfandrecht

Gelangen Gelder oder andere Werte mit der MaBgabe in die Verfllgungsgewalt der Bank, dass sie nur fir einen bestimmten Zweck ver-
wendet werden dirfen (z. B. Bareinzahlung zur Einlésung eines Wechsels), erstreckt sich das Pfandrecht der Bank nicht auf diese Werte.
Dasselbe gilt fir die von der Bank selbst ausgegebenen Aktien (eigene Aktien) und fir die Wertpapiere, die die Bank im Ausland fur
den Kunden verwahrt. AuBerdem erstreckt sich das Pfandrecht nicht auf die von der Bank selbst ausgegebenen eigenen Genussrechte/
Genussscheine und nicht auf die verbrieften und nicht verbrieften nachrangigen Verbindlichkeiten der Bank.

Zins- und Gewinnanteilscheine
Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wertpapiere, ist der Kunde nicht berechtigt, die Herausgabe der zu diesen Papieren gehdrenden
Zins- und Gewinnanteilscheine zu verlangen.

Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und diskontierten Wechseln

Sicherungsiibereignung

Die Bank erwirbt an den ihr zum Einzug eingereichten Schecks und Wechseln im Zeitpunkt der Einreichung Sicherungseigentum. An dis-
kontierten Wechseln erwirbt die Bank im Zeitpunkt des Wechselankaufs uneingeschranktes Eigentum; belastet sie diskontierte Wechsel
dem Konto zuriick, so verbleibt ihr das Sicherungseigentum an diesen Wechseln.
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Sicherungsabtretung

Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks und Wechseln gehen auch die zugrunde liegenden Forderungen auf die Bank Uber; ein For-
derungslbergang findet ferner statt, wenn andere Papiere zum Einzug eingereicht werden (z. B. Lastschriften, kaufmannische Handels-
papiere).

Zweckgebundene Einzugspapiere
Werden der Bank Einzugspapiere mit der MaBgabe eingereicht, dass ihr Gegenwert nur fir einen bestimmten Zweck verwendet werden
darf, erstrecken sich die Sicherungsiibereignung und die Sicherungsabtretung nicht auf diese Papiere.

Gesicherte Anspriiche der Bank

Das Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung dienen der Sicherung aller Anspriche, die der Bank gegen den Kunden bei Ein-
reichung von Einzugspapieren aus seinen Kontokorrentkonten zustehen oder die infolge der Rickbelastung nicht eingeldster Einzugspa-
piere oder diskontierter Wechsel entstehen. Auf Anforderung des Kunden nimmt die Bank eine Rickibertragung des Sicherungseigen-
tums an den Papieren und der auf sie Gbergegangenen Forderungen an den Kunden vor, falls ihr im Zeitpunkt der Anforderung keine zu
sichernden Anspriche gegen den Kunden zustehen oder sie ihn (iber den Gegenwert der Papiere vor deren endgultiger Bezahlung nicht
verfligen lasst.

Begrenzung des Besicherungsanspruchs und Freigabeverpflichtung

Deckungsgrenze
Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstarkung von Sicherheiten so lange geltend machen, bis der realisierbare Wert aller
Sicherheiten dem Gesamtbetrag aller Anspriiche aus der bankmaBigen Geschéftsverbindung (Deckungsgrenze) entspricht.

Freigabe

Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze nicht nur vortbergehend Ubersteigt, hat die Bank auf Verlangen des
Kunden Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben, und zwar in Héhe des die Deckungsgrenze Ubersteigenden Betrages; sie wird bei der
Auswahl der freizugebenden Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden und eines dritten Sicherungsgebers, der flr die Ver-
bindlichkeiten des Kunden Sicherheiten bestellt hat, Ricksicht nehmen. In diesem Rahmen ist die Bank auch verpflichtet, Auftréage des
Kunden Uber die dem Pfandrecht unterliegenden Werte auszufiihren (z.B. Verkauf von Wertpapieren, Auszahlung von Sparguthaben).

Sondervereinbarungen
Ist fir eine bestimmte Sicherheit ein anderer BewertungsmaRstab als der realisierbare Wert oder ist eine andere Deckungsgrenze oder ist
eine andere Grenze flr die Freigabe von Sicherheiten vereinbart, so sind diese maBgeblich.

Verwertung von Sicherheiten

Wahlrecht der Bank

Wenn die Bank verwertet, hat die Bank unter mehreren Sicherheiten die Wahl. Sie wird bei der Verwertung und bei der Auswahl der zu
verwertenden Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden und eines dritten Sicherungsgebers, der fir die Verbindlichkeiten
des Kunden Sicherheiten bestellt hat, Ricksicht nehmen.

Erlésgutschrift nach dem Umsatzsteuerrecht
Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatzsteuer unterliegt, wird die Bank dem Kunden Uber den Erlds eine Gutschrift erteilen, die als
Rechnung fur die Lieferung der als Sicherheit dienenden Sache gilt und den Voraussetzungen des Umsatzsteuerrechts entspricht.

Kiindigung

Kiindigungsrechte des Kunden

Jederzeitiges Kiindigungsrecht
Der Kunde kann die gesamte Geschaftsverbindung oder einzelne Geschaftsbeziehungen (z.B. den Scheckvertrag), fir die weder eine
Laufzeit noch eine abweichende Kindigungsregelung vereinbart ist, jederzeit ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist kiindigen.

Kiindigung aus wichtigem Grund

Ist fir eine Geschaftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abweichende Kindigungsregelung vereinbart, kann eine fristlose Kiindigung nur
dann ausgesprochen werden, wenn hierflr ein wichtiger Grund vorliegt, der es dem Kunden, auch unter Berlcksichtigung der berechtig-
ten Belange der Bank, unzumutbar werden lasst, die Geschaftsbeziehung fortzusetzen.

Gesetzliche Kiindigungsrechte
Gesetzliche Kindigungsrechte bleiben unberihrt.

Kiindigungsrechte der Bank

Kiindigung unter Einhaltung einer Kiindigungsfrist

Die Bank kann die gesamte Geschaftsverbindung oder einzelne Geschéaftsbeziehungen, fir die weder eine Laufzeit noch eine abwei-
chende Kundigungsregelung vereinbart ist, jederzeit unter Einhaltung einer angemessenen Kindigungsfrist kiindigen (z.B. den Scheck-
vertrag, der zur Nutzung von Scheckvordrucken berechtigt). Bei der Bemessung der Kiindigungsfrist wird die Bank auf die berechtigten
Belange des Kunden Rucksicht nehmen. Fir die Kindigung eines Zahlungsdiensterahmenvertrages (z.B. laufendes Konto oder Karten-
vertrag) und eines Depots betragt die Kiindigungsfrist mindestens zwei Monate.

Kiindigung unbefristeter Kredite

Kredite und Kreditzusagen, fir die weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kindigungsregelung vereinbart ist, kann die Bank jeder-
zeit ohne Einhaltung einer Kindigungsfrist kiindigen. Die Bank wird bei der Ausibung dieses Kiindigungsrechts auf die berechtigten
Belange des Kunden Rlcksicht nehmen.

Soweit das Burgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen flr die Kiindigung eines Verbraucherdarlehensvertrages vorsieht, kann die Bank
nur nach MaBgabe dieser Regelungen kindigen.
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Kiindigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist

Eine fristlose Kiindigung der gesamten Geschaftsverbindung oder einzelner Geschaftsbeziehungen ist zuldssig, wenn ein wichtiger Grund
vorliegt, der der Bank deren Fortsetzung auch unter Bertcksichtigung der berechtigten Belange des Kunden unzumutbar werden lasst.
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor,

_wenn der Kunde unrichtige Angaben Uber seine Vermdgensverhaltnisse gemacht hat, die flr die Entscheidung der Bank Uber eine

Kreditgewahrung oder Gber andere mit Risiken flr die Bank verbundene Geschafte (z.B. Aushandigung einer Zahlungskarte) von
erheblicher Bedeutung waren; bei Verbraucherdarlehen gilt dies nur, wenn der Kunde fir die Kreditwirdigkeitsprifung relevante Infor-
mationen wissentlich vorenthalten oder diese gefélscht hat und dies zu einem Mangel der Kreditwirdigkeitsprtfung gefthrt hat oder

_wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermdgensverhaltnisse des Kunden oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt oder

einzutreten droht und dadurch die Ruckzahlung des Darlehens oder die Erflllung einer sonstigen Verbindlichkeit gegentber der Bank -
auch unter Verwertung einer hierflr bestehenden Sicherheit - geféhrdet ist oder

_ wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstarkung von Sicherheiten nach Nummer 13 Absatz 2 dieser Geschéftsbe-
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dingungen oder aufgrund einer sonstigen Vereinbarung nicht innerhalb der von der Bank gesetzten angemessenen Frist nachkommt.

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht, ist die Kindigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe
bestimmten angemessenen Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zuldssig, es sei denn, dies ist wegen der Besonderheiten des Einzel-
falles (& 323 Absatze 2 und 3 des Blrgerlichen Gesetzbuches) entbehrlich.

Kiindigung von Verbraucherdarlehensvertrdagen bei Verzug
Soweit das Burgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen fir die Kiindigung wegen Verzuges mit der Rlickzahlung eines Verbraucherdarle-
hensvertrages vorsieht, kann die Bank nur nach MaBgabe dieser Regelungen kiindigen.

Kiindigung eines Basiskontovertrages
Einen Basiskontovertrag kann die Bank nur nach den zwischen der Bank und dem Kunden auf Grundlage des Zahlungskontengesetzes
getroffenen Vereinbarungen und den Bestimmungen des Zahlungskontengesetzes kiindigen.

Abwicklung nach einer Kiindigung

Im Falle einer Kiindigung ohne Kindigungsfrist wird die Bank dem Kunden fiir die Abwicklung (insbesondere fir die Rlickzahlung eines
Kredits) eine angemessene Frist einrdumen, soweit nicht eine sofortige Erledigung erforderlich ist (z.B. bei der Kiindigung des Scheck-
vertrages die Rlckgabe der Scheckvordrucke).

Einlagensicherung

Schutz der Einlagen
Information iiber die Einlagensicherung

Einlagen

Einlagen sind Guthaben, die sich im Rahmen von Bankgeschaften aus Betragen, die auf einem Konto verblieben sind oder aus Zwischen-
positionen ergeben und die nach den geltenden gesetzlichen und vertraglichen Bedingungen von der Bank zuriickzuzahlen sind, wie
zum Beispiel Guthaben auf Girokonten, Festgelder, Spareinlagen, Sparbriefe und Namensschuldverschreibungen. MaBgeblich sind die
Definitionen in § 2 Absatz 3 des Einlagensicherungsgesetzes (EinSiG) bzw. § 6 Absatz 1 des Statuts des innerhalb des Bundesverbandes
deutscher Banken e.V. bestehenden Einlagensicherungsfonds deutscher Banken (Einlagensicherungsfonds).

Gesetzliche Einlagensicherung

Die Bank ist der Entschadigungseinrichtung deutscher Banken GmbH als Trager der gesetzlichen Einlagensicherung der privaten Banken
zugeordnet. Die gesetzliche Einlagensicherung schiitzt nach MaBgabe des EinSiG und vorbehaltlich der darin vorgesehenen Ausnahmen
Einlagen bis zu einem Gegenwert von 100.000 Euro pro Einleger. In denin § 8 Absatz 2 EinSiG genannten Fallen erhéht sich dieser Betrag
auf 500.000 Euro. Dazu gehdren insbesondere Betrage, die aus Immobilientransaktionen im Zusammenhang mit privat genutzten Woh-
nimmobilien resultieren. Nicht geschitzt werden insbesondere Einlagen von finanziellen Unternehmen, staatlichen Stellen einschlieBlich
kommunaler Gebietskdrperschaften, Einlagen, die im Zusammenhang mit Geldwasche oder Terrorismusfinanzierung entstanden sind
und Inhaberschuldverschreibungen. Einzelheiten sind im EinSiG, insbesondere dessen § 8, geregelt.

Einlagensicherungsfonds

Die Bank wirkt auBerdem am Einlagensicherungsfonds mit. Dieser sichert nach MaBgabe seines Statuts und vorbehaltlich der darin vor-
gesehenen Ausnahmen Einlagen bei einer inlandischen Haupt- oder Zweigniederlassung bzw. Zweigstelle je Glaubiger maximal bis zur
folgenden Hohe (Sicherungsgrenze):

(i) 5 Millionen Euro fur nattrliche Personen und rechtsfahige Stiftungen unabhangig von ihrer Laufzeit und (ii) 50 Millionen Euro fir
nichtfinanzielle Unternehmen, gemeinnitzige Organisationen, Verbdande und Berufsorganisationen ohne Erwerbszweck und andere in §
6 Absatz 3 des Statuts des Einlagensicherungsfonds genannte Glaubiger. In jedem Fall werden Einlagen bis maximal 15 % der Eigenmittel
der Bank im Sinne von Artikel 72 CRR geschiitzt, wobei Ergdanzungskapital nur bis zur Héhe von 25 % des Kernkapitals im Sinne von Artikel
25 CRR Bericksichtigung findet. Weitere Einzelheiten zur Berechnung der relevanten Eigenmittel regelt § 6 Absatz 8 Unterabsatz (a) des
Statuts des Einlagensicherungsfonds.

Ab dem 1. Januar 2025: (i) 3 Millionen Euro flr nattrliche Personen und rechtsfahige Stiftungen unabhéangig von ihrer Laufzeit und (ii)
30 Millionen Euro flr nichtfinanzielle Unternehmen, gemeinnitzige Organisationen, Verbande und Berufsorganisationen ohne Erwerbs-
zweck und andere in § 6 Absatz 3 des Statuts des Einlagensicherungsfonds genannte Glaubiger. In jedem Fall werden Einlagen bis maxi-
mal 8,75 % der Eigenmittel im Sinne von Unterabsatz (a) Satze 2 und 3 geschitzt.

Ab dem 1. Januar 2030: (i) 1 Million Euro flr natirliche Personen und rechtsfahige Stiftungen unabhangig von ihrer Laufzeit und (ii) 10 Mil-
lionen Euro fir nichtfinanzielle Unternehmen, gemeinnltzige Organisationen, Verbande und Berufsorganisationen ohne Erwerbszweck
und andere in § 6 Absatz 3 des Statuts des Einlagensicherungsfonds genannte Glaubiger. In jedem Fall werden Einlagen bis maximal
8,75 % der Eigenmittel im Sinne von Unterabsatz (a) Satze 2 und 3 geschutzt.

Fir Einlagen, die bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 gesichert wurden, finden die zu diesem Zeitpunkt geltenden Sicherungsgren-
zen weiterhin Anwendung, bis die Einlage fallig ist, prolongiert wird oder vom Kunden erstmals gekindigt werden kann oder auf eine
auslandische Zweigniederlassung oder Zweigstellen Gbertragen wird. FUr Einlagen, die nach dem 31. Dezember 2022 begriindet oder
prolongiert werden, gelten die jeweils neuen Sicherungsgrenzen ab den oben genannten Stichtagen.
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MaBgebend fir die Entschadigung ist die Sicherungsgrenze, die der Bank als Ergebnis der Feststellung des Prifungsverbandes mitgeteilt
worden ist und im Internet unter bankenverband.de abgerufen werden kann. Die Sicherungsgrenze wird dem Kunden von der Bank auf
Verlangen bekannt gegeben.

Nicht geschitzt werden insbesondere Einlagen von finanziellen Unternehmen, staatlichen Stellen einschlieBlich kommunaler Gebiets-
korperschaften, Einlagen, die im Zusammenhang mit Geldwasche oder Terrorismusfinanzierung entstanden sind und Inhaberschuldver-
schreibungen. Im Fall von Glaubigern nach Buchstaben (a) (ii), (b) (ii) und (c) (ii) werden Einlagen mit einer Laufzeit von mehr als 12 Mo-
naten sowie Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen, Namensschuldverschreibungen und vergleichbaren Schuldtiteln auslandischen
Rechts nicht geschitzt.

Fir Verbindlichkeiten von Banken, die bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 gemaB & 6 der am 18. November 2021im Vereinsregister ein-
getragenen Fassung des Statuts des Einlagensicherungsfonds gesichert wurden, besteht die Sicherung nach MaBgabe dieser Vorschrift
fort. Nach dem 31. Dezember 2022 entfallt dieser Bestandsschutz, sobald die betreffende Verbindlichkeit fallig wird, gekindigt oder
anderweitig zurtickgefordert werden kann oder wenn die Verbindlichkeit im Wege einer Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolge Uibergeht
oder auf eine auslandische Zweigniederlassung oder Zweigstelle Gbertragen wird.

Einzelheiten zum Schutzumfang einschlieBlich der Sicherungsgrenzen sind im Statut des Einlagensicherungsfonds, insbesondere dessen
§ 6, geregelt.

Das Statut wird auf Verlangen zur Verfligung gestellt und kann auch im Internet unter bankenverband.de aufgerufen werden.
Forderungsiibergang und Auskunftserteilung

Forderungsiibergang
Soweit der Einlagensicherungsfonds oder ein von ihm Beauftragter Zahlungen an einen Kunden leistet, gehen dessen Forderungen gegen
die Bank in entsprechender Hohe mit allen Nebenrechten Zug um Zug auf den Einlagensicherungsfonds Uber.

Auskunftserteilung
Die Bank ist befugt, dem Einlagensicherungsfonds oder einem von ihm Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Aus-
kiinfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfligung zu stellen.

Beschwerdemoglichkeiten/Ombudsmannverfahren

Beschwerde- und alternative Streitbeilegungsverfahren
Der Kunde hat folgende auBergerichtliche Méglichkeiten:

_ Der Kunde kann sich mit einer Beschwerde an die im ,,Preis- und Leistungsverzeichnis” genannte Kontaktstelle der Bank wenden. Die

Bank wird Beschwerden in geeigneter Weise beantworten, bei Zahlungsdienstevertragen erfolgt dies in Textform (z.B. mittels Brief,
Telefax oder E-Mail).

_ Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbraucherschlichtungsstelle ,,Ombudsmann der privaten Banken®

(bankenombudsmann.de) teil. Dort hat der Verbraucher die Méglichkeit, zur Beilegung einer Streitigkeit mit der Bank den Ombuds-
mann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit Uber einen Zahlungsdienstevertrag (§ 675f
des Burgerlichen Gesetzbuches), konnen auch Kunden, die keine Verbraucher sind, den Ombudsmann der privaten Banken anrufen.
Néaheres regelt die ,Verfahrensordnung des Ombudsmanns der privaten Banken®, die auf Wunsch zur Verfligung gestellt wird oder im
Internet unter bankenombudsmann.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief oder E-Mail) an die Geschéftsstel-
le des Ombudsmanns der privaten Banken, Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, E-Mail: schlichtung@bdb.de, zu richten.

Ferner besteht flr den Kunden die Mdglichkeit, sich jederzeit schriftlich oder zur dortigen Niederschrift bei der Bundesanstalt fur
Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer StraBBe 108, 53117 Bonn, Uber VerstdBe der Bank gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsge-
setz (ZAG), die §§ 675c bis 676¢ des Burgerlichen Gesetzbuches (BGB) oder gegen Artikel 248 des Einflhrungsgesetzes zum Burgerli-
chen Gesetzbuche (EGBGB) zu beschweren.

_ Die Europaische Kommission hat unter ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Europaische Online-Streitbeilegungsplattform (OS-Platt-

form) errichtet. Die OS-Plattform kann ein Verbraucher fir die auBergerichtliche Beilegung einer Streitigkeit aus Online-Vertragen mit
einem in der EU niedergelassenen Unternehmen nutzen.
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Bedingungen der V-Bank AG

Kontokorrentabrede, Rechnungsperiode

Die Konten werden in laufender Rechnung mit einem Depot (= Kontodepot) gefiihrt. Vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen erteilt
die Bank jeweils zum Ende eines Kalenderquartals einen Rechnungsabschluss. Die Rechtswirkung eines Rechnungsabschlusses sowie die
Pflicht, dessen Inhalt zu prifen und gegebenenfalls Einwendungen zu erheben, sind unter Nummer 7 der Allgemeinen Geschaftsbedin-
gungen geregelt.

Akzeptanz von elektronisch signierten Dokumenten

Ein Depot und/oder Konto bei der Bank kann auch dadurch eréffnet werden, dass der jeweilige Depot-/Kontoeréffnungsantrag als elek-
tronisches Dokument in Textform mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur oder qualifizierten elektronischen Signatur geman
den geltenden gesetzlichen Bestimmungen (nachfolgend ,,e-Signatur” genannt) versehen wird, die eine Identifizierung des Unterzeich-
ners sowie die Erkennung nachtraglicher Veranderungen der Daten erméglicht und ausschlieBlich dem Unterzeichner zugeordnet ist.

Auftrage und sonstige Dokumente, die nicht dem gesetzlichen Schriftformerfordernis gemaf § 126 BGB unterliegen, kdnnen ebenfalls als
ein - mit einer e-Signatur versehenes - elektronisches Dokument in Textform eingereicht werden.

Erkldrungen bzw. Dokumente, fir die das gesetzliche Schriftformerfordernis des § 126 BGB gilt (z.B. Kreditvertrage, wie z.B. Disposi-
tions- und Wertpapierkredite) werden nicht von der Bank akzeptiert, wenn sie lediglich mit einer e-Signatur versehen, elektronisch an
die Bank Ubermittelt werden. Diese Erklarungen bzw. Dokumente sind weiterhin aufgrund gesetzlicher Erfordernisse papierhaft und mit
eigenhandiger Unterschrift bei der Bank einzureichen.

Die Bank behalt sich dartber hinaus im Einzelfall das Recht vor, jederzeit eine zusatzliche schriftliche Bestatigung des Kunden bzw. des
Bevollmachtigten mit eigenhandiger Unterschrift zu verlangen.

Zusatzvereinbarung fiir Gemeinschaftskonten mit Einzelverfiigungsberechtigung (Oder-Konto)

Jeder Konto-/Depotinhaber darf tiber das Kontodepot ohne Mitwirkung des anderen verfiigen und zu Lasten des Kontodepots alle mit
der Konto-/Depotfiihrung im Zusammenhang stehenden Vereinbarungen treffen (Einzelverfligungsberechtigung), sofern nicht nachste-
hend etwas anderes geregelt ist. Bitte beachten Sie, dass die Einzelverfligungsberechtigung auch bei Einrichtung eines Referenzkontos
gilt.

Eine Konto-/Depotvollmacht kann nur von allen Konto-/Depotinhabern gemeinschaftlich erteilt werden. Der Widerruf durch einen der
Konto-/Depotinhaber filhrt zum Erléschen der Vollmacht. Uber den Widerruf ist die Bank unverziiglich zu unterrichten.

Eine Auflésung des Kontodepots kann nur durch alle Konto-/Depotinhaber gemeinschaftlich erfolgen (zur Ausnahme fiir den Todesfall
siehe Absatz (3)).

Die Anderung der Versandadresse und -art kann nur schriftlich und durch alle Konto-/Depotinhaber gemeinschaftlich erfolgen.

Jeder Konto-/Depotinhaber kann die Einzelverfligungsberechtigung des anderen Konto-/Depotinhabers jederzeit mit Wirkung fir die
Zukunft widerrufen. Uber den Widerruf ist die Bank unverzuglich in Textform zu unterrichten.

Nach einem Widerruf der Einzelverfiigungsberechtigung kdnnen die beiden Konto-/Depotinhaber nur noch gemeinsam auf schriftlichem
Wege Uber das Kontodepot verfligen. Nach dem Tod eines Konto-/Depotinhabers bleiben die Befugnisse des anderen Konto-/Depotin-
habers unverandert bestehen. Jedoch kann der tiberlebende Konto-/Depotinhaber ohne Mitwirkung der Erben das Kontodepot auflésen.
Die Rechte des Verstorbenen werden durch dessen Erben gemeinschaftlich wahrgenommen. Das Recht zum Widerruf der Einzelverfu-
gung steht jedoch jedem Erben allein zu. Widerruft ein Miterbe, bedarf jede Verfligung Gber das Kontodepot seiner Mitwirkung. Wider-
rufen samtliche Miterben die Einzelverfiigungsberechtigung eines Konto-/Depotinhabers, so kdnnen séamtliche Konto-/Depotinhaber nur
noch gemeinschaftlich mit samtlichen Erben Gber das Kontodepot verflgen.

Fir den Abschluss und die Anderung von Kreditvertragen zu Lasten des Kontodepots ist die Mitwirkung aller Konto-/Depotinhaber
erforderlich. Jedoch ist jeder Konto-/Depotinhaber selbststandig berechtigt, tiber die auf dem Gemeinschaftskonto etwa eingerdumten
Kredite jeder Art zu verfiigen und von der Méglichkeit voriibergehender Konto-/Depotiiberziehungen im bankiiblichen Rahmen Ge-
brauch zu machen.

Zum Abschluss und zur Durchflihrung von Termingeschaften, insbesondere Finanz- und Devisentermingeschaften, bzw. in mit vergleich-
baren Risiken ausgestatteten komplexen Produkten zu Lasten des Kontodepots bedarf es einer Vereinbarung mit allen Konto-/Depot-
inhabern. Die Bank behalt sich vor, die Annahme von Auftrégen zum Erwerb von Finanztermingeschaften oder eines mit vergleichbaren
Risiken ausgestatteten komplexen Produktes vom Vorliegen einer von allen Konto-/Depotinhabern unterzeichneten Risikoaufklarungs-
schrift abhangig zu machen.

Bankpost

Konto- und Depotauszlige werden in der vereinbarten Form Uibermittelt. Verzichtet der Konto-/Depotinhaber zu Gunsten elektronischer
Bereitstellung auf die Zusendung von Bankpost, gilt die Bankpost mit Bereitstellung zum elektronischen Abruf als zugegangen.

Automatische L6schung Konten/Depots

Wird ein Konto/Depot 16 Monate ohne Guthaben/Bestand geflhrt, kann dieses Konto/Depot von der Bank automatisch geléscht werden.
Gleiches gilt, wenn auf einem Konto/Depot innerhalb von 12 Monaten nach Erdffnung keine Einzahlungen vorgenommen werden. Der
Konto-/Depotinhaber wird hieriiber nicht unterrichtet.

Bedingungen fiir die Nutzung des Telefon- und Faxbankings der V-Bank AG

Fur jeden Konto-/Depotinhaber sowie fiir einen etwaigen Bevollméachtigten werden bei Nutzung des elektronischen Zugangs Legitimati-
onsdaten vereinbart. Jeder Konto-/Depotinhaber sowie der/die Bevollméachtigte haben dafiir Sorge zu tragen, dass unbefugte Dritte von
den Legitimationsdaten keine Kenntnis erlangen. Die Daten dirfen nur unmittelbar im Zusammenhang mit der vorliegenden Geschafts-
verbindung und nach MaBgabe der Benutzerfiihrung im Telefonbanking verwendet werden. Allen anderen Personen gegenlber sind die
Daten geheim zu halten, denn jede Person, die Kenntnis von Konto-/Depotinhaber, Kontonummer und Legitimationsdaten hat, kann zu
Lasten des genannten Kontodepots Verfligungen treffen.
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Die V-Bank AG Ubernimmt keine Verpflichtung zur Aufrechterhaltung des Telefon- und Faxservices. Flr Stérungen des Telefonservices,
insbesondere fur den Fall, dass eine Teilnahme voriibergehend oder auf Dauer aus technischen Griinden nicht mdglich ist, haftet die
V-Bank AG nur bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit der V-Bank AG.

Anrufaufzeichnung

Die V-Bank AG ist berechtigt, Telefongesprache im Zusammenhang mit der Durchftihrung der Kundenbeziehung auf Ton- oder Daten-
trager aufzuzeichnen. Diese Aufzeichnungen dlrfen aufbewahrt werden. Darunter fallen insbesondere Telefongesprache zur Ausfih-
rung von Kundenweisungen und Telefongesprache im Rahmen von Reklamationen. Die Aufzeichnung erfolgt zur Erfillung gesetzlicher
Pflichten und zu Nachweiszwecken. Die Aufzeichnungen kdnnen von Mitarbeitern der V-Bank AG abgehoért werden. Die V-Bank AG ist
berechtigt, Niederschriften der Aufzeichnungen anzufertigen. Die Aufzeichnungen kénnen zu Beweiszwecken in etwaigen Rechtsstrei-
tigkeiten verwandt werden. Der Kunde wird Bevollmachtigte bei Bevollmachtigung davon in Kenntnis setzen, dass Telefongesprache wie
beschrieben aufgezeichnet werden kénnen, und der V-Bank AG unverzlglich mitteilen, falls Bevollmachtigte Einwendungen gegen die
Aufzeichnung haben.

Hinweis gem. § 14 UStG

Die Umsatzsteueridentifikationsnummer der V-Bank AG lautet DE 255554184. Soweit bei der Abrechnung von Bankdienstleistungen
keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, sind diese gemaB § 4 Nummer 8 UStG von der Umsatzsteuer befreit.

Einbeziehung der Geschéftsbedingungen

MaBgebend flr die Geschaftsverbindung sind die Allgemeinen Geschéaftsbedingungen der Bank. Daneben gelten fir einzelne Geschafts-
beziehungen Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Erganzungen zu den Allgemeinen Geschaftsbedingungen enthalten. Insbe-
sondere handelt es sich hierbei um die Bedingungen fiir den Uberweisungsverkehr, fir Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugsermachti-
gungsverfahren und im SEPA-Basislastschriftverfahren, fur den Lastschrifteinzug und fir den Zugang Uber elektronische Medien und per
Telefax, Sonderbedingungen fir Wertpapier- und Edelmetallgeschéafte sowie fiir die Erteilung von Auftréagen per Telefax und E-Mail. Flr
die an deutschen Bérsen abzuwickelnden Bérsenauftrage gelten die Bedingungen fir die Geschafte an den deutschen Wertpapierbor-
sen. Der Wortlaut der einzelnen Regelungen kann in den Geschaftsraumen der Bank eingesehen werden. Die Allgemeinen Geschaftsbe-
dingungen und die Sonderbedingungen werden auf Verlangen des Kunden nachtraglich an diesen Gbersendet.

Einbeziehung eines Finanzdienstleisters

Die Eréffnung des Kontos/Depots erfolgt im beiderseitigen Verstandnis, dass der Konto-/Depotinhaber durch einen von ihm gegeniber
der V-Bank AG bevollmé&chtigten Finanzdienstleister betreut wird, iber den alle Auftrage im Namen des Konto-/Depotinhabers erteilt
werden. Die hiermit erteilte Vollmacht gilt auch fir weitere Unterkonten/-depots unter dieser Stammnummer. Die V-Bank AG erfiillt le-
diglich die gesetzlichen Aufklarungs- und Erkundigungspflichten und fuhrt Auftrage aus. Sie spricht weder Empfehlungen flr den Kauf
oder Verkauf von Wertpapieren aus noch bietet sie Beratungsdienstleistungen. Im Einzelnen gelten die Bestimmungen der Vollmachts-
erteilung.

Hinweis zu den Angaben zur steuerlichen Anséssigkeit und deren Ubermittlung an das Bundeszentralamt fiir Steuern (BZSt)

Die Bank erhebt, speichert und verarbeitet die Angaben zur steuerlichen Ansassigkeit auf Grundlage des Finanzkonten-Informationsaus-
tauschgesetzes (FKAustG), der FATCA-USA-Umsetzungs-Verordnung (FATCA-USA-UmsV).

Soweit eine der von Ihnen angegebenen steuerlichen Ansassigkeiten

_ in den Vereinigten Staaten von Amerika,
__in einem anderen EU-Mitgliedstaat oder
_ ineinem anderen Staat, der einen steuerlichen Datenaustausch mit der Bundesrepublik Deutschland vereinbart hat,
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vorliegt, werden die nach FKAustG und/oder FATCA-USA-UmsV vorgeschriebenen Daten an das BZSt Ubermittelt.

Gemeldet werden im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben Kundendaten des Konto-/Depotinhabers (Name, Anschrift, Geburtsdatum und
Geburtsort, Ansassigkeitsstaat, Steueridentifikationsnummern), Kontosalden und gutgeschriebene Kapitalertrage, einschlieBlich Einlo-
sungsbetrage und VerduBerungserldse. Bei Konten von Rechtstrdgern muss die Bank Uberpriifungsverfahren durchfiihren, um festzu-
stellen, ob das Konto von einer oder mehreren meldepflichtigen Personen oder von passiven NFEs mit einer oder mehreren beherrschen-
den Personen, die meldepflichtige Personen sind, gehalten wird. Sofern beherrschende Personen, die meldepflichtige Personen sind,
identifiziert werden, sind auch ihre Daten an das BZSt zu melden (Name, Anschrift, Geburtsdatum und Geburtsort, Ansassigkeitsstaat,
Steueridentifikationsnummern sowie Konto- und Depotnummer). Das BZSt leitet diese Daten an die im Ansassigkeitsstaat zustandige
auslandische Steuerbehdrde weiter.

Soweit Sie ausschlieBlich in Deutschland steuerlich anséassig sind, erfolgt keine Meldung an das BZSt.

Bestatigung

Ich/Wir bestatige(n) hiermit, dass ich/wir mich/uns fiir die Dauer der Vertragsbeziehung mit der Bank verpflichte(n), der Bank innerhalb
von 30 Tagen aus eigener Initiative mitzuteilen, wenn sich mein/unser Status (und/oder der Status jedes anderen (dritten) wirtschaft-
lich Berechtigten der Geschéftsbeziehung) geméB den US-Steuergrundsatzen andert. Ich/Wir erklare(n) mich/uns damit einverstanden,
innerhalb von 90 Tagen ein neues Formular und/oder die erforderlichen Formulare und Dokumente einzureichen, wenn eine in diesem
Formular enthaltene Bestatigung nicht mehr zutrifft. Im Falle einer Anderung meiner/unserer steuerlichen Umstande erklare(n) ich/wir
weiter, dass ich/wir mir/uns bewusst bin/sind, dass die oben erwahnte Geschéaftsbeziehung mit der Bank ohne Vorbehalt beendet bzw.
ohne Angabe von Griinden gekiindigt werden kann. Dies insbesondere, falls ich/wir meine/unsere Pflicht nicht erfiille(n), die entspre-
chenden Steuerformulare und Dokumentationen einzureichen, damit bestimmt werden kann, ob das Konto ein US- oder Nicht-US-Konto
gemaB den US-Steuerbestimmungen und den internationalen Abkommen QI/FATCA ist.

Offenlegung von Informationen gegeniiber Behérden aus Drittlandern

Im Rahmen von Auskunftsersuchen von Behérden und/oder Aufsichtsbehérden aus Drittldndern hinsichtlich der Durchfiihrung von Wert-
papiertransaktionen befreit der/die Konto-/Depotinhaber die V-Bank AG dahingehend vom Bankgeheimnis, dass die persénlichen Daten
des Konto-/Depotinhabers (insbesondere Vorname, Name, Adresse) gegeniiber der anfragenden Behérde offengelegt werden kdnnen.
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Datenschutzrechtlicher Hinweis

Die Bank verarbeitet und nutzt die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europai-
schen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zur Erfiillung von vertraglichen Pflichten, im
Rahmen der Interessenabwagung, aufgrund Ihrer Einwilligung, aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder im 6ffentlichen Interesse. Weitere
Einzelheiten kénnen Sie unseren Informationen zum Datenschutz und den jeweils maBgeblichen Vertragsunterlagen entnehmen.

Hinweis zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemaB EU-Geldtransferverordnung

Die ,Verordnung (EU) 2023/1113 des Européischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2023 ber die Ubermittlung von Angaben bei
Geldtransfers und Transfers bestimmter Kryptowerte” (EU-Geldtransferverordnung) dient dem Zweck der Verhinderung, Aufdeckung
und Ermittlung von Geldwésche und Terrorismusfinanzierung bei Geldtransfers/Kryptowertetransfers. Sie verpflichtet die Bank, bei der
Ausflhrung von Geldtransfers Angaben zum Zahler und Zahlungsempfanger zu prifen und zu Gbermitteln. Diese Angaben bestehen
aus Name, Kundenkennung sowie ggf. der Rechtstragerkennung (Legal Entity Identifier bzw. LEI) oder, in Ermangelung dessen, einer
verfligbaren gleichwertigen amtlichen Kennung von Zahler und Zahlungsempfanger und der Adresse des Zahlers. Bei Geldtransfers
innerhalb des Europaischen Wirtschaftsraums kann auf die Weiterleitung der Adresse und der LEI verzichtet werden, jedoch kénnen
gegebenenfalls diese Angaben vom Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfangers angefordert werden. Bei der Angabe von Name und
gegebenenfalls Adresse, LEI (oder, in Ermangelung dessen, einer verfligbaren gleichwertigen amtlichen Kennung) nutzt die Bank die in
ihren Systemen hinterlegten Daten, um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. Mit der Verordnung wird erreicht, dass aus den Zah-
lungsverkehrsdatensatzen selber immer eindeutig bestimmbar ist, wer Zahler und Zahlungsempfénger ist. Das heiBt auch, dass die Bank
Zahlungsdaten Uberprifen, Nachfragen anderer Kreditinstitute zur Identitat des Zahlers bzw. Zahlungsempfangers beantworten und auf
Anfrage diese Daten den zustandigen Behdrden zur Verfligung stellen muss.
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Sonderbedingungen fur Wertpapiergeschafte

Diese Sonderbedingungen gelten fir den Kauf oder Verkauf sowie flr die Verwahrung von Wertpapieren, und zwar auch dann, wenn die
Rechte nicht in Urkunden verbrieft sind (nachstehend: ,Wertpapiere®).

Geschéfte in Wertpapieren

Formen des Wertpapiergeschafts

Kommissions-/Festpreisgeschéfte
Bank und Kunde schlieBen Wertpapiergeschafte in Form von Kommissionsgeschaften (2) oder Festpreisgeschéaften (3) ab.

Kommissionsgeschafte

Flhrt die Bank Auftrage ihres Kunden zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren als Kommissionarin aus, schlieBt sie fir Rechnung des
Kunden mit einem anderen Marktteilnehmer oder einer zentralen Gegenpartei ein Kauf- oder Verkaufsgeschaft (Ausfiihrungsgeschaft)
ab, oder sie beauftragt einen anderen Kommissionar (Zwischenkommissionar), ein Ausflihrungsgeschaft abzuschlieBen. Im Rahmen des
elektronischen Handels an einer Borse kann der Auftrag des Kunden auch gegen die Bank oder den Zwischenkommissionar unmittelbar
ausgefuhrt werden, wenn die Bedingungen des Bérsenhandels dies zulassen.

Festpreisgeschafte

Vereinbaren Bank und Kunde miteinander fiir das einzelne Geschaft einen festen oder bestimmbaren Preis (Festpreisgeschaft), so kommt
ein Kaufvertrag zustande; dementsprechend Ubernimmt die Bank vom Kunden die Wertpapiere als Kauferin, oder sie liefert die Wertpa-
piere an ihn als Verkauferin. Die Bank berechnet dem Kunden den vereinbarten Preis, bei verzinslichen Schuldverschreibungen zuziglich
aufgelaufener Zinsen (Stlckzinsen).

Ausfiihrungsgrundsatze fiir Wertpapiergeschéfte

Die Bank fuhrt Wertpapiergeschafte nach ihren jeweils geltenden Ausflhrungsgrundsatzen aus. Die Ausflihrungsgrundsatze sind Be-
standteil der Sonderbedingungen. Die Bank ist berechtigt, die Ausfiihrungsgrundsatze entsprechend den aufsichtsrechtlichen Vorgaben
zu &ndern. Uber die Anderungen der Ausfiihrungsgrundsatze wird die Bank den Kunden bis sechs Wochen vor Inkrafttreten informieren.

Besondere Regelungen fiir das Kommissionsgeschaft

Usancen/Unterrichtung/Preis

Geltung von Rechtsvorschriften/Usancen/Geschéftsbedingungen

Die Ausflhrungsgeschafte unterliegen den fir den Wertpapierhandel am Ausfiihrungsplatz geltenden Rechtsvorschriften und Geschafts-
bedingungen (Usancen); die Bank haftet nicht fir die Ausfihrung oder Ablehnung einer Order durch den Fondsanbieter bzw. nicht fur
die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat der von den Fondsanbietern der Bank zur Verfiigung gestellten und von der Bank an den
Kunden weitergeleiteten Daten. Dies gilt sowohl flr die Daten Uber den jeweiligen Fonds als auch fur Informationen zur Abwicklung und
Ausfthrung von Orders einschlieBlich Cut-off-Zeiten, daneben gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen des Vertragspartners der
Bank.

Unterrichtung

Uber die Ausfiihrung des Auftrags wird die Bank den Kunden unverziiglich unterrichten. Wurde der Auftrag des Kunden im elektroni-
schen Handel an einer Borse gegen die Bank oder den Zwischenkommissionar unmittelbar ausgefihrt, bedarf es keiner gesonderten
Benachrichtigung.

Preis des Ausfiihrungsgeschéfts/Entgelt/Aufwendungen
Die Bank rechnet gegentber dem Kunden den Preis des Ausflihrungsgeschafts ab; sie ist berechtigt, ihr Entgelt in Rechnung zu stellen.
Ein moglicher Anspruch der Bank auf Ersatz von Aufwendungen richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Verbot von Cross-Traded und Pre-Arranged Trades

Auftrage, die dasselbe Wertpapier betreffen, dirfen von Kunden, wenn sie sich sofort ausfiihrbar gegentberstiinden, weder wissentlich
noch nach vorheriger Absprache mit anderen Personen abgegeben werden. Im Falle eines VerstoBes gegen diesen Absatz 4 ist die Bank
berechtigt, Auftrége des Kunden nicht auszufthren, und den Kunden kurzfristig auch von der Ausfliihrung weiterer Auftrage auszuschlie-
Ben.

Erfordernis eines ausreichenden Kontoguthabens/Depotbestandes

Die Bank ist zur Ausfihrung von Auftragen oder zur Austibung von Bezugsrechten nur insoweit verpflichtet, als das Guthaben des Kun-
den, ein flr Wertpapiergeschafte nutzbarer Kredit oder der Depotbestand des Kunden zur Ausflihrung ausreichen. Flhrt die Bank den
Auftrag ganz oder teilweise nicht aus, so wird sie den Kunden unverztglich unterrichten.

Festsetzung von Preisgrenzen

Der Kunde kann der Bank bei der Erteilung von Auftrégen Preisgrenzen fur das Ausfihrungsgeschaft vorgeben (preislich limitierte Auf-
trage).

Giltigkeitsdauer von unbefristeten Kundenauftragen

Preislich unlimitierte Auftrage

Ein preislich unlimitierter Auftrag gilt entsprechend den Ausfihrungsgrundsatzen (Nummer 2) nur fir einen Handelstag; ist der Auftrag
flr eine gleichtdgige Ausflihrung nicht so rechtzeitig eingegangen, dass seine Berlcksichtigung im Rahmen des ordnungsgemaBen Ar-
beitsablaufs moglich ist, so wird er fir den nachsten Handelstag vorgemerkt. Wird der Auftrag nicht ausgefthrt, so wird die Bank den
Kunden hiervon unverziglich benachrichtigen.

Preislich limitierte Auftrage
Ein preislich limitierter Auftrag ist bis zum letzten Handelstag des laufenden Monats gultig (Monats-Ultimo). Ein am letzten Handelstag
eines Monats eingehender Auftrag wird, sofern er nicht am selben Tag ausgefiihrt wird, entsprechend den Ausflhrungsgrundsatzen
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(Nummer 2) flr den nachsten Monat vorgemerkt. Die Bank wird den Kunden Uber die Gultigkeitsdauer seines Auftrags unverziglich
unterrichten.

Giiltigkeitsdauer von Auftragen zum Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten

Preislich unlimitierte Auftrage zum Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten sind fir die Dauer des Bezugsrechtshandels gltig. Preislich
limitierte Auftrage zum Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten erléschen mit Ablauf des vorletzten Tages des Bezugsrechtshandels. Die
Gultigkeitsdauer von Auftragen zum Kauf oder Verkauf auslandischer Bezugsrechte bestimmt sich nach den maBgeblichen auslandischen
Usancen. Fir die Behandlung von Bezugsrechten, die am letzten Tag des Bezugsrechtshandels zum Depotbestand des Kunden gehoren,
gilt Nummer 15 Absatz 1.

Erléschen laufender Auftrage

Dividendenzahlungen, sonstige Ausschiittungen, Einrdumung von Bezugsrechten, Kapitalerh6hung aus Gesellschaftsmitteln

Preislich limitierte Auftrage zum Kauf oder Verkauf von Aktien an inlandischen Ausflihrungsplatzen erléschen bei Dividendenzahlung,
sonstigen Ausschlttungen, der Einrdumung von Bezugsrechten oder einer Kapitalerhdhung aus Gesellschaftsmitteln mit Ablauf des
Handelstages, an dem die Aktien letztmalig einschlieBlich der vorgenannten Rechte gehandelt werden, sofern die jeweiligen Regelungen
des Ausflhrungsplatzes ein Erléschen vorsehen. Bei Veranderung der Einzahlungsquote teileingezahlter Aktien oder des Nennwertes
von Aktien und im Falle des Aktiensplittings erléschen preislich limitierte Auftrage mit Ablauf des Handelstages vor dem Tag, an dem die
Aktien mit erhdhter Einzahlungsquote bzw. mit dem veranderten Nennwert bzw. gesplittet notiert werden.

Kursaussetzung

Wenn an einem inlandischen Ausfiihrungsplatz die Preisfeststellung wegen besonderer Umstande im Bereich des Emittenten unterbleibt
(Kursaussetzung), erldschen samtliche an diesem Ausflhrungsplatz auszufihrenden Kundenauftrage fir die betreffenden Wertpapiere,
sofern die Bedingungen des Ausflihrungsplatzes dies vorsehen.

Ausfiihrung von Kundenauftragen an auslandischen Ausfiihrungsplatzen
Bei der Ausfihrung von Kundenauftrdgen an auslandischen Ausfihrungsplatzen gelten insoweit die Usancen der auslandischen Ausfih-
rungsplatze.

Benachrichtigung
Von dem Erléschen eines Kundenauftrags wird die Bank den Kunden unverziglich benachrichtigen.

Haftung der Bank bei Kommissionsgeschéften

Die Bank haftet fur die ordnungsgemafe Erfullung des Ausflihrungsgeschafts durch ihren Vertragspartner oder den Vertragspartner des
Zwischenkommissionars. Bis zum Abschluss eines Ausflihrungsgeschafts haftet die Bank bei der Beauftragung eines Zwischenkommissi-
onars nur flr dessen sorgfaltige Auswahl und Unterweisung.

Erfiillung der Wertpapiergeschafte

Erfiillung im Inland als Regelfall

Die Bank erflllt Wertpapiergeschafte im Inland, soweit nicht die nachfolgenden Bedingungen oder eine anderweitige Vereinbarung die
Anschaffung im Ausland vorsehen.

Anschaffung im Inland

Bei der Erfillung im Inland verschafft die Bank dem Kunden, sofern die Wertpapiere zur Girosammelverwahrung bei der deutschen Wert-
papiersammelbank (Clearstream Banking AG) zugelassen sind, Miteigentum an diesem Sammelbestand - Girosammel-Depotgutschrift
(GS-Gutschrift). Soweit Wertpapiere nicht zur Girosammelverwahrung zugelassen sind, wird dem Kunden Alleineigentum an Wertpa-
pieren verschafft. Diese Wertpapiere verwahrt die Bank flr den Kunden gesondert von ihren eigenen Bestéanden und von denen Dritter
(Streifbandverwahrung).

Anschaffung im Ausland

Anschaffungsvereinbarung
Die Bank schafft Wertpapiere im Ausland an, wenn

_ sie als Kommissionarin Kaufauftrage in in- oder auslandischen Wertpapieren im Ausland ausfihrt, oder
_ sie dem Kunden im Wege eines Festpreisgeschaftes auslandische Wertpapiere verkauft, die im Inland weder boérslich noch auBerboérs-

lich gehandelt werden, oder

_ sie als Kommissionarin Kaufauftrage in auslandischen Wertpapieren ausfihrt oder dem Kunden auslandische Wertpapiere im Wege ei-

2

3)

4)

nes Festpreisgeschaftes verkauft, die zwar im Inland borslich oder auBerbérslich gehandelt, Ublicherweise aber im Ausland angeschafft
werden.

Einschaltung von Zwischenverwahrern

Die Bank wird die im Ausland angeschafften Wertpapiere im Ausland verwahren lassen. Hiermit wird sie einen anderen in- oder auslan-
dischen Verwahrer (z.B. Clearstream Banking AG) beauftragen oder eine eigene auslandische Geschaftsstelle damit betrauen. Die Ver-
wahrung der Wertpapiere unterliegt den Rechtsvorschriften und Usancen des Verwahrungsorts und den fir den oder die auslandischen
Verwahrer geltenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen.

Gutschrift in Wertpapierrechnung

Die Bank wird sich nach pflichtgeméaBem Ermessen unter Wahrung der Interessen des Kunden das Eigentum oder Miteigentum an den
Wertpapieren oder eine andere im Lagerland Ubliche, gleichwertige Rechtsstellung verschaffen und diese Rechtsstellung treuhanderisch
fr den Kunden halten. Hierlber erteilt sie dem Kunden Gutschrift in Wertpapierrechnung (WR-Gutschrift) unter Angabe des auslandi-
schen Staates, in dem sich die Wertpapiere befinden (Lagerland).

Deckungsbestand
Die Bank braucht die Auslieferungsanspriiche des Kunden aus der ihm erteilten WR-Gutschrift nur aus dem von ihr im Ausland unterhal-
tenen Deckungsbestand zu erflllen. Der Deckungsbestand besteht aus den im Lagerland fir die Kunden und fir die Bank verwahrten

15
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Wertpapieren derselben Gattung. Ein Kunde, dem eine WR-Gutschrift erteilt worden ist, tragt daher anteilig alle wirtschaftlichen und
rechtlichen Nachteile und Schaden, die den Deckungsbestand als Folge von héherer Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignissen oder
durch sonstige von der Bank nicht zu vertretende Zugriffe Dritter im Ausland oder im Zusammenhang mit Verfiigungen von hoher Hand
des In- oder Auslands treffen sollten.

Behandlung der Gegenleistung
Hat ein Kunde nach Absatz 4 Nachteile und Schaden am Deckungsbestand zu tragen, so ist die Bank nicht verpflichtet, dem Kunden den
Kaufpreis zurlickzuerstatten.

Verzicht des Kunden auf Herausgabe von Vertriebsvergiitungen

Die Bank erhalt im Zusammenhang mit Wertpapiergeschaften, die sie mit Kunden Gber Investmentanteile abschlieBt, Vertriebsfolgepro-
visionen von Kapitalverwaltungsgesellschaften, die als Vertriebsfolgeprovisionen gezahlt werden. Vertriebsfolgeprovisionen fallen im
Zusammenhang mit dem Verkauf von Investmentanteilen an. Sie werden von den Emittenten dieser Wertpapiere als wiederkehrende,
bestandsabhangige Vergitung an die Bank geleistet. Die HOhe der Provision betragt in der Regel beispielsweise bei Rentenfonds zwi-
schen 0,04 % und 1,04 %, bei Aktienfonds zwischen 0,05% und 1,40 %, bei offenen Immobilienfonds zwischen 0,15% und 0,372%, und
bei Mischfonds zwischen 0,0% und 1,28 %. Einzelheiten zu den Vertriebsvergitungen fir ein konkretes Wertpapier teilt die Bank dem
Kunden auf Nachfrage mit. Der Kunde erklart sich damit einverstanden, dass die Bank die von den Emittenten an sie geleisteten Ver-
triebsvergitungen behalt, vorausgesetzt, dass die Bank die Vertriebsvergitungen nach den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes
(insbesondere & 70 WpHG) annehmen darf. Insoweit treffen der Kunde und die Bank die von der gesetzlichen Regelung des Rechts
der Geschaftsbesorgung (§§ 675, 667 BGB, 384 HGB) abweichende Vereinbarung, dass ein Anspruch des Kunden gegen die Bank auf
Herausgabe der Vertriebsvergitungen nicht entsteht. Ohne diese Vereinbarung musste die Bank - die Anwendbarkeit des Rechts der
Geschaftsbesorgung auf alle zwischen der Bank und dem Kunden geschlossenen Wertpapiergeschéfte unterstellt - die Vertriebsvergi-
tungen an den Kunden herausgeben.

Die Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung

Depotauszug

Die Bank erteilt mindestens einmal jahrlich einen Depotauszug. Der Depotauszug kann in der regelméaBigen Quartalsaufstellung tber die
gehaltenen Kundenfinanzinstrumente und Kundengelder enthalten sein.

Einldésung von Wertpapieren/Bogenerneuerung

Inlandsverwahrte Wertpapiere

Beiim Inland verwahrten Wertpapieren sorgt die Bank fiir die Einldsung von Zins-, Gewinnanteil- und Ertragscheinen sowie von riickzahl-
baren Wertpapieren bei deren Falligkeit. Der Gegenwert von Zins-, Gewinnanteil- und Ertragscheinen sowie von falligen Wertpapieren
jeder Art wird unter dem Vorbehalt gutgeschrieben, dass die Bank den Betrag erhalt, und zwar auch dann, wenn die Papiere bei der Bank
selbst zahlbar sind. Die Bank besorgt neue Zins-, Gewinnanteil- und Ertragscheinbogen (Bogenerneuerung).

Auslandsverwahrte Wertpapiere
Diese Pflichten obliegen bei im Ausland verwahrten Wertpapieren dem auslandischen Verwahrer.

Auslosung und Kiindigung von Schuldverschreibungen

Bei im Inland verwahrten Schuldverschreibungen Uberwacht die Bank den Zeitpunkt der Riickzahlung infolge Auslosung und Kiindigung
anhand der Verdffentlichungen in den ,Wertpapier-Mitteilungen®. Bei einer Auslosung von im Ausland verwahrten rickzahlbaren Schuld-
verschreibungen, die anhand deren Urkundennummern erfolgt (Nummernauslosung), wird die Bank nach ihrer Wahl den Kunden fiir die
ihm in Wertpapierrechnung gutgeschriebenen Wertpapiere entweder Urkundennummern fir die Auslosungszwecke zuordnen oder in
einer internen Auslosung die Aufteilung des auf den Deckungsbestand entfallenden Betrages auf die Kunden vornehmen. Diese interne
Auslosung wird unter Aufsicht einer neutralen Prifungsstelle vorgenommen; sie kann stattdessen unter Einsatz einer elektronischen
Datenverarbeitungsanlage durchgefiihrt werden, sofern eine neutrale Auslosung gewahrleistet ist.

Einlésung in fremder Wéahrung

Werden Zins-, Gewinnanteil- und Ertragscheine sowie fallige Wertpapiere in auslandischer Wahrung oder Rechnungseinheiten eingeldst,
wird die Bank den Einlésungsbetrag auf dem Konto des Kunden in dieser Wahrung gutschreiben, sofern der Kunde ein Konto in dieser
Wahrung unterhalt. Andernfalls wird sie dem Kunden hierber eine Gutschrift in Euro erteilen, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.

Behandlung von Bezugsrechten/Optionsscheinen/Wandelschuldverschreibungen

Bezugsrechte

Uber die Einrdumung von Bezugsrechten wird die Bank den Kunden benachrichtigen, wenn hierliber eine Bekanntmachung in den ,Wert-
papier-Mitteilungen” erschienen ist. Soweit die Bank bis zum Ablauf des vorletzten Tages des Bezugsrechtshandels keine andere Weisung
des Kunden erhalten hat, wird sie samtliche zum Depotbestand des Kunden gehérenden inlandischen Bezugsrechte bestens verkaufen;
auslandische Bezugsrechte darf die Bank gemaf den im Ausland geltenden Usancen bestens verwerten lassen.

Options- und Wandlungsrechte
Uber den Verfall von Rechten aus Optionsscheinen oder Wandlungsrechten aus Wandelschuldverschreibungen wird die Bank den Kun-
den mit der Bitte um Weisung benachrichtigen, wenn auf den Verfalltag in den ,Wertpapier-Mitteilungen“ hingewiesen worden ist.

Weitergabe von Nachrichten

Werden in den ,Wertpapier-Mitteilungen” Informationen verdéffentlicht, die die Wertpapiere des Kunden betreffen, oder werden der Bank
solche Informationen vom Emittenten oder von ihrem auslandischen Verwahrer/Zwischenverwahrer Gbermittelt, so wird die Bank dem
Kunden diese Informationen zur Kenntnis geben, soweit sich diese auf die Rechtsposition des Kunden erheblich auswirken kénnen und
die Benachrichtigung des Kunden zur Wahrung seiner Interessen erforderlich ist. So wird sie insbesondere Informationen tGber

gesetzliche Abfindungs- und Umtauschangebote,
freiwillige Kauf- und Umtauschangebote
Sanierungsverfahren
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zur Kenntnis geben. Eine Benachrichtigung kann unterbleiben, wenn die Information bei der Bank nicht rechtzeitig eingegangen ist oder
die vom Kunden zu ergreifenden MaBnahmen wirtschaftlich nicht zu vertreten sind, weil die anfallenden Kosten in einem Missverhaltnis
zu den mdglichen Ansprichen des Kunden stehen.

Priifungspflicht der Bank

Die Bank pruft anhand der Bekanntmachungen in den ,Wertpapier-Mitteilungen” einmalig bei der Einlieferung von Wertpapierurkunden,
ob diese von Verlustmeldungen (Opposition), Zahlungssperren und dergleichen betroffen sind. Die Uberpriifung auf Aufgebotsverfahren
zur Kraftloserklarung von Wertpapierurkunden erfolgt auch nach Einlieferung.

Verlustbenachrichtigung

Die Bank informiert Kunden, die sie als Privatkunden eingestuft hat und deren Konto/Depot kreditfinanzierte Finanzinstrumente oder
Geschafte mit Eventualverbindlichkeiten enthalt, bei Eintritt erheblicher Wertverluste. Die Bank und der Kunde sind sich einig, dass fir
die Bestimmung der Erheblichkeit der Wertverluste nicht der Wert eines einzelnen Finanzinstruments, sondern der Wert der Gesamtheit
der fr den Kunden von der Bank im jeweiligen Konto/Depot verwahrten Finanzinstrumente maBgeblich ist. Insoweit trifft der Kunde mit
der Bank die von der gesetzlichen Reglung in Artikel 62 Absatz 2 Satz 2 der ,Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 abweichende Ver-
einbarung, dass die Verlustbenachrichtigung nicht fir jedes Finanzinstrument einzeln erfolgt. Wenn Sie uns explizit damit beauftragen,
kénnen wir die Verlustbenachrichtigung aber auch fir jedes Finanzinstrument einzeln durchfiihren. Erheblich ist ein Wertverlust, wenn
der Ausgangswert der Gesamtheit der verwahrten Finanzinstrumente um 10 % fallt, sowie anschlieBend bei jedem weiteren Wertverlust
von 10 %. Kunden werden zu diesem Zweck die Bank informieren, wenn Sie Finanzinstrumente mit Kreditmitteln anschaffen, die sie nicht
von der Bank bezogen haben.

Umtausch sowie Ausbuchung und Vernichtung von Urkunden

Urkundenumtausch

Die Bank darf ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden einer in den ,Wertpapier-Mitteilungen“ bekannt gemachten Aufforderung
zur Einreichung von Wertpapierurkunden Folge leisten, wenn diese Einreichung offensichtlich im Kundeninteresse liegt und damit auch
keine Anlageentscheidung verbunden ist (wie z.B. nach der Fusion der Emittentin mit einer anderen Gesellschaft oder bei inhaltlicher
Unrichtigkeit der Wertpapierurkunden). Der Kunde wird hiertiber unterrichtet.

Ausbuchung und Vernichtung nach Verlust der Wertpapiereigenschaft

Verlieren die fur den Kunden verwahrten Wertpapierurkunden ihre Wertpapiereigenschaft durch Erléschen der darin verbrieften Rechte,
so kdnnen sie zum Zwecke der Vernichtung aus dem Depot des Kunden ausgebucht werden. Im Inland verwahrte Urkunden werden, so-
weit moglich, dem Kunden auf Verlangen zur Verfligung gestellt. Der Kunde wird tber die Ausbuchung, die Moglichkeit der Auslieferung
und die mégliche Vernichtung unterrichtet. Erteilt er keine Weisung, so kann die Bank die Urkunden nach Ablauf einer Frist von zwei
Monaten nach Absendung der Mitteilung an den Kunden vernichten.

Haftung

Inlandsverwahrung

Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Inland haftet die Bank flr jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur
Erfullung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit dem Kunden eine GS-Gutschrift erteilt wird, haftet die Bank auch fur die Erfillung der
Pflichten der Clearstream Banking AG.

Auslandsverwahrung

Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Ausland beschrankt sich die Haftung der Bank auf die sorgféltige Auswahl und Unterweisung
des von ihr beauftragten auslandischen Verwahrers oder Zwischenverwahrers. Bei einer Zwischenverwahrung durch die Clearstream
Banking AG oder einen anderen inlandischen Zwischenverwahrer sowie einer Verwahrung durch eine eigene auslandische Geschaftsstelle
haftet die Bank fUr deren Verschulden.

Sonstiges

Auskunftsersuchen

Auslandische Wertpapiere, die im Ausland angeschafft oder verauBert werden oder die ein Kunde von der Bank im Inland oder im Ausland
verwahren lasst, unterliegen regelmaBig einer auslandischen Rechtsordnung. Rechte und Pflichten der Bank oder des Kunden bestimmen
sich daher auch nach dieser Rechtsordnung, die auch die Offenlegung des Namens des Kunden vorsehen kann. Die Bank wird entspre-
chende Auskinfte an auslandische Stellen erteilen, soweit sie hierzu verpflichtet ist; sie wird den Kunden hierliber benachrichtigen.

Einlieferung/Ubertrage

Diese Sonderbedingungen gelten auch, wenn der Kunde der Bank in- oder auslandische Wertpapiere zur Verwahrung effektiv einliefert
oder Depotguthaben von einem anderen Verwahrer Gbertragen ldsst. Verlangt der Kunde die Verwahrung im Ausland, wird ihm eine WR-
Gutschrift nach MaBgabe dieser Sonderbedingungen erteilt.

Depotiibertrag auf eine andere Bank

Im Fall eines Depotlbertrages auf eine andere Bank ist die Bank nicht verpflichtet, Bruchteile von Wertpapieren zu Gbertragen. Die Bank
ist berechtigt aber nicht verpflichtet, Bruchteile im Zuge oder zeitnah zum Depotlbertrag zu verduBern. Der Erlés wird dem Kundenkonto
oder dem Referenzkonto gutgeschrieben.

Besondere Regelungen fiir den Handel und die Verwahrung von elektronischen Wertpapieren nach dem Gesetz liber elektronische
Wertpapiere (eWpG)

Handel, Verwahrung, Register

Der Kunde kann elektronische Wertpapiere in Sammeleintragung Uber die Bank erwerben und von der Bank verwahren lassen. Sammel-
eingetragene elektronische Wertpapiere werden im Depot des Kunden verbucht. Anstelle der sonst bei einer Wertpapiersammelbank
(i.d.R. Clearstream) verwahrten Sammelurkunde, erfolgt bei elektronischen Wertpapieren eine Eintragung in ein elektronisches Wert-
papierregister. Zentralregisterwertpapiere werden in ein zentrales Register (gem. § 12 eWpG) und Kryptowertpapiere in ein Kryptowert-
papierregister (gem. § 16 eWpG) eingetragen.
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Preisgrenzen
Ziffer 5. ,Festsetzung von Preisgrenzen” der Sonderbedingungen fir Wertpapiergeschafte findet auf den Handel mit Kryptowertpapieren
nach dem eWpG bis auf Weiteres keine Anwendung. Aufgrund technischer Begebenheiten sind preislich limitierte Auftrage nicht méglich.

Miteigentum

Ziffer 11. ,Anschaffung im Inland“ der Sonderbedingungen fir Wertpapiergeschafte gilt mit der MaBgabe, dass bei elektronischen Wert-
papieren in Sammeleintragung die Bank dem Kunden Miteigentum an dem als Sammelbestand geltenden eingetragenen elektronischen
Wertpapier verschafft.

Ausfithrung

Kryptowertpapiere kdnnen nicht in das Effektengiro einer Wertpapiersammelbank (z.B. Clearstream Banking AG) einbezogen werden
und daher nach derzeitiger Rechtslage nicht an einem Handelsplatz gehandelt werden.

Die vereinbarten Ausflihrungsgrundsatze gelten daher in Bezug auf Kryptowertpapiere mit der MaBBgabe, dass Geschafte mit dem Emit-
tenten oder einem sonstigen Handelspartner, der den Abschluss von Geschaften in dem entsprechenden Wertpapier anbietet (sog. Mar-
ket Maker) ausgefthrt werden.

Risiken
Kryptowertpapiere unterliegen neben den verbrieften Wertpapieren immanenten Risiken, insbesondere den nachfolgend genannten Be-
sondere Risiken:

_ Risiko fehlender/mangelnder Handelbarkeit: Kryptowertpapiere sind grundséatzlich Ubertragbar. Die Handelbarkeit von Kryptowertpa-

pieren ist jedoch faktisch eingeschrankt, weil derzeit kein mit einer Borse vergleichbarer Markt fir den Handel von Kryptowertpapieren
existiert. Daher kdnnen Kryptowertpapiere vor dem Ablauf der Laufzeit mdglicherweise nicht verduBert werden, da kein Kaufer gefun-
den wird oder der Verkauf nur zu einem geringeren Preis als gewinscht erfolgen kann.

_ Technologierisiko: Kryptowertpapiere werden von einem zugelassenen Kryptowertpapierregister in ein elektronisches dezentrales

Register unter Nutzung der Blockchain-Technologie eingetragen.

Es ist aber grundsatzlich nicht vollstandig auszuschlieBen, dass die Blockchain-Technologie - wie andere Technologien auch - Fehler
enthalten kann, die zum Datum der Erstellung dieser Risikohinweise nicht bekannt sind. Ein teilweiser oder vollstandiger Zusammenbruch
der Blockchain kann die Emission, die Handelbarkeit und ggf. die Rickzahlung betroffener Kryptowertpapiere stéren oder unmaoglich
machen.
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Sonderbedingungen flr Geschafte in Kryptowerten

Diese Sonderbedingungen gelten fur den Kauf und Verkauf von Kryptowerten und die Verwahrung der Kryptowerte bei der V-Bank.

Geschafte in Kryptowerten

Allgemeine Bestimmungen

Form des Kryptogeschafts

Bank und Kunde schlieBen Geschafte in Kryptowerten (Kryptogeschafte) grundsatzlich in Form von Kommissionsgeschéaften ab. Ein
Kundenauftrag betreffend ein Kryptogeschaft bedarf zu seiner Verbindlichkeit folgender Angaben: ausgewahlter Kryptowert, Stiickzahl
oder Betrag, Kauf oder Verkauf. Zusatzlich kann der Kunde Orderdetails festlegen, wie z.B. Limits. Fihrt die Bank solche Kundenauftrage
als Kommissionarin aus, schlief3t sie fir Rechnung des Kunden mit einem anderen Marktteilnehmer oder einer zentralen Gegenpartei ein
Kauf- oder Verkaufsgeschaft (Ausflihrungsgeschaft) ab, oder sie beauftragt einen anderen Kommissionar (Zwischenkommissionar), ein
Ausfiihrungsgeschaft abzuschlieBen. Im Rahmen des elektronischen Handels an einer Bérse kann der Auftrag des Kunden auch gegen die
Bank oder den Zwischenkommissionar unmittelbar ausgeflihrt werden, wenn die Bedingungen des Bbérsenhandels dies zulassen.

Handelbare Kryptowerte
Der Umfang der handelbaren Kryptowerte wird von der Bank nach billigem Ermessen (& 315 BGB) festgelegt und kann jederzeit erweitert
oder reduziert werden. Es besteht kein Anspruch des Kunden auf die Handelbarkeit eines bestimmten Kryptowerts.

Ausfiihrung von Kryptogeschéften

Handelsplatz

Auftrage zum Kauf oder Verkauf von Kryptowerten flhrt die Bank auf der Handelsplattform eines Handelspartners (,,Handelsplatz®)
aus, mit dem sie einen entsprechenden Kooperationsvertrag abgeschlossen hat. Die Bank unterhalt einen Kooperationsvertrag mit min-
destens einem Handelsplatz und behalt sich vor, die Anzahl der méglichen Handelsplatze zur Ausfihrung von Kryptogeschéaften nach
billigem Ermessen (§ 315 BGB) zu erweitern oder zu reduzieren. Weisungen zum Erwerb und/oder zur VerduBerung von Kryptowerten an
einem bestimmten oder einem anderen Handelsplatz sind ausgeschlossen.

Ausfithrungsgrundsatze

Bei der Auswahl des Handelsplatzes fir die Ausfiihrung eines Auftrags zum Kauf oder Verkauf von Kryptowerten prift die Bank, wie sie
im bestmaoglichen Kundeninteresse den Auftrag ausfiihren kann. Ausdriicklichen Weisungen des Kunden gibt die Bank stets Vorrang.
Die Erflllung von Weisungen gilt stets als das bestmoégliche Ergebnis fur den Kunden. Soweit keine Weisung des Kunden vorliegt bzw.
soweit der Kunde keine Weisungen vornehmen kann, trifft die Bank eine eigene Entscheidung zur Ausfiihrung des Auftrags. Dabei be-
ricksichtigt die Bank die jeweiligen Konditionen der verfligbaren Handelsplatze, insbesondere den fir den Kunden besten Gesamtpreis
flr die jeweilige Transaktion. Hierbei kdnnen die Interessen des Kunden und die Interessen der Bank voneinander abweichen. Soweit nur
ein Handelsplatz verfligbar ist, wird die Bank den Auftrag stets an diesem Handelsplatz ausfihren.

Besondere Regelungen fiir das Kommissionsgeschaft

Auftragsannahme und Durchfiihrung

Zustandekommen des Vertrags liber den Kauf oder Verkauf von Kryptowerten/Bedingungen fiir die Auftragsdurchfiihrung

Die Bank ist bei der Durchfiihrung von Kommissionsgeschaften gema Nummer 1 Absatz 1 nicht verpflichtet, einen bestimmten Kauf-
oder Verkaufspreis zu erzielen. Die dem Kunden angezeigten Kurse stellen lediglich indikative Preise dar, auf deren Basis der Kunde einen
verbindlichen Antrag zum Abschluss eines Kommissionsgeschafts mit der Bank stellt. Die Bank ist nicht dazu verpflichtet, den Antrag
anzunehmen und das Kommissionsgeschaft durchzufthren. Mit der Ausfihrung des Geschafts mit dem jeweiligen Handelsplatz nimmt
die Bank den Antrag des Kunden an.

Ein preislich unlimitierter Auftrag des Kunden erfolgt stets zum nachsten am Handelsplatz verfligbaren Ausflhrungskurs (,,bestens®). Der
Bank erteilte Kundenauftrdge werden daher immer zum vom Handelsplatz angebotenen, ndchstbesten Preis ausgelbt. Dies bedeutet,
dass insbesondere in Handelszeitrdumen mit geringer Liquiditat ein signifikanter Unterschied zwischen dem Kurs, der dem Kunden bei
der Ordereingabe angezeigt wird, und dem tatsachlichen Ausfihrungskurs liegen kann (sog. ,,Slippage”).

Die Bank ist bemuht, die elektronisch Ubermittelten Auftrédge zeitnah auszufiihren. Die Bank kann jedoch keine zeitnahe Ausfihrung der
elektronisch Gbermittelten Auftrage gewahrleisten oder garantieren und dem Kunden stehen diesbezlglich keine Schadensersatzanspru-
che oder sonstigen Ansprlche zu, soweit der Ausschluss und die Begrenzung solcher Anspriiche gesetzlich zuldssig sind.

Die Bank behalt sich vor, Antrage des Kunden abzulehnen. Zu einer Ablehnung von Kundenantrage kann es insbesondere dann kommen,
wenn der indikative Preis im Zeitpunkt der Ausfihrung des Auftrags durch die Bank nicht mehr der aktuellen Marktlage entspricht oder
wenn das Kontoguthaben bzw. der Kryptowertebestand des Kunden nicht zur Ausflihrung des Kundenauftrags ausreichen. Die Bank wird
dem Kunden das Zustandekommen eines Kauf- oder Verkaufsvertrags umgehend bestatigen (,,Ausfihrungsanzeige®).

Ubermittlung von Ausfiihrungsanzeigen und Sammelbestitigungen/Beanstandungen

Die Bank wird dem Kunden die jeweilige Ausfiihrungsanzeige in Textform kostenlos zur Verfligung stellen. Hierflr gelten die Bedingun-
gen flr den Zugang Uber elektronische Medien und per Telefax der Bank. Beanstandungen, bei denen es sich nicht um die Geltendma-
chung eines Mistrades nach Absatz 3 handelt, muss der Kunde unverztglich und in jedem Fall spatestens bis zum Ende des zweiten auf
den Zugang der Ausfiihrungsanzeige folgenden Bankarbeitstages geltend machen. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Ausfliihrungsanzeige
als vom Kunden genehmigt. Auf die besonderen Regelungen fir die Geltendmachung von Mistrades nach Absatz 3 wird auBerdem ver-
wiesen.

Ablehnung und Riickabwicklung von Auftragen

Die Bank behélt sich das Recht vor, Auftrage des Kunden in Einzelféllen ohne Angabe von Griinden abzulehnen. Im Falle einer Ablehnung
wird die Bank dies dem Kunden unverzuglich mitteilen und der Kunde erhalt keine Ausfihrungsanzeige. Das Recht zur Ablehnung eines
Auftrags durch die Bank wird z.B. ausgelbt im Falle eines Ausfalls oder einer Unterbrechung der Handelsmdglichkeit bei einem oder
mehreren Handelsplatzen oder im Falle von Wartungsarbeiten an den Systemen der Bank oder eines flr die Ausflhrung von Auftragen
erforderlichen Kooperationspartners. Einzelne oder mehrere Kooperationspartner der Bank haben sich in den Kooperationsvertragen
ebenfalls Unterbrechungen der Verfligbarkeit und Erreichbarkeit ihrer Systeme vertraglich vorbehalten. Ferner kann die Verfigbarkeit
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der Leistungen der Bank auch aufgrund einer Stérung durch héhere Gewalt, Aufruhr, Krieg, Naturereignisse, Verfligungen von hoher
Hand oder durch sonstige nicht von der Bank zu vertretende Vorkommnisse eingeschrankt sein. Dies gilt auch bei entsprechenden Vor-
kommnissen bei den Kooperationspartnern, die die Bank zur Ausfihrung von Auftragen nutzt. Sofern der Handel an einem Handelsplatz
vorUbergehend ausgesetzt ist oder die Systeme eines Kooperationspartners vorlibergehend nicht erreichbar sind, kann die Bank dem
Kunden keine indikativen Preise flr Kryptowerte Gbermitteln und keine Auftrdge ausfihren. Die Bank ist in diesen Fallen berechtigt, ihre
Leistungen nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) einzuschranken oder auszusetzen.

Die Bank nutzt zur Ausfiihrung der von dem Kunden erteilten Kommissionsauftrage das von dem jeweiligen Handelsplatz zur Verfligung
gestellte elektronische Handelssystem. Flr diese Zwecke hat die Bank mit dem jeweiligen Handelsplatz einen Kooperationsvertrag ab-
geschlossen. Der Kooperationsvertrag mit mindestens einem der Handelsplatze sieht eine Rickabwicklungsmdglichkeit far den Fall der
Bildung nicht marktgerechter Preise (,,Mistrade®) vor. Kommt es zu einem Mistrade, steht dem Handelsplatz gegeniber der Bank ein ver-
tragliches Aufhebungsrecht nach naherer MaBgabe des Kooperationsvertrags zu. Ubt der Handelsplatz sein Aufhebungsrecht aus, wirkt
diese Aufhebung des Ausfiihrungsgeschafts zwischen dem Handelsplatz und der Bank auch gegentber dem Kunden, dem in diesem Fall
keine Anspriche auf Herausgabe des aus dem Ausflihrungsgeschéft Erlangten zustehen. Hat die Bank das aus dem Ausflihrungsgeschaft
Erlangte bereits an den Kunden herausgegeben, ist das Erlangte an die Bank zurlickzuerstatten. Zudem ist dem Kunden alles, was er zur
Durchfiihrung des Ausfihrungsgeschafts bereitgestellt hat, von der Bank zurlckzuerstatten. Die Bank wird den Kunden unverziglich
Uber eine Aufhebung des Ausfiihrungsgeschafts informieren.

Der Handelsplatz sowie die Bank kénnen eine Transaktion durch Erklarung gegeniiber der anderen Partei innerhalb von 24 Stunden nach
dem Tag des Geschaftsabschlusses stornieren, wenn ein Mistrade vorliegt. Ein Mistrade liegt vor, wenn der vom Handelsplatz gestellte Preis

aufgrund eines technischen Fehlers im Handelssystem,
aufgrund eines Irrtums bei der Preisstellung im Handelssystem,
aufgrund eines Bedienungsfehlers oder

aufgrund fehlerhafter Daten von Dritten

erheblich vom zum Zeitpunkt des Zustandekommens des Geschafts marktgerechten Preis abweicht. Eine Preisabweichung bei einer
Transaktion von mehr als 2%, die in absoluten Betrdagen EUR 200 oder mehr ausmacht, gilt als erheblich. Liegt einer der vorstehend be-
nannten Fehler nicht nur einer Transaktion, sondern mehr als 10 Transaktionen zugrunde, gilt eine Preisabweichung als erheblich, wenn
die akkumulierten Preisabweichungen den Betrag von EUR 2.000 Ubersteigen.

Der Kunde ist ebenfalls berechtigt, bei der Bank die Stornierung eines Ausflihrungsgeschafts wegen eines Mistrades im Sinne der vorste-
henden Regelung zu verlangen. Ein Mistrade kann bis 8:00 Uhr des auf den Tag des Ausflihrungsgeschafts folgenden Bankarbeitstages
geltend gemacht werden. Eine entsprechende Erklérung hat in Textform gegentber der Bank zu erfolgen.

Vorstehende Regelungen zum Mistrade lassen sonstige Rechte nach allgemeinen zivil- und handelsrechtlichen Bestimmungen, insbeson-
dere Anfechtungsrechte, unberthrt. § 122 BGB ist analog anzuwenden.

Ausschluss von Leerverkdufen

Der Kunde ist nicht berechtigt, durch Leerverkaufe sogenannte Short-Positionen in Kryptowerten einzugehen, d.h. Kryptowerte zu ver-
kaufen, Gber die er nicht verfligt. Etwas anderes gilt nur dann, wenn die Bank und der Kunde vor Abschluss des Geschafts in Textform eine
abweichende Vereinbarung getroffen haben. Kommt es ohne vorherige Vereinbarung der Bank mit dem Kunden dennoch zur Ausfiihrung
eines solchen Geschafts, so ist die Bank berechtigt, zur SchlieBung der offenen Positionen eine entsprechende Anzahl von Kryptowerten
auf Rechnung des Kunden anzuschaffen bzw. ein solches Geschaft zu stornieren.

Unbeschadet der vorstehenden Regelungen in diesem Absatz 4 und Absatz 5 ist der Kunde jedoch berechtigt, die im Rahmen einer Trans-
aktion erworbenen Kryptowerte bereits vor der Abwicklung des Erwerbs wieder zu verkaufen und Gber Barguthaben aus dem Verkauf
von Kryptowerten durch dessen Nutzung zum Kauf von Kryptowerten zu verfigen (also nicht durch Auszahlung bzw. Ubertragung des
Barguthabens auf ein Verrechnungskonto), soweit ihm ein entsprechendes Guthaben Uber Kryptowerte bzw. Uber einen Barbestand als
verfligbar angezeigt wird. Soweit sich dabei Kauf- und Verkaufsauftrage Uber Kryptowerte gegenlberstehen, werden diese nicht ver-
rechnet, sondern gegenlber dem Kunden jeweils einzeln abgewickelt. Die Bank behalt sich dabei vor, die Ausfihrung von Auftrdgen nach
diesem Absatz in Einzelfallen abzulehnen oder die Méglichkeiten des Kunden zur Durchflihrung von Geschéften nach diesem Absatz nach
billigem Ermessen (§ 315 BGB) teilweise oder vollstandig zu beschranken.

Abwicklung von Auftrdagen

Nach Abschluss einer Transaktion zum Erwerb von Kryptowerten wird die Bank den vereinbarten Kaufpreis auf dem Verrechnungskonto
des Kunden bis zur Abwicklung der Transaktion blockieren. Die Abwicklung der Transaktion erfolgt an dem zweiten auf den Abschluss
des Ausfiihrungsgeschafts folgenden Bankarbeitstag durch Ubertragung der erworbenen Kryptowerte (iber eine Sub-Wallet der Bank in
die fur den Kunden gefiihrte Sub-Wallet und Abbuchung des Kaufpreises von dem Verrechnungskonto des Kunden.

Nach Abschluss einer Transaktion zur VerauBerung von Kryptowerten werden die Kryptowerte, die Gegenstand der Transaktion sind, in
der Sub-Wallet des Kunden bis zur Abwicklung der Transaktion blockiert. Die Abwicklung der Transaktion erfolgt an dem zweiten auf den
Abschluss des Ausfiihrungsgeschéfts folgenden Bankarbeitstag durch Ausbuchung der entsprechenden Kryptowerte aus der Sub-Wallet
des Kunden Uber eine Sub-Wallet der Bank und endgdltiger Gutschrift des vereinbarten Kaufpreises auf dem Verrechnungskonto des
Kunden. Ab diesem Zeitpunkt kann der Kunde Uber das entsprechende Barguthaben vollstandig verfligen.

Haftung der Bank fiir das Ausfiihrungsgeschaft

Die Bank haftet dem Kunden flr die ordnungsgemaBe Erflllung des Ausflhrungsgeschafts nur dann, wenn die Bank dem Kunden nicht
zugleich mit der Ausflihrungsanzeige den Vertragspartner des jeweiligen Geschafts namhaft macht, also den jeweiligen Handelsplatz
(sog. ,,Dritter” im kommissionsrechtlichen Sinne), mit dem die Bank das Geschaft Uber den Kauf oder Verkauf von Kryptowerten ge-
schlossen hat.

Usancen/Unterrichtung/Preis

Geltung von Rechtsvorschriften/Usancen/Geschéftsbedingungen

Die Ausflhrungsgeschafte unterliegen den fur den Handel in Kryptowerten am Handelsplatz geltenden Rechtsvorschriften und Ge-
schaftsbedingungen (Usancen); die Bank haftet nicht flr die Ausfiihrung oder Ablehnung einer Order durch den Handelsplatz bzw. nicht
fur die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat der vom Handelsplatz der Bank zur Verfigung gestellten und von der Bank an den
Kunden weitergeleiteten Daten. Dies gilt sowohl fiir die Daten tGber den jeweiligen Kryptowert als auch fir Informationen zur Abwicklung
und Ausfthrung von Orders, daneben gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen des Vertragspartners der Bank.

Unterrichtung
Uber die Ausfithrung des Auftrags wird die Bank den Kunden unverziglich unterrichten.
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Preis des Ausfithrungsgeschéfts/Entgelt/Aufwendungen
Die Bank rechnet gegeniiber dem Kunden den Preis des Ausfiihrungsgeschafts ab; sie ist berechtigt, ihr Entgelt in Rechnung zu stellen.
Ein moglicher Anspruch der Bank auf Ersatz von Aufwendungen richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Verbot von Cross-Traded und Pre-Arranged Trades

Auftrage, die denselben Kryptowert betreffen, dirfen von Kunden, wenn sie sich sofort ausflihrbar gegeniiberstiinden, weder wissentlich
noch nach vorheriger Absprache mit anderen Personen abgegeben werden. Dies gilt auch flr den Fall, dass der Kunde einen Finanz-
dienstleister einschaltet, wenn dieser flir einen oder mehrere seiner Kunden Auftrage an die Bank gibt, die sich sofort ausfihrbar gegen-
Uberstehen. Im Falle eines VerstoBes gegen diesen Absatz 4 ist die Bank berechtigt, Auftrage des Kunden nicht auszufihren, und den
Kunden kurzfristig auch von der Ausfihrung weiterer Auftrage auszuschlieBen.

Erfordernis eines ausreichenden Konto- bzw. Kryptoguthabens

Die Bank ist zur Ausfihrung von Auftragen in Bezug auf Kryptogeschafte nur insoweit verpflichtet, als bei einem Kaufauftrag das Konto-
guthaben des Kunden oder ein fur Geschafte in Kryptowerten nutzbarer Kredit, bei einem Verkaufsauftrag die Miteigentumsrechte des
Kunden an dem bei der Bank in Sammelverwahrung verwahrten Bestand in dem betreffenden Kryptowert (Kryptoguthaben) zur Ausfih-
rung ausreicht. Ein zum Zwecke des Erwerbs von Kryptowerten auf das Unterkonto Ubertragener Betrag steht mitunter erst am Folgetag
fir den Handel zur Verfligung, auch wenn er bereits gleichtdgig auf dem Unterkonto angezeigt wird. Fihrt die Bank den Auftrag ganz
oder teilweise nicht aus, so wird sie den Kunden unverziglich unterrichten.

Festsetzung von Preisgrenzen

Der Kunde kann der Bank bei der Erteilung von Auftragen Preisgrenzen fur das Ausfihrungsgeschaft vorgeben (preislich limitierte Auf-
trage), sofern der Handelsplatz dies zulasst.

Mindest- und MaximalordergréBen

Die Bank kann fir einzelne oder sémtliche handelbare Kryptowerte Mindest- und MaximalordergréBen bestimmen, die bei der Erteilung
von Auftrdgen gelten. Eine entsprechende Beschrankung wird die Bank insbesondere festsetzen, wenn diese von dem Handelsplatz flr
einen bestimmten Kryptowert festgesetzt werden.

Giiltigkeitsdauer von unbefristeten Kundenauftragen

Preislich unlimitierte Auftrage

Ein preislich unlimitierter Auftrag gilt nur fir einen Handelstag; ist der Auftrag fur eine gleichtdgige Ausflihrung nicht so rechtzeitig
eingegangen, dass seine Berlcksichtigung im Rahmen des ordnungsgemaBen Arbeitsablaufs moglich ist, so wird er flr den nachsten
Handelstag vorgemerkt. Wird der Auftrag nicht ausgefiihrt, so wird die Bank den Kunden hiervon unverziiglich benachrichtigen.

Preislich limitierte Auftrage

Preislich limitierte Auftrége sind grundsatzlich zeitlich unbefristet glltig, kdnnen aber jederzeit widerrufen werden (,,Good till canceled”,
GTC). Abhéngig von den Usancen und Bedingungen des jeweiligen Handelsplatzes konnen preislich limitierte Auftrage gegebenenfalls
vom Handelsplatz mit einer begrenzten Gultigkeitsdauer versehen sein oder seitens des Kunden bei der Auftragserteilung mit einer be-
grenzten Gultigkeitsdauer versehen werden. Soweit die begrenzte Gultigkeitsdauer vom Handelsplatz vorgegeben wird, wird der Kunde
hiertber informiert.

Erldschen laufender Auftrage

Kursaussetzung

Wenn an dem Handelsplatz die Preisfeststellung wegen besonderer Umstande unterbleibt (Kursaussetzung), erléschen samtliche an
dem Handelsplatz auszufihrenden Kundenauftrage fir die betreffenden Kryptowerte, sofern die Bedingungen des Handelsplatzes dies
vorsehen.

Benachrichtigung
Von dem Erléschen eines Kundenauftrags wird die Bank den Kunden unverztglich benachrichtigen.

Teilung der Blockchain (Forks, Airdrops etc.)

Eine sog. ,,Fork” liegt vor, wenn eine Blockchain in zwei unterschiedliche Ketten mit unterschiedlichen Konsensregeln der verifizierenden
Teilnehmer der Blockchain aufgeteilt wird. Der Kunde hat bei einer Fork gegenilber der Bank keinen Anspruch auf die Lieferung zusatzli-
cher Kryptowerte aus der neu entstanden Blockchain. Die Bank behalt sich im Falle einer Fork vor, die Handelbarkeit betroffener Krypto-
werte einzustellen. Soweit einem Kunden im Rahmen einer Fork Kryptowerte zugeteilt wurden, wird die Bank im Einzelfall nach billigem
Ermessen (§ 315 BGB) priifen, ob der Handel mit den zugeteilten Kryptowerten der Fork weiter unterstiitzt wird. Dies macht die Bank u.a.
davon abhangig, ob die Kryptowerte bei den von der Bank verwendeten Kooperationspartnern und Handelsplatzen unterstttzt werden.

Die in vorstehendem Absatz genannten Regelungen gelten sinngeman fir weitere Ereignisse im Zusammenhang mit Kryptowerten (z. B.
Airdrops), die die weitere Entwicklung des Kryptowerts beeinflussen. In keinem Fall Gbt die Bank fir den Kunden irgendwelche Rechte im
Zusammenhang mit solchen Ereignissen (z. B. Forks oder Airdrops) aus.

Die Bank haftet nicht fir Wertschwankungen infolge einer Fork, infolge von Airdrops oder anderen Marktentwicklungen.

Haftung der Bank bei Kommissionsgeschaften

Bei der Erfullung wesentlicher Vertragspflichten haftet die Bank fiir jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Er-
fallung dieser Pflichten hinzuzieht (Erfallungsgehilfen). Wesentliche Vertragspflichten sind solche vertraglichen Pflichten, deren Erflllung
die ordnungsgemafBe Durchfihrung des Vertragsverhaltnisses tGberhaupt erst ermdglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelma-
Big vertrauen darf oder deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefahrden wrde.

Bei der Erfullung anderer Vertragspflichten haftet die Bank lediglich flr Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit ihrer Mitarbeiter und der Per-
sonen, die sie zur Erfullung dieser Pflichten hinzuzieht; dies gilt nicht fir Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der
Gesundheit.

Die Bank haftet nicht fir Schaden, die durch héhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignisse oder durch sonstige nicht von der Bank
zu vertretende Vorkommnisse (z.B. Streik, Aussperrung, Verkehrsstérung, Verfligungen von hoher Hand im In- oder Ausland) eintreten.
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Verwahrung von Kryptowerten

Sammelverwahrung
Die Bank erfillt Kryptogeschéfte im Sinne des Absatzes 1 wie folgt:

Ausgefihrte Kaufauftrage werden dadurch erfullt, dass die Bank die kundenseitig erworbene Stlickzahl des betreffenden Kryptowerts in
ihre Sammelverwahrung nimmt und dem Kunden Miteigentumsrechte in selber Stlickzahl an dem in Sammelverwahrung befindlichen be-
treffenden Kryptowert einrdumt. Ausgeftihrte Verkaufsauftrage werden dadurch erfullt, dass die Bank die kundenseitig verduBerte Stlick-
zahl des betreffenden Kryptowerts aus ihrer Sammelverwahrung herausnimmt und dem Kunden Miteigentumsrechte in selber Stlickzahl
an dem in Sammelverwahrung verbleibenden betreffenden Kryptowert entzieht.

Treuhandverwahrung

Auftrag zur Verwahrung/Treugut

Der Kunde beauftragt die Bank, Kryptowerte fir ihn als Treuhander, das heiBt fir seine Rechnung, in Verwahrung zu nehmen. Dies erfolgt
als Sammelverwahrung; dies bedeutet, dass die Bank die Kryptowerte ihrer Kunden nicht jeweils getrennt voneinander verwahrt. Eigene
Kryptowerte verwahrt die Bank aber getrennt von den Kryptowerten ihrer Kunden. Die Verwahrung erfolgt in laufender Rechnung. Eine
Verzinsung erfolgt nicht. Die Bank ist berechtigt, Dritte mit der Verwahrung in ihrem Namen zu beauftragen (Unterverwahrung). Treugi-
ter sind die Kryptowerte, soweit die Bank diese unmittelbar auf eigenen Blockchain-Adressen halt, und, soweit die Bank die Kryptowerte
Uber einen Dritten halt, die Anspriche auf Herausgabe der treuhanderisch gehaltenen Kryptowerte. Die Bank darf Uber die Treuglter
zwar im eigenen Namen, aber nur flr Rechnung des Kunden verfligen.

Verwahrstruktur

Die Bank verwahrt die Kryptowerte des Kunden in einem digitalen SchlieBfach in Form eines sog. Omnibus-Nutzerkontos (,,Omnibus-
Wallet*). Die Omnibus-Wallet verwendet die Bank zur gemeinsamen Verwahrung der Kryptowerte aller Kunden der Bank, die Kryptower-
te Uber die Bank handeln; dartber hinaus fuhrt die Bank fir jeden Kunden innerhalb der Omnibus-Wallet ein separates Teil-SchlieBfach
(,,Sub-Wallet*), das nur dem Kunden zugeordnet ist und zu dessen Gunsten oder Lasten Kaufe und Verkaufe von Kryptowerten durch
den Kunden gebucht werden.

Beginn und Beendigung der Treuhandverwahrung

Die Bank nimmt Kryptowerte fiir den Kunden in die Verwahrung bzw. entnimmt diese aus der Verwahrung, sofern der Kunde diese im
Rahmen der Geschéftsbeziehung mit der Bank erworben bzw. verduBert hat. Der Kunde weist die Bank an, seine aus der VerduB3erung
von Kryptowerten resultierenden Verpflichtungen zur Ubertragung von Kryptowerten auf den Kaufer nach entsprechender Instruktion
des Handelsplatzes zu erflllen.

Einzahlung
Voraussetzung fir die Einzahlung von Kryptowerten auf die Blockchain-Adresse der Bank und in die Aufnahme in die Verwahrung durch
die Bank sind:

Es liegt eine entsprechende Weisung des Kunden vor.
Der Kunde hat eine gultige Blockchain-Adresse:

Bei einem gemaB MiCAR oder bis zu derer finalen Anwendbarkeit, bei einem in der Europdischen Union oder im Europaischen Wirt-
schaftraum regulierten Kryptoverwahrer.

Eine Private Wallet, dessen Besitzt der Kunde nachweisen kann.

_ Es bestehen keine gesetzlichen oder behordlichen, insbesondere bankaufsichtsrechtlichen, Hindernisse.
_ Der Kunde kann den Erwerb und Besitz der Kryptowerte nachweisen (Source of Funds).

(@)

Es werden nur Einzahlungen, von der jeweils zuvor mitgeteilten und gepriiften Blockchain-Adresse akzeptiert. Aus technischen Griinden
kénnen ggf. Minimalbetrage von Kryptowerten nicht verbucht werden. Der Kunde muss sich vergewissern, dass die der Bank mitgeteilte
Blockchain-Adresse richtig ist, dass das richtige Protokoll (z.B. Bitcoin, Ethereum, Cosmos, etc.) flr den Transfer verwendet wird (wird
von der Bank mitgeteilt) und die Werte an die von der Bank kommunizierte Empfangeradresse (Blockchain-Adresse der Bank) versendet
werden. Die Einzahlungszeiten kénnen je nach Kryptowahrung und Umfang des Datenverkehrs auf der Blockchain variieren.

Die Bank Ubernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit der Einzahlung von nicht unterstitzten Kryptowerten. Einzahlungen von
einer der Bank unbekannten Blockchain-Adresse kdnnen nicht bearbeitet werden oder werden abzlglich anfallender fremder Kosten
zurlickgesendet.

Auf der Blockchain durchgeftihrte Einzahlungen kénnen nicht mehr riickgangig gemacht werden. An eine falsche oder nicht existente
Blockchain-Adresse gesendet Kryptowerte gehen unwiderruflich verloren. Aufgrund der implementierten Sicherheitsstandards kann es
zu einer Verzdégerung der Einzahlung kommen.

Auszahlung

Die Bank nimmt Kryptowerte aus der Verwahrung, sofern der Kunde sie anweist, diese auf eine Blockchain-Adresse des Kunden oder eine
Blockchain-Adresse eines Kryptoverwahrers, der die Kryptowerte fur den Kunden treuhénderisch verwahrt, auszuzahlen. Im Fall der Be-
endigung der Geschaftsbeziehung zwischen Kunde und Bank wird die Bank dem Kunden eine angemessene Frist fir die Erkldrung einer
entsprechenden Weisung einrdumen. Erteilt der Kunde der Bank bis zum Fristablauf keine den nachfolgenden Voraussetzungen entspre-
chende Weisung, wird die Bank samtliche flr den Kunden verwahrten Kryptowerte liquidieren und den VerauBerungserlds auszahlen.

Voraussetzung fir die Auszahlung von Kryptowerten auf eine andere Blockchain-Adresse sind:
Es liegt eine fristgerechte entsprechende Weisung des Kunden vor.

_ Der Kunde hat eine glltige Blockchain-Adresse bei einem gemaB MiCAR oder bis zu derer finalen Anwendbarkeit, bei einem in der

Europaischen Union oder im Europaischen Wirtschaftraum regulierten Kryptoverwahrer.

_ Es liegt eine Bestatigung des Kryptoverwahrers in Textform vor, dass die vom Kunden bekanntgegebene Blockchain-Adresse auf den

Kunden lautet oder dass es sich um eine Blockchain-Adresse des Kryptoverwahrers handelt, auf der Kryptowerte fir den Kunden treu-
handerisch verwahrt werden.

_ Es bestehen keine gesetzlichen oder behordlichen, insbesondere bankaufsichtsrechtlichen, Hindernisse.

Aus technischen Grinden kénnen ggf. Minimalbetrage von Kryptowerten nicht ausgezahlt werden. Der Kunde muss sich vergewissern,
dass die der Bank mitgeteilte Blockchain-Adresse richtig ist; eine Auszahlung auf eine falsche Blockchain-Adresse kann nicht mehr rlick-
gangig gemacht werden. Aufgrund der implementierten Sicherheitsstandards kann es zu einer Verzégerung der Auszahlung kommen.
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(3) Auszug liber verwahrte Kryptowerte
Die Bank erteilt mindestens einmal jahrlich einen Auszug Gber fir den Kunden verwahrte Kryptowerte. Der Auszug kann in der regelma-
Bigen Quartalsaufstellung Uber die gehaltenen Kundenfinanzinstrumente und Kundengelder enthalten sein.

(4) Haftung und Verjdhrungsverkiirzung der Bank bei der Kryptoverwahrung
Bei der Verwahrung von Kryptowerten (Kardinalpflichten) haftet die Bank flr jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die
sie zur Erftllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. In Fallen einfacher (leichter) Fahrlassigkeit haftet die Bank nur fiir vertragstypische,
vorhersehbare Schaden. Dies ist im Falle des Verlusts von Kryptowerten deren Gegenwert zum Zeitpunkt des Verlusts oder - falls héher
- deren Wiederbeschaffungswert zu dem Zeitpunkt, in dem der Kunde Kenntnis von den anspruchsbegriindenden Umstédnden erlangt
hat. Die Bank haftet nicht flr mittelbare Schaden oder Folgeschaden (insbesondere nicht fir entgangenen Gewinn). Die Anspriiche aus
Haftung in Fallen einfacher (leichter) Fahrlassigkeit verjahren innerhalb von einem Jahr.
Bei der Erfullung anderer Vertragspflichten haftet die Bank lediglich flr Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit ihrer Mitarbeiter und der Per-
sonen, welche sie zur Erfullung ihrer Pflichten hinzuzieht; dies gilt nicht fur eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder eine
Haftung flr Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der Gesundheit.
Die Bank haftet nicht fur Schaden oder Nichterfullung oder verspatete Erflllung, die durch hohere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturer-
eignisse oder durch sonstige von ihr nicht zu vertretende Ereignisse (z.B. Streik, Aussperrung, feindliche Hackerangriffe, hoheitliche Ver-
figungen im In- oder Ausland) verursacht worden sind. Solange ein solches Ereignis andauert, ist die Bank von ihren Leistungspflichten
befreit, sofern sie angemessene und geeignete MaBnahmen zur Wiederaufnahme der Leistung ergriffen und den Kunden unverziglich
Uber die der Nichterfllung oder Verzégerung zugrunde liegenden Umstande informiert hat.

(5) Keine Einlagensicherung fiir Kryptowerte
Die von der Bank verwahrten Kryptowerte unterliegen keiner Einlagensicherung, da sie nicht in den Schutzbereich der gesetzlichen Ein-
lagensicherung der Entschadigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) fallen.

13 Laufzeit und Beendigung des Vertrags

Der Unterkonto-/Depoteréffnungsvertrag unterliegt keiner Mindestvertragslaufzeit und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Der Kun-
de kann das Rechtsverhaltnis zur Bank jederzeit ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist kiindigen.

Die Bank kann das Rechtsverhaltnis zum Kunden jederzeit unter Einhaltung einer Kiindigungsfrist von mindestens zwei Monaten kindi-
gen. Eine fristlose Kiindigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberhrt.

Eine Beendigung des Rechtsverhaltnisses im Wege der Kindigung oder des Widerrufs flhrt nur zur Beendigung bzw. Rickabwicklung
der Moglichkeit des Kunden, Auftrage zum Kauf oder Verkauf von Kryptowerten zu tatigen. Eine Kiindigung bzw. ein Widerruf des Konto-
und Depotvertrags fuhrt zur automatischen Beendigung bzw. Rickabwicklung des Rechtsverhéltnisses und der Méglichkeit, der Bank
Auftrage zum Kauf oder Verkauf von Kryptowerten zu erteilen.

14 Weisung des Kunden zur Abwicklung nach Kiindigung/Beendigung

Der Kunde erteilt der Bank durch Erklarung entweder die Weisung, samtliche vom Kryptoverwahrdienstleister fir ihn in der Sub-Wallet
verwahrten Kryptowerte zu verduB3ern oder alternativ kann der Kunde verlangen, dass die Bank den Kryptoverwahrer anweist, die in der
Sub-Wallet verwahrten Kryptowerte auf eine Blockchain-Adresse des Kunden oder eine Blockchain-Adresse eines Kryptoverwahrers, der
die Kryptowerte fir den Kunden treuhanderisch verwahrt, auszahit.

Der Kunde verwendet hierfir das Formular der Bank ,,Konto-/DepotschlieBung fur Unterkonto und Unterdepot fur Kryptowerte®.
Voraussetzung fir die Auszahlung von Kryptowerten auf eine andere Blockchain-Adresse sind:
_ Es liegt eine fristgerechte entsprechende Weisung des Kunden vor;

_ Der Kunde hat eine glltige Blockchain-Adresse bei einem in der Europaischen Union, im Europaischen Wirtschaftraum oder in einem
Drittstaat mit vergleichbarer Regulierung regulierten Kryptoverwahrer mitgeteilt;

_ Es liegt eine Bestatigung des Kryptoverwahrers in Textform vor, dass die vom Kunden bekanntgegebene Blockchain-Adresse auf den
Kunden lautet oder dass es sich um eine Blockchain-Adresse des Kryptoverwahrers handelt, auf der Kryptowerte fir den Kunden treu-
handerisch verwahrt werden;

_ Es bestehen keine gesetzlichen oder behordlichen, insbesondere bankaufsichtsrechtlichen Hindernisse.
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Sonderbedingungen Edelmetallgeschafte

Diese Sonderbedingungen gelten fir den Kauf oder Verkauf sowie flr die Verwahrung von Edelmetallen (,Geschafte”). Sie gelten nicht
flr solche Geschéfte, fir die die Anwendung des Rahmenvertrags flr Finanztermingeschafte oder eines anderen Rahmenvertrags ver-
einbart ist, der alle unter ihm dokumentierten Geschafte zu einem einheitlichen Vertrag verbindet. Fir Geschéfte, bei denen die Rechte
in Urkunden verbrieft sind (z.B. bei Optionsscheinen), gelten nicht diese Sonderbedingungen, sondern die ,Sonderbedingungen fir
Wertpapiergeschafte®.

Erwerb und VerauBerung von Edelmetallen

Die Bank réumt dem Kunden die Méglichkeit zum Abschluss von Edelmetallgeschaften ein. Méchte der Kunde von dieser Mdglichkeit Ge-
brauch machen, so erteilt er der Bank einen diesbeziiglichen Auftrag. Die Bank ist nicht verpflichtet den Auftrag des Kunden anzunehmen.
Die Edelmetallgeschafte werden als Festpreisgeschaft vereinbart. Dabei kommt zwischen der Bank und dem Kunden ein Kaufvertrag
zustande, in welchem die Bank und der Kunde miteinander fir das einzelne Geschaft einen festen oder bestimmbaren Preis vereinbaren.
Dementsprechend Gbernimmt die Bank vom Kunden die Edelmetalle als Kauferin, oder sie liefert die Edelmetalle an ihn als Verkauferin.
Die Bank ist dabei von den Beschrankungen des & 181 BGB befreit und berechtigt, die einzelnen Edelmetallgeschafte zu den laufenden
Marktbedingungen mit sich selbst abzuschlieRen.

Ausfiihrung

Die Edelmetalle werden im Regelfall von der UBS Switzerland AG mit Sitz in Zurich, Schweiz, erworben bzw. an die UBS Switzerland mit
Sitz in Zurich, Schweiz, verkauft.

Verwahrung in Edelmetalldepots

Sofern ein Kunde der Bank anzeigt, dass er physische Edelmetalle erwerben mochte, wird die Bank fiir ihn ein Edelmetalldepot (,,Edel-
metalldepot”) einrichten.

Far die Kunden halt die Bank bei der UBS Switzerland AG mit Sitz in Zirich (,,Lagerstelle”) oder einer anderen Lagerstelle unter eigenem
Namen ein Sammeldepot flr vertretbare Edelmetalle in nach GroBe, Gewicht und Feinheit handelsiblichen Barren oder anderen Einhei-
ten (,Deckungsbestand”) bereit. Als vertretbar gelten Edelmetalle gleicher Art sowie in Gblicher Qualitat, die ohne besondere Identifizie-
rungsmerkmale verwahrt werden.

Dariiber hinaus halt die Bank fur lhre Kunden bei der Lagerstelle UBS Switzerland AG mit Sitz in Zrich, Schweiz, in deren Zollfreilager
unter eigenem Namen ein Sammeldepot mit einem Deckungsbestand flr vertretbare Bestande in Silber bereit. Bei der Anschaffung und
Lagerung von Silber Uber dieses Sammeldepot fallt, keine Umsatzsteuer an. Erst bei einer ggf. erfolgenden physischen Auslieferung an
eine andere im Zoll-Inland liegende Verwahrstelle oder an den im Inland ansassigen Kunden wiirde Umsatzsteuer anfallen. Das Risiko flir
eine Anderung der steuerlichen Verhaltnisse tragt der Kunde. Die Bank wird Silber nur dann iber dieses Zollfreilager anschaffen und dort
verwahren, wenn der Kunde bzw. sein Vertreter dies in seiner Order ausdrucklich anweist.

Die Bank wird das vom Kunden erworbene und in seinem Eigentum stehende Edelmetall, entsprechend dem Bestand des Kunden in
seinem Edelmetalldepot, in dem Sammeldepot bei der Lagerstelle unter eigenem Namen und ungetrennt von Bestanden ihrer anderen
Kunden verwahren.

Auslieferung von Edelmetallen

Der Kunde ist jederzeit berechtigt, von der Bank die Herausgabe der ihm gehérenden Edelmetalle in Barren oder anderen Einheiten der
jeweils verwahrten Art zu verlangen. Nach Herausgabe der Edelmetalle belastet die Bank das Edelmetalldepot des Kunden entsprechend.
Ort und Zeit der Auslieferung

Die Ubergabe der verwahrten Edelmetalle an den Kunden erfolgt an ein vom Kunden mitgeteiltes Kreditinstitut. Die Ubergabe ist friihes-
tens 10 Bankarbeitstage nach Eingang eines Auslieferungsantrages des Kunden bei der Bank méglich.

Auf Wunsch des Kunden wird die Bank die Edelmetalle von der Lagerstelle an ihren Geschaftssitz in Mlnchen liefern lassen. Sie halt die
Edelmetalle dort zum vorher vereinbarten Zeitpunkt zur Ubergabe an den Kunden bereit (,Ubergabetermin®). Der Auftrag zur Auslie-
ferung muss der Bank spatestens 10 Bankarbeitstage vor dem beabsichtigten Ubergabetermin zugehen. Werden die Edelmetalle vom
Kunden am Ubergabetermin nicht ibernommen, ist die Bank berechtigt, auf Kosten des Kunden wieder zur Lagerstelle zu verbringen.
Im Falle einer Lieferung der Edelmetalle von der Lagerstelle zur Bank, bzw. von der Bank zurlick zur Lagerstelle nach MaBgabe von Num-
mer 4.2 tragt der Kunde die jeweils anfallenden Transport- und Versicherungskosten.

Haftung

Ausgeschlossen ist eine Haftung der Bank fur

die Entwicklung des Preises von Edelmetallen auf dem Finanzmarkt;

Auswirkungen von Wechselkursschwankungen, insbesondere im Verhaltnis zum USD, auf den Wert der Edelmetalle;
das Risiko, dass die Ausfuhr der Edelmetalle nach Schweizer Recht untersagt wird und

dass der Handel der Edelmetalle in der Schweiz hoheitlichen Beschrankungen unterworfen wird.

Bei der Verwahrung der Edelmetalle durch die Lagerstelle im Ausland beschrankt sich die Haftung der Bank auf die sorgfaltige Auswahl
und Unterweisung der Lagerstelle.

Beim Transport und einer vortbergehenden Verwahrung der Edelmetalle im Inland nach MaBgabe von Nummer 4.2.2 haftet die Bank fiir
jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter. Bei einem Verschulden des Transportunternehmens beschrankt sich die Haftung der Bank auf die
sorgfaltige Auswahl und Unterweisung des Transportunternehmens.

Der Kunde tragt alle wirtschaftlichen und rechtlichen Nachteile und Schaden, die den fiir Edelmetalldepots bei der Bank oder bei der La-
gerstelle bestehenden Deckungsbestand in dem entsprechenden Edelmetall als Folge héherer Gewalt, Krieg, Aufruhr oder dhnlichen Ereig-
nissen oder durch von der Bank nicht verschuldete Zugriffe Dritter im Ausland oder im Zusammenhang mit Verfigungen von hoher Hand
des In- und Auslandes oder aufgrund von Handlungen oder Unterlassungen der Lagerstelle oder deren Erfullungsgehilfen treffen sollten.

Im Falle des volligen oder teilweisen Verlustes des Deckungsbestandes in dem entsprechenden Edelmetall durch eines der unter Nummer
5.4 dieser Sonderbedingungen erwahnten Ereignisse wird die Bank samtliche Rechte zum Zwecke der Wiedererlangung oder des Ersat-
zes des verloren gegangenen Edelmetalls an den Kunden abtreten.
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Bedingungen fur den Uberweisungsverkehr

Fur die Ausfiihrung von Uberweisungsauftragen von Kunden gelten die folgenden Bedingungen:

Allgemein

Wesentliche Merkmale der Uberweisung einschlieBlich des Dauerauftrags

Der Kunde kann die Bank beauftragen, durch eine Uberweisung Geldbetrdge bargeldlos zugunsten eines Zahlungsempfangers an den
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfangers zu Gbermitteln. Der Kunde kann die Bank auch beauftragen, jeweils zu einem bestimmten
wiederkehrenden Termin einen gleich bleibenden Geldbetrag an das gleiche Konto des Zahlungsempfangers zu Gberweisen (Dauerauf-
trag).

Kundenkennungen
Far das Verfahren hat der Kunde folgende Kundenkennung des Zahlungsempfangers zu verwenden:

Zielgebiet Wahrung Kundenkennung des Zahlungsempfangers
Inland Euro IBAN'
Grenzberschreitend innerhalb des Europdischen Wirtschaftsraums? Euro IBAN
Inland oder innerhalb des Europdischen Wirtschaftsraums Andere Wahrung als Euro _ IBAN und BIC?
oder

_ Kontonummer und BIC

AuBerhalb des Europaischen Wirtschaftsraumes Euro oder andere Wahrung _IBAN und BIC
oder

_ Kontonummer und BIC

Die firr die Ausfilhrung der Uberweisung erforderlichen Angaben bestimmen sich nach Nummer 2.1, 3.1.1und 3.2.1.

Erteilung des Uberweisungsauftrags und Autorisierung

Der Kunde erteilt der Bank einen Uberweisungsauftrag mittels eines von der Bank zugelassenen Formulars oder in der mit der Bank
anderweitig vereinbarten Art und Weise (z. B. per Online-Banking) mit den erforderlichen Angaben gemaB Nummer 2.1 beziehungsweise
Nummer 3.1.1und 3.2.1.

Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollstandigkeit und Richtigkeit der Angaben zu achten. Unleserliche, unvollstandige oder fehlerhafte
Angaben kdnnen zu Verzégerungen und zu Fehlleitungen von Uberweisungen fiihren; daraus kénnen Schaden fiir den Kunden entstehen.
Bei unleserlichen, unvollstdandigen oder fehlerhaften Angaben kann die Bank die Ausfiihrung ablehnen (siehe auch Nummer 1.7). Halt
der Kunde bei der Ausfiihrung der Uberweisung besondere Eile filr nétig, hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmaBig
erteilten Uberweisungen muss dies auBerhalb des Formulars erfolgen, falls das Formular selbst keine entsprechende Angabe vorsieht.

Der Kunde autorisiert den Uberweisungsauftrag durch Unterschrift oder in der anderweitig mit der Bank vereinbarten Art und Weise
(z.B. per Online-Banking-PIN/TAN). In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdriickliche Zustimmung enthalten, dass die Bank die fiir
die Ausfuhrung der Uberweisung notwendigen personenbezogenen Daten des Kunden abruft (aus ihrem Datenbestand), verarbeitet,
Ubermittelt und speichert.

Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausfilhrung eines einzelnen Uberweisungsauftrags die maximale Ausfilhrungsfrist fir diesen
Zahlungsvorgang sowie die in Rechnung zu stellenden Entgelte und gegebenenfalls deren Aufschlisselung mit.

Der Kunde ist berechtigt, fiir die Erteilung des Uberweisungsauftrages an die Bank auch einen Zahlungsauslésedienst gemaB § 1 Absatz
33 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz zu nutzen, es sei denn, das Zahlungskonto des Kunden ist fir ihn nicht online zuganglich.

Zugang des Uberweisungsauftrags bei der Bank

Der Uberweisungsauftrag wird wirksam, wenn er der Bank zugeht. Das gilt auch, wenn der Uberweisungsauftrag Uber einen Zahlungs-
auslosedienstleister erteilt wird. Der Zugang erfolgt durch den Eingang des Auftrags in den daflir vorgesehenen Empfangsvorrichtungen
der Bank (z.B. mit Abgabe in den Geschéaftsraumen oder Eingang auf dem Online-Banking-Server der Bank).

Fallt der Zeitpunkt des Eingangs des Uberweisungsauftrags nach Absatz 1 Satz 3 nicht auf einen Geschéftstag der Bank gemaB ,,Preis-
und Leistungsverzeichnis®, so gilt der Uberweisungsauftrag erst am darauf folgenden Geschéaftstag als zugegangen.

Geht der Uberweisungsauftrag nach dem an der Empfangsvorrichtung der Bank oder im ,,Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen
Annahmezeitpunkt ein, so gilt der Uberweisungsauftrag im Hinblick auf die Bestimmung der Ausfiihrungsfrist (sieche Nummer 2.2.2) erst
als am darauf folgenden Geschéaftstag zugegangen.

Widerruf des Uberweisungsauftrags

Bis zum Zugang des Uberweisungsauftrags bei der Bank (siche Nummer 1.4 Absatze 1 und 2) kann der Kunde diesen durch Erklarung
gegeniiber der Bank widerrufen. Nach dem Zugang des Uberweisungsauftrags ist vorbehaltlich der Absatze 2 und 3 ein Widerruf nicht
mehr méglich. Nutzt der Kunde fiir die Erteilung seines Uberweisungsauftrags einen Zahlungsauslésedienstleister, so kann er den Uber-
weisungsauftrag abweichend von Satz 1 nicht mehr gegeniber der Bank widerrufen, nachdem er dem Zahlungsausldsedienstleister die
Zustimmung zur Ausldsung der Uberweisung erteilt hat.

Haben Bank und Kunde einen bestimmten Termin fir die Ausfiihrung der Uberweisung vereinbart (siche Nummer 2.2.2 Absatz 2), kann
der Kunde die Uberweisung beziehungsweise den Dauerauftrag (siehe Nummer 1.1) bis zum Ende des vor dem vereinbarten Tag liegen-
den Geschaftstages der Bank widerrufen. Die Geschaftstage der Bank ergeben sich aus dem ,,Preis- und Leistungsverzeichnis®. Nach
dem rechtzeitigen Zugang des Widerrufs eines Dauerauftrags bei der Bank werden keine weiteren Uberweisungen mehr aufgrund des

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).

2 Zum Europaischen Wirtschaftsraum gehoren derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschlieBlich Franzésisch-
Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern und die Lander Island, Liechtenstein und Norwegen.

3 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code).
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bisherigen Dauerauftrags ausgefthrt.

Nach den in Absatzen 1und 2 genannten Zeitpunkten kann der Uberweisungsauftrag nur widerrufen werden, wenn Kunde und Bank dies
vereinbart haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Bank gelingt, die Ausfihrung zu verhindern oder den Uberweisungsbe-
trag zurlickzuerlangen. Nutzt der Kunde fir die Erteilung seines Uberweisungsauftrags einen Zahlungsauslésedienstleister, bedarf es er-
ganzend der Zustimmung des Zahlungsausldsedienstleisters und des Zahlungsempfangers. Flr die Bearbeitung eines solchen Widerrufs
des Kunden berechnet die Bank das im ,,Preis- und Leistungsverzeichnis"“ ausgewiesene Entgelt.

Ausfiihrung des Uberweisungsauftrags

Die Bank filhrt den Uberweisungsauftrag des Kunden aus, wenn die zur Ausfilhrung erforderlichen Angaben (siehe Nummer 2.1, 3.11
und 3.2.1) in der vereinbarten Art und Weise (siehe Nummer 1.3 Absatz 1) vorliegen, dieser vom Kunden autorisiert ist (siehe Nummer 1.3
Absatz 2) und ein zur Ausfiihrung der Uberweisung ausreichendes Guthaben in der Auftragswahrung vorhanden oder ein ausreichender
Kredit eingerdumt ist (Ausfihrungsbedingungen).

Die Bank und die weiteren an der Ausfilhrung der Uberweisung beteiligten Zahlungsdienstleister sind berechtigt, die Uberweisung aus-
schlieBlich anhand der vom Kunden angegebenen Kundenkennung des Zahlungsempfangers (siehe Nummer 1.2) auszuflihren.

Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich ber die Ausfiihrung von Uberweisungen auf dem fir Kontoinforma-
tionen vereinbarten Weg. Mit Kunden, die keine Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung
gesondert vereinbart werden.

Ablehnung der Ausfiihrung

Sind die Ausfiihrungsbedingungen (siehe Nummer 1.6 Absatz 1) nicht erfillt, kann die Bank die Ausfiihrung des Uberweisungsauftrags
ablehnen. Hierliber wird die Bank den Kunden unverzlglich, auf jeden Fall aber innerhalb der in Nummer 2.2.1 beziehungsweise 3.1.2 und
3.2.2 vereinbarten Frist, unterrichten. Dies kann auch auf dem fir Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank,
soweit mdglich, die Griinde der Ablehnung sowie die Méglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Ablehnung geflihrt haben, berichtigt
werden kénnen.

Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung flr die Bank erkennbar keinem Zahlungsempfanger, keinem Zahlungskonto oder kei-
nem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfangers zuzuordnen, wird die Bank dem Kunden hiertiber unverziglich eine Information zur
Verfligung stellen und ihm gegebenenfalls den Uberweisungsbetrag wieder herausgeben.

Fur die berechtigte Ablehnung der Ausfilhrung eines autorisierten Uberweisungsauftrags berechnet die Bank das im ,Preis- und Leis-
tungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

Ubermittlung der Uberweisungsdaten

Im Rahmen der Ausfiihrung der Uberweisung tbermittelt die Bank die in der Uberweisung enthaltenen Daten (Uberweisungsdaten)
unmittelbar oder unter Beteiligung zwischengeschalteter Stellen an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfangers. Der Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfangers kann dem Zahlungsempfanger die Uberweisungsdaten, zu denen auch die IBAN des Zahlers ge-
hort, ganz oder teilweise zur Verfligung stellen.

Bei grenziberschreitenden Uberweisungen und bei Eiltiberweisungen im Inland kénnen die Uberweisungsdaten auch Uber das Nach-
richtenbermittlungssystem Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien an den Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfangers weitergeleitet werden. Aus Griinden der Systemsicherheit speichert SWIFT die Uberweisungsda-
ten vorlUbergehend in seinen Rechenzentren in der Europaischen Union, in der Schweiz und in den USA.

Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgefiihrter Uberweisungen
Der Kunde hat die Bank unverziiglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgefiihrten Uberweisungsauftrags zu
unterrichten. Dies gilt auch im Fall der Beteiligung eines Zahlungsausldsedienstleisters.

Entgelte und deren Anderung

Entgelte fiir Verbraucher

Die Entgelte im Uberweisungsverkehr ergeben sich aus dem ,Preis- und Leistungsverzeichnis*.

Anderungen der Entgelte im Uberweisungsverkehr werden dem Kunden spatestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwer-
dens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschéftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg
vereinbart, kdnnen die Anderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die von der Bank angebotenen Anderungen werden nur
wirksam, wenn der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung tber die Anderung eines Entgelts, das auf eine tiber die Hauptleistung hin-
ausgehende Zahlung des Kunden gerichtet ist, kann die Bank mit dem Kunden nur ausdrtcklich treffen.

Die Anderung von Entgelten fir den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girovertrag) richtet sich nach Nummer 12 Absatz 5 der Allgemeinen
Geschéftsbedingungen.

Entgelte fiir Kunden, die keine Verbraucher sind
Bei Entgelten und deren Anderung fiir Uberweisungen von Kunden, die keine Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Num-
mer 12 Abséatze 2 bis 6 der Allgemeinen Geschaftsbedingungen.

Wechselkurs

Erteilt der Kunde einen Uberweisungsauftrag in einer anderen Wahrung als der Kontowahrung, wird das Konto gleichwohl in der Kon-
towahrung belastet. Die Bestimmung des Wechselkurses bei solchen Uberweisungen ergibt sich aus der Umrechnungsregelung im
,Preis- und Leistungsverzeichnis®.

Eine Anderung des in der Umrechnungsregelung genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichti-
gung des Kunden wirksam. Der Referenzwechselkurs wird von der Bank zuganglich gemacht oder stammt aus einer 6ffentlich zugang-
lichen Quelle.

Meldepflichten nach AuBenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem AuBenwirtschaftsrecht zu beachten.
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2.1

Uberweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europdischen Wirtschaftsraums* (EWR) in Euro oder in anderen
EWR-Wahrungen’

Erforderliche Angaben
Der Kunde muss im Uberweisungsauftrag folgende Angaben machen:

_ Name des Zahlungsempfangers,

_ Kundenkennung des Zahlungsempfangers (siehe Nummer 1.2), ist bei Uberweisungen in anderen EWR-Wa&hrungen als Euro der BIC

unbekannt, ist stattdessen der vollstandige Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfangers anzugeben,
Wahrung (gegebenenfalls in Kurzform gemaB Anlage 1),

_ Betrag,

_ Name des Kunden,

_ IBAN des Kunden,

_ und bei grenziiberschreitenden Uberweisungen die Entgeltweisung ,.Entgeltteilung” zwischen Kunde und Zahlungsempfanger.

2.2
2.21

2.2.2
M
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Maximale Ausfiihrungsfrist

Fristlange
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Uberweisungsbetrag spatestens innerhalb der im ,Preis- und Leistungsverzeichnis*
angegebenen Ausflhrungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfangers eingeht.

Beginn der Ausfiihrungsfrist

Die Ausflhrungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des Uberweisungsauftrags des Kunden bei der Bank (siehe Nummer 1.4).
Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausfihrung der Uberweisung an einem bestimmten Tag oder am Ende eines bestimmten
Zeitraums oder an dem Tag, an dem der Kunde der Bank den zur Ausfihrung erforderlichen Geldbetrag in der Auftragswahrung zur
Verfligung gestellt hat, beginnen soll, so ist der im Auftrag angegebene oder anderweitig vereinbarte Termin flr den Beginn der Aus-
fahrungsfrist maBgeblich. Fallt der vereinbarte Termin nicht auf einen Geschéaftstag der Bank, so beginnt die Ausfihrungsfrist am darauf
folgenden Geschaftstag. Die Geschaftstage der Bank ergeben sich aus dem ,,Preis- und Leistungsverzeichnis®.

Bei Uberweisungsauftragen in einer vom Konto des Kunden abweichenden Wahrung beginnt die Ausfihrungsfrist erst an dem Tag, an
dem der Uberweisungsbetrag in der Auftragswahrung vorliegt.

Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzanspriiche des Kunden

Erstattung bei einer nicht autorisierten Uberweisung

Im Fall einer nicht autorisierten Uberweisung (siche Nummer 1.3 Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstat-
tung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Uberweisungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des
Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung mit der nicht autorisierten
Uberweisung befunden hatte. Diese Verpflichtung ist spatestens bis zum Ende des Geschaftstags geméaB ,,Preis- und Leistungsverzeich-
nis“ zu erflllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Uberweisung nicht autorisiert ist oder die Bank
auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zustandigen Behorde berechtigte Griinde fir den Verdacht, dass ein
betriigerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzlglich zu prifen und
zu erfiillen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestéatigt. Wurde die Uberweisung liber einen Zahlungsausldsedienstleister ausgeldst, so
treffen die Pflichten aus den Satzen 2 bis 4 die Bank.

Anspriiche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspateter Ausfithrung einer autorisierten Uberweisung

Im Fall einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausflihrung einer autorisierten Uberweisung kann der Kunde von der Bank die unverziig-
liche und ungekiirzte Erstattung des Uberweisungsbetrages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde
der Betrag dem Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder
fehlerhaft ausgefiihrten Zahlungsvorgang befunden hatte. Wird eine Uberweisung vom Kunden {iber einen Zahlungsausldsedienstleister
ausgeldst, so treffen die Pflichten aus den Satzen 1 und 2 die Bank. Soweit vom Uberweisungsbetrag von der Bank oder zwischenge-
schalteten Stellen Entgelte abgezogen worden sein sollten, Ubermittelt die Bank zugunsten des Zahlungsempfangers unverziiglich den
abgezogenen Betrag.

Der Kunde kann Uber den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese
im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfihrung der Uberweisung in Rechnung gestellt oder auf seinem Konto
belastet wurden.

Im Fall einer verspateten Ausfiihrung einer autorisierten Uberweisung kann der Kunde von der Bank fordern, dass die Bank vom Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfangers verlangt, die Gutschrift des Zahlungsbetrags auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfan-
gers so vorzunehmen, als sei die Uberweisung ordnungsgemaB ausgefihrt worden. Die Pflicht aus Satz 1gilt auch, wenn die Uberweisung
vom Kunden Uber einen Zahlungsausldsedienstleister ausgeldst wird. Weist die Bank nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig beim
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfangers eingegangen ist, entfallt diese Pflicht. Die Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde
kein Verbraucher ist.

Wurde eine Uberweisung nicht oder fehlerhaft ausgefihrt, wird die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen
und den Kunden Uber das Ergebnis unterrichten.

Schadensersatz wegen Pflichtverletzung

Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspéateter Ausfiihrung einer autorisierten Uberweisung oder bei einer nicht autorisierten Uberwei-
sung kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den Nummer 2.3.1und 2.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt
nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten
Stelle zur Last fallt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle
liegt, die der Kunde vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen,

4 Zum Europaischen Wirtschaftsraum gehoren derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschlieBlich Franzdsisch-
Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern und die Lander Island, Liechtenstein und Norwegen.

5 Zu den EWR-Wahrungen gehéren derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Déanische Krone, Islandische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumanischer Leu, Schwedische
Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint.
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bestimmt sich nach den Grundsatzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
Die Haftung nach Absatz 1ist auf 12.500 EUR begrenzt. Diese betragsmaBige Haftungsgrenze gilt nicht

_ far nicht autorisierte Uberweisungen,

bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit der Bank,

_ fir Gefahren, die die Bank besonders tlbernommen hat, und
_ fur den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

23.4

Anspriiche von Kunden, die keine Verbraucher sind

Abweichend von den Ansprtichen in Nummer 2.3.2 und in Nummer 2.3.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer nicht erfolg-
ten, fehlerhaft oder verspéatet ausgefilhrten autorisierten Uberweisung oder bei einer nicht autorisierten Uberweisung neben etwaigen
Herausgabeanspriichen nach & 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzanspriiche nach MaBgabe folgender Regelungen:

Die Bank haftet flr eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsatzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

_ Fur das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fallen beschrankt sich die Haftung

der Bank auf die sorgfaltige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

_ Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Hohe nach auf den Uberweisungsbetrag zuziiglich der von der Bank in Rechnung ge-

235
M

stellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschdden handelt, ist der Anspruch auf
héchstens 12.500 Euro je Uberweisung begrenzt. Diese Haftungsbeschréankungen gelten nicht fiir Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit der
Bank und fiir Gefahren, die die Bank besonders ilbernommen hat, sowie fir nicht autorisierte Uberweisungen.

Haftungs- und Einwendungsausschluss
Eine Haftung der Bank nach Nummer 2.3.2 bis 2.3.4 ist in folgenden Fallen ausgeschlossen:

_ Die Bank weist gegeniiber dem Kunden nach, dass der Uberweisungsbetrag rechtzeitig und ungekiirzt beim Zahlungsdienstleister des

Zahlungsempfangers eingegangen ist.

_ Die Uberweisung wurde in Ubereinstimmung mit der vom Kunden angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfangers

@

©)

(siehe Nummer 1.2) ausgeflhrt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Méglich-
keiten darum bemiiht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des Uberweisungsbetrags nicht méglich, so ist
die Bank verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle verfligbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde gegen den
tatsachlichen Empfanger der Uberweisung einen Anspruch auf Erstattung des Uberweisungsbetrags geltend machen kann. Fiir die
Tatigkeiten der Bank nach den Satzen 2 und 3 dieses Unterpunkts berechnet die Bank das im ,,Preis- und Leistungsverzeichnis” ausge-
wiesene Entgelt.

Anspriche des Kunden nach Nummer 2.3.1 bis 2.3.4 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft
ausgefiihrter Uberweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Uberweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht
spatestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgefihrten Uberweisung hiervon unter-
richtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden tber die Belastungsbuchung der Uberweisung entsprechend dem
flr Kontoinformationen vereinbarten Weg spatestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls
ist flr den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maBgeblich. Schadensersatzanspriiche nach Nummer 2.3.3 kann der Kunde auch nach
Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die Satze 1bis 3 gelten
auch dann, wenn der Kunde die Uberweisung Gber einen Zahlungsausldsedienstleister ausldst.

Anspriiche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begriindenden Umstande

_ auf einem ungewohnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz An-

wendung der gebotenen Sorgfalt nicht hatten vermieden werden kénnen, oder

_ von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigefihrt wurden.

3.1

311

Uberweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europdischen Wirtschaftsraums® (EWR) in Wéahrungen eines Staa-
tes auBerhalb des EWR (Drittstaatenwédhrung?’) sowie Uberweisungen in Staaten auBerhalb des EWR (Drittstaaten?)

Uberweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europdischen Wirtschaftsraums (EWR) in Wahrungen eines Staates
auBerhalb des EWR (Drittstaatenwahrung)

Erforderliche Angaben
Der Kunde muss fiir die Ausfithrung der Uberweisung folgende Angaben machen:

_ Name des Zahlungsempfangers,
_ Kundenkennung des Zahlungsempfangers (siehe Nummer 1.2); ist bei grenziiberschreitenden Uberweisungen der BIC unbekannt, ist

stattdessen der vollstandige Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfangers anzugeben,

_ Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemaB Anlage 1),

Wahrung (gegebenenfalls in Kurzform gemaB Anlage 1),

_ Betrag,
_ Name des Kunden,
_ Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

3.1.2

Ausfiihrungsfrist
Die Uberweisungen werden baldméglichst bewirkt.

6 Zum Europdischen Wirtschaftsraum gehoren derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschlieBlich Franzésisch-
Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern und die Lander Island, Liechtenstein und Norwegen.

7 Z.B.US-Dollar.

8 Drittstaaten sind alle Staaten auBerhalb des Europaischen Wirtschaftsraumes (Staaten des Europaischen Wirtschaftsraums sind die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Danemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschlieBlich Franzésisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, Niederlande, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern und die Lander Island,
Liechtenstein und Norwegen).
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3.1.3 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzanspriiche des Kunden

3.1.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Uberweisung

Im Fall einer nicht autorisierten Uberweisung (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstat-
tung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Zahlungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kun-
den belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte
Uberweisung befunden hatte.

Diese Verpflichtung ist spatestens bis zum Ende des Geschaftstags gemaB ,Preis- und Leistungsverzeichnis® zu erfullen, der auf den Tag
folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Uberweisung nicht autorisiert ist oder die Bank auf andere Weise davon Kennt-
nis erhalten hat. Hat die Bank einer zustandigen Behorde berechtigte Grinde fur den Verdacht, dass ein betrligerisches Verhalten des
Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverziglich zu prifen und zu erfillen, wenn sich der
Betrugsverdacht nicht bestatigt. Wurde die Uberweisung tiber einen Zahlungsausldsedienstleister ausgeldst, so treffen die Pflichten aus
den Satzen 2 bis 4 die Bank.

3.1.3.2 Anspriiche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspateter Ausfithrung einer autorisierten Uberweisung

(1) Im Fall einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfilhrung einer autorisierten Uberweisung kann der Kunde von der Bank die unverziig-
liche und ungekiirzte Erstattung des Uberweisungsbetrags insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde
der Betrag dem Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder
fehlerhaft ausgefiihrten Zahlungsvorgang befunden hatte. Wird eine Uberweisung vom Kunden iiber einen Zahlungsauslésedienstleister
ausgeldst, so treffen die Pflichten aus den Satzen 1 und 2 die Bank. Soweit vom Uberweisungsbetrag von der Bank oder zwischenge-
schalteten Stellen Entgelte abgezogen worden sein sollten, Gbermittelt die Bank zugunsten des Zahlungsempfangers unverziiglich den
abgezogenen Betrag.

(2) Der Kunde kann Uber den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese
im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfihrung der Uberweisung in Rechnung gestellt oder auf seinem Konto
belastet wurden.

(3) Im Fall einer verspateten Ausfiihrung einer autorisierten Uberweisung kann der Kunde von der Bank fordern, dass die Bank vom Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfangers verlangt, die Gutschrift des Zahlungsbetrags auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfan-
gers so vorzunehmen, als sei die Uberweisung ordnungsgemaB ausgefihrt worden. Die Pflicht aus Satz 1gilt auch, wenn die Uberweisung
vom Kunden Uber einen Zahlungsausldsedienstleister ausgeldst wird. Weist die Bank nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig beim
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfangers eingegangen ist, entfallt diese Pflicht. Die Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde
kein Verbraucher ist.

(4) Waurde eine Uberweisung nicht oder fehlerhaft ausgefiihrt, wird die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen
und den Kunden Uber das Ergebnis unterrichten.

3.1.3.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspéateter Ausfiihrung einer autorisierten Uberweisung oder bei einer nicht autorisierten Uberwei-
sung kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von Nummer 3.1.3.1 und 3.1.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt
nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten
Stelle zur Last fallt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle
liegt, die der Kunde vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen,
bestimmt sich nach den Grundsatzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz Tist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmaBige Haftungsgrenze gilt nicht
_ fir nicht autorisierte Uberweisungen,
_ bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit der Bank,
_ flur Gefahren, die die Bank besonders Gbernommen hat, und
_ fur den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.
3.1.3.4 Sonderregelung fiir die auBerhalb des EWR getétigten Bestandteile der Uberweisung
Fur die auBerhalb des EWR getatigten Bestandteile der Uberweisung bestehen abweichend von den Anspriichen in Nummer 3.1.3.2 und

3..3.3 bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspatet ausgefilhrten autorisierten Uberweisung neben etwaigen Herausgabeansprii-
chen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzanspriiche nach MaBgabe folgender Regelungen:

_ Die Bank haftet fur eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsatzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

_ Fur das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fallen beschrankt sich die Haftung

der Bank auf die sorgfaltige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

Die Haftung der Bank ist auf héchstens 12.500 Euro je Uberweisung begrenzt. Diese Haftungsbeschrénkung gilt nicht fiir Vorsatz oder

grobe Fahrlassigkeit der Bank und fir Gefahren, die die Bank besonders Glbernommen hat.

3.1.3.5 Anspriiche von Kunden, die keine Verbraucher sind

Abweichend von den Anspriichen in Nummer 3.1.3.2 und 3.1.3.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten, feh-

lerhaft oder verspéatet ausgefilhrten autorisierten Uberweisung oder bei einer nicht autorisierten Uberweisung neben etwaigen Herausga-

beansprichen nach & 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzanspriiche nach MaBgabe folgender Regelungen:

Die Bank haftet fUr eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-

gen, bestimmt sich nach den Grundsatzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

_ Fur das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fallen beschrankt sich die Haftung
der Bank auf die sorgfaltige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

_ Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Hohe nach auf den Uberweisungsbetrag zuziglich der von der Bank in Rechnung ge-
stellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschaden handelt, ist der Anspruch auf
héchstens 12.500 Euro je Uberweisung begrenzt. Diese Haftungsbeschrankungen gelten nicht fiir Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit der
Bank und firr Gefahren, die die Bank besonders ilbernommen hat, sowie fiir nicht autorisierte Uberweisungen.

3.1.3.6 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach Nummer 3.1.3.2 bis 3.1.3.5 ist in folgenden Fallen ausgeschlossen:

_ Die Bank weist gegeniiber dem Kunden nach, dass der Uberweisungsbetrag ordnungsgeman beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfangers eingegangen ist.
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_ Die Uberweisung wurde in Ubereinstimmung mit der vom Kunden angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfangers
(siehe Nummer 1.2) ausgefuhrt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Méglich-
keiten darum bemiiht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des Uberweisungsbetrags nach Satz 2 nicht
moglich, so ist die Bank verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle verfligbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde
gegen den tatsachlichen Empfanger der Uberweisung einen Anspruch auf Erstattung des Uberweisungsbetrags geltend machen kann.
Far die Tatigkeiten nach den Satzen 2 bis 3 dieses Unterpunkts berechnet die Bank das im ,,Preis- und Leistungsverzeichnis” ausgewie-
sene Entgelt.

(2) Anspriche des Kunden nach Nummer 3.1.3.1 bis 3.1.3.5 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft
ausgefuhrter Uberweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Uberweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht
spatestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgefiihrten Uberweisung hiervon unter-
richtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden tber die Belastungsbuchung der Uberweisung entsprechend dem
far Kontoinformationen vereinbarten Weg spatestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls
ist fir den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maBgeblich. Schadensersatzanspriiche nach Nummer 3.1.3.3 kann der Kunde auch nach
Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die Satze 1bis 3 gelten
auch dann, wenn der Kunde die Uberweisung tiber einen Zahlungsausldsedienstleister ausldst.

(3) Anspriche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begriindenden Umstande

_ auf einem ungewdhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz An-
wendung der gebotenen Sorgfalt nicht hatten vermieden werden kénnen, oder

__von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigefihrt wurden.

3.2 Uberweisungen in Staaten auBerhalb des EWR (Drittstaaten®)

3.2.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss fiir die Ausfithrung der Uberweisung folgende Angaben machen:

_ Name des Zahlungsempfangers,

_ Kundenkennung des Zahlungsempfangers (siehe Nummer 1.2); ist bei grenziiberschreitenden Uberweisungen der BIC unbekannt, ist
stattdessen der vollstandige Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfangers anzugeben,

_ Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemaB Anlage 1),
Wahrung (gegebenenfalls in Kurzform gemai Anlage 1),
_ Betrag,

_ Name des Kunden,

_ Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

3.2.2 Ausfiihrungsfrist
Die Uberweisungen werden baldméglichst bewirkt.

3.2.3 Erstattungs- und Schadensersatzanspriiche des Kunden

3.2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Uberweisung

(1 Im Fall einer nicht autorisierten Uberweisung (siehe oben Nummer 1.3 Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf
Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Zahlungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto
des Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht auto-
risierte Uberweisung befunden hatte. Diese Verpflichtung ist spatestens bis zum Ende des Geschaftstags geméaB ,Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ zu erfilllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Uberweisung nicht autorisiert ist oder
die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zustéandigen Behérde berechtigte Griinde fur den Verdacht,
dass ein betrtigerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverziglich zu
priifen und zu erflllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestatigt. Wurde die Uberweisung (iber einen Zahlungsausldsedienstleister
ausgelost, so treffen die Pflichten aus den Satzen 2 bis 4 die Bank.

(2) Beisonstigen Schaden, die aus einer nicht autorisierten Uberweisung resultieren, haftet die Bank fiir eigenes Verschulden. Hat der Kunde
durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsatzen des Mitverschul-
dens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

3.2.3.2 Haftung bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspateter Ausfithrung einer autorisierten Uberweisung
Bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspéatet ausgefiihrten autorisierten Uberweisung hat der Kunde neben etwaigen Herausgabe-
anspriichen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB Schadensersatzanspriiche nach MaBgabe folgender Regelungen:

Die Bank haftet fur eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsatzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

_ Fur das Verschulden zwischengeschalteter Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fallen beschrankt sich die Haftung der Bank auf die
sorgfaltige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

_ Die Haftung der Bank ist auf hdchstens 12.500 Euro je Uberweisung begrenzt. Diese Haftungsbeschrankung gilt nicht fir Vorsatz oder
grobe Fahrlassigkeit der Bank und flr Gefahren, die die Bank besonders lbernommen hat.

3.2.3.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach Nummer 3.2.3.2 ist in folgenden Fallen ausgeschlossen:

_ Die Bank weist gegeniiber dem Kunden nach, dass der Uberweisungsbetrag ordnungsgeman beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfangers eingegangen ist.

_ Die Uberweisung wurde in Ubereinstimmung mit der vom Kunden angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfangers
(siehe Nummer 1.2) ausgefuhrt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Méglich-
keiten darum bemht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Flr die Tatigkeiten der Bank nach Satz 2 dieses Unterpunkts berechnet
die Bank das im ,,Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

9 Drittstaaten sind alle Staaten auBerhalb des Europédischen Wirtschaftsraumes (Staaten des Europaischen Wirtschaftsraums sind die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Danemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschlieBlich Franzésisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, Niederlande, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern und die Lander Island,
Liechtenstein und Norwegen).
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(2) Anspriche des Kunden nach Nummer 3.2.3.1 und 3.2.3.2 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft
ausgefiihrter Uberweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Uberweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht
spatestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgefiihrten Uberweisung hiervon unter-
richtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden tber die Belastungsbuchung der Uberweisung entsprechend dem
flr Kontoinformationen vereinbarten Weg spatestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls
ist fir den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maBgeblich. Schadensersatzanspriche kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in
Satz 1geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die Satze 1bis 3 gelten auch dann, wenn
der Kunde die Uberweisung (iber einen Zahlungsauslésedienstleister auslést.

(3) Anspriche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begriindenden Umstande

_ auf einem ungewohnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz An-
wendung der gebotenen Sorgfalt nicht hatten vermieden werden kénnen, oder

_ von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigefihrt wurden.

Anlage 1:
Verzeichnis der Kurzformen fiir Zielland und Wahrung

Zielland Kurzform Wahrung Kurzform
Belgien BE Euro EUR
Bulgarien BG Bulgarischer Lew BGN
Danemark DK Danische Krone DKK
Estland EE Euro EUR
Finnland Fl Euro EUR
Frankreich FR Euro EUR
Griechenland GR Euro EUR
Irland IE Euro EUR
Island IS Islandische Krone ISK
Italien T Euro EUR
Japan JP Japanischer Yen JPY
Kanada CA Kanadischer Dollar CAD
Kroatien HR Euro EUR
Lettland v Euro EUR
Liechtenstein LI Schweizer Franken® CHF
Litauen LT Euro EUR
Luxemburg LU Euro EUR
Malta MT Euro EUR
Niederlande NL Euro EUR
Norwegen NO Norwegische Krone NOK
Osterreich AT Euro EUR
Polen PL Polnischer Zloty PLN
Portugal PT Euro EUR
Rumanien RO Rumanischer Leu RON
Russische Foderation RU Russischer Rubel RUB
Schweden SE Schwedische Krone SEK
Schweiz CH Schweizer Franken CHF
Slowakei SK Euro EUR
Slowenien Sl Euro EUR
Spanien ES Euro EUR
Tschechische Republik Cz Tschechische Krone CZK
Tarkei TR Turkische Lira TRY
Ungarn HU Ungarischer Forint HUF
USA us US-Dollar usD
Vereinigtes Konigreich von GroBbritannien und Nordirland GB Britisches Pfund Sterling GBP
Zypern cy Euro EUR

10 Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein
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Bedingungen fUr Zahlungen mittels Lastschrift im
SEPA-Basislastschriftverfahren

Flr Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfanger mittels SEPA-Basislastschrift Gber sein Konto bei der Bank gelten folgende Bedin-
gungen.

1 Allgemein

1.1 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfanger ausgeldster Zahlungsvorgang zu Lasten des Kontos des Kunden, bei dem die Hohe des
jeweiligen Zahlungsbetrags vom Zahlungsempfanger angegeben wird.

1.2 Entgelte und deren Anderungen

1.2.1 Entgelte fiir Verbraucher
Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem ,,Preis- und Leistungsverzeichnis®.

Anderungen der Entgelte im Lastschriftverkehr werden dem Kunden spétestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens
in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschaftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg
vereinbart, kénnen die Anderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die von der Bank angebotenen Anderungen werden nur
wirksam, wenn der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung tber die Anderung eines Entgelts, das auf eine Uiber die Hauptleistung hin-
ausgehende Zahlung des Kunden gerichtet ist, kann die Bank mit dem Kunden nur ausdricklich treffen.

Die Anderung von Entgelten fiir den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girovertrag) richtet sich nach Nummer 12 Absatz 5 der Allgemeinen
Geschaftsbedingungen.

1.2.2 Entgelte fiir Kunden, die keine Verbraucher sind
Fur Entgelte und deren Anderung fiir Zahlungen von Kunden, die keine Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 12
Absétze 2 bis 6 der Allgemeinen Geschaftsbedingungen.

2 SEPA-Basislastschrift

2.1 Allgemein
2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Basislastschriftverfahrens

Mit dem SEPA-Basislastschriftverfahren kann der Kunde Uber die Bank an den Zahlungsempfanger Zahlungen in Euro innerhalb des Ge-
biets des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (,,Single Euro Payments Area“, SEPA) bewirken. Zur SEPA gehdren die im Anhang
genannten Staaten und Gebiete.
Far die Ausfihrung von Zahlungen mittels SEPA-Basislastschriften muss

_ der Zahlungsempfanger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA-Basislastschriftverfahren nutzen und

_der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfanger das SEPA-Lastschriftmandat erteilen.
Der Zahlungsempfanger |6st den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er tGber seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften
vorlegt.
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Basislastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeit-
punkt der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrags verlangen.

2.1.2 Kundenkennungen
Fir das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN' und bei grenziiberschreitenden Zahlungen auBerhalb des Europaischen Wirt-
schaftsraums? zusatzlich den BIC? der Bank als seine Kundenkennung gegenlber dem Zahlungsempfanger zu verwenden, da die Bank
berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der SEPA-Basislastschrift ausschlieBlich auf Grundlage der ihr Gbermittelten Kundenkennung auszu-
fihren. Die Bank und die weiteren beteiligten Stellen fihren die Zahlung an den Zahlungsempfanger anhand der im Lastschriftdatensatz
vom Zahlungsempfanger als dessen Kundenkennung angegebenen IBAN und bei grenziberschreitenden Zahlungen auBerhalb des EWR
zusatzlich angegebenen BIC aus.

2.1.3 Ubermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Basislastschriften konnen die Lastschriftdaten auch tGber das Nachrichtentbermittlungssystem der Society for Worldwide In-
terbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechenzentren in der Europaischen Union, in der Schweiz und in
den USA weitergeleitet werden.
2.2 SEPA-Lastschriftmandat

2.2.1 Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats (SEPA Direct Debit Mandate)
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfanger ein SEPA-Lastschriftmandat. Damit autorisiert er gegentber seiner Bank die Einlésung von
SEPA-Basislastschriften des Zahlungsempfangers. Das Mandat ist schriftlich oder in der mit seiner Bank vereinbarten Art und Weise zu
erteilen. In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrickliche Zustimmung enthalten, dass die am Lastschrifteinzug beteiligten Zahlungs-
dienstleister und etwaige zwischengeschaltete Stellen die fir die Ausfihrung der Lastschrift notwendigen personenbezogenen Daten
des Kunden abrufen, verarbeiten, Gbermitteln und speichern.

In dem SEPA-Lastschriftmandat missen die folgenden Erklarungen des Kunden enthalten sein:
_ Ermachtigung des Zahlungsempfangers, Zahlungen vom Konto des Kunden mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen, und
_ Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfanger auf sein Konto gezogenen SEPA-Basislastschriften einzuldsen.
Das SEPA-Lastschriftmandat muss folgende Autorisierungsdaten enthalten:
_ Bezeichnung des Zahlungsempfangers,
_ eine Glaubiger-Identifikationsnummer,
_ Kennzeichnung als einmalige oder wiederkehrende Zahlung,

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2 Mitgliedsstaaten siehe Anhang.
3 Bank Identifier Code (Bank-ldentifizierungscode).
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2.2.2

Name des Kunden (sofern verflgbar),

Bezeichnung der Bank des Kunden und

seine Kundenkennung (siehe Nummer 2.1.2).

Uber die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zusatzliche Angaben enthalten.

Einzugsermdachtigung als SEPA-Lastschriftmandat

Hat der Kunde dem Zahlungsempfanger eine Einzugsermachtigung erteilt, mit der er den Zahlungsempfanger ermachtigt, Zahlungen
von seinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen, weist er zugleich damit die Bank an, die vom Zahlungsempfanger auf sein Konto gezo-
genen Lastschriften einzuldsen. Mit der Einzugsermachtigung autorisiert der Kunde gegentber seiner Bank die Einlésung von Lastschrif-

ten des Zahlungsempfangers. Diese Einzugsermachtigung gilt als SEPA-Lastschriftmandat. Satze 1 bis 3 gelten auch fir vom Kunden vor
dem Inkrafttreten dieser Bedingungen erteilte Einzugsermachtigungen.

Die Einzugsermachtigung muss folgende Autorisierungsdaten enthalten:
Bezeichnung des Zahlungsempfangers,

_ Name des Kunden,
_ Kundenkennung nach Nummer 2.1.2 oder Kontonummer und Bankleitzahl des Kunden.
_ Uber die Autorisierungsdaten hinaus kann die Einzugsermachtigung zusatzliche Angaben enthalten.
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Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats

Das SEPA-Lastschriftmandat kann vom Kunden durch Erklédrung gegeniiber dem Zahlungsempfanger oder seiner Bank - mdoglichst
schriftlich - mit der Folge widerrufen werden, dass nachfolgende Zahlungsvorgange nicht mehr autorisiert sind.

Erfolgt der Widerruf gegentber der Bank, wird dieser ab dem auf den Eingang des Widerrufs folgenden Geschaftstag gemaB ,,Preis- und
Leistungsverzeichnis” wirksam. Zusatzlich sollte dieser auch gegeniiber dem Zahlungsempfanger erklart werden, damit dieser keine
weiteren Lastschriften einzieht.

Begrenzung und Nichtzulassung von SEPA-Basislastschriften

Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen aus SEPA-Basislastschriften zu begrenzen oder nicht zuzulassen.
Diese Weisung muss der Bank bis spatestens zum Ende des Geschéaftstags gemaB ,,Preis- und Leistungsverzeichnis“ vor dem im Daten-
satz der Lastschrift angegebenen Falligkeitstag zugehen. Diese Weisung sollte méglichst schriftlich und moglichst gegentber der konto-
fihrenden Stelle der Bank erfolgen. Zusatzlich sollte diese auch gegeniber dem Zahlungsempfanger erklart werden.

Einzug der SEPA-Basislastschrift auf Grundlage des SEPA-Lastschriftmandats durch den Zahlungsempfanger

Das vom Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt beim Zahlungsempfanger. Dieser Gbernimmt die Autorisierungsdaten und
setzt etwaige zusatzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von SEPA-Basislastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird
vom Zahlungsempfanger angegeben.

Der Zahlungsempfanger Gbermittelt elektronisch den Datensatz zur Einziehung der SEPA-Basislastschrift unter Einschaltung seines Zah-
lungsdienstleisters an die Bank als Zahlstelle.

Dieser Datensatz verkorpert auch die Weisung des Kunden an die Bank zur Einldsung der jeweiligen SEPA-Basislastschrift (siehe Nummer
2.2.1 Satze 2 und 4 beziehungsweise Nummer 2.2.2 Satz 2). Flir den Zugang dieser Weisung verzichtet die Bank auf die fir die Erteilung
des SEPA-Lastschriftmandats vereinbarte Form (siehe Nummer 2.2.1 Satz 3).

Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Basislastschrift

Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag

Eingehende SEPA-Basislastschriften des Zahlungsempfangers werden am im Datensatz angegebenen Falligkeitstag mit dem vom Zah-
lungsempfanger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden belastet. Fallt der Falligkeitstag nicht auf einen im ,,Preis- und
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesenen Geschaftstag der Bank, erfolgt die Kontobelastung am nachsten Geschaftstag.

Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spatestens am zweiten Bankarbeitstag* nach ihrer Vornahme riickgangig gemacht (siehe
Nummer 2.4.2), wenn

_ der Bank ein Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats gemaB Nummer 2.2.3 zugegangen ist,
_ der Kunde Uber kein flr die Einlésung der Lastschrift ausreichendes Guthaben auf seinem Konto oder Gber keinen ausreichenden Kredit

verfugt (fehlende Kontodeckung); Teileinlésungen nimmt die Bank nicht vor,

_ die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungspflichtigen keinem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen ist oder

vV Vv Vv Vv |
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die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Lastschriftdatensatz

eine Glaubiger-Identifikationsnummer fehlt oder fur die Bank erkennbar fehlerhaft ist,
eine Mandatsreferenz fehlt,

ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder

kein Falligkeitstag angegeben ist.

Dartber hinaus erfolgt eine Kontobelastung nicht oder wird spatestens am zweiten Bankarbeitstag nach ihrer Vornahme rickgangig
gemacht (siehe Nummer 2.4.2), wenn dieser SEPA-Basislastschrift eine gesonderte Weisung des Kunden nach Nummer 2.2.4 entgegen-
steht.

Einlésung von SEPA-Basislastschriften
SEPA-Basislastschriften sind eingel®st, wenn die Belastungsbuchung auf dem Konto des Kunden nicht spatestens am zweiten Bankar-
beitstag nach ihrer Vornahme riickgdngig gemacht wird.

Unterrichtung liber die Nichtausfiihrung oder Riickgdngigmachung der Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlésung

Uber die Nichtausfilhrung oder Riickgdngigmachung der Belastungsbuchung (siehe Nummer 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Ein-
16sung einer SEPA-Basislastschrift (siehe Nummer 2.4.2) wird die Bank den Kunden unverziiglich, spatestens bis zu der gemalB Nummer
2.4.4 vereinbarten Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem fiir Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank,
soweit mdglich, die Griinde sowie die Mdglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Nichtausfihrung, Rickgdangigmachung oder Ablehnung
geflihrt haben, berichtigt werden kénnen.

4 Bankarbeitstage sind alle Werktage auBer: Sonnabende, 24. und 31. Dezember.
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Fir die berechtigte Ablehnung der Einlésung einer autorisierten SEPA-Basislastschrift wegen fehlender Kontodeckung (siehe Nummer
2.4.1 Absatz 2 zweiter Spiegelstrich) berechnet die Bank das im ,,Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

Ausfithrung der Zahlung

Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto des Kunden aufgrund der SEPA-Basislastschrift des Zahlungsemp-
fangers belastete Lastschriftbetrag spatestens innerhalb der im ,,Preis- und Leistungsverzeichnis” angegebenen Ausfihrungsfrist beim
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfangers eingeht.

Die Ausfuhrungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz angegebenen Falligkeitstag. Fallt dieser Tag nicht auf einen Geschaftstag
gemaR ,,Preis- und Leistungsverzeichnis® der Bank, so beginnt die Ausfiihrungsfrist am darauf folgenden Geschaftstag.

Die Bank unterrichtet den Kunden tber die Ausfihrung der Zahlung auf dem fir Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der ver-
einbarten Haufigkeit.

Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autorisierten Zahlung

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Basislastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeit-
punkt der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank ohne Angabe von Griinden die Erstattung des belasteten Lastschriftbe-
trags verlangen. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch die Zahlung befunden hatte.
Etwaige Zahlungsanspriiche des Zahlungsempfangers gegen den Kunden bleiben hiervon unberthrt.

Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, sobald der jeweilige Betrag der Lastschriftbelastungsbuchung durch eine
ausdrickliche Genehmigung des Kunden unmittelbar gegeniber der Bank autorisiert worden ist.

Erstattungsanspriiche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeflhrten autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer
2.6.2.

Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzanspriiche des Kunden

Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung

Im Fall einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwen-
dungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto
wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Zahlung befunden hatte. Diese Verpflichtung ist
spatestens bis zum Ende des Geschaftstags gemaR ,,Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erflllen, der auf den Tag folgt, an welchem der
Bank angezeigt wurde, dass die Zahlung nicht autorisiert ist oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank
einer zustandigen Behdrde berechtigte Grinde flr den Verdacht, dass ein betriigerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mit-
geteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverztglich zu prifen und zu erflllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestatigt.

Anspriiche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspateter Ausfiihrung von autorisierten Zahlungen

Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfiihrung einer autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank die unverzlgliche
und ungekdrzte Erstattung des Lastschriftbetrages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Die Bank bringt
dann das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den fehlerhaft ausgefiihrten Zahlungsvorgang befunden hatte.

Der Kunde kann Uber den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die
Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfiihrung der Zahlung in Rechnung gestellt oder mit denen sie
das Konto des Kunden belastet hat.

Geht der Lastschriftbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfangers erst nach Ablauf der Ausflhrungsfrist in Nummer 2.4.4
Absatz 2 ein (Verspatung), kann der Zahlungsempfanger von seinem Zahlungsdienstleister verlangen, dass dieser die Gutschrift des
Lastschriftbetrags auf dem Konto des Zahlungsempfangers so vornimmt, als sei die Zahlung ordnungsgeman ausgefihrt worden.

Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgefiihrt, wird die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvoll-
ziehen und den Kunden Uber das Ergebnis unterrichten.

Schadensersatz wegen Pflichtverletzung

Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspateter Ausflihrung einer autorisierten Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung kann
der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von Nummer 2.6.1 und 2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn
die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer von ihr zwischengeschalteten Stelle
zur Last fallt, wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens
beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsatzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen
haben.

Die Haftung nach Absatz 1ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmaBige Haftungsgrenze gilt nicht

_ fir nicht autorisierte Zahlungen,

bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit der Bank,

_ fir Gefahren, die die Bank besonders tilbernommen hat, und
_ fur den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

2.6.4

Anspriiche von Kunden, die keine Verbraucher sind

Abweichend von den Anspriichen in Nummer 2.6.2 und 2.6.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten, fehler-
haft oder verspatet ausgeflihrten autorisierten Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung neben etwaigen Herausgabeanspri-
chen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzanspriiche nach MaBgabe folgender Regelungen:

Die Bank haftet fir eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundséatzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

_ Fur das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fallen beschrankt sich die Haftung

der Bank auf die sorgfaltige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle.

_ Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Héhe nach auf den Lastschriftbetrag zuzuglich der von der Bank in Rechnung ge-

2.6.5
M

stellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschaden handelt, ist der Anspruch auf
hoéchstens 12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschréankungen gelten nicht flr Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit der Bank
und fir Gefahren, die die Bank besonders (ilbernommen hat sowie flr nicht autorisierte Zahlungen.

Haftungs- und Einwendungsausschluss
Eine Haftung der Bank nach Nummer 2.6.2 bis 2.6.4 ist in folgenden Fallen ausgeschlossen:

Die Bank weist gegeniber dem Kunden nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig und ungekirzt beim Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfangers eingegangen ist.
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Die Zahlung wurde in Ubereinstimmung mit der vom Zahlungsempfanger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungs-
empfangers ausgeflhrt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Méglichkeiten
darum bemiiht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des Zahlungsbetrags nach Satz 2 dieses Unterpunktes
nicht méglich, so ist die Bank verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle verfligbaren Informationen mitzuteilen, damit der
Kunde einen Anspruch auf Erstattung des Zahlungsbetrags geltend machen kann. Fir die Tatigkeiten nach den Satzen 2 und 3 dieses
Unterpunkts berechnet die Bank das im ,,Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

Anspriiche des Kunden nach Nummer 2.6.1 bis 2.6.4 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft
ausgefthrter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spatestens 13
Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeftihrten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf
der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden Uber die Belastungsbuchung der Zahlung entsprechend dem fiir Kontoinformationen
vereinbarten Weg spatestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist flir den Fristbeginn
der Tag der Unterrichtung maBgeblich. Schadensersatzanspriiche nach Nummer 2.6.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz
1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

Anspriiche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begriindenden Umstande

_ auf einem ungewohnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz

Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hatten vermieden werden kénnen, oder

_ von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigefihrt wurden.

Anhang: Liste der zu SEPA gehdrigen Staaten und Gebiete
Staaten des Europdischen Wirtschaftsraums (EWR)

Mitgliedstaaten der Europaischen Union

Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschlieBlich Franzésisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique,
Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern.

Weitere Staaten

Island, Liechtenstein, Norwegen.

Sonstige Staaten und Gebiete

Andorra, Guernsey, Insel Man, Jersey, Monaco, Saint-Pierre und Miquelon, San Marino, Schweiz, Vatikanstadt, Vereinigtes Kénigreich von
GroBbritannien und Nordirland.
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Bedingungen flr den Lastschrifteinzug

Flr den Einzug von Forderungen des Kunden als Zahlungsempfanger mittels Lastschrift gelten folgende Bedingungen.

Allgemein

Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Kunden als Zahlungsempfanger ausgeldster Zahlungsvorgang zu Lasten des Kontos des Zahlers bei dessen
Zahlungsdienstleister, bei dem die Hohe des jeweiligen Zahlungsbetrags vom Kunden angegeben wird.

Einreichungsfristen
Lastschriften sind vom Kunden innerhalb der in Anlage A geregelten Fristen bei der Bank einzureichen.

Entgelte und deren Anderung

Entgeltvereinbarung
Die Entgelte fir den Einzug von Lastschriften ergeben sich aus der Lastschriftinkassovereinbarung, soweit nicht anderweitig vereinbart.

Anderungen der Entgelte fiir Verbraucher

Anderungen der Entgelte werden dem Kunden, der Verbraucher ist, spatestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens
in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschéftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg
vereinbart, kénnen die Anderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die von der Bank angebotenen Anderungen werden nur
wirksam, wenn der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung tber die Anderung eines Entgelts, das auf eine Uber die Hauptleistung hin-
ausgehende Zahlung des Kunden gerichtet ist, kann die Bank mit dem Kunden nur ausdrtcklich treffen.

Die Anderung von Entgelten fiir den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girovertrag) richtet sich nach Nummer 12 Absatz 5 der Allgemeinen
Geschaftsbedingungen.

Anderungen der Entgelte fiir Kunden, die keine Verbraucher sind
Bei Anderungen der Entgelte fiir Kunden, die keine Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 Absétze 2 bis 6 der
Allgemeinen Geschéftsbedingungen.

Abzug von Entgelten von der Lastschriftgutschrift
Die Bank darf die ihr zustehenden Entgelte von dem gutzuschreibenden Lastschriftbetrag abziehen.

Unterrichtung

Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich Gber die Ausfihrung von Lastschriftinkassoauftragen und Lastschrift-
rickgaben auf dem fur Kontoinformationen vereinbarten Weg. Mit Kunden, die keine Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie die
zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart werden. Bei Kunden, die keine Verbraucher sind, werden bei Sammelgutschriften
von Lastschrifteinziigen nicht die einzelnen Zahlungsvorgange ausgewiesen, sondern nur der Gesamtbetrag.

Erstattungs- und Schadensersatzanspriiche des Kunden

Unterrichtungspflicht des Kunden
Der Kunde hat die Bank unverztglich nach Feststellung fehlerhaft ausgeflhrter Lastschrifteinziige zu unterrichten.

Anspriiche bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfiihrung eines Lastschriftinkassoauftrags durch die Bank und bei verspatetem
Eingang des Lastschriftbetrags

Im Fall einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfliihrung eines Lastschriftinkassoauftrags durch die Bank kann der Kunde verlangen,
dass die Bank diesen unverziglich, gegebenenfalls erneut, an den Zahlungsdienstleister des Zahlers Gbermittelt.

Der Kunde kann Uber den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die
Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfiihrung eines Lastschriftinkassoauftrags in Rechnung gestellt
oder mit denen sie das Konto des Kunden belastet hat.

Ist der Lastschriftbetrag lediglich verspatet bei der Bank eingegangen, kann der Kunde von der Bank im Rahmen des § 675y Absatz 4
BGB verlangen, dass sie die Gutschrift des Lastschriftbetrags auf dem Konto des Kunden so vornimmt, als sei der Zahlungsvorgang ord-
nungsgeman ausgefihrt worden.

Schadensersatz bei Pflichtverletzung

Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspateter Ausflihrung eines Lastschriftinkassoauftrags kann der Kunde von der Bank den Ersatz
des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Hat der
Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsatzen des Mit-
verschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

Soweit es sich bei dem Kunden nicht um einen Verbraucher handelt, ist die Haftung der Bank flr Schaden der Héhe nach auf den Last-
schriftbetrag begrenzt. Soweit es sich hierbei um Folgeschaden handelt, ist die Haftung zusatzlich auf héchstens 12.500 Euro je Zahlung
begrenzt. Diese Haftungsbeschrankungen gelten nicht fir Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit der Bank und flr Gefahren, die die Bank
besonders tibernommen hat.

Haftungs- und Einwendungsausschluss

Ansprliche des Kunden nach Nummer 1.5.2 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgefihrter
Inkassoauftrage sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spatestens 13 Monate nach dem Tag der Buchung mit einem fehler-
haft ausgeflihrten Inkassovorgang hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden tber den Vorgang
entsprechend dem flir Kontoinformationen vereinbarten Weg spatestens innerhalb eines Monats nach der Buchung unterrichtet hat;
anderenfalls ist fir den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maBgeblich.

Sonstige Sonderregelung mit Kunden, die keine Verbraucher sind
Bei Kunden, die keine Verbraucher sind, gelten § 675d Absatz 1Satz 1, Absatze 3 bis 5 (Informationspflichten) und § 675f Absatz 4 Satz 2
(Auslagen und Entgelte fur die Erfullung von Nebenpflichten) des Blrgerlichen Gesetzbuchs nicht.

Die Mindestkindigungsfrist von zwei Monaten in Nummer 19 Absatz 1 Satz 3 der Allgemeinen Geschaftsbedingungen gilt nicht fir die
Inkassovereinbarung mit Kunden, die keine Verbraucher sind.
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1.7 Zurverfligungstellung von Kopien der Lastschriftmandate
Auf Anforderung hat der Kunde der Bank innerhalb von sieben Geschaftstagen Kopien der Einzugsermachtigung, des SEPA-Lastschrift-
mandats beziehungsweise des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats und gegebenenfalls weitere Informationen zu den eingereichten Last-
schriften zur Verfligung zu stellen.

2 SEPA-Basislastschrift

2.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Basislastschriftverfahrens
Das SEPA-Basislastschriftverfahren richtet sich nach dem ,,SEPA Core Direct Debit Scheme Rulebook” des European Payments Council.
Mit dem SEPA-Basislastschriftverfahren kann ein Zahler tiber seinen Zahlungsdienstleister an den Zahlungsempfanger Zahlungen in Euro
innerhalb des Gebiets des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (,,Single Euro Payments Area“, SEPA)' bewirken.
Far die Ausfihrung von Zahlungen mittels SEPA-Basislastschriften muss der Zahler vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfanger
das SEPA-Lastschriftmandat (siehe Nummer 2.4) erteilen.
Der Kunde als Zahlungsempfanger 16st den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er ber die Bank dem Zahlungsdienstleister des
Zahlers die Lastschriften vorlegt.
Der Zahler kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Basislastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeit-
punkt der Belastungsbuchung auf seinem Konto von seinem Zahlungsdienstleister die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrags ohne
Angabe von Grinden verlangen. Dies fihrt zu einer Rlickgdngigmachung der Gutschrift auf dem Konto des Kunden als Zahlungsemp-
fanger.
2.2 Kundenkennungen
Fur das Verfahren hat der Kunde
_ die ihm von der Bank erteilte IBAN - und bei grenzlberschreitenden Lastschrifteinziigen in Staaten auBerhalb des Europaischen Wirt-
schaftsraums? zusatzlich den BIC der Bank - als seine Kundenkennung sowie
_ die ihm vom Zahler mitgeteilte IBAN - und bei grenziiberschreitenden Lastschrifteinziigen in Staaten auBerhalb des Europaischen Wirt-
schaftsraums? zusatzlich den BIC des Zahlungsdienstleisters des Zahlers - als die Kundenkennung des Zahlers zu verwenden.

Die Bank ist berechtigt, den Einzug der Lastschriften ausschlieBlich auf Grundlage der ihr Gbermittelten Kundenkennungen durchzufih-
ren.

2.3 Ubermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Basislastschriften kénnen die Lastschriftdaten auch tGber das Nachrichtentbermittlungssystem der Society for Worldwide In-
terbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechenzentren in der Europaischen Union, in der Schweiz und in
den USA weitergeleitet werden.

2.4 SEPA-Lastschriftmandat

2.4.1 Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats (SEPA Direct Debit Mandate)
Der Kunde muss vor Einreichung von SEPA-Basislastschriften vom Zahler ein SEPA-Lastschriftmandat einholen. In dem SEPA-Lastschrift-
mandat missen die folgenden Erklarungen des Zahlers enthalten sein:
_ Erméchtigung des Kunden durch den Zahler, Zahlungen vom Konto des Zahlers mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen, und
_ Weisung des Zahlers an seinen Zahlungsdienstleister, die vom Kunden auf das Konto des Zahlers gezogenen SEPA-Basislastschriften
einzuldsen.

Der Kunde muss hierzu den als Anlage B.1 beigefligten Text oder einen inhaltsgleichen Text in einer Amtssprache der in Anlage D ge-
nannten Staaten und Gebiete gemafR den Vorgaben des European Payments Council (siehe: europeanpaymentscouncil.eu) verwenden.

Zusatzlich missen folgende Angaben im Mandat enthalten sein:

_ Name des Kunden, seine Adresse und seine Glaubiger-ldentifikationsnummer (diese wird fir in Deutschland ansassige Kunden von der
Deutschen Bundesbank vergeben, siehe www.glaeubiger-id.bundesbank.de),

_ Angabe, ob das Mandat fir wiederkehrende Zahlungen oder eine einmalige Zahlung gegeben wird,
_ Name des Zahlers oder Bezeichnung gemaB Anlage C Nummer 2,
_ Kundenkennung des Zahlers (siehe Nummer 2.2),
_ Zeichnung durch den Zahler sowie
_ Datum der Zeichnung durch den Zahler.

Die vom Kunden individuell vergebene Mandatsreferenz
_ bezeichnet in Verbindung mit der Glaubiger-ldentifikationsnummer das jeweilige Mandat eindeutig,
__ist bis zu 35 alphanumerische Stellen lang und
kann bereits im Mandat enthalten sein oder muss dem Zahler nachtraglich bekannt gegeben werden.
Uber die genannten Daten hinaus kann das SEPA-Lastschriftmandat zus&tzliche Angaben enthalten.

2.4.2 Einzugsermachtigung als SEPA-Lastschriftmandat
(1) Der Kunde kann eine vor dem 1. Februar 2014 erteilte Einzugsermachtigung als SEPA-Lastschriftmandat nutzen. Dazu missen die folgen-
den Voraussetzungen vorliegen:

_ Der Zahler hat dem Kunden als Zahlungsempfanger eine schriftliche Einzugsermachtigung erteilt, mit der er den Zahlungsempfanger
ermachtigt, Zahlungen von seinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.

_ Der Zahler und dessen Zahlungsdienstleister haben vereinbart, dass

> der Zahler mit der Einzugsermachtigung zugleich seinen Zahlungsdienstleister anweist, die vom Zahlungsempfanger auf sein Konto
gezogenen Lastschriften einzulésen, und

> diese Einzugsermachtigung als SEPA-Lastschriftmandat genutzt werden kann.
(2) Die Einzugsermachtigung muss folgende Autorisierungsdaten enthalten:

1 Liste der zu SEPA gehorenden Staaten und Gebiete siehe Anlage D.
2 Liste der zum Europaischen Wirtschaftsraum gehérenden Staaten und Gebiete siehe Anlage D.

3 Liste der zum Europaischen Wirtschaftsraum gehérenden Staaten und Gebiete siehe Anlage D.
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Bezeichnung des Zahlungsempfangers,

Bezeichnung des Zahlers,

Kundenkennung nach Nummer 2.2 oder Kontonummer und Bankleitzahl des Zahlers.

Uber die Autorisierungsdaten hinaus kann die Einzugserméachtigung zusétzliche Angaben enthalten.

Vor dem ersten SEPA-Basislastschrifteinzug hat der Kunde den Zahler Gber den Wechsel vom Einzug per Einzugserméachtigungslast-

schrift auf den Einzug per SEPA-Basislastschrift unter Angabe von Glaubiger-ldentifikationsnummer und Mandatsreferenz in Textform
zu unterrichten. Auf Nachfrage der Bank hat der Kunde die Unterrichtung des Zahlers nach Satz 1in geeigneter Weise nachzuweisen.

Die erste SEPA-Basislastschrift, die nach dem Wechsel von der Einzugsermachtigungslastschrift erfolgt, wird als Erstlastschrift gekenn-
zeichnet. Im Datensatz der eingereichten Lastschriften ist als Datum der Unterschrift des Zahlers das Datum der Unterrichtung des
Zahlers nach Absatz 3 anzugeben.

Aufbewahrungspflicht

Der Kunde ist verpflichtet, das vom Zahler erteilte SEPA-Lastschriftmandat - einschlieBlich Anderungen - in der gesetzlich vorgegebenen
Form aufzubewahren. Nach Erléschen des Mandats ist dieses noch flir einen Zeitraum von mindestens 14 Monaten, gerechnet vom Einrei-
chungsdatum der letzten eingezogenen Lastschrift, aufzubewahren.

Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats durch einen Zahler

Widerruft ein Zahler gegenliber dem Kunden ein SEPA-Lastschriftmandat, darf der Kunde keine weiteren SEPA-Basislastschriften mehr
auf Grundlage dieses SEPA-Lastschriftmandats einziehen.

Erhalt der Kunde eine SEPA-Basislastschrift mit dem Riickgabegrund ,,no mandate/unauthorised transaction® zurick, teilt der Zahlungs-
dienstleister des Zahlers damit dem Kunden mit, dass der Zahler das dem Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat widerrufen hat. Der
Kunde darf dann keine weiteren SEPA-Basislastschriften mehr auf Grundlage dieses SEPA-Lastschriftmandats einziehen.

Ankiindigung des SEPA-Basislastschrift-Einzugs

Der Kunde hat dem Zahler spatestens 14 Kalendertage vor der Falligkeit der SEPA-Basislastschrift-Zahlung den SEPA-Basislastschrift-
Einzug anzukindigen (z.B. durch Rechnungsstellung); Kunde und Zahler kénnen auch eine andere Frist vereinbaren. Bei wiederkehren-
den Lastschriften mit gleichen Lastschriftbetrdgen genligen eine einmalige Unterrichtung des Zahlers vor dem ersten Lastschrifteinzug
und die Angabe der Falligkeitstermine.

Einreichung der SEPA-Basislastschrift

Das vom Zahler erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt beim Kunden als Zahlungsempfanger. Dieser Ubernimmt die Autorisierungs-
daten und etwaige zusatzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von SEPA-Basislastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag
und der Falligkeitstag der Lastschriftzahlung werden vom Kunden angegeben. Wird die SEPA-Basislastschrift auf ein Konto des Zahlers
auBerhalb des Europaischen Wirtschaftsraums* gezogen, ist im Datensatz zusatzlich die Anschrift des Zahlers anzugeben.

Der Kunde Ubermittelt elektronisch den Datensatz zur Einziehung der SEPA-Basislastschrift unter Beachtung der vereinbarten Einrei-
chungsfristen an die Bank. Die Lastschrift ist gemaR Anlage C zu kennzeichnen. Der Zahlungsdienstleister des Zahlers (Zahlstelle) ist
berechtigt, die Lastschrift nach der Kennzeichnung zu bearbeiten.

Fallt der im Datensatz vom Kunden angegebene Falligkeitstag auf keinen TARGET2-Geschaftstag® ist die Bank berechtigt, den folgenden
TARGET2-Geschaftstag als Falligkeitstag im Lastschriftdatensatz anzugeben.

Reicht der Kunde zu einem SEPA-Lastschriftmandat in einem Zeitraum von 36 Monaten (gerechnet vom Falligkeitstermin der zuletzt vor-
gelegten SEPA-Basislastschrift) keine SEPA-Basislastschrift ein, hat er Lastschrifteinziige auf Basis dieses Mandats zu unterlassen und ist
verpflichtet, ein neues SEPA-Lastschriftmandat einzuholen, wenn er zukinftig SEPA-Basislastschriften von dem Zahler einziehen méchte.
Die Bank ist nicht verpflichtet, die Einhaltung der MaBnahmen in Satz 1 zu prifen.

Die Bank wird die rechtzeitig und ordnungsgeman eingereichte SEPA-Basislastschrift so an den Zahlungsdienstleister des Zahlers Gber-
mitteln, dass die Verrechnung an dem im Lastschriftdatensatz enthaltenen Falligkeitstag ermdéglicht wird.

Ausfiihrung des Zahlungsvorgangs und Riicklastschriften

Der Zahlungsdienstleister des Zahlers leitet den von ihm dem Konto des Zahlers aufgrund der SEPA-Basislastschrift belasteten Last-
schriftbetrag der Bank zu.

Bei einer von dem Zahlungsdienstleister des Zahlers nicht eingelésten oder wegen des Erstattungsverlangens des Zahlers zurtickgege-
benen Lastschrift macht die Bank die Vorbehaltsgutschrift beziehungsweise Gutschrift riickgdngig. Dies geschieht unabhangig davon, ob
in der Zwischenzeit ein Rechnungsabschluss erteilt wurde.

SEPA-Firmenlastschrift

Wesentliche Merkmale des SEPA-Firmenlastschriftverfahrens

Das SEPA-Firmenlastschriftverfahren richtet sich nach dem , SEPA Business to Business Direct Debit Scheme Rulebook” des European
Payments Council. Das SEPA-Firmenlastschriftverfahren kann nur von Zahlern genutzt werden, die keine Verbraucher sind.

Mit dem SEPA-Firmenlastschriftverfahren kann ein Zahler tber seinen Zahlungsdienstleister an den Zahlungsempfanger Zahlungen in
Euro innerhalb des Gebiets des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (,,Single Euro Payments Area“, SEPA)® bewirken.

Fur die Ausfihrung von Zahlungen mittels SEPA-Firmenlastschrift

__mussen der Zahlungsempfanger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA-Firmenlastschriftverfahren nutzen,

muss der Zahler vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfanger das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat erteilen und

_muss der Zahler seinem Zahlungsdienstleister die Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats bestatigen.

Der Kunde als Zahlungsempfanger 16st den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er Uber die Bank dem Zahlungsdienstleister des
Zahlers die Lastschriften vorlegt.

Der Zahler kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Firmenlastschrift von seinem Zahlungsdienstleister keine Erstattung
des seinem Konto belasteten Lastschriftbetrages verlangen.

4 Liste der zum Europaischen Wirtschaftsraum gehérenden Staaten und Gebiete siehe Anlage D.

5 TARGET2 steht fur Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System. TARGET2 ist taglich auBer samstags, sonntags, an Neujahr, am Karfreitag
und Ostermontag, am 1. Mai sowie am 25. und 26. Dezember geéffnet.

6 Liste der zu SEPA gehoérenden Staaten und Gebiete siehe Anlage D.
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3.2 Kundenkennungen
Fr das Verfahren hat der Kunde

_ die ihm von der Bank erteilte IBAN - und bei grenzliberschreitenden Lastschrifteinziigen in Staaten auBerhalb des Europaischen Wirt-
schaftsraums’ zusatzlich den BIC - als seine Kundenkennung sowie

_ die ihm vom Zahler mitgeteilte IBAN - und bei grenziiberschreitenden Lastschrifteinzligen in Staaten auBerhalb des Europdischen Wirt-
schaftsraums® zuséatzlich den BIC des Zahlungsdienstleisters des Zahlers - als die Kundenkennung des Zahlers zu verwenden.
Die Bank ist berechtigt, den Einzug der Lastschriften ausschlieBlich auf Grundlage der ihr Gbermittelten Kundenkennungen durchzufih-
ren.

3.3 Ubermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Firmenlastschriften kdnnen die Lastschriftdaten auch Uber das Nachrichtenlbermittlungssystem der Society for Worldwide
Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechenzentren in der Europaischen Union, in der Schweiz und in
den USA weitergeleitet werden.

3.4 SEPA-Firmenlastschrift-Mandat

3.4.1 Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats (SEPA Business-to-Business Direct Debit Mandate)
Der Kunde muss vor Einreichung von SEPA-Firmenlastschriften vom Zahler ein SEPA-Firmenlastschrift-Mandat einholen. In dem SEPA-
Firmenlastschrift-Mandat missen die folgenden Erklarungen des Zahlers enthalten sein:

_ Ermachtigung des Kunden, Zahlungen vom Konto des Zahlers mittels SEPA-Firmenlastschrift einzuziehen, und

_ Weisung des Zahlers an seinen Zahlungsdienstleister, die vom Kunden auf das Konto des Zahlers gezogenen SEPA-Firmenlastschriften
einzuldsen.

Der Kunde muss hierzu den als Anlage B.2 beigefligten Text oder einen inhaltsgleichen Text in einer Amtssprache der in Anlage D ge-
nannten Staaten und Gebiete gemafR den Vorgaben des European Payments Council (siehe: europeanpaymentscouncil.eu) verwenden.

Zusatzlich missen folgende Angaben im Mandat enthalten sein:

_ Name des Kunden, seine Adresse und seine Glaubiger-ldentifikationsnummer (diese wird fur in Deutschland ansassige Kunden von der
Deutschen Bundesbank vergeben, siehe www.glaeubiger-id.bundesbank.de),

_ Angabe, ob das Mandat fir wiederkehrende Zahlungen oder eine einmalige Zahlung gegeben wird,
_ Name des Zahlers,
_ Kundenkennung des Zahlers (siehe Nummer 3.2),
_ Zeichnung durch den Zahler sowie
_ Datum der Zeichnung durch den Zahler.
Die vom Kunden individuell vergebene Mandatsreferenz
_ bezeichnet in Verbindung mit der Glaubiger-Identifikationsnummer das jeweilige Mandat eindeutig,
_ ist bis zu 35 alphanumerische Stellen lang und
_ kann bereits im Mandat enthalten sein oder muss dem Zahler nachtraglich bekannt gegeben werden.
Uber die genannten Daten hinaus kann das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat zus&tzliche Angaben enthalten.

3.4.2 Aufbewahrungspflichten
Der Kunde ist verpflichtet, das vom Zahler erteilte SEPA-Firmenlastschrift-Mandat - einschlieBlich Anderungen - in der gesetzlich vorge-
gebenen Form aufzubewahren. Nach Erléschen des Mandats ist dieses noch fur einen Zeitraum von mindestens 14 Monaten, gerechnet
vom Einreichungsdatum der letzten eingezogenen Lastschrift, aufzubewahren.

3.5 Ankiindigung des SEPA-Firmenlastschrift-Einzugs
Der Kunde hat dem Zahler spatestens 14 Kalendertage vor der Falligkeit der SEPA-Firmenlastschrift-Zahlung den SEPA-Firmenlastschrift-
Einzug anzuklndigen (z.B. durch Rechnungsstellung); Kunde und Zahler kénnen auch eine andere Frist vereinbaren. Bei wiederkehren-
den Lastschriften mit gleichen Lastschriftbetrdgen geniigt eine einmalige Unterrichtung des Zahlers vor dem ersten Lastschrifteinzug
und die Angabe der Falligkeitstermine.

3.6 Einreichung der SEPA-Firmenlastschrift

(1) Das vom Zahler erteilte SEPA-Firmenlastschrift-Mandat verbleibt beim Kunden. Dieser Gbernimmt die Autorisierungsdaten und etwaige
zusatzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von SEPA-Firmenlastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag und der Falligkeits-
tag der Lastschriftzahlung werden vom Kunden angegeben. Wird die SEPA-Firmenlastschrift auf ein Konto des Zahlers auBerhalb des
Europaischen Wirtschaftsraums® gezogen, ist im Datensatz zusatzlich die Anschrift des Zahlers anzugeben.

(2) Der Kunde Ubermittelt elektronisch den Datensatz zur Einziehung der SEPA-Firmenlastschrift unter Beachtung der vereinbarten Ein-
reichungsfristen an die Bank. Die Lastschrift ist gemaB Anlage C zu kennzeichnen. Der Zahlungsdienstleister des Zahlers (Zahlstelle) ist
berechtigt, die Lastschrift nach der Kennzeichnung zu bearbeiten.

(3) Fallt der im Datensatz vom Kunden angegebene Falligkeitstag auf keinen TARGET2-Geschaftstag', ist die Bank berechtigt, den folgen-
den TARGET2-Geschéftstag als Falligkeitstag im Lastschriftdatensatz anzugeben.

(4) Reicht der Kunde zu einem SEPA-Firmenlastschrift-Mandat in einem Zeitraum von 36 Monaten (gerechnet vom Falligkeitstermin der
zuletzt vorgelegten SEPA-Firmenlastschrift) keine SEPA-Firmenlastschrift ein, hat er Lastschrifteinztige auf Basis dieses Mandats zu un-
terlassen und ist verpflichtet, ein neues SEPA-Firmenlastschrift-Mandat einzuholen, wenn er zukiinftig SEPA-Firmenlastschriften von dem
Zahler einziehen mochte. Die Bank ist nicht verpflichtet, die Einhaltung der MaBnahmen in Satz 1 zu prifen.

(5) Die Bank wird die rechtzeitig und ordnungsgeman eingereichte SEPA-Firmenlastschrift so an den Zahlungsdienstleister des Zahlers Gber-
mitteln, dass die Verrechnung an dem im Lastschriftdatensatz enthaltenen Falligkeitstag ermdglicht wird.

7 Liste der zum Europaischen Wirtschaftsraum gehérenden Staaten und Gebiete siehe Anlage D.
8 Liste der zum Europaischen Wirtschaftsraum gehérenden Staaten und Gebiete siehe Anlage D.
9 Liste der zum Europaischen Wirtschaftsraum gehérenden Staaten und Gebiete siehe Anlage D.

10 TARGET?2 steht flr Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System. TARGET2 ist taglich auBer samstags, sonntags, an Neujahr, am Karfreitag
und Ostermontag, am 1. Mai sowie am 25. und 26. Dezember geoffnet.
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Ausfithrung des Zahlungsvorgangs und Riicklastschriften

Der Zahlungsdienstleister des Zahlers leitet den von ihm dem Konto des Zahlers aufgrund der SEPA-Firmenlastschrift belasteten Last-
schriftbetrag der Bank zu.

Bei einer von dem Zahlungsdienstleister des Zahlers nicht eingeldsten Lastschrift macht die Bank die Vorbehaltsgutschrift rliickgangig.
Dies geschieht unabhangig davon, ob in der Zwischenzeit ein Rechnungsabschluss erteilt wurde.

Anlage A Einreichungsfristen

Verfahren Einreichungsfristen
SEPA-Basislastschrift spatestens 2 Geschaftstage bis 14:30 Uhr vor Lastschriftfalligkeit
SEPA-Firmenlastschrift

Anlage B.1" Text flir das SEPA-Lastschriftmandat an den Zahlungsempfanger

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermachtige/Wir erméachtigen [Name des Zahlungsempféangers], Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuzie-
hen. Zugleich weise ich meinen/weisen wir unseren Zahlungsdienstleister an, die von [Name des Zahlungsempfangers] auf mein/unser
Konto gezogenen Lastschriften einzuldsen.

Hinweis: Ich kann/Wir kénnen innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Zahlungsdienstleister vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsdienstleister des Zahlers (Name und BIC'?)

IBAN: _ _|__

Ort, Datum, Unterschrift(en) des/der Zahler(s)

Anlage B.2" Text fiir das SEPA-Firmenlastschriftmandat an den Zahlungsempfanger

SEPA-Firmenlastschrift-Mandat

Ich ermachtige/Wir erméachtigen [Name des Zahlungsempfangers], Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuzie-
hen. Zugleich weise ich meinen/weisen wir unseren Zahlungsdienstleister an, die von [Name des Zahlungsempfangers] auf mein/unser
Konto gezogenen Lastschriften einzuldsen.

Hinweis: Dieses Lastschriftmandat dient nur dem Einzug von Lastschriften, die auf Konten von Unternehmen gezogen sind.

Ich bin/Wir sind nicht berechtigt, nach der erfolgten Einldsung eine Erstattung des belasteten Betrages zu verlangen. Ich bin/Wir sind
berechtigt, meinen/unseren Zahlungsdienstleister bis zum Falligkeitstag anzuweisen, Lastschriften nicht einzuldsen.

Zahlungsdienstleister des Zahlers (Name und BIC*)

IBAN: _ _|

Ort, Datum, Unterschrift(en) des/der Zahler(s)

Anlage C
Kennzeichnung der jeweiligen Lastschriftverfahren im Datensatz

Verfahren Kennzeichnung des Datensatzes
SEPA-Basislastschrift ,,CORE“im Element ,,Code” der Elementgruppe ,,Local instrument*
SEPA-Firmenlastschrift ,B2B“ im Element ,,Code” der Elementgruppe ,,Local instrument”

Name des Zahlers gemaB Nummer 2.4.1 Absatz 3 dritter Spiegelstrich

Sofern ein Lastschriftmandat fur eine SEPA-Basislastschrift (,Local Instrument* enthalt ,,CORE®) am POS (Point Of Sale/Kartenterminal)
aus Bankkartendaten generiert wird und soweit der Name des Zahlers nicht verfugbar ist, konnen zur Identifizierung des Zahlers anstelle
des Namens auch Daten der Karte wie folgt angegeben werden: Konstante/CDGM (Card Data Generated Mandate), gefolgt von / Karten-
nummer, / Kartenfolgenummer und / Verfalldatum der Karte (vierstellig im Format JJMM). Soweit die Kartennummer nicht verfligbar ist,

11 GemaB Nummer 2.4.1 der ,,Bedingungen fiir den Lastschrifteinzug*” ist der Text des SEPA-Lastschrift-Mandats verbindlich.
12 Die Angabe kann bei Zahlungen innerhalb des Européischen Wirtschaftsraumes (EWR) entfallen.
13 GemaB Nummer 3.4.1 der ,,Bedingungen fiir den Lastschrifteinzug” ist der Text des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats verbindlich.

14 Die Angabe kann bei Zahlungen innerhalb des Europaischen Wirtschaftsraumes (EWR) entfallen.
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ist die PAN zu verwenden. Um eine gleiche Feldlange Kartennummer/PAN zu bewirken, ist die Kartennummer linksbiindig mit Nullen auf
19 Stellen aufzuftllen.

Anlage D Liste der zu SEPA gehdérigen Staaten und Gebiete
Staaten des Europaischen Wirtschaftsraums (EWR)

Mitgliedstaaten der Europdischen Union

Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschlieBlich Franzdsisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique,
Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern.

Weitere Staaten
Island, Liechtenstein, Norwegen.

Sonstige Staaten und Gebiete
Andorra, Guernsey, Insel Man, Jersey, Monaco, Saint-Pierre und Miquelon, San Marino, Schweiz, Vatikanstadt, Vereinigtes Kénigreich von
GroBbritannien und Nordirland.

41

1220221



Bedingungen fUr den Zugang Uber elektronische Medien und per Telefax

1 Leistungsumfang

(1) Der Konto-/Depotinhaber und dessen Bevollméchtigte kénnen Bankgeschafte mittels Online-Banking in dem von der Bank angebotenen
Umfang abwickeln. Zudem kdénnen sie Informationen der Bank mittels Online-Banking abrufen. Sie sind zusatzlich berechtigt, fur die
Auslésung eines Zahlungsauftrages einen Zahlungsausldsedienst gemaB § 1 Absatz 33 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz und fir die Mit-
teilung von Informationen tber ein Zahlungskonto einen Kontoinformationsdienst gemaB & 1 Absatz 34 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz
zu nutzen.

(2) Konto-/Depotinhaber und Bevollméachtigte werden einheitlich als ,Teilnehmer®, Konto und Depot einheitlich als ,Konto® bezeichnet, es
sei denn, dies ist ausdricklich anders bestimmt.

(3) Zur Nutzung des Online-Banking gelten die mit der Bank eventuell gesondert vereinbarten Verflgungslimite.

2 Voraussetzungen zur Nutzung des Online-Banking

Der Teilnehmer benoétigt fur die Nutzung des Online-Banking die mit der Bank vereinbarten personalisierten Sicherheitsmerkmale und
Authentifizierungsinstrumente, um sich gegentber der Bank als berechtigter Teilnehmer auszuweisen (sieche Nummer 3) und Auftrage
zu autorisieren (sieche Nummer 4).

2.1 Personalisierte Sicherheitsmerkmale
Personalisierte Sicherheitsmerkmale sind personalisierte Merkmale, die die Bank dem Teilnehmer zum Zwecke der Authentifizierung
bereitstellt. Personalisierte Sicherheitsmerkmale, die auch alphanumerisch sein kdnnen, sind beispielsweise:
_ Benutzerkennung
_ persodnliche Identifikationsnummer (PIN)
Besitzelemente, also etwas, das nur der Teilnehmer besitzt (z.B. Gerat zur Erzeugung oder zum Empfang von einmal verwendbaren
Transaktionsnummern [TAN] bzw. Pushnachrichten, die den Besitz des Teilnehmers nachweisen, wie das mobile Endgerat, oder Seins-
elemente, also etwas, das der Teilnehmer ist (Inharenz, z. B. Fingerabdruck als biometrisches Merkmal des Teilnehmers). Die Authen-
tifizierung des Teilnehmers erfolgt, indem der Teilnehmer gemaf der Anforderung der Bank das Wissenselement, den Nachweis des
Besitzelementes und/oder den Nachweis des Seinselementes an die Bank Ubermittelt.

2.2 Authentifizierungsinstrumente

Authentifizierungsinstrumente sind personalisierte Instrumente oder Verfahren, deren Verwendung zwischen der Bank und dem Konto-
inhaber vereinbart wurden und die vom Teilnehmer zur Erteilung eines Online-Banking-Auftrags verwendet werden.
Insbesondere mittels folgender Authentifizierungsinstrumente kann das personalisierte Sicherheitsmerkmal (z.B. Passwort, QR-Code)
dem Teilnehmer zur Verfligung gestellt werden:

_ Passwort-Brief

_ QR-Code-Brief

_ Hardwaregerat (Smartphone oder Tablet) bzw. Token zur Erzeugung von einmal verwendbaren Transaktionsnummern (TAN) bzw. zur
Erzeugung von Push-Nachrichten

3 Zugang zum Online-Banking

Der Teilnehmer muss seinen Zugang zum Online-Banking (reiner Lesezugriff, aber auch Auftrage, z.B. Uberweisungen) fiir dessen Wirk-
samkeit alle drei Authentifizierungselemente (Wissenselement, Nachweis des Besitzelements, Nachweis des Seinselements) autorisieren
und der Bank mittels Online-Banking Gbermitteln. Die Bank bestatigt mittels Online-Banking den Eingang des Auftrags. Nach Gewahrung
des Zugangs zum Online-Banking kann der Teilnehmer Informationen abrufen oder, bei entsprechender Berechtigung, Auftrage erteilen.

Die Satze 1und 2 gelten auch, wenn der Teilnehmer Zahlungsauftrage Gber einen Zahlungsausldsedienst auslést und Zahlungskontoinfor-
mationen Uber einen Kontoinformationsdienst anfordert (sieche Nummer 1 Absatz 1 Satz 3).

4 Online-Banking-Auftrage

4.1 Auftragserteilung und Autorisierung
Der Teilnehmer muss Online-Banking-Auftrage (z.B. Uberweisungen) zu deren Wirksamkeit alle drei Authentifizierungselemente (Wis-
senselement, Nachweis des Besitzelements, Nachweis des Seinselements) autorisieren und der Bank mittels Online-Banking Ubermitteln.
Die Bank bestatigt mittels Online-Banking den Eingang des Auftrags. Die Satze 1und 2 gelten auch, wenn der Teilnehmer einen Zahlungs-
auftrag Gber einen Zahlungsauslésedienst (siehe Nummer 1 Absatz 1 Satz 3) ausldst und Gbermittelt.

4.2 Widerruf von Auftrdgen
Die Widerrufbarkeit eines Online-Banking-Auftrags richtet sich nach den fir die jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen
(z.B. ,Bedingungen fiir den Uberweisungsverkehr). Der Widerruf von Auftragen kann nur auBerhalb des Online-Banking erfolgen, es sei
denn, die Bank sieht eine Widerrufmdglichkeit im Online-Banking ausdrcklich vor.

5 Bearbeitung von Online-Banking-Auftrdagen durch die Bank

(1) Die Bearbeitung der Online-Banking-Auftrage erfolgt an den fiir die Abwicklung der jeweiligen Auftragsart (z.B. Uberweisung) auf der
Online-Banking-Seite der Bank oder im ,,Preis- und Leistungsverzeichnis“ bekannt gegebenen Geschaftstagen im Rahmen des ordnungs-
gemaBen Arbeitslaufes. Geht der Auftrag nach dem auf der Online-Banking-Seite der Bank angegebenen oder im ,,Preis- und Leistungs-
verzeichnis® bestimmten Zeitpunkt (Annahmefrist) ein oder fallt der Zeitpunkt des Eingangs nicht auf einen Geschaftstag gemaB ,,Preis-
und Leistungsverzeichnis“ der Bank, so gilt der Auftrag als am darauf folgenden Geschéftstag zugegangen. Die Bearbeitung beginnt erst
an diesem Tag.

(2) Die Bank wird den Auftrag ausfiihren, wenn folgende Ausfiihrungsbedingungen vorliegen:
_ Der Teilnehmer hat den Auftrag autorisiert.
_ Die Berechtigung des Teilnehmers fur die jeweilige Auftragsart (z.B. Wertpapierorder) liegt vor.
_ Das Online-Banking-Datenformat ist eingehalten.
_ Das gesondert vereinbarte Online-Banking-Verfugungslimit ist nicht Gberschritten.
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_ Die weiteren Ausflihrungsvoraussetzungen nach den fur die jeweilige Auftragsart maBgeblichen Sonderbedingungen (z.B. ausreichen-

de Kontodeckung gemaB den Bedingungen fir den Uberweisungsverkehr) liegen vor.
Liegen die Ausfiihrungsbedingungen nach Satz 1 vor, fuhrt die Bank die Online-Banking-Auftrage nach MaBgabe der Bestimmungen der
fur die jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (z.B. ,Bedingungen fiir den Uberweisungsverkehr*, ,,.Sonderbedingungen
far Wertpapiergeschafte”) aus.

(3) Liegen die Ausfiihrungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht vor, wird die Bank den Online-Banking-Auftrag nicht ausfihren. Sie wird
dem Teilnehmer hiertiber mittels Online-Banking eine Information zur Verfligung stellen und soweit moéglich dabei die Griinde und die
Méglichkeiten nennen, mit denen Fehler, die zur Ablehnung geflihrt haben, berichtigt werden kénnen.

6 Information des Kontoinhabers iiber Online-Banking-Verfiigungen

Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber im Rahmen des vereinbarten Reportings tber die mittels Online-Banking getatigten Verflgun-
gen auf dem fur Kontoinformationen vereinbarten Weg.

7 Sorgfaltspflichten des Teilnehmers

7.1 Technische Verbindung zum Online-Banking
Der Teilnehmer ist verpflichtet, die technische Verbindung zum Online-Banking Uber die von der Bank gesondert mitgeteilten Online-
Banking-Zugangskanale (z.B. Internetadresse) herzustellen. Zur Ausldsung eines Zahlungsauftrags und zum Abruf von Informationen
Uber ein Zahlungskonto kann der Teilnehmer die technische Verbindung zum Online-Banking auch Uber einen Zahlungsausldsedienst
beziehungsweise einen Kontoinformationsdienst (siehe Nummer 1 Absatz 1 Satz 3) herstellen.

7.2 Geheimhaltung der personalisierten Sicherheitsmerkmale und sichere Aufbewahrung der Authentifizierungsinstrumente
(1) Der Teilnehmer hat

_ seine personalisierten Sicherheitsmerkmale (siehe Nummer 2.1) geheim zu halten und nur Uber die von der Bank gesondert mitgeteilten
Online-Banking-Zugangskanale an diese zu Ubermitteln sowie
sein Authentifizierungsinstrument (sieche Nummer 2.2) vor dem Zugriff anderer Personen sicher zu verwahren.
Denn jede andere Person, die im Besitz des Authentifizierungsinstruments ist, kann in Verbindung mit der Kenntnis des dazugehérigen
personalisierten Sicherheitsmerkmals das Online-Banking-Verfahren missbrauchlich nutzen. Die Geheimhaltungspflicht bezlglich der
personalisierten Sicherheitsmerkmale nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Teilnehmer diese zur Erteilung eines Zahlungsauftrags oder zum
Abruf von Informationen Gber ein Zahlungskonto an den von ihm ausgewahlten Zahlungsausldsedienst beziehungsweise Kontoinforma-
tionsdienst Ubermittelt (siehe Nummer 1 Absatz 1 Satz 3).
(2) Insbesondere ist Folgendes zum Schutz des personalisierten Sicherheitsmerkmals sowie des Authentifizierungsinstruments zu beachten:
Das personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht ungesichert elektronisch gespeichert werden.
_ Bei Eingabe des personalisierten Sicherheitsmerkmals ist sicherzustellen, dass andere Personen dieses nicht ausspahen kénnen.
Das personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht weitergegeben werden.

Das personalisierte Sicherheitsmerkmal (z. B. Passwort, QR-Code) darf nicht zusammen mit dem Authentifizierungsinstrument (z.B.
Hardwaregerat [Smartphone oder Tablet] bzw. Token) verwahrt werden.

7.3 Sicherheitshinweise der Bank
Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise auf der Internetseite der Bank zum Online-Banking, insbesondere die MaBnahmen zum
Schutz der eingesetzten Hard- und Software (Kundensystem), beachten.

7.4 Kontrolle der Auftragsdaten mit von der Bank angezeigten Daten
Soweit die Bank dem Teilnehmer Daten aus seinem Online-Banking-Auftrag (z. B. Betrag, Kontonummer des Zahlungsempfangers, Wert-
papier-Kennnummer) im Kundensystem oder ggf. Uber ein anderes Gerat des Teilnehmers zur Bestatigung anzeigt, ist der Teilnehmer
verpflichtet, vor der Bestatigung die Ubereinstimmung der angezeigten Daten mit den fiir die Transaktion vorgesehenen Daten zu priifen.

8 Anzeige- und Unterrichtungspflichten
8.1 Sperranzeige
(1) Stellt der Teilnehmer
den Verlust oder den Diebstahl des Authentifizierungsinstruments, die missbrauchliche Verwendung oder

die sonstige nicht autorisierte Nutzung seines Authentifizierungsinstruments oder seines persénlichen Sicherheitsmerkmals fest, muss
der Teilnehmer die Bank hierliber unverziglich unterrichten (Sperranzeige).

Der Teilnehmer kann der Bank eine Sperranzeige jederzeit auch Uber die gesondert mitgeteilten Kontaktdaten abgeben.
(2) Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverziglich bei der Polizei zur Anzeige zu bringen.
(3) Hat der Teilnehmer den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt
_ den Besitz an seinem Authentifizierungsinstrument oder die Kenntnis seines personalisierten Sicherheitsmerkmals erlangt hat oder

das Authentifizierungsinstrument oder das personalisierte Sicherheitsmerkmal verwendet, muss er ebenfalls eine Sperranzeige abge-
ben.

8.2 Unterrichtung liber nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgefiihrte Auftrage
Der Konto-/Depotinhaber hat die Bank unverziiglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgefiihrten Auftrags
hierlber zu unterrichten.

9 Nutzungssperre

9.1 Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers
Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere im Fall der Sperranzeige nach Nummer 8.1
_ den Online-Banking-Zugang flr ihn oder alle Teilnehmer oder
_ sein Authentifizierungsinstrument.
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9.2
M

Sperre auf Veranlassung der Bank
Die Bank darf den Online-Banking-Zugang fiir einen Teilnehmer sperren, wenn

_ sie berechtigt ist, den Online-Banking-Vertrag aus wichtigem Grund zu kiindigen,

_ sachliche Grinde im Zusammenhang mit der Sicherheit des Authentifizierungsinstruments oder des personalisierten Sicherheitsmerk-

@

mals dies rechtfertigen oder
der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betriigerischen Verwendung des Authentifizierungsinstruments besteht.

Der Verdacht einer nicht autorisierten oder betriigerischen Verwendung der personalisierten Sicherheitsmerkmale/Authentifizierungs-
merkmale besteht insbesondere dann, wenn

_ 5-mal hintereinander die PIN falsch eingegeben wird.

©)

9.3

10
10.1

10.2

10.2.1
M

2

Die Bank wird den Konto-/Depotinhaber unter Angabe der hierfiir maBgeblichen Griinde méglichst vor, spatestens jedoch unverziiglich
nach der Sperre auf dem vereinbarten Weg unterrichten.

Aufhebung der Sperre
Die Bank wird eine Sperre aufheben oder das personalisierte Sicherheitsmerkmal beziehungsweise das Authentifizierungsinstrument
austauschen, wenn die Griinde fiir die Sperre nicht mehr gegeben sind. Hieriiber unterrichtet sie den Konto-/Depotinhaber unverziglich.

Haftung

Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten Online-Banking-Verfiigung und einer nicht, fehlerhaft oder verspatet ausgefiihrten On-
line-Banking-Verfiigung

Die Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten Online-Banking-Verfligung und einer nicht, fehlerhaft oder verspatet ausgefihrten
Online-Banking-Verfligung richtet sich nach den fir die jeweilige Auftragsart vereinbarten Sonderbedingungen (z.B. ,Bedingungen fir
den Uberweisungsverkehr*, ,,Sonderbedingungen fir Wertpapiergeschafte®).

Haftung des Konto-/Depotinhabers bei missbrauchlicher Nutzung eines personalisierten Sicherheitsmerkmals oder eines Authentifi-
zierungsinstruments

Haftung des Kontoinhabers bei nicht autorisierten Wertpapiertransaktionen vor der Sperranzeige

Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgange vor der Sperranzeige auf der Nutzung eines verlorengegangenen, gestohlenen oder sonst
abhanden gekommenen Authentifizierungsinstruments oder auf der sonstigen missbrauchlichen Verwendung eines Authentifizierungs-
instruments, haftet der Kontoinhaber fur den der Bank hierdurch entstehenden Schaden bis zu einem Betrag von 50 Euro, ohne dass es
darauf ankommt, ob den Teilnehmer ein Verschulden trifft.

Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz 1 verpflichtet, wenn

_ esihm nicht mdglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige missbrauchliche Verwendung

des Authentifizierungsinstruments vor dem nicht autorisierten Zahlungsvorgang zu bemerken, oder

_ der Verlust des Authentifizierungsinstruments durch einen Angestellten, einen Agenten, eine Zweigniederlassung eines Zahlungsdienst-

©)

leisters oder eine sonstige Stelle, an die Tatigkeiten des Zahlungsdienstleisters ausgelagert wurden, verursacht worden ist.

Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvorgangen und hat der Teilnehmer in betrligerischer Absicht gehandelt
oder seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsatzlich oder grob fahrlassig verletzt, tragt der Kontoinhaber
abweichend von den Absatzen 1 und 2 den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlassigkeit des Teilnehmers
kann insbesondere vorliegen, wenn er

_ den Verlust oder Diebstahl des Authentifizierungsinstruments oder die missbrauchliche Nutzung des Authentifizierungsinstruments

oder des personalisierten Sicherheitsmerkmals der Bank nicht unverziiglich anzeigt, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat (siehe
Nummer 8.1 Absatz 1),

das personalisierte Sicherheitsmerkmal ungesichert elektronisch gespeichert hat (siehe Nummer 7.2 Absatz 2 erster Spiegelstrich),

das personalisierte Sicherheitsmerkmal nicht geheim gehalten hat und der Missbrauch dadurch verursacht wurde (siehe Nummer 7.2
Absatz 1),

_ das personalisierte Sicherheitsmerkmal weitergegeben hat (siehe Nummer 7.2 Absatz 2 dritter Spiegelstrich),

_ das personalisierte Sicherheitsmerkmal auf dem Authentifizierungsinstrument vermerkt oder zusammen mit diesem verwahrt hat (sie-

4

®

(6)

o
(€C))

he Nummer 7.2 Absatz 2 vierter Spiegelstrich).

Abweichend von den Absatzen 1und 3 ist der Kontoinhaber nicht zum Schadensersatz verpflichtet, wenn die Bank vom Teilnehmer eine
starke Kundenauthentifizierung nach § 1 Absatz 24 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz nicht verlangt hat, obwohl die Bank zur starken Kun-
denauthentifizierung nach § 68 Absatz 4 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz verpflichtet war. Eine starke Kundenauthentifizierung erfordert
insbesondere die Verwendung von zwei voneinander unabhangigen Elementen aus den Kategorien Wissen (etwas, das der Teilnehmer
weiB, z.B. PIN), Besitz (etwas, das der Teilnehmer besitzt, z.B. TAN-Generator) oder Inhdrenz (etwas, das der Teilnehmer ist, z.B. Finger-
abdruck).

Die Haftung fir Schaden, die innerhalb des Zeitraums, fur den das Verfligungslimit gilt, verursacht werden, beschrankt sich jeweils auf
das vereinbarte Verfigungslimit.

Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz 1 und 3 verpflichtet, wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nach Num-
mer 8.1 nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Méglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte.

Die Abséatze 2 und 4 bis 6 finden keine Anwendung, wenn der Teilnehmer in betrigerischer Absicht gehandelt hat.
Ist der Kontoinhaber kein Verbraucher, gilt erganzend Folgendes:

_ Der Kontoinhaber haftet fir Schaden aufgrund von nicht autorisierten Zahlungsvorgangen ber die Haftungsgrenze von 50 Euro nach

10.2.2

Absatz 1und 3 hinaus, wenn der Teilnehmer fahrlassig oder vorsatzlich gegen seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten nach diesen Bedin-
gungen verstoBen hat.

Die Haftungsbeschrankung in Absatz 2 erster Spiegelstrich findet keine Anwendung

Haftung des Depotinhabers bei nicht autorisierten Wertpapiertransaktionen vor der Sperranzeige

Beruhen nicht autorisierte Wertpapiertransaktionen vor der Sperranzeige auf der Nutzung eines verlorengegangenen oder gestohle-
nen Authentifizierungsinstruments oder auf der sonstigen missbrauchlichen Nutzung des personalisierten Sicherheitsmerkmals oder
des Authentifizierungsinstruments und ist der Bank hierdurch ein Schaden entstanden, haften der Depotinhaber und die Bank nach den
gesetzlichen Grundsatzen des Mitverschuldens.
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10.2.3

10.2.4

n

12

13

Haftung der Bank ab der Sperranzeige
Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Teilnehmers erhalten hat, Ubernimmt sie alle danach durch nicht autorisierte Online-Banking-
Verfligungen entstehenden Schaden. Dies gilt nicht, wenn der Teilnehmer in betrligerischer Absicht gehandelt hat.

Haftungsausschluss

Haftungsanspriiche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begriindenden Umstande auf einem ungewdhnlichen und unvor-
hersehbaren Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereignis beruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz
Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hatten vermieden werden kdnnen.

Auftrage per Fax

Die Bank kann sich die OrdnungsmaéBigkeit eines Auftrags vor dessen Ausfilhrung durch telefonische Nachfrage beim Konto-/Depot-
inhaber bestatigen lassen. Ist eine solche Autorisierung nicht moglich oder bestehen aus anderen Griinden erhebliche Zweifel an der
OrdnungsmaBigkeit des Auftrages, ist die Bank berechtigt, den Auftrag nicht auszufiihren. In diesem Fall erhélt der Konto-/Depotinhaber
eine gesonderte Mitteilung Uber die Nichtausfthrung.

Elektronische Bereitstellung von Bankpost

Verzichtet der Konto-/Depotinhaber zu Gunsten elektronischer Bereitstellung auf die Zusendung von Bankpost (z.B. Auszlge, Rech-
nungsabschllsse, Wertpapiertransaktionsabrechnungen, Mitteilungen), ist die Bank nach Ablauf eines nach pflichtgemaBem Ermessen
der Bank zu bestimmenden Zeitraumes berechtigt, bereitgestellte, aber nicht gelesene Unterlagen gegen Erstattung von Auslagen (ins-
besondere Portokosten) auf dem Postweg zuzusenden, sofern nicht anders mit dem Konto-/Depotinhaber vereinbart.

Kontroll- und Mitwirkungspflichten des Kunden

Der Kunde ist verpflichtet, das elektronische Postfach auf den Eingang neuer Dokumente zu kontrollieren. Die Kontrolle ist regelmaBig -
mindestens jedoch einmal im Monat - insbesondere jedoch dann vorzunehmen, wenn aufgrund eines zuvor erteilten Auftrages mit der
Einstellung neuer Dokumente zu rechnen ist. Der Kunde verpflichtet sich im elektronischen Postfach neu hinterlegte Dokumente regel-
maBig abzurufen und neu eingegangene Dokumente auf Richtigkeit und Vollstéandigkeit zu kontrollieren. Beanstandungen und Einwen-
dungen sind der Bank unverzuglich nach Zugang des entsprechenden Dokuments und aus Beweisgriinden schriftlich mitzuteilen. Soweit
den Kunden hinsichtlich der bislang papierhaft Ubersandten Dokumente Verpflichtungen treffen, bestehen diese in gleicher Weise flr die
durch das elektronische Postfach bermittelten Dokumente.

Zugang
Soweit der Kunde die Dokumente nicht bereits vorher abgerufen hat, gelten sie am Tag nach der Bereitstellung als zugegangen.
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AusfUhrungsgrundsatze

Anwendungsbereich

Diese Grundsatze (,,Ausflihrungsgrundsatze”) gelten flr die Ausfliihrung von Auftragen, die der Kunde der Bank zum Zwecke des Er-
werbs oder der VerauBerung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten (z.B. Optionen) erteilt. ,,Ausfiihrung” in diesem Sinne
bedeutet, dass

die Bank auf Grundlage des Kundenauftrages fur Rechnung des Kunden mit einer anderen Partei auf einem dafiir geeigneten Markt ein
entsprechendes Ausfiihrungsgeschaft abschlieBt (Kommissionsgeschaft) oder aber

das Geschaft selbst im eigenen Namen und auf eigene Rechnung zu einem vereinbarten festen oder bestimmbaren Preis tatigt (Fest-
preisgeschaft).

Im Falle des Kommissionsgeschafts kann die Bank auch einen weiteren Handelspartner als Zwischenkommissionar damit beauftragen,
das entsprechende Ausfiihrungsgeschaft abzuschlieBen. SchlieBen Bank und Kunde ein Festpreisgeschaft, gilt Nummer 7.

Ziel der Auftragsausfiihrung

Kundenauftrage kdnnen regelmaBig Uber verschiedene Ausfiihrungswege oder an verschiedenen Ausfihrungsplatzen ausgefihrt wer-
den, z.B. an Bérsen oder an sonstigen Handelsplatzen wie multilateralen oder organisierten Handelssystemen; Uber systematische In-
ternalisierer, Market Maker oder sonstige Liquiditatsgeber; im Inland oder im Ausland; im Prasenzhandel oder im elektronischen Handel.
In den nachfolgenden Abschnitten werden die Ausfihrungswege und maoglichen Ausflihrungspldtze in den maBgeblichen Arten von
Finanzinstrumenten beschrieben. Die Bank bevorzugt die Ausfihrungsplatze, die im Regelfall gleichbleibend eine bestmdgliche Ausfih-
rung im Interesse des Kunden erwarten lassen, so dass eine zeitnahe und vollstandige Ausfiihrung des Kundenauftrags wahrscheinlich ist.

Kriterien fiir die Auswahl der angebotenen Ausfiihrungsplatze und Handelspartner

Soweit keine Weisung vorliegt, geht die Bank bei der Festlegung konkreter Ausfliihrungsplatze davon aus, dass der Kunde vorrangig
den - unter Bertcksichtigung aller mit dem Ausfliihrungsgeschaft verbundenen Kosten - bestmoglichen Preis erzielen will. Zu den Kosten
zahlen insbesondere Wertpapierkurs, Courtage sowie Ausfihrungs-, Anbindungs- und Abwicklungskosten.

Da Wertpapiere im Regelfall Kursschwankungen unterliegen und deshalb im Zeitverlauf nach der Auftragserteilung eine Kursentwicklung
zum Nachteil des Kunden nicht ausgeschlossen werden kann, werden vor allem solche Ausflhrungsplatze berlcksichtigt, an denen eine
vollstandige Ausfliihrung wahrscheinlich und zeitnah maoglich ist. Die Bank wird im Rahmen der vorgenannten MaBstabe ferner andere
relevante Kriterien (z.B. Marktmodell, Marktverfassung, Liquiditat, technische Infrastruktur, Regularien und Sicherheit der Abwicklung)
beachten.

Vorrang von Weisungen
Der Kunde kann der Bank Weisung erteilen, an welchen Ausflihrungsplatzen sein Auftrag ausgefihrt werden soll.

Hinweis: Der Kunde wird ausdrtcklich darauf hingewiesen, dass im Falle einer Kundenweisung die Bank den Auftrag entsprechend der
Kundenweisung ausfihrt und insoweit nicht verpflichtet ist, den Auftrag entsprechend den Grundsatzen zur Auftragsausfihrung zum
bestmadglichen Ergebnis auszufthren. Der Kunde tragt daher das Risiko, eine schlechtere Ausfiihrung zu erhalten als bei einer Ausfihrung
gemanR den Ausfihrungsgrundsatzen und sollte sich vor seiner Entscheidung tber die moéglichen Ausfihrungsplatze informieren.

Lautet die Weisung des Kunden, den Auftrag ,interessenwahrend” auszufiihren, behalt sich die Bank vor, den Auftrag gegebenenfalls in
mehreren Teilausfihrungen auszufihren und den Ausfihrungsplatz unter Bericksichtigung der ergebnisbestimmenden Faktoren nach
pflichtgemaBem Ermessen auszuwahlen. Die Bank ist berechtigt Kundenauftrage abzulehnen, wenn Weisungen nicht eindeutig sind oder
wenn nicht eindeutig ist, ob eine Weisung erteilt werden sollte. Fir die Ausfliihrung von Auftrégen auBerhalb von Handelsplatzen oder
multilateralen bzw. organisierten Handelssystemen wird die Bank jedoch in jedem Falle Weisungen einholen.

Weiterleitung von Auftrdgen

In bestimmten Fallen wird die Bank den Auftrag des Kunden nicht selbst ausfiihren, sondern ihn unter Wahrung dieser Grundsatze an ein
anderes Finanzdienstleistungsunternehmen (,Intermediar®) zur Ausfihrung weiterleiten. Die Finanzdienstleistungsunternehmen, an die
die Bank die Auftrage zur Ausfihrung weiterleitet, haben Vorkehrungen getroffen, die es ihnen erméglichen, den jeweiligen Auftrag zum
bestmdglichen Ergebnis auszufihren.

Abweichende Ausfiihrung im Einzelfall

Soweit auBergewodhnliche Marktverhaltnisse oder eine Marktstérung eine von diesen Ausfihrungsgrundsatzen abweichende Ausfihrung
erforderlich machen, fuhrt die Bank den Auftrag im Interesse des Kunden (§ 384 HGB) aus. Mit Geltung des MiFID II-Regulierungspakets
seit 3. Januar 2018 wurden neue sog. Mindest-Tick-GréBen (kleinstmdgliche Preisdnderung eines Wertpapierkurses) bei Aktien und ak-
tienahnlichen Wertpapieren (z.B. ETF oder ETP) eingefilhrt. Die Anderungen kénnen dazu fiihren, dass Orders vom Ausfiihrungsplatz
abgewiesen werden, wenn der Kunde Kauf-/Verkaufslimits auBerhalb der Tick-GréBen setzt. Um das Interesse des Kunden an einer
schnellstméglichen Orderausfiihrung zu wahren, wird die Bank in diesem Fall fiir den Kunden das nachstmoglich ausfiuhrbare Kauf-/
Verkaufslimit setzen. Das bedeutet, dass bei

_ Kaufen das nachsthéhere Kauflimit,
_ Verkaufen das nachstniedrigere Verkaufslimit,

Stop-buy das nachstniedrigere Kauflimit,
und bei Stop-loss das nachsthéhere Verkaufslimit eingestellt wird,
sofern der Bank keine anderslautende Weisung vorliegt.

Festpreisgeschafte, Geschafte auBerhalb von Handelsplatzen

Diese Ausfihrungsgrundsatze gelten nur eingeschrankt, wenn die Bank und der Kunde miteinander einen Kaufvertrag tber Finanzinstru-
mente zu einem festen oder bestimmbaren Preis schlieBen (Festpreisgeschaft). In diesem Fall entfallt eine Ausfiihrung im oben genann-
ten Sinne; vielmehr sind Bank und Kunde unmittelbar verpflichtet, die geschuldeten Finanzinstrumente entsprechend der vertraglichen
Vereinbarung zu liefern und den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen. Die Bank erfullt ihre Pflicht zur bestmdglichen Ausfiihrung dadurch,
dass die einen marktnahen Preis bietet.
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8.1

Dies gilt entsprechend, wenn die Bank im Rahmen eines 6ffentlichen oder privaten Angebots Wertpapiere zur Zeichnung anbietet oder
wenn sie und Kunden miteinander Vertrage Uber Finanzinstrumente abschlieBen (z.B. Optionsgeschafte), die nicht an einer Bérse han-
delbar sind.

In den nachfolgenden Ausflihrungsgrundsatzen wird angegeben, wann die Bank den Abschluss solcher Festpreisgeschafte regelmaBig
anbietet.

Ausfiihrungsgrundsatze in unterschiedlichen Arten von Finanzinstrumenten

Generelle Vorgehensweise

Die Aufstellung der Grundsatze der Auftragsausfiihrung obliegt im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben der Bank. Die Bank erstellt die
Grundsatze der Auftragsausfiihrung nach eigenem Ermessen. Mit der Bestimmung des ,,bestmdglichen Ausfliihrungsplatzes ist keine
Garantieverbunden, fur jeden einzelnen Auftrag das tatsachlich beste Ergebnis zu erzielen. Entscheidend ist, dass das angewandte Ver-
fahren typischerweise zum bestmaoglichen Ergebnis flir den Kunden fihrt.

Ubersicht iiber die Kriterien
Die Bank hat bei der Erstellung der Grundsatze zur Auftragsausfihrung folgende Aspekte bertcksichtigt:

_ die Kategorie des Finanzinstruments (Wertpapierklasse),

den Preis des Finanzinstruments,

die Wahrscheinlichkeit der Ausfiihrung des Auftrags,
die Wahrscheinlichkeit der Abwicklung des Auftrags,
die mit der Auftragsausfihrung verbundenen Kosten,

_ die Geschwindigkeit der Ausfiihrung,
_ den Umfang des Auftrags,

8.2

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.24

8.2.5

8.2.6

sowie alle sonstigen fir die Auftragsausfiihrung relevanten Aspekte.

Die Kriterien im Einzelnen
Im Folgenden werden einzelne Kriterien néher erlautert.

Preis
Hinsichtlich des Preises beurteilt die Bank die preisbindenden Faktoren an einem Handelsplatz, insbesondere die Anzahl der Marktteil-
nehmer, die mégliche Beauftragung von Market Makern und die Orientierung an einer ggf. vorhandenen Leitboérse.

Kosten

Bei direkter Ausfihrung an einem Borsenplatz umfassen die Kosten die Wertpapierprovisionen der Bank, die Spesen fremder Dritter
(z.B. der Bérsen bzw. der an den Borsen tatig werdenden Skontrofiihrer / Market Maker - dies umfasst auch die Kosten einer zentralen
Gegenpartei - sowie der in die Abwicklung eingebundenen Einheiten) sowie Marktzugangskosten, sofern diese dem Kunden in Rechnung
gestellt werden. Im Falle der Ausfihrung durch einen Intermediar kommen dessen Kosten hinzu.

Geschwindigkeit
Insoweit beurteilt die Bank die Zeitspanne von der Entgegennahme des Auftrags bis zur Ausftihrbarkeit am Handelsplatz.

Wahrscheinlichkeit der Ausfiihrung und Abwicklung des Auftrags

Bei der Wahrscheinlichkeit der Auftragsausfiihrung an einem Handelsplatz betrachtet die Bank die Wahrscheinlichkeit der Vollausfih-
rung eines Auftrags zu dem aktuellen Preis. Sie ist maBgeblich von der Liquiditat an dem Handelsplatz abhdngig. Die Bank schatzt unter
diesem Aspekt auch das Risiko von Teilausfihrungen ein, die sich infolge mehrfacher Provisionen direkt auf die Gesamtkosten der Ab-
wicklung auswirken kénnen.

Unter der Wahrscheinlichkeit der Abwicklung beurteilt die Bank die Risiken einer problembehafteten Abwicklung von Wertpapierge-
schaften, die im Ergebnis zu einer Beeintrachtigung der Lieferung oder Zahlung fihren kénnen.

Art und Umfang des Auftrags
Der Umfang des Auftrags hat Auswirkungen auf die Wahl des Ausfiihrungsplatzes, soweit sie Preis und/oder Kosten der Ausfiihrung
beeinflusst.

Sonstige relevante Aspekte
Als sonstige relevante Aspekte kommen vor allem in Betracht:

_ Anzahl der Handelsteilnehmer
_ Qualitat und Stabilitat der technischen Anbindung und Abwicklung
_ Erfahrungen aus der Vergangenheit

Handelszeiten
Handelstberwachung

_ Verbindlichkeit der Preisfeststellungen

_ Beschwerdemanagement des Handelsplatzes
_ Informationsangebot fir Anleger

_ Clearingsystem

_ Notfallsicherungen

Gewichtung

Bei Privatanlegern ist die Erreichung des bestmoéglichen Ergebnisses am Gesamtentgelt zu messen. Dieses ergibt sich aus dem Preis fiir
das Finanzinstrument und den mit der Auftragsausfiihrung verbundenen Kosten. Weitere Aspekte wurden beriicksichtigt, sofern sie sich
direkt im Gesamtentgelt niederschlagen. Die weiteren Kriterien werden herangezogen, wenn sich aus der Anwendung der Kriterien Preis
und Kosten kein eindeutiger Ausfihrungsplatz ergibt.

Nutzt der Kunde die von der Bank angebotenen Blockorderfunktion, werden alle, die gleiche Wertpapiergattung betreffenden Kunden-
auftrage zusammengefasst und nach vorgenannten Ausfiihrungsgrundsatzen zur Ausfihrung gebracht. Wir weisen darauf hin, dass eine
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n

12

13

Zusammenlegung flr einen einzelnen Auftrag nachteilig sein kann. Die Bank wird jedoch sicherstellen, dass bei der Zusammenlegung von
Kundenauftragen mit anderen Kundenauftragen die Interessen aller beteiligten Kunden gewahrt werden.

Verzinsliche Wertpapiere

Die Bank bietet die Mdglichkeit an, verzinsliche Wertpapiere (einschlieBlich Nullkuponanleihen und Genussscheine) im Wege des Fest-
preisgeschafts direkt bei der Bank zu erwerben oder wieder an sie zu verkaufen. Das aktuelle Angebot, insbesondere der Preis, kann
jeweils bei der Bank erfragt werden.

Soweit jedoch kein Festpreisgeschaft zwischen Bank und Kunde zustande kommt, fiihrt die Bank Kundenauftrage im Wege der Kommis-
sion wie folgt aus:

Wertpapierklasse Priorisierung der Ausfiihrungsplatze
1 2 3
Verzinsliche Wertpapiere Borse Stuttgart Borse Frankfurt Interbanken

Aktien und aktienahnliche Wertpapiere

Die Bank fuhrt Auftrage im Wege der Kommission wie folgt aus: Soweit im Einzelfall der Umfang des Auftrags eine abweichende Ausfih-
rung erforderlich erscheinen lasst, fihrt die Bank den Auftrag im Interesse des Kunden aus.

Wertpapierklasse Priorisierung der Ausfiihrungsplatze
1 2 3
Aktien und aktiendhnliche Wertpapiere ) " .
(an einer inlandischen Borse handelbar) Borse Tradegate Xetra Borse Munchen
Aktien und aktiendhnliche Wertpapiere Im Regelfall Ausfiihrung an der Borse des Landes, in dem die betroffene Gesellschaft ihren Sitz hat. Ein anderer

(nicht an einer inldndischen Borse handelbar) | Borsenplatz wird von uns gewahlt, wenn der Haupthandelsplatz hiervon abweicht, Abwicklungsgriinde insbe-
sondere beim Verkauf von im Ausland lagernden Aktien oder die Sicherheit der Erflllung dies in lhrem Interesse
angezeigt sein lassen.

Exchange Traded Funds (ETF)

Ziffer 10 gilt fur ETFs entsprechend, vorbehaltlich folgender Sonderregelung: Ist das jeweilige ETF am Borsenplatz Xetra handelbar und
Bestandteil der Instrumentengruppen FONO, FON1, FON2 oder FONA, lautet der Bérsenplatz mit der Prioritat 1 Xetra.

Anteile an Investmentfonds

Die Ausgabe von Anteilen an Investmentfonds zum Ausgabepreis sowie deren Rickgabe zum Ricknahmepreis nach MaRgabe des Kapi-
talanlagesetzbuchs unterliegt nicht den Ausfiihrungsgrundsatzen.

Die Bank fuihrt Auftrage zum Erwerb oder zur VerauBerung von Anteilen in Investmentfonds grundsatzlich nach MaBgabe des Kapitalan-
lagesetzbuchs Uber die Kapitalverwaltungsgesellschaft aus.

Zertifikate

Die Bank bietet Zertifikate eigener sowie ausgewahlter fremder Emissionen selbst zur Zeichnung oder zum Erwerb (und ggf. zum Rick-
kauf) im Wege des Festpreisgeschafts an.

Soweit jedoch kein Festpreisgeschaft zwischen Bank und Kunde zustande kommt, flihrt die Bank Kundenauftrage im Wege der Kommis-
sion wie folgt aus:

Wertpapierklasse Priorisierung der Ausfiihrungsplatze

1 2 3
Zertifikate " . - -
(an einer infandischen Borse handelbar) Borse Stuttgart Borse Frankfurt AuBerborslich/Emittent

Zertifikate Ausfihrungsgeschaft mit dem Emittenten oder einem sonstigen Handelspartner, der den Abschluss von
(nicht an einer inldndischen Borse handelbar) | Geschaften in dem entsprechenden Wertpapier anbietet (sog. Market Maker)

1 Haben Sie der auBerboérslichen Ausfiihrung zugestimmt, werden wir lhre Order im Interbankenhandel mit einer anderen Bank oder einem anderen Finanzdienstleister ausfiihren.
Liegt Ihre Zustimmung nicht vor oder ist eine Ausfiihrung im Interbankenhandel nicht méglich, werden wir Ihre Order in der oben genannten Reihenfolge an den genannten Borsen-
platzen ausfuhren.
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14 Verbriefte Finanzderivate

Die Bank fuhrt Auftrage fur verbriefte Finanzderivate, wie z.B. Optionsscheine oder Knock-out-Papiere, im Wege der Kommission wie

folgt aus:

Wertpapierklasse

Priorisierung der Ausfiihrungsplatze

2

3

Finanzderivate
(an einer inlandischen Bdrse handelbar)

Borse Stuttgart

Borse Frankfurt

AuBerbdrslich/Emittent?

Finanzderivate

(nicht an einer inlandischen Borse handelbar)

Ausfihrungsgeschaft mit dem Emittenten oder einem sonstigen Handelspartner, der den Abschluss von
Geschaften in dem entsprechenden Wertpapier anbietet (sog. Market Maker)

15 Nicht-verbriefte Finanzderivate (Optionen, Futures und nicht bérsengehandelte Terminkontrakte)
Hierunter fallen vor allem Finanztermingeschafte, die unter standardisierten Bedingungen an einer Terminbdrse gehandelt werden oder
die auBerborslich zwischen Kunde und Bank individuell vereinbart werden.
Je nach Finanzinstrument kommen hierflir besondere Bedingungen oder spezielle Vertrdge zum Einsatz (,Sonderbedingungen fur Ter-
mingeschafte”, ,Rahmenvertrag flr Finanztermingeschafte®).

Wertpapierklasse

Priorisierung der Ausfiihrungsplatze

2

Finanzderivate
(an einer inldndischen Bérse handelbar)

Eurex

Finanzderivate

(nicht an einer inldndischen Borse handelbar)

Ausfiihrungsgeschaft an der Heimatterminbdrse oder mit einem sonstigen Handelspartner, der den Abschluss

von Geschaften in dem entsprechenden Derivat anbietet (sog. Market Maker)

Devisentermingeschafte, Option, Swaps,
Termingeschéfte in Edelmetallen (nicht
bérsengehandelt)

Geschéaft zwischen Bank und Kunde

16 Sparplane/Auszahlpléne

Bei von der Bank angebotenen Sparpldanen und Auszahlplanen (Fonds, Zertifikate, Aktien), bei welchen regelmaBige Kaufe bzw. Ver-
kaufe in der jeweiligen Wertpapiergattung erfolgen, werden alle die gleiche Wertpapiergattung und den gleichen Ausfiihrungstermin
betreffenden Kundenauftrdge zusammengefasst und nach vorgenannten Ausfihrungsgrundsatzen zur Ausfihrung gebracht. Wir weisen
darauf hin, dass eine Zusammenlegung fir einen einzelnen Auftrag nachteilig sein kann. Die Bank wird jedoch sicherstellen, dass bei der
Zusammenlegung von Kundenauftragen mit anderen Kundenauftragen die Interessen aller beteiligten Kunden gewahrt werden.

17 Besonderheiten bei KapitalmaBnahmen

Die Bank leitet Kundenauftrage im Rahmen von KapitalmaBnahmen (insbesondere Bezugsrechtsverkdufe bzw. -zukaufe), unabhangig
vom Zeitpunkt des Eingangs, gesammelt und i.d.R. einmal tdglich rechtzeitig vor Annahmeschluss zur Ausfiihrung weiter. Sofern der
Kunde unabhangig von den vorgenannten Regularien aktiv am Bezugsrechtshandel teilnehmen mdchte, muss er Uber die regularen
Ordereingangskanale der Bank (Telefon, Telefax, Online) einen mit einer entsprechenden Weisung verbundenen Auftrag erteilen. Mochte
der Kunde mit auf diesem Wege erworbenen Bezugsrechten an der KapitalmaBnahme der Gesellschaft teilnehmen, ist ein separater

Bezugsauftrag unerlasslich.

2 Haben Sie der auBerborslichen Ausfiihrung zugestimmt, werden wir lhre Order im Interbankenhandel mit einer anderen Bank oder einem anderen Finanzdienstleister ausfiihren.
Liegt Ihre Zustimmung nicht vor oder ist eine Ausflihrung im Interbankenhandel nicht méglich, werden wir Ihre Order in der oben genannten Reihenfolge an den genannten Borsen-

platzen ausfuhren.
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Grundsatze zur Vermeidung und Behandlung von Interessenkonflikten/Erhalt
und Zahlung von Provisionen

Interessenkonflikte lassen sich bei einer Bank, die fur ihre Kunden unter anderem eine Vielzahl von Wertpapierdienstleistungen erbringt,
nicht immer ausschlieBen. In Ubereinstimmung mit den Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes informiert die Bank Sie daher nachfol-
gend Uber ihre weit reichenden Vorkehrungen zum Umgang mit diesen Interessenkonflikten sowie Gber gleichwohl auftretende Interes-
senkonflikte, die nicht verhindert werden kénnen.

Solche Interessenkonflikte kénnen sich ergeben zwischen der Bank, ihrer Geschaftsleitung, ihren Mitarbeitern, ihren Dienstleistern oder
anderen Personen, die mit ihr verbunden sind, und ihren Kunden bzw. zwischen ihren Kunden.

Insbesondere kénnen sich Interessenkonflikte ergeben:

bei Gewahr von Zuwendungen an Vermittler

_ bei Gewahr oder Erhalt von Zuwendungen (Platzierungen, geldwerte Vorteile, Bestandsprovisionen etc.) an Dritte oder von Dritten im

Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen fir Sie,

_ bei Gewahr von Zuwendungen an Kooperationspartner, die Kunden an die Bank zufihren, auch wenn dabei keine Anlagevermittiung

vV V. Vv Vv |

vorliegt,

aus sonstigen Geschaftstatigkeiten der Bank, insbesondere

durch Erhalt von Informationen, die nicht 6ffentlich bekannt sind,

bei Bestehen von Beziehungen der Bank mit Emittenten von Finanzinstrumenten,
bei Kooperationen etc.

durch personliche Kontakte und Beziehungen der Mitarbeiter oder der Geschaftsleitung der Bank oder der mit diesen verbundenen
Personen oder

bei der Tatigkeit dieser Personen in Aufsichts- oder Beiraten.

Zum Schutz der Kunden und Geschaftspartner, vor allem zur wirksamen Verhinderung einer Kundenbenachteiligung, z.B. dass sach-
fremde Interessen die Ausflihrung von Auftréagen beeinflussen, haben die Bank sich und ihre Mitarbeiter hohen Standards verpflichtet.
Insbesondere erwartet die Bank von ihren Mitarbeitern jederzeit Sorgfalt und Redlichkeit, rechtmaBiges und professionelles Handeln, die
Beachtung von Marktstandards und insbesondere immer die Beachtung des Kundeninteresses.

In der Bank ist unter der direkten Verantwortung der Geschaftsleitung eine unabhangige Compliance-Organisation tatig, die der Identifi-
kation und der Vermeidung von Interessenkonflikten dient. Im Einzelnen ergreift die Bank zur Vermeidung von Interessenkonflikten unter
anderem folgende MaBnahmen:

Schaffung organisatorischer Verfahren zur Wahrung des Kundeninteresses,

_ Regelungen Gber die Annahme und Gewahrung von Zuwendungen sowie deren Offenlegung,
_ Schaffung von Vertraulichkeitsbereichen durch Errichtung von Informationsbarrieren, die Trennung von Verantwortlichkeiten und/oder

réaumliche Trennung,

Fuhrung einer Insider- bzw. Beobachtungsliste, die der Uberwachung des sensiblen Informationsaufkommens sowie der Verhinderung
eines Missbrauchs von Insiderinformationen dient,

FlOhrung einer Sperrliste, die unter anderem dazu dient, méglichen Interessenkonflikten, z. B. durch Geschéaftsverbote, zu begegnen,

Offenlegung von Wertpapiergeschaften solcher Mitarbeiter gegeniiber der Compliance-Stelle, bei denen im Rahmen ihrer Tatigkeit
Interessenkonflikte auftreten kédnnen,

_ fortlaufende Schulungen unserer Mitarbeiter.

Trotz der zuvor genannten MaBnahmen lassen sich nicht alle Interessenkonflikte vollstandig vermeiden. Auf die folgenden Punkte
mochten wir Sie insbesondere hinweisen:

Die Bank betreibt das Wertpapiergeschaft ausschlie3lich als reines beratungsfreies Ausfihrungsgeschaft. Dies bedeutet, dass nicht die
Eignung, sondern die Angemessenheit geprift wird, es sei denn, die Order wurde durch einen lizenzierten Finanzdienstleister erteilt. In
diesem Fall verlasst sich die Bank darauf, dass dieser Finanzdienstleister die Angemessenheitsprifung durchgefiihrt hat.

Im Einzelfall erteilt der Konto-/Depotinhaber der Bank direkt den Auftrag zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. In diesem Fall ist
die Bank gemaR & 63 Absatz 10 WpHG verpflichtet, von dem Konto-/Depotinhaber Angaben (iber seine Kenntnisse und Erfahrungen in
Wertpapiergeschéften zu erfragen, um die Ubereinstimmung von Kenntnissen und Erfahrungen mit dem Risikogehalt der Anlage abzu-
gleichen (Angemessenheitsprifung).

Sofern keine oder unvollstandige Angaben durch Sie gemacht werden, weisen wir darauf hin, dass die Bank nicht beurteilen kann, ob die
von Ihnen beabsichtigten oder durchgeftihrten Geschafte fur Ihre Kenntnisse und Erfahrungen angemessen sind. Unabhéngig davon prift
die Bank die Angemessenheit nicht, wenn der Auftrag auf Veranlassung des Kunden ausgeflhrt wird und er ein nicht-komplexes Finan-
zinstrument zum Gegenstand hat. Nicht-komplexe Finanzinstrumente sind gemafi § 63 Absatz 11 WpHG unter anderem Aktien, die zum
Handel an einem organisierten Markt oder einem gleichwertigen Markt zugelassen sind, Geldmarktinstrumente, Schuldverschreibungen
und andere verbriefte Schuldtitel, in die kein Derivat eingebettet ist, sowie Investmentanteile oder Aktien an OGAW, auBer strukturierte
OGAW, sowie Finanzinstrumente, die gemaB Artikel 57 delegierte Verordnung (EU) 2017/565 weiterhin als nicht komplex gelten.

Eine Prifung der Eignung der Anlage im Hinblick auf die Anlageziele und finanziellen Verhaltnisse des Kunden durch die Bank findet
nicht statt.

Die Bank prift den Zielmarkt der von ihr zum Handel freigeschalteten Finanzinstrumente nur insoweit, wie uns die entsprechenden In-
formationen vorliegen. Dies bedeutet, dass wir nur die passende Kundenkategorie sowie Kenntnisse und Erfahrungen unserer Kunden
Uberprufen kdnnen und damit keinen vollstandigen Zielmarktabgleich vornehmen kénnen.

Im Rahmen von Vertriebsvereinbarungen mit Emittenten von Investmentfonds oder strukturierten Produkten erhalt die Bank teilweise

eine zeitanteilige Vergltung von diesen Emittenten oder Dritten. Diese zeitanteilige Vergitung berechnet sich als prozentualer Anteil
des jeweiligen Wertes der verwahrten Anteile und ist abhangig vom Emittenten und von der Art des Finanzinstruments. Der prozentu-
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ale Anteil betragt bei Investmentfonds und bei strukturierten Produkten (z.B. Zertifikaten) zwischen 0,0 % und maximal 3,0% p.a., im
Durchschnitt betragt die Hohe bei Investmentfonds 0,44 % p.a. und bei strukturierten Produkten 0,5% p.a. Je hoher die dem Anleger
berechnete Verwaltungsvergltung ist, desto héher ist in der Regel auch der von der Bank vereinnahmte Betrag. Soweit im Einzelfall die
angeflihrten Spannen Uberschritten werden, werden Sie entsprechend informiert.

Da Auftrage lediglich ausgefihrt werden, entsteht auf Ebene der Bank durch die Entgegennahme der Zuwendungen kein Interessenkon-
flikt. Ein solcher kann jedoch beim zufiihrenden Vertriebspartner des Kunden entstehen. Diesen werden mitunter Zuwendungen gewahrt:

Dem Vertriebspartner wird fir die von ihm vermittelten Finanzinstrumente das von der Bank erhobene Entgelt oder ein Teil davon aus-
bezahlt. Die Hohe des Entgelts Ubersteigt in keinem Fall die Hohe des bisher Ublichen Ausgabeaufschlags bzw. Agios, den bzw. das der
Emittent im jeweiligen Verkaufsprospekt ausweist, dieser kann bis zu 6 % betragen.

Der Vertriebspartner kann fir seine Tatigkeit auch die von Emittenten oder Dritten an die Bank gezahlte zeitanteilige Vergttung vollstan-
dig oder teilweise von der Bank erhalten. Die konkrete Hohe ist abhangig vom Emittenten und von der Art des Finanzinstruments. Je ho-
her die vom Anleger berechnete Verwaltungsvergitung ist, desto héher ist in der Regel auch der von dem Vertriebspartner vereinnahmte
Betrag. Des Weiteren wird dem Vertriebspartner gegebenenfalls bei verzinslichen Produkten ein Teil der Zinsmarge der Bank ausbezahlt.

Weiterhin kann die Bank in bestimmten Konstellationen im auBerbdérslichen ETF-Handel von Handelspartnern Zuwendungen erhalten,
sofern der Auftraggeber/Kunde giinstiger gestellt wird als am Referenzmarkt gemé&B aktuell giltiger Version der Grundséatze Uber die
bestmogliche Ausfiihrung von Kundenauftragen. Diese betragen 0% bis 0,3% des Abrechnungsbetrages.

Darlber hinaus gewahrt die Bank bei Devisengeschaften, welche nicht aus Wertpapiergeschéaften entstehen, ggf. eine Beteiligung an
den Ertragen aus den handelstblichen Devisenspreads. Die Hohe der Beteiligung tUbersteigt in keinem Fall den jeweiligen Ertrag aus dem
Devisenspread.

Die Zahlung von Provisionen an den Vertriebspartner erméglicht dem Vertriebspartner den Aufbau einer Infrastruktur zur Durchfiihrung
seiner Dienstleistungen. Es ist durchaus gegeben, dass Vertriebspartner auf die Zuwendung verzichten.

Im Rahmen des Produktfreigabeverfahrens, das wir als Vertreiber fir die von uns angebotenen Finanzinstrumente oder Wertpapier(neben)
dienstleistungen durchfihren, berlcksichtigen wir Interessenskonflikte ebenfalls.

Die Bank erhalt und gewahrt ferner Sachzuwendungen, beispielsweise in Form produktbezogener Fortbildungsmalnahmen oder sozi-
alblicher Zuwendungen (z.B. Einladungen zu kulturellen Veranstaltungen). Die Héhe erhaltener Sachzuwendungen ist vom jeweiligen
Produktemittenten, die Gewahrung von Sachzuwendungen vom jeweiligen Vertriebspartner abhangig. Bezogen auf die Zahl der bei
der Bank gefiihrten Kundendepots Ubersteigt der Wert erhaltener oder gezahlter Sachzuwendungen in der Regel nicht 5,00 EUR p.a.
pro Depot. Im Rahmen der digitalen Vermdgensverwaltung stellen die beteiligten Parteien (d.h. V-Bank AG, ausfihrende Drittbank und
Vermogensverwalter) jeweils Marketingbudgets zur Verfligung, welche allen an der digitalen Vermdgensverwaltung Beteiligten zugute-
kommen.

Details zu erhaltenen oder gewahrten Zuwendungen kénnen Sie auf Wunsch bei uns erfragen. Ebenfalls erhalten Sie auf Wunsch von uns
weitere Informationen zu Interessenskonflikten gemaR Artikel 47 Absatz 1 Buchstabe i delegierte Verordnung zu MiFID II.
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Verfahren zur Kundenkategorisierung

Die Bank kategorisiert die Kunden als Privatanleger, als professionelle Kunden oder als geeignete Gegenpartei und teilt dies dem jewei-
ligen Kunden mit. Privatanleger genief3en gegenlber professionellen Kunden und geeigneten Gegenparteien ein hdheres Schutzniveau
und erhalten weitergehende Informationen. Kunden haben in bestimmten Konstellationen das Recht, eine andere Einstufung als die durch
die Bank vorgenommene zu verlangen. Mit einer anderen Einstufung kdnnen Einschrankungen des Kundenschutzniveaus einhergehen.
Soweit Kunden eine solche andere Einstufung verlangen, werden diese von der Bank Uber die ggf. bestehenden Einschrankungen auf
einem dauerhaften Datentrager informiert. Kunden werden als professionelle Kunden eingestuft, wenn sie die Voraussetzungen nach &
67 Absatz 2 WpHG erflllen und soweit sie nicht als geeignete Gegenpartei nach & 67 Absatz 4 WpHG eingestuft werden. Beispielsweise
werden Wertpapierdienstleistungsunternehmen, sonstige zugelassene oder beaufsichtigte Finanzinstitute oder Versicherungsunterneh-
men als geeignete Gegenpartei nach § 67 Absatz 4 WpHG eingestuft.

Auf Wunsch kénnen sich professionelle Kunden unter Beachtung des § 67 Absatz 5 WpHG auch als Privatkunden einstufen lassen. Kun-
den, die die Voraussetzungen des § 67 Absatz 2 WpHG nicht erfillen, werden von der Bank als Privatanleger eingestuft. Privatanleger
koénnen sich unter Beachtung der in & 67 Absatz 6 WpHG angefihrten Kriterien als professionelle Kunden einstufen lassen. Bei einer
entsprechenden Beantragung durch den Kunden pruft die Bank, ob die hierfr erforderlichen Voraussetzungen erfillt sind. Soweit dies
nicht der Fall ist, wird die Bank die beantragte Einstufung als professioneller Kunde ablehnen. Die Bank wird den Privatkunden im Falle
einer anderweitig beauftragten Einstufung schriftlich darauf hinweisen, dass mit der Anderung der Einstufung nicht mehr die Schutzvor-
schriften fur Privatanleger gelten.
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Sonderbedingungen fir die Erteilung von Auftragen per Telefax und E-Mail

1 Der Kunde hat die Méglichkeit, der Bank Auftrage (z.B. Uberweisungen, Wertpapierkauf- und -verkaufsauftrdge [Finanztermingeschéfte
zu Absicherungszwecken]) per Telefax zu Gbermitteln. Der Kunde muss sich in diesem Fall bewusst sein, dass die Bank die Vollstandigkeit
und Echtheit der Auftrage aufgrund des Ubermittlungsvorganges nur eingeschrankt tiberpriifen kann und daher ein nicht unerhebliches
Falschungsrisiko besteht. Die Bank ist berechtigt, die Auftrége auszufihren, wenn diese ihrem duBeren Anschein nach mit den Unter-
schriften versehen sind, die der zwischen Kunde und Bank vereinbarten Unterschriftenregelung entsprechen und ein Vergleich der Unter-
schriften keine auffallenden Abweichungen ergibt.

Der Kunde hat die Moglichkeit, der Bank nicht nur Auftrdge per Telefax zu Ubermitteln, sondern auch per E-Mail. Der Kunde muss sich in
diesem Fall bewusst sein, dass die Authentizitat des Absenders nicht gesichert ist, da jedermann, der z.B. Zugriff auf das E-Mail-Konto
des Kunden oder des Bevollmachtigten hat, unter seinem Namen Auftrége erteilen kann. Eine Unterschriftsprifung entsprechend der
Unterschriftsregelung kann die Bank nicht vornehmen. Es besteht daher ein erhéhtes Falschungsrisiko. Die per E-Mail Gbermittelten
Auftrage kdnnen abgefangen, von Dritten eingesehen, verarbeitet, vernichtet und zu kriminellen Zwecken verwendet werden. E-Mails
werden unter Umstanden aufgrund technischer Probleme nicht oder erst spater gesendet oder erreichen den Empfanger Uberhaupt
nicht. Die Bank ist berechtigt, die Auftrage auszuftihren, wenn es keine konkreten Anhaltspunkte daflr gibt, dass die Auftrage weder
vom Kunden noch von einer dritten Person, die nach den Unterlagen der Bank nicht bevollmachtigt ist, erteilt worden sind. Die E-Mail-
Auftrdge missen vom Kunden oder der bevollméachtigten Person avisiert werden. Wenn die E-Mail-Auftrage nicht avisiert werden, ist die
Bank nicht verpflichtet, diese auszufthren.

Die Bank behalt sich vor, vor Weiterleitung oder Ausfiihrung der Auftrage unverziiglich eine Bestatigung des Kunden oder seines Bevoll-
machtigten einzuholen; sie ist jedoch nicht dazu verpflichtet.

Der Kunde ist verpflichtet, die Bank unverzliglich zu benachrichtigen, wenn es Anhaltspunkte daflr gibt, dass sein Telefaxgerat oder
sein E-Mail-Konto von unbefugten Dritten benutzt wird oder dass seine E-Mails eingesehen, verarbeitet, vernichtet oder zu kriminellen
Zwecken verwendet werden.

Der Kunde tragt alle Schaden, die der Bank aus der Ausflihrung verfalschter oder gefalschter Auftrdge entstehen, es sei denn, die Bank
hat ihre Kontrollpflicht nicht mit der erforderlichen Sorgfalt erfillt. Bei einer Verletzung ihrer Kontrollpflicht ist das Verschulden der Bank
anteilig zu bericksichtigen.

Diese Vereinbarung gilt flr alle bei der Bank derzeit und kinftig fir den Kunden gefihrten Geld- und Depotkonten.

Diese Sonderbedingungen unterliegen deutschem Recht und gelten auch fur den Fall, dass ein Vermdgensverwalter oder ein sonstiger
Bevollmachtigter fir den Kunden handelt und Auftrége im Namen des Kunden an die Bank erteilt.

Ergdnzend gelten die ,, Allgemeinen Geschaftsbedingungen®, die ,Sonderbedingungen fir Wertpapiergeschafte” und die ,,Bedingungen
fur den Uberweisungsverkehr*.
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Preis- und Leistungsverzeichnis

Preise fur Dienstleistungen im Geschaftsverkehr mit privaten Kunden und Geschaftskunden. Alle Preisangaben in Euro, inkl. der jeweils
geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer, sofern nicht anderes angegeben; zzgl. fremder Kosten und Spesen. Individuelle Konditions- und
Zinsvereinbarungen gelten vorrangig zu diesem Preisverzeichnis.

1 Transaktionspreise Wertpapiere (je Kauf und Verkauf alle WP-Gattungen)

1.1 Inldndische Handelsplatze je Kauf und Verkauf fiir Aktien, Fonds, Zertifikate, festverzinsliche Wertpapiere und Optionsscheine.
Preise je Buchung. Prozentangaben: der Preis ergibt sich prozentual aus dem Transaktionsvolumen.

GIUNADIIS .« o o e e 50,00
CzUZUGHCN L e 1,00%
_zuzdglich . .. e Abwicklungskosten je Handelsplatz (je Kauf und Verkauf)
_ Borse Inland (inkl. Xetra): Abwicklungsgebuhr zzgl. bérsenabhangiger fremder Geblhren oder Courtagen. . . . ... ... ... ... 2,00
_ Fonds Direktgeschaft. . . . . . . . .. e Fremde GebUhren, Ricknahmegebilhren

1.2 Investmentfonds (je Kauf und Verkauf/KVG)
Die Transaktionspreise fir den Handel von Investmentfonds an inlandischen Bérsen berechnen sich nach den Preisen flr Transaktionen
an inlandischen Handelsplatzen, in jedem Fall zzgl. fremder Spesen. Beim Kauf von Fondsanteilen im auBerborslichen Handel richtet
sich der Transaktionspreis nach dem Ausgabeaufschlag der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die konkrete Hohe des Ausgabeaufschlages
wird dem Vermogensverwalter auf Nachfrage, dem Endkunden bei der direkten Ordererteilung vorab Gber das Fonds-Datenbanktool
mitgeteilt.

1.3 Auslandische Handelsplatze je Kauf und Verkauf fiir Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Zertifikate
Die Transaktionspreise fir den Handel Uber auslandische Handelsplatze berechnen sich nach den Preisen fiir Transaktionen an inlandi-
schen Handelsplatzen (siehe 1.1) zzgl. der auslandischen Abwicklungskosten zzgl. anfallender Steuern.

1.4 Fonds-, Aktien-, Zertifikatesparplane

L Pro Sparplan . . e 2,50

_Hochstbetrag je Rate . . . . . . e 2.500,00
1.5 Fonds-, Aktien-, Zertifikateauszahlplan

_ Pro Auszahlplan-Transaktion . . . . . . o . 2,50

_Hochstbetragje Rate . . . . . . o e 2.500,00
1.6 Vormerkungen von Auftragen

_ Erteilung eines limitierten Auftrages mit AusfUhrung. . . . . . . . . 0,00

_ Erteilung eines limitierten Auftrages ohne Ausflhrung. . . . . . . . . 0,00

CANnderung eines AUFLIAgES . . . . o o o o e 0,00

_Loschung eines AUftrages . . . . . o o e 0,00
1.7 Zeichnung von Aktien, Neuemissionen

_ Erteilung/Anderung/Streichung eines ZeichnUNGSaUFtrages . . . . . v v o o o e e e 0,00

CZUteilung . . e Grundpreis 1.1 zzgl. Abwicklungskosten
1.8 Handel aus Kapitalveranderungen

_ Bezug-und Teilrechtehandel . . . . . . . .. 1,0% min. 5,00

BezZUG . . . . e Grundpreis 1.1 zzgl. Abwicklungskosten

_ Fondsfusion/Liquidation. . . . . . . . . . 0,00

_ Falligkeiten festverzinslicher Wertpapiere . . . . . . . . e 0,00
1.9 Ubermittlung Order- und Depotmitteilungen, Reporting

_ Portokosten bei Nutzung des Onlinepostfachs. . . . . . . . . e 0,00

_ Erstellung einer Ertragnisaufstellung . . . . . . . . e 10,00

_ Erstellung von Berichten, Bestatigungen oder Zweitschriften. . . . . . . . . . 10,00

_ Kopie eines Gesprachsmitschnitts . . . . . . . . . e 30,00/Gesprach

_Anschriftenermittlung . . . . . e 15,00/Ermittlung

_ Erstellung von Jahresabschlussschreiben auf Anforderung . . . . . . . . . 50,00
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110 Optionen und Futures

Optionen und Futures kdnnen zu nachfolgenden Konditionen an den benannten Ausfihrungsplatzen gehandelt werden.

Ausfiihrungsplatz Optionen und Futures Transaktionsgebiihr
je Buchung zzgl. je Kontrakt
EUREX Futures 13,50 EUR 2,50 EUR
Bund-Futures 13,50 EUR 2,30 EUR
Options on Futures; Stock Options 13,50 EUR 1,80 EUR
Index Options 13,50 EUR 1,75EUR
Futures; Stock Options; Index Options (CHF) 20,00 CHF 2,60 CHF
Gold Futures & Options (USD) 20,00 USD 2,30 USD
CME, CBOT, CBOE Equity Index Futures (USD) 20,00 USD 4,50 USD
Equity Index Futures (JPY) 2.000,00 JPY 1.000,00 JPY
Equity Index Futures - mini; Stock Options; Index Options (USD) 20,00 USD 2,00 USD
Euronext - Amsterdam Equity Index Futures; Index & Stock Options 13,50 EUR 3,00 EUR
Euronext - London Equity Index Futures; Fixed Income Futures; 10,00 GBP 3,00 GBP
Single Stock Futures; Index & Stock Options (GBP)
Single Stock Futures 1350 EUR 3,00 EUR
Single Stock Futures (USD) 20,00 USD 3,00 USD
Euronext - Paris Equity Index Futures; Index & Stock Options 13,50 EUR 3,00 EUR
HKFE - Hongkong Equity Index Futures; Stock Options (HKD) 150,00 HKD 100,00 HKD
MEFF - Spain Equity Index Futures 13,50 EUR 8,00 EUR
Index Options 1350 EUR 7,00 EUR
Stock Options 1350 EUR 5,00 EUR
DC - Kopenhagen Index & Stock Options (DKK) 100,00 DKK 70,00 DKK
2 Wertpapier-Depotverwaltung
2.1 Depotfiihrung
_ Depotgeblhr. . . . . . 0,149% p.a. min. 52,36 EUR inkl. ges. MwSt.
Ausnahmen:
_ Verwahrung von physischen Edelmetallen im Tresor eines Schweizer Kreditinstituts . . ... ... ... .... 0,298 % p.a. inkl. ges. MwSt.
_ Verwahrung von Silber in einem Zollfreilager . . . . . . . . .. 0,417 % p.a. inkl. ges. MwSt.
_ Verwahrung des Produktes Xetra-Gold. . . . . . . . .. . . 0,357 % p.a. inkl. ges. MwSt.
_ Verwahrung von girosammelverwahrten ADR, GDR, IDR-Gattungen'. . . . . ... ... .. ... Durchleitung der Gebuhren der DR-Agents

Berechnungsgrundlage flr die Depotgebuhr:

Durchschnitt der téglichen Depotvolumen innerhalb des Quartals. Berechnung der anteiligen jahrlichen Depotfihrungsgebhr pro Quar-
tal. Es wird zunachst das berechnungsrelevante Depotvolumen ohne Berlicksichtigung physischer Edelmetallbestande sowie des Produk-
tes Xetra-Gold ermittelt. Auf Basis des Berechnungsergebnisses wird die volumensabhangige Gebuhr in Héhe von 0,149 % p.a. inklusive
Umsatzsteuer oder alternativ die MinimumgebUhr erhoben. Die Berechnung der abweichenden Gebdihren fir physische Edelmetallbe-
stande bzw. Bestdnde in Xetra-Gold erfolgt ebenfalls auf Basis der durchschnittlichen taglichen Depotvolumen innerhalb des Erhebungs-
zeitraums mit den im PLV angegebenen Satzen ohne Minimumgebuhr.

2.2 Ausldndische Quellensteuern

_ Bearbeitung RUckforderungsantrage . . . . . . . . . . . e 50,00/Antrag
_ Dauervollmacht mit automatischer Antragstellung . . . . . . . . ... ... . .. ... 150,00/Jahr zzgl. 50,00/Antrag
2.3 Einldsungen/HV
_ Einlésung von falligen Wertpapieren . . . . . . . . e 0,00
_ Einlésung von Zins- und Dividendenscheinen aus dem Depot . . . . . . . . . . e 0,00
_ Stimmrechtskarte fir Hauptversammlung in Deutschland. . . . . . . . . . . .. 20,00/Karte
2.4 Ubertragungen/Einlieferungen
_ Ubertragung von Wertpapieren zugunsten des DEPOtS . . . . . o v v v ot ot e 0,00/Auftrag
_ Ubertragung von Wertpapieren zulasten des Depots mit Aufldsung des Depots . . . . . . . . oot 0,00/Auftrag
_ Ubertragung von Wertpapieren zulasten des Depots ohne Auflésung des Depots . . . . . . . oo oo i 0,00/Auftrag
_ Wertpapiereinlieferungen von anderen Instituten. . . . . . . . . e 0,00/Posten
_ Umschreibungen der WP-Verwahrart (fir Cross-Border-Geschafte). . . . ... ... ... . . .. . . . . . . .. 100,00/Posten
_effektive Ein-/AuSlieferung . . . . . . o o o 100,00/Posten
_ effektive Einlieferung von borslich handelbaren Wertpapieren . . . . . . . . . . . e 0,00/Posten

Fremde Kosten im Zusammenhang mit dem Ubertrag oder der Auslieferung von Wertpapieren werden durchgereicht.

1 DR-Bearbeitungsgebuhren: Die Bank wird ihr in Rechnung gestellte DR-Bearbeitungsgebthren der DR-Agents entsprechend der monatlichen Rechnungserstellung von Clear-
stream Banking anteilig gemaB dem zum Belastungsstichtag gefiihrten Bestand auf dem jeweiligen Kundenkonto belasten.
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3 Kontofiihrung und Zahlungsverkehr

3.1 Kontofiihrung

_ Kontofihrung:

>mit Postversand (Porto, Druck). . . . . . o o o Versandkosten
>mit Postversand (Porto, Druck) Schriftstiick im Sinne des Artikel 24 (5a) MIFIDII. . . . . . . . . . . 0,00
>ohne Postversand (Nutzung des Onlinepostfachs) . . . . . . . . . e 0,00
CKONt0aUSZUG . . . . . 0,00

3.2 Zahlungsverkehr
_ Uberweisung (pro Buchung) innerhalb Deutschlands und EWR . . . . . . . . . 0,00
_ Uberweisung (pro Buchung) innerhalb Deutschlands und EWR (Fax/Original beleghaft) . . . . . ... ... ... ... ... ....... 5,00
_ Uberweisungen in Fremdwéhrung innerhalb und auBerhalo EWR . . . . . . 0,15% min. 25,00 EUR max. 300,00 EUR zzgl. fremder Spesen
_ Uberweisung auBerhalb EWR. . . . . . .. ..o 0,15% min. 25,00 EUR max. 300,00 EUR zzgl. fremder Spesen
CUberweisungsrlickrUL. . . o . o o 15,00
O RaXAVIS . L e 15,00
_ telegrafische Uberweisung MIit AVIS . . . . . o o o o e e e e 25,00
Scheckeinreichung:

SINlANd . 0,00
>Ausland/Fremdwahrung. . . . . ... ... . ... 0,15% min. 25,00 EUR/max. 300,00 EUR zzgl. fremder Spesen
_ Dauerauftrag einrichten, andern, [0SChen . . . . . . . . . e 0,00
_ Dauerauftrag ausflhren . . . . . e 0,00
_ SEPA-Basislastschrift und -einzug . . . . . . . . o e 0,00

Uberweisungsauftrage, die nicht iber den Massenzahlungsverkehr oder das Target System der Deutschen Bundesbank durchgefiihrt
werden (eingehend und ausgehend)

Entgeltpflichtiger:
Bei einer Uberweisung, die nicht Uber den Massenzahlungsverkehr oder das Target System der Deutschen Bundesbank durchgefihrt
wird, kann der Zahler zwischen folgenden Entgeltverteilungen wahlen:

_ Zahler und Zahlungsempfanger tragen jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte
_ Zahler tragt alle Entgelte
Zahlungsempfanger tragt alle Entgelte

3.3 Nachforschungsauftrage
CAnland/AUSIand. . . L 25,00

3.4 Verwahrentgelt
Fir Einlagen in bestimmten Wahrungen behalt sich die Bank vor, ein Verwahrentgelt zu erheben. Es handelt sich um diejenigen Wahrun-
gen, fir welche wir auf unserer Website v-bank.com/footer/agb die Internet-Links zur zustandigen Zentral- oder Nationalbank fihren. Die
Bank wird jeweils genau denselben Prozentsatz als Entgelt erheben, wie dies die Zentral- oder Nationalbanken tun, unabhangig davon, ob
die Bank die Einlage selbst bei Zentral- oder Nationalbanken hinterlegt.

4 Wertstellungen (auBer Uberweisungsverkehr)

CUberWeISUNG. .« . o bei Zahlungseingang
_ Scheck auf Inlandsbank gezogen. . . . . . . . .. Buchungstag + 2 Bankgeschaftstage
_ Scheck auf Auslandsbank gezogen . . . . . . . .. Buchungstag + 5 Bankgeschaftstage
_ Uberweisungen, Dauerauftrag ausgehend . . . . . . . . . o bei Zahlungsausgang
CLastschrift . . e buchungstaggleich
_ Scheck/Lastschriftrickgabe. . . . . . . . . . wie Wertstellung der Gutschrift
5 Zinsen

5.1 Effektenkredit
Die aktuellen Zinssatze entnehmen Sie bitte dem Preisaushang (v-bank.com/footer/agb).

5.2 Geduldete Uberziehungen
Die aktuellen Zinssatze entnehmen Sie bitte dem Preisaushang (v-bank.com/footer/agb).

Uberziehungen kénnen z. B. bei unlimitiertem Wertpapierkauf durch Kursschwankungen entstehen.

5.3 Habenzins (Konten auf laufende Rechnung)
Die aktuellen Zinssatze entnehmen Sie bitte dem Preisaushang (v-bank.com/footer/agb).
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6
6.1

Sonstige Regelungen

Geschéftstage fiir Zahlungsverkehr (Uberweisungen, Lastschriften, Schecks)

Geschaftstag ist jeder Tag, an dem die an der Ausflhrung eines Zahlungsvorgangs beteiligten Zahlungsdienstleister den fur die Ausfih-
rung von Zahlungsvorgangen erforderlichen Geschaftsbetrieb unterhalten. Die Bank unterhalt den fir die Ausfihrung des Zahlungsver-
kehrs erforderlichen Geschéftsbetrieb an allen Werktagen mit Ausnahme:

_ Sonnabende _ Karfreitag _ Fronleichnam
_24.,25., 26. Dezember _ Ostermontag _15. August

_ 31. Dezember _ 1. Mai _ 3. Oktober

_ 1. Januar _ Christi Himmelfahrt _ 1. November
_ 6. Januar _ Pfingstmontag

6.2

6.3

6.4

Annahmefristen

Art der Uberweisung Annahmefrist (an Geschaftstagen der Bank)

Ausgehende EUR-Zahlung: Inland

_ beleghaft 13:30 Uhr

__Erfassung online 14:15 Uhr

Sonstige Auslandszahlungen

_EURund USD 11:00 Uhr

_ Sonstige Wahrungen 11:00 Uhr Valutatag - 1

Ausfiihrungsfristen fiir Uberweisungen
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Uberweisungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfangers spatestens
wie folgt eingeht:

Uberweisungsauftrage in Euro/anderen EWR-Wahrungen

Art der Uberweisung Euro andere EWR-Wéhrung
Belegloser Uberweisungsauftrag (online) max. 1 Geschéftstag max. 4 Geschaftstage
Beleghafter Uberweisungsauftrag max. 2 Geschaftstage | max. 4 Geschaftstage
SEPA-Uberweisungsauftrag max. 1 Geschdftstag

Voraussetzungen:

_ Der Uberweisende hat IBAN? des Zahlungsempfangers und den BIC? des Zahlungsdienstleisters des
Zahlungsempféngers angegeben.

_ Das Kreditinstitut des Zahlungsempfangers nimmt am SEPA-Uberweisungsverfahren® teil.

Ausfiihrungsfristen fiir Lastschriftzahlungen
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Lastschriftbetrag spatestens innerhalb von einem Geschaftstag beim Zahlungsdienst-
leister des Zahlungsempfangers eingeht.

Umrechnungskurs bei Fremdwahrungsgeschaften

Soweit nicht anders vereinbart, rechnet die Bank bei Kundengeschaften (auBer Uber Investmentgesellschaften gehandelte Investment-
fonds) in fremder Wahrung den An- und Verkauf von Devisen zu dem zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr sowie 16:00 Uhr und 16:30 Uhr
(Ortszeit Miinchen) ermittelten Bankreferenzkurs ab (Betrage im Gegenwert von kleiner/gleich 20.000 EUR werden laufend im System
mit den hinterlegten Systemdevisenkursen disponiert). Hierbei werden alle Geschafte berlcksichtigt, die bis zu dem oben genannten
Termin ausgefiihrt worden sind. Bei Geschaften in Investmentfonds wird die Ubermittiung der Ausfilhrungsbestatigung der Fondsgesell-
schaft als Grundlage fir die Berechnung der fremden Wahrung im An- und Verkauf herangezogen und entsprechend der vorangehend
genannten Regelung ausgefuhrt. Die Geld- und Briefkurse bestimmt die Bank nach billigem Ermessen, § 315 BGB. Devisengeschafte, de-
ren Ausfihrung der Bank im Rahmen des ordnungsgemaBen Arbeitsablaufs bis zum Abrechnungstermin nicht mehr méglich ist, rechnet
die Bank zum Kurs des nachsten Handelstages ab. Der Geld- bzw. Briefkurs wird unter Berlcksichtigung der zum Abrechnungstermin
im internationalen Devisenmarkt fUr die jeweilige Wahrung gehandelten Kurses ermittelt. Im Rahmen der Devisenkonvertierung kénnen
wahrungsabhangige Kursauf- bzw. Kursabschldge entstehen. Der von der Bank berechnete Geld- bzw. Briefkurs fir die Ausfiihrung des
Kundengeschafts in fremder Wahrung ist aus der Zahlungsabrechnung ersichtlich oder der Kunde wird hiertiber in der mit der Bank
vereinbarten Art und Weise unterrichtet. Aktuelle Umrechnungskurse sowie die méglichen Kursauf- und Kursabschlage kénnen Gber den
Kundenservice der Bank erfragt werden. Bei der Abwicklung von Kommissionsauftrdgen tber auf fremde Wahrung lautende Wertpapie-
re, die an einer inlandischen Borse gehandelt werden, erfolgt die Wahrungsumrechnung durch den skontrofiihrenden Makler nach dem
von ihm festgelegten Devisenkurs.

2 IBAN ist die Abkurzung fur ,,International Bank Account Number® (= internationale Kontonummer).
3 BIC ist die Abkirzung fur ,,Bank Identifier Code” (= Bankidentifikationscode).

4 Die Bank nimmt am SEPA-Uberweisungsverfahren teil, wonach die Uberweisungsausfithrungsfrist maximal zwei Bankgeschaftstage betragt. SEPA steht fiir den einheitlichen
Euro-Zahlungsverkehrsraum (Single Euro Payments Area). Die angegebene Ausfiihrungsfrist setzt aber voraus, dass auch das Kreditinstitut des Begtinstigten am SEPA-Uberwei-
sungsverfahren teilnimmt. Nahere Informationen erteilt die Bank auf Nachfrage.
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10

n

Generelle Hinweise

Besonderheiten zu unserem Leistungsangebot, mdgliche Einschrankungen sowie unser jeweils giltiges Preis- und Leistungsverzeichnis
sowie unsere Allgemeinen Geschéfts- und Sonderbedingungen teilen wir [hnen auch auf unserer Hompage v-bank.com mit.

Ebenso wie die Satzungen der deutschen Bérsen Regelungen zur Behandlung nicht marktgerechter Transaktionen enthalten, gelten
gleich lautende oder dhnliche Regelungen auch flr das auBerbdérsliche Handelsangebot der Bank. Kommen dabei Transaktionen zustan-
de, bei welchen die Kurse um mindestens 10 % (bzw. 1% bei Aktien oder Wertpapieren, die in Prozent notiert werden) oder um mehr als
2,50 EUR vom marktgerechten Preis abweichen, so haben die auBerbdrslichen Handelspartner das Recht, die fehlerhafte Transaktion bis
um 13.00 Uhr des auf den Handelstag folgenden Bérsenhandelstages der Frankfurter Wertpapierbérse riickabzuwickeln. Beachten Sie
bei lhren Dispositionen, dass solche Transaktionen vom Handelspartner riickabgewickelt werden kdnnen. Verfiigen Sie daher tber aus
diesen Geschaften erlangte Gewinne nicht vor dem Ubernachsten Bankarbeitstag, da unter Umstanden erst dann eine Rickabwicklung
in Ihrem Depot ausgewiesen wird.

Im Optionsscheinhandel und beim Handel mit Neuemissionen am ersten Handelstag behalt sich die Bank vor, nur limitierte Auftrage
auszufthren.

Auftrdge zur Streichung oder Anderung eines vorherigen Auftrages werden vorbehaltlich der zwischenzeitlichen Ausfiihrung des Ur-
sprungsauftrages bei Fondsorders nur bis zur Weiterleitung des Ursprungsauftrages an die Kapitalverwaltungsgesellschaft entgegen-
genommen.

Fondsorders erreichen die Kapitalverwaltungsgesellschaft zur gleichtagigen Berlcksichtigung, sofern sie uns, je nach Fonds, mindestens
30 bis 120 Minuten vor der von dem Drittdienstleister angegebenen Annahmeschlusszeit erteilt werden. Auf die Abrechnungsmodali-
tat der einzelnen Kapitalverwaltungsgesellschaften, welche teilweise nach dem Forward-Pricing-Prinzip oder nur einmal wdchentlich
abrechnen, hat die Bank keinen Einfluss. Der Weiterverkauf der Fondsanteile durch den Kunden ist erst nach der Lieferung durch die
jeweilige Kapitalverwaltungsgesellschaft maglich.

Taggleiche Orderweiterleitung an den Handelsplatz erfolgt bei Auslandsorders bei Orderaufgabe wahrend der regularen Systemoff-
nungszeiten der Bank.

Fremde Kosten

Zusatzlich zu den angefihrten Transaktionskosten reichen wir unter anderem folgende Kosten Dritter, auf deren Hohe und Gestaltung wir
keinen Einfluss haben, weiter. Diese Aufstellung dient lediglich Ihrer Orientierung, da wir auf Anderungen keinen Einfluss haben und diese
uns nicht mitgeteilt werden. Eine Kundeninformation bei Bekanntwerden von Anderungen erfolgt nicht.

Xetra-Gebuhren, alle Wertpapiere:

Es qgilt das jeweils geltende Preisverzeichnis der Deutschen Borse AG fir die Nutzung des elektronischen Handelssystems Xetra, das auf
der Website der Deutschen Bérse AG eingesehen und schriftlich oder telefonisch angefordert werden kann: deutsche-boerse.com

Maklercourtage Prasenzhandel der Boérse Frankfurt deutsche-boerse.com

Die Hohe der Maklercourtage beim Handel an den Gbrigen deutschen Boérsen wird auf deren Webseiten im Internet dargestellt oder kann
bei der jeweiligen Borse telefonisch oder schriftlich erfragt werden.

Fremde Spesen im Rahmen des EUREX-Handels von Optionen und Futures nach Ziffer 1.10 werden in der jeweils aktuell geltenden Héhe
je Kontrakt in Rechnung gestellt (EUREX Exchange Fees).

US-Quellensteuer (Besonderheiten beim Handel)

Die Bank flihrt beim Handel von Wertpapieren amerikanischer Emittenten durch den Kunden beziiglich den USA bis zu 28 % der ausge-
schutteten Ertrage an die US-Steuerbehdérde ab, sofern bestimmte Angaben durch den Kunden nicht erfolgen. Bei Konten von Personen-
gesellschaften werden 30 % dieser Ertrage als Pauschalbesteuerung an die US-Steuerbehérden abgefihrt. Die Kontofiihrung zu einem
reduzierten US-Quellensteuersatz bietet die Bank aufgrund des hohen Verwaltungsaufwandes fir Personengesellschaften nicht an. Fiir in
den USA ansassige Kunden gilt diese vorweggenommene Pauschalbesteuerung auch fr Ertrége aus Ausschittungen von Wertpapieren
sonstiger Emittenten sowie fur alle Ertrage aus Verkaufserldsen.

Kontaktstelle Beschwerden
Verantwortliche Stelle ist:

V-Bank AG

Beschwerdemanagementfunktion

Herr Wilhelm Kometer

Kundenbetreuung flir operative Bearbeitung der Beschwerden
Rosenheimer StraBe 116

81669 Minchen

Telefon: +49 89 740800-0
Telefax: +49 89 740800-155
E-Mail: kundenbetreuung@v-bank.com
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Grundsatze zum Beschwerdemanagement

Die Bank verflgt Uber ein Verfahren fir die Abwicklung von Beschwerden von Kunden und potenziellen Kunden. Ziel des Beschwerde-
managements ist es, eine angemessene und schnelle Bearbeitung von Kundenbeschwerden sicherzustellen. Eingehende Beschwerden
werden ausgewertet, um wiederkehrende Probleme oder Fehler zu beheben.

1 An wen ist die Beschwerde zu richten?
Verantwortliche Stelle ist:

V-Bank AG

Beschwerdemanagementfunktion

Herr Wilhelm Kometer

Kundenbetreuung flr operative Bearbeitung der Beschwerden
Rosenheimer StraBe 116

81669 Miinchen

Telefon: +49 89 740800-0
Telefax: +49 89 740800-155
E-Mail: kundenbetreuung@v-bank.com

2 In welcher Form ist die Beschwerde zu tGibermitteln?
Sie haben die Méglichkeit, Ihre Beschwerde unter der Telefonnummer +49 89 740800-0 telefonisch kundzutun. Dariber hinaus haben
Sie auch die Moglichkeit, Ihre Beschwerde per Brief, per Telefax, per E-Mail in deutscher Sprache an die o.g. verantwortliche Stelle zu
Ubermitteln.

3 Welche Mindestangaben bendtigen wir fiir die Bearbeitung der Beschwerde?
Wenn Sie Kunde unserer Bank sind:
_ Kundenstammnummer oder vollstandige Depotnummer,
_ lhre vollstandigen Kontaktdaten (Name, Vorname, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse),

_ Beschreibung des Beschwerdegrunds (u.a. Angaben zum Sachverhalt, Zeitpunkt, Ort und Ablauf) und Formulierung des Anliegens bzw.
konkreten Begehrens (z. B. Fehlerbehebung, Verbesserungsvorschlag oder Klarung von Meinungsverschiedenheiten),

Gegebenenfalls Kopien der zum Verstandnis des Vorgangs notwendigen Unterlagen (sofern vorhanden).
Wenn Sie nicht Kunde unserer Bank sind:
Geben Sie bitte zusatzlich zu den o0.g9. Angaben lhre Anschrift an.

_ Zusatzlich zu den o.g. Angaben bitten wir um Benennung einer Kundenstammnummer oder vollstandigen Depotnummer des Vertrete-
nen sowie einer Vertretungsberechtigung und ggf. einen Vertretungsnachweis beizuftigen.

4 Was passiert mit lhrer Beschwerde?

Wir dokumentieren den Eingang Ihrer Beschwerde unverziglich in unserem internen Beschwerdemanagementsystem und beginnen
umgehend mit der Klarung des Beschwerdeanlasses.

Der Zeitraum bis zur Benachrichtigung des Kunden Uber das Endergebnis der Beschwerde oder zunachst bis zur Erteilung eines Zwi-
schenbescheids ist wie folgt:

_ Innerhalb von 48 Stunden erhalten Sie eine Benachrichtigung Uber das Endergebnis der Beschwerde oder, sofern die Beschwerde-
bearbeitung noch nicht abgeschlossen ist, erhalten Sie zunadchst einen Zwischenbescheid, der Sie Uber die Griinde der Verzégerung
informiert und angibt, wann die Prifung durch das Wertpapierdienstleistungsunternehmen voraussichtlich abgeschlossen sein wird.

_ Jede abschlieBende Antwort von uns an Sie als Beschwerdefiihrer erhalten Sie in Papierform oder auf einem anderen dauerhaften
Datentrager, sofern Sie als Beschwerdefihrer nicht ausdriicklich eine nur mindliche Antwort verlangen. Abweichend davon gehen wir
davon aus, dass Sie mit einer mindlichen Beantwortung von Beschwerden einverstanden sind, wenn Sie diese ebenso mindlich ange-
fragt bzw. vorgetragen haben.

5 Welche alternativen Mdglichkeiten der Streitbeilegung haben Sie?
Der Kunde hat folgende auBergerichtliche Mdglichkeiten:

_ Der Kunde kann sich mit einer Beschwerde an die im ,,Preis- und Leistungsverzeichnis” genannte Kontaktstelle der Bank wenden. Die
Bank wird Beschwerden in geeigneter Weise beantworten, bei Zahlungsdienstevertragen erfolgt dies in Textform (z. B. mittels Brief,
Telefax oder E-Mail).

_ Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbraucherschlichtungsstelle ,,Ombudsmann der privaten Banken*®
(bankenombudsmann.de) teil. Dort hat der Verbraucher die Méglichkeit, zur Beilegung einer Streitigkeit mit der Bank den Ombuds-
mann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit Uber einen Zahlungsdienstevertrag (§ 675f
des Burgerlichen Gesetzbuches), kénnen auch Kunden, die keine Verbraucher sind, den Ombudsmann der privaten Banken anrufen.
Naheres regelt die ,Verfahrensordnung des Ombudsmanns der privaten Banken®, die auf Wunsch zur Verfligung gestellt wird oder im
Internet unter bankenombudsmann.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief oder E-Mail) an die Geschéftsstel-
le des Ombudsmanns der privaten Banken, Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, E-Mail: schlichtung@bdb.de, zu richten.

Ferner besteht flir den Kunden die Méglichkeit, sich jederzeit schriftlich oder zur dortigen Niederschrift bei der Bundesanstalt flr
Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer StraBe 108, 53117 Bonn, Uber VerstoBe der Bank gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsge-
setz (ZAG), die §§ 675c bis 676¢ des Burgerlichen Gesetzbuches (BGB) oder gegen Artikel 248 des Einflhrungsgesetzes zum Burgerli-
chen Gesetzbuche (EGBGB) zu beschweren.

_ Die Europaische Kommission hat unter ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Europaische Online-Streitbeilegungsplattform (OS-Platt-
form) errichtet. Die OS-Plattform kann ein Verbraucher fr die auBergerichtliche Beilegung einer Streitigkeit aus Online-Vertragen mit
einem in der EU niedergelassenen Unternehmen nutzen.

_ Zusatzlich haben Sie die Moglichkeit, eine zivilrechtliche Klage einzureichen.
_ An Streitbeilegungsverfahren vor anderen Schlichtungsstellen nehmen wir nicht teil.
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6 Meldung gemaB WpHGMaAnzV

Da die Bank keine Anlageberatungsdienstleistungen anbietet, ist & 87 Absatz 1 WpHG nicht relevant. Bei der BaFin anzeigepflichtige
Kundenbeschwerden liegen somit grundsatzlich nicht vor.

7 Sonstiges
Die Einreichung von Beschwerden ist kostenlos. Die Bearbeitung von Beschwerden ist kostenfrei.

Die Informationen Uber die Grundsatze zum Beschwerdemanagement werden Ihnen als Kunden oder potenziellen Kunden auf Verlangen
oder mit der Bestatigung der Beschwerde zur Verfligung gestellt.

8 Zustandige Aufsichtsbehérde

Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer StraBe 108, 53117 Bonn (Internet: bafin.de), Marie-Curie-StraBe 24-28,
60439 Frankfurt am Main sowie Europaische Zentralbank, Sonnemannstrafe 20, 60314 Frankfurt am Main (Internet: ecb.europa.eu).
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Verbraucherinformation und Widerrufsbelehrung

Allgemeine Informationen

Spezielle Produktinformationen zum Kontokorrentkonto und Depot

Informationen zum Konto-/Depotvertrag und den damit verbundenen Dienstleistungen
Allgemeines

Kontodienstleistungen

Depot- und Wertpapierdienstleistungen
Informationen zum Bestehen eines Widerrufsrechts und Widerrufsbelehrung
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Allgemeine Informationen

Name und Anschrift der Bank
V-Bank AG

Rosenheimer StraBe 116
81669 Minchen

Telefon: +49 89 740800-0
Telefax: +49 89 740800-222
E-Mail: info@v-bank.com

Gesetzlich Vertretungsberechtigter der Bank
Lars Hille, Vorstand

Stefan Lettmeier, Vorstand

Florian Grenzebach, Vorstand

Zustandiger Vermittler

Nur wenn Sie eine Vollmacht an einen Vermdgensverwalter oder Anlage- und Abschlussvermittler erteilt haben:

Namen/Firma des zustédndigen Vermdgensverwalters oder Anlage- und Abschlussvermittlers entnehmen Sie bitte dem Formular ,Voll-
macht fir Vermdgensverwalter” bzw. dem Formular ,Vollmacht flr Anlage- und Abschlussvermittler”.

Der Vermittler ist berechtigt, im Rahmen der ihm von lhnen erteilten Vollmacht Erklarungen fur und gegen Sie gegenlber der Bank ohne
weitere Prifung durch die Bank abzugeben. Einzelheiten ergeben sich aus der von lhnen erteilten Vollmacht. Der Vermittler ist nicht
berechtigt, Erklarungen flr die Bank abzugeben, er kann die Bank nicht vertreten.

Hauptgeschaftstatigkeit der Bank
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankdienstleistungen aller Art und von damit zusammenhangenden Geschaften.

Zustandige Aufsichtsbehérde
Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer StraBe 108, 53117 Bonn (Internet: bafin.de), Marie-Curie-StraBe 24-28,
60439 Frankfurt am Main sowie Europaische Zentralbank, Sonnemannstrafe 20, 60314 Frankfurt am Main (Internet: ecb.europa.eu).

Eintragung im Handelsregister
Amtsgericht Miinchen HRB 167737
Umsatzsteueridentifikationsnummer DE 255554184

Vertragssprache
MaBgebliche Sprache fiir dieses Vertragsverhaltnis und die Kommunikation mit dem Kunden wahrend der Laufzeit des Vertrages ist
Deutsch.

MaBgebliche Rechtsordnung/maBgeblicher Gerichtsstand
GemaR Nummer 6 Absatz 1der , Allgemeinen Geschéaftsbedingungen® gilt fur den Vertragsschluss und die gesamte Geschaftsverbindung
zwischen dem Kunden und der Bank deutsches Recht. Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel mit Verbrauchern.

AuBergerichtliche Streitschlichtung
Der Kunde hat folgende auBergerichtliche Méglichkeiten:

_ Der Kunde kann sich mit einer Beschwerde an die im ,,Preis- und Leistungsverzeichnis” genannte Kontaktstelle der Bank wenden. Die

Bank wird Beschwerden in geeigneter Weise beantworten, bei Zahlungsdienstevertragen erfolgt dies in Textform (z. B. mittels Brief,
Telefax oder E-Mail).

_ Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbraucherschlichtungsstelle ,,Ombudsmann der privaten Banken*®

10

n

(bankenombudsmann.de) teil. Dort hat der Verbraucher die Méglichkeit, zur Beilegung einer Streitigkeit mit der Bank den Ombuds-
mann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit Uber einen Zahlungsdienstevertrag (§ 675f
des Burgerlichen Gesetzbuches), konnen auch Kunden, die keine Verbraucher sind, den Ombudsmann der privaten Banken anrufen.
Naheres regelt die ,Verfahrensordnung des Ombudsmanns der privaten Banken®, die auf Wunsch zur Verfligung gestellt wird oder im
Internet unter bankenombudsmann.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief oder E-Mail) an die Geschéftsstel-
le des Ombudsmanns der privaten Banken, Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, E-Mail: schlichtung@bdb.de, zu richten.

Ferner besteht flr den Kunden die Méglichkeit, sich jederzeit schriftlich oder zur dortigen Niederschrift bei der Bundesanstalt fur
Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer StraBe 108, 53117 Bonn, Uber VerstoBe der Bank gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsge-
setz (ZAG), die §§ 675c bis 676¢ des Burgerlichen Gesetzbuches (BGB) oder gegen Artikel 248 des Einflhrungsgesetzes zum Burgerli-
chen Gesetzbuche (EGBGB) zu beschweren.

Die Europaische Kommission hat unter ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Europaische Online-Streitbeilegungsplattform (0OS-Platt-
form) errichtet. Die OS-Plattform kann ein Verbraucher fir die auBergerichtliche Beilegung einer Streitigkeit aus Online-Vertragen mit
einem in der EU niedergelassenen Unternehmen nutzen.

Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung

Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. angeschlossen (sieche Nummer 20 der , Allge-
meinen Geschaftsbedingungen®). Der Umfang der durch den Einlagensicherungsfonds geschitzten Verbindlichkeiten ist in Nummer 20
der ,,Allgemeinen Geschéaftsbedingungen® beschrieben.

Aufzeichnung von Telefonaten und elektronischer Kommunikation

Die Bank zeichnet Telefongesprache und elektronische Kommunikation im Zusammenhang mit der Durchfiihrung der Kundenbeziehung,
insbesondere der beim Handel fir eigene Rechnung getatigten Geschafte und der Erbringung von Dienstleistungen, die sich auf die
Annahme, Ubermittlung und Ausfiihrung von Kundenauftragen beziehen, auf Ton- oder Datentrdger auf und bewahrt sie fiir die Dauer
der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen auf. Widerspricht der Kunde einer Aufzeichnung, darf die Bank fir den Kunden keine telefonisch
oder mittels elektronischer Kommunikation veranlassten Wertpapierdienstleistungen erbringen, wenn sich diese auf die Annahme, Uber-
mittlung und Ausflihrung von Kundenauftragen beziehen. Die Bank stellt dem Kunden auf Wunsch eine Kopie der Aufzeichnung dieser
Gesprache oder Kommunikation wahrend der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist von finf Jahren bzw. - sofern seitens der zustandigen
Behodrde gewiinscht - von sieben Jahren seit der jeweiligen Aufzeichnung zur Verfligung.
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1.2

1.3

Spezielle Produktinformationen zum Kontokorrentkonto und Depot

Informationen zum Kontokorrentkonto- und Depotvertrag und den damit verbundenen Dienstleistungen

Allgemeines

Die Bank fuhrt im Auftrag Bankdienstleistungen und damit zusammenhangende Geschafte durch. Der Kunde kann der Bank Auftrage per
Internet-Banking, per Fax oder per Brief erteilen. Die Nutzung dieser Telekommunikationswege ist in den ,,Bedingungen fiir den Zugang
Uber elektronische Medien und per Telefax” geregelt. Die im Rahmen des Vertrages von der Bank angebotenen, hier beschriebenen
Dienstleistungen und deren Preise ergeben sich aus dem ,,Preis- und Leistungsverzeichnis®.

Vertragliche Kiindigungsregeln
Fir den Kontokorrentkonto- und Depotvertrag gelten die in Nummer 18 und 19 der , Allgemeinen Geschaftsbedingungen® fir den Kunden
und die Bank festgelegten Kiindigungsregeln.

Preise

Die aktuellen Preise fr die von der Bank erbrachten Dienstleistungen innerhalb des Vertrages zum Kontokorrentkonto und Depot er-
geben sich aus dem ,,Preis- und Leistungsverzeichnis“. Die Anderung von Entgelten wahrend der Laufzeit des Vertrages erfolgt nach
MaBgabe von Nummer 12 der ,, Allgemeinen Geschéaftsbedingungen®. Das jeweils gultige Preis- und Leistungsverzeichnis kann der Kunde
in den Geschaftsraumen der Bank oder auf den Internetseiten der Bank unter v-bank.com einsehen. Auf Wunsch wird die Bank dieses
dem Kunden zusenden. Wurde dem Kunden eine ,Konditionsvereinbarung” ausgehandigt, so gelten die dort genannten Zinssatze und
Entgelte flr die dort genannten Dienstleistungen und Produkte vorrangig vor den im ,,Preis- und Leistungsverzeichnis“ genannten Zins-
satzen und Entgelten.

Alle Preisangaben verstehen sich inklusive der jeweils geltenden Mehrwertsteuer.
Mindestlaufzeit des Vertrages

Keine. Bei Klindigung des Vertrages muss der Kunde die verwahrten Wertpapiere in einem angemessenen Zeitraum auf ein anderes De-
pot Ubertragen oder verduBern sowie die offenen Derivatepositionen schlieBen.

Sonstige Rechte und Pflichten der Bank und des Kunden

Die Grundregeln fir die gesamte Geschaftsverbindung zwischen der Bank und dem Kunden sind in den ebenfalls in dieser Broschire
enthaltenen , Allgemeinen Geschéftsbedingungen” beschrieben. Daneben gelten Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergan-
zungen zu diesen , Allgemeinen Geschaftsbedingungen” enthalten:

,Sonderbedingungen flr Wertpapiergeschafte”
Bedingungen firr den Uberweisungsverkehr”
,Bedingungen fir den Zugang Uber elektronische Medien und per Telefax*

_ ,Ausflhrungsgrundsatze”
_ ,,Grundsatze zur Vermeidung und Behandlung von Interessenkonflikten/Erhalt und Zahlung von Provisionen®

Die genannten Bedingungen stehen nur in deutscher Sprache zur Verfligung.

Hinweis auf Risiken und Preisschwankungen von Wertpapieren und Devisengeschaften
Wertpapier- und Devisengeschéafte sind wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzuflhrenden Vorgange mit speziellen Risiken
behaftet. Insbesondere sind folgende Risiken zu nennen:

_ Kursanderungsrisiko/Risiko riicklaufiger Anteilspreise
_ Bonitatsrisiko (Ausfallrisiko bzw. Insolvenzrisiko) des Emittenten
_ Totalverlustrisiko

bei Devisengeschaften/Wertpapieren, die in ausléandischer Wahrung notieren: Risiko der Zinssatzanderung, hoheitliche Handelsbe-
schrankungen

_ Liquiditatsrisiko (fehlende Handelsmdglichkeit)

1.5

1.6

Risiko der Ruckabwicklung beim Zustandekommen von Geschaften zu nicht marktgerechten Preisen (Mistrade)

Der Preis eines Wertpapiers unterliegt Schwankungen auf dem Finanzmarkt, auf die die Bank und der Kunde keinen Einfluss haben.
Weitere Risiken entnehmen Sie bitte der Ihnen vorliegenden Broschire ,,Basisinformationen tber Vermdgensanlagen in Wertpapieren®.

Vom Kunden zu zahlende Steuern und Kosten

EinkUinfte aus Wertpapieren sind in der Regel steuerpflichtig. Das gleiche gilt fir Gewinne aus dem Erwerb und der VerduBerung von
Wertpapieren, wenn diese innerhalb eines Jahres wieder verauBert werden. Die Besteuerung von Gewinnen aus Wertpapiergeschaften
haben sich ab 1. Januar 2009 geéndert. Abhangig vom jeweils geltenden Steuerrecht (In- oder Ausland) kdnnen bei der Auszahlung von
Ertrégen oder VeraduBerungserlésen Kapitalertrags- und/oder sonstige Steuern anfallen (z.B. Withholding Tax nach US-amerikanischem
Steuerrecht), die an die jeweilige Steuerbehoérde abgefiihrt werden und daher den an den Kunden zu zahlenden Betrag mindern. Soweit
im Rahmen der Kontoflhrung Guthabenzinsen anfallen, sind diese Einkiinfte steuerpflichtig. Bei Fragen sollte sich der Kunde an die fur
ihn zustandige Steuerbehoérde bzw. seinen steuerlichen Berater wenden. Dies gilt insbesondere, wenn er im Ausland steuerpflichtig ist.
Eigene Kosten (z.B. fUr Ferngesprache, Porti, Internetzugangskosten) hat der Kunde selber zu tragen.

Leistungsvorbehalt
Bei Fremdwahrungskonten gilt der in Nummer 10 Absatz 3 der beigefligten , Allgemeinen Geschéaftsbedingungen” genannte Vorbehalt.
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2.2

Kontodienstleistungen

Allgemeines

Im Rahmen des Kontokorrentkontovertrages richtet die Bank fir den Kunden ein Konto in laufender Rechnung (Kontokorrent) ein,
schreibt eingehende Zahlungen auf dem Konto gut und wickelt von ihm veranlasste Zahlungsvorgéange (z.B. Uberweisungen) zu Lasten
dieses Kontos ab, soweit das Konto ausreichend Guthaben oder Kredit aufweist oder dies im Rahmen einer geduldeten Uberziehung
zugelassen wird.

Wesentliche Leistungsmerkmale
Im Einzelnen sind insbesondere folgende Kontodienstleistungen vom Kontokorrentkonto erfasst:

_ Kontofuhrung
_ Ein- und Auszahlungen

Uberweisungen (siehe hierzu im Einzelnen die ,Bedingungen fiir den Uberweisungsverkehr®)
Dauerauftrage

_ Lastschriftbelastungen

_ Scheckinkasso

_ Festgeldanlage

_ An-und Verkauf von Devisen

2.3
2.31

Anlage von Tagesgeld, wenn und soweit in der jeweils aktuellen Produktpalette der Bank enthalten
Einrdumung eines Lombard-Kredites

Die Bank ist berechtigt, Zinsen auf Kredite und geduldete Uberziehungen vom Kunden zu fordern oder auf Guthaben des Kunden zu
zahlen. Die Héhe der Zinsen bestimmt sich nach dem jeweils geltenden Zinssatz, der Hohe der Forderung bzw. Verbindlichkeit und der
Dauer, fur welche die Forderung bzw. Verbindlichkeit besteht.

Zahlung und Erfiillung Kontokorrent

Zahlung der Entgelte und Zinsen durch den Kunden
Die anfallenden Entgelte und Zinsen werden auf dem Kontokorrentkonto wie folgt belastet:

_ Kontoftihrungsentgelt, sofern anfallend und nicht anders vereinbart, zum Quartalsende
_ transaktionsbezogene Einzelentgelte bei Ausflihrung, sofern nicht anders vereinbart
_ Zinsen zum Quartalsende, sofern nicht anders vereinbart

2.3.2

2.3.3

234

2.3.5

2.3.6

2.3.7

2.3.8

Kontofiihrung

Die Bank erfullt ihre Verpflichtungen aus dem Kontokorrentkontovertrag durch Verbuchung der Gutschriften und Belastungen (z.B. aus
Uberweisungen, Lastschriften, Ein- und Auszahlungen) auf dem in laufender Rechnung gefiihrten Konto (Kontokorrentkonto). Beim Kon-
tokorrentkonto werden die jeweiligen Buchungspositionen zum Ende der vereinbarten Rechnungsperiode - in der Regel zum Ende des
Kalenderquartals - miteinander verrechnet, und das Ergebnis (Saldo) wird dem Kunden als Rechnungsabschluss mitgeteilt. Alle von der
Bank vorgenommenen Buchungen werden auf dem Kontoauszug (Vermdgensstatus) mit Angabe des Buchungsdatums, des Betrages, ei-
ner kurzen Erlauterung Gber die Art des Geschaftes sowie der Wertstellung aufgelistet. Kontoausziige werden in der jeweils vereinbarten
Form (Abruf Gber Internet, Postversand ggf. an den Abschlussvermittler bzw. Vermégensverwalter) Gbermittelt.

Einzahlungen/Zahlungseingénge
Eingezahlte Geldbetrage und Zahlungseingange schreibt die Bank dem Konto gut.

Auszahlung
Die Bank erfullt ihre Auszahlungsverpflichtung durch Ausfithrung von Uberweisungsauftragen des Kunden auf die von ihm angegebene
externe Bankverbindung.

Uberweisung

Bei einer institutsinternen Uberweisung ist diese mit Gutschrift auf dem Konto des Begiinstigten und Ubermittlung der Angaben zur
Person des Uberweisenden und des angegebenen Verwendungszweckes erfilllt. Bei einer institutsiibergreifenden Uberweisung ist diese
mit Gutschrift auf dem Konto des Kreditinstituts des Begiinstigten und Ubermittlung der Angaben zur Person des Uberweisenden und
des angegebenen Verwendungszweckes erfilllt. Die weiteren Einzelheiten ergeben sich aus den ,,Bedingungen fiir den Uberweisungs-
verkehr*,

Lastschriftbelastung

Lastschriften sind eingeldst, wenn die Belastungsbuchung spatestens nicht am zweiten Bankarbeitstag nach ihrer Vornahme riickgangig
gemacht wird (sieche Nummer 9 Absatz 2 der ,,Allgemeinen Geschéaftsbedingungen®). Die Belastungsbuchung aus einer Einzugsermachti-
gungslastschrift ist endgultig, wenn der Kunde sie genehmigt hat (siehe Nummer 7 Absatz 3 der ,,Allgemeinen Geschaftsbedingungen®).

Scheckinkasso

Ist der Scheck auf ein Kreditinstitut im Inland gezogen, so erflllt die Bank ihre Verpflichtung aus dem Scheckinkasso mit Vorlage des
Schecks oder dessen Daten beim bezogenen Kreditinstitut. Bei einem auf ein Kreditinstitut im Ausland gezogenen Scheck ist die Ver-
pflichtung der Bank aus dem Scheckinkasso durch auftragsgemaBe Weiterleitung des Schecks oder der Scheckdaten erfullt. Vor Eingang
des Scheckgegenwertes bei der Bank erfolgt die Gutschrift in der Regel nur unter dem Vorbehalt des Eingangs (siehe Nummer 9 Absatz
1der , Allgemeinen Geschaftsbedingungen®).

Festgeldanlage

Der Kunde kann flr eine vereinbarte Dauer zu einem flr die vereinbarte Anlagedauer festen Zinssatz Guthaben unter Ausschluss der vor-
zeitigen Kindigung auf einem Festgeldkonto anlegen. Willigt die Bank ausnahmsweise in die vorzeitige Beendigung der Festgeldanlage
ein, so wird der feste Zinssatz fir die Zinsberechnung nicht zu Grunde gelegt. Der Festgeldanlagevorgang ist mit Ablauf der vereinbarten
Zeitdauer beendet. Das Festgeldkonto dient der Geldanlage und kann nicht fir Zwecke des Zahlungsverkehrs verwendet werden. Dauer-
auftrage, Lastschriftbelastungen sowie Scheckinkasso sind Uber das Festgeldkonto nicht moglich.
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3.1

3.2
3.21

3.2.2
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3.23

3.3
3.31

An- und Verkauf von Devisen

Der Kauf- oder Verkaufsvorgang ist mit Buchung der Belastung oder Gutschrift auf dem Devisenkonto des Kunden abgeschlossen. Vor
Auftragserteilung muss der Kunde die Bank mit Eréffnung eines Devisenunterkontos, das im Rahmen des Kontokorrentkontovertrages
eroffnet wird, beauftragen. Die Risiken von Kurs- und Preisschwankungen beim Erwerb von Devisen entsprechen denen beim Erwerb von
Wertpapieren.

Dispositionskredit

Das Kontokorrentkonto wird auf Guthabenbasis gefiihrt, sofern dem Kunden nicht ein Dispositionskredit im Sinne von § 493 Absatz 1
BGB eingeraumt wird. Die variable Verzinsung bei Inanspruchnahme des Dispositionskredites ergibt sich aus dem Preis- und Leistungs-
verzeichnis der Bank. Die Anderung der Verzinsung erfolgt nach MaBgabe der ,,Allgemeinen Geschaftsbedingungen” (Nummer 12 Absatz
4). Die Kiindigung eines eingeraumten Dispositionskredites erfolgt nach MaBgabe von Nummer 19, insbesondere Nummer 19 Absatz 3
der ,,Allgemeinen Geschaftsbedingungen®.

Depot- und Wertpapierdienstleistungen

Allgemeines

Durch Abschluss des Konto-/Depotvertrages verpflichtet sich die Bank zur Einrichtung und Fiihrung eines Wertpapierdepots in Verbin-
dung mit der Erdéffnung und Fiihrung eines Kontokorrentkontos. Die Bank behélt sich vor, Auftrége des Kunden im Rahmen des Konto-/
Depotvertrages nicht zur Ausfihrung anzunehmen, sofern der Kunde nicht die sofortige Durchfihrung winscht.

Wesentliche Leistungsmerkmale

Verwahrung

Die Bank verwahrt im Rahmen des Konto-/Depotvertrages unmittelbar oder mittelbar die Wertpapiere und Wertrechte des Kunden (im
Folgenden zusammenfassend ,Wertpapiere®).

Die Verwahrung von Wertpapieren erfolgt gemaRB unserer ,Sonderbedingungen flr Wertpapiergeschafte®. Inlandische Wertpapiere
werden demgemanB regelmaBig bei der deutschen Wertpapiersammelbank (Clearstream Banking Frankfurt) verwahrt, sofern diese zur
Girosammelverwahrung zugelassen sind. Auslandische Wertpapiere werden in der Regel im Heimatmarkt des betreffenden Papiers oder
in dem Land verwahrt, in dem der Kauf getatigt wurde. In welchem Land Ihre Wertpapiere verwahrt werden, teilen wir Ihnen auf der Wert-
papierabrechnung mit. An den Wertpapieren, die wir wie zuvor beschrieben verwahren, erhalten Sie Eigentum beziehungsweise eine
eigentumsahnliche Rechtsstellung (siehe Nummer 11 und 12 der ,Sonderbedingungen fir Wertpapiergeschafte®). Dadurch sind Sie nach
der MaBgabe der jeweils geltenden auslandischen Rechtsordnung vor dem Zugriff Dritter auf lhre Wertpapiere geschitzt. Im Ubrigen
haften wir bei der Verwahrung lhrer Wertpapiere nach Nummer 19 der ,,Sonderbedingungen fir Wertpapiergeschafte.”

Die Bank unterhalt unter anderem Beziehungen zu auslandischen Lagerstellen. Die Aufstellung der auslandischen Lagerstellen kdnnen Sie
auf unserer Homepage unter v-bank.com einsehen oder bei uns telefonisch erfragen.

Wir mochten Sie darauf hinweisen, dass bei Wertpapieren, die 6ffentlich angeboten werden, der Prospekt beim Emittenten und in der
Regel auf den Internetseiten des Emittenten verfligbar ist und eine Druckversion beim Emittenten angefordert werden kann.

Erwerb und VerauBerung von Wertpapieren
Der Kunde kann Wertpapiere aller Art, insbesondere verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Genussscheine, Investmentanteilsscheine, Zertifi-
kate, Optionsscheine und sonstige Wertpapiere Uber die Bank erwerben oder verauBern:

durch Kommissionsgeschaft: Der Kunde erteilt der Bank von Fall zu Fall den Auftrag, fir Rechnung des Kunden an einer Bérse oder au-
Berborslich Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, und die Bank wird sich bemihen, fir Rechnung des Kunden ein entsprechendes
Ausfliihrungsgeschaft zu tatigen;

durch Festpreisgeschaft: Flr einzelne Geschafte kann der Kunde mit der Bank unmittelbar einen Kauf/Verkauf zu einem festen Preis
vereinbaren;

durch Zeichnung: Soweit im Rahmen einer Emission von der Bank angeboten, kann der Kunde neue Aktien oder sonstige zur Ausgabe
angebotenen Wertpapiere bei der Bank zeichnen. Die Einzelheiten zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren Gber die Bank werden in
Nummer 1 bis 9 der ,Sonderbedingungen flr Wertpapiergeschafte” geregelt. Handelt es sich bei dem Wertpapier um ein Finanztermin-
geschaft oder um ein mit vergleichbaren Risiken ausgestattetes komplexes Produkt, behalt sich die Bank vor, die Annahme von Auftragen
zum Erwerb unter anderem vom Vorliegen einer von allen Konto-/Depotinhabern unterzeichneten Risikoaufklarungsschrift abhangig zu
machen. Der Erwerb oder Verkauf ist auch im Rahmen eines Anspar- oder Auszahlplanes moglich, bei dem der Kunde einmalig die Bank
mit dem fortgesetzten Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren beauftragt.

In der Vergangenheit erwirtschaftete Ertrage (z.B. Zinsen, Dividenden) und erzielte Wertsteigerungen sind kein Indikator flr kiinftige
Ertrége oder Wertsteigerungen. Ausfihrliche Informationen enthalt der Informationstext ,,Basisinformationen Uber die Vermdgensanla-
ge in Wertpapieren®. Der Kunde sollte Wertpapiergeschafte nur dann selbststandig ohne Beratung tatigen, wenn er Uber ausreichende
Erfahrungen oder Kenntnisse im Bereich der Wertpapieranlage verfiigt, da eine Uberpriifung der Auftrage des Kunden auf wirtschaftliche
Sinnhaftigkeit durch die Bank nicht erfolgt. Beratungsleistungen werden von der Bank nicht angeboten oder durchgefihrt.

Verlustbenachrichtigung

Die Bank informiert Kunden, die sie als Privatkunden eingestuft hat und deren Konto/Depot kreditfinanzierte Finanzinstrumente oder Ge-
schafte mit Eventualverbindlichkeiten enthalt, sobald der Ausgangswert der Gesamtheit der fir den Kunden von der Bank im jeweiligen
Konto/Depot verwahrten Finanzinstrumente um 10 % fallt, sowie anschlieBend bei jedem weiteren Wertverlust von 10 %. Kunden miissen
zu diesem Zweck die Bank informieren, wenn Sie Finanzinstrumente mit Kreditmitteln anschaffen, die sie nicht von der Bank bezogen
haben.

Zahlung und Erfiillung von Depot- und Wertpapierdienstleistungen

Verwahrung

Die Bank erfullt ihre Verpflichtungen aus dem Depotvertrag durch Bereitstellung und Fiihrung des Depots. Die Dienstleistungen im Rah-
men der Verwahrung werden im Einzelnen in Nummer 13 ff. der ,,Sonderbedingungen flr Wertpapiergeschafte” beschrieben. Das dafir
gegebenenfalls zu zahlende Entgelt berechnet die Bank jahrlich und belastet dieses dem vereinbarten Konto.
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Erwerb und VerauBerung von Wertpapieren
Einzelne Wertpapiergeschafte werden wie folgt erfillt und bezahlt:

Kommissionsgeschéfte: innerhalb der fir den jeweiligen (Bérsen-)Markt geltenden Erflllungsfristen, sobald ein Ausfiihrungsgeschaft
zustande gekommen ist. Die gehandelten Wertpapiere werden dann dem Depot gutgeschrieben (Kauf) bzw. belastet (Verkauf); entspre-
chend wird der zu zahlende Betrag dem zugehdrigen Verrechnungskonto belastet oder gutgeschrieben.

Festpreisgeschaft: Soweit nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart, erfolgen die Lieferung der Wertpapiere und die Zahlung des ge-
schuldeten Kaufpreises im Rahmen der fir das jeweilige Wertpapier geltenden Erfiillungsfristen.

Zeichnung: Bei erfolgter Zuteilung werden die Wertpapiere dem Depot gutgeschrieben, der zu zahlende Betrag wird dem Verrechnungs-
konto belastet. Fur Auftrage zum wiederholten, zuklinftigen Erwerb von Wertpapieren (Wertpapier-Sparplan) gilt Gleiches fir den jewei-
ligen Erwerbsvorgang. Die weitere Ausfiihrung von Kaufauftragen kann ohne Einhaltung einer Frist beendet werden. Die Einzelheiten der
Erfallung von Kommissions- und Festpreisgeschaften werden in Nummer 10 bis 12 der ,,Sonderbedingungen fir Wertpapiergeschafte”
geregelt.

Termingeschafte: Einzelne Termingeschafte werden wie folgt erflllt und bezahlt: Sobald ein Ausfiihrungsgeschaft an einer Terminbdrse
zustande gekommen ist, richten sich die Zahlung und Abwicklung nach den fir die jeweilige Terminbdrse geltenden Rechtsvorschriften
und Bedingungen (Usancen). Zahlungsbetrage werden dem Verrechnungskonto (Euro oder Wahrung) belastet oder gutgeschrieben. Bei
effektiver Erfullung werden die Wertpapiere dem Verrechnungsdepot belastet oder gutgeschrieben.

Informationen zum Bestehen eines Widerrufsrechts und Widerrufsbelehrung

Ein Widerrufsrecht kann nur Kunden zustehen, die als Verbraucher einen Vertrag mit der Bank abschlieBen. Bei mehreren Kontoinhabern
steht das Widerrufsrecht jedem einzelnen Kontoinhaber zu. Ein Kontovertrag mit mehreren Kontoinhabern kommt - auch mit Wirkung
gegeniber jedem einzelnen Kontoinhaber - nur dann zustande, wenn alle den Vertrag unterschrieben haben.

Sollte einer der Kontoinhaber den Vertrag innerhalb der Widerrufsfrist widerrufen so gilt der Widerruf auch fir und gegen die anderen
Kontoinhaber. Mit Zugang des Widerrufs bei der Bank wird der Vertrag rickabgewickelt. Die Bank wird die anderen Kontoinhaber tber
die Nichtannahme eines Vertragsangebotes oder einen Widerruf informieren.

Ein Widerrufsrecht, wie in der Widerrufsbelehrung (siehe drucktechnisch hervorgehobene Widerrufsbelehrung unten) beschrieben, be-
steht fiir einen Verbraucher nur in den vom Gesetz vorgesehenen Fallen, namlich dann, wenn

es sich um einen auBerhalb von Geschaftsraumen geschlossenen Vertrag handelt (d.h.

_ der Konto-/Depotvertrag bei gleichzeitiger kérperlicher Anwesenheit des Kunden und des Vermdgensverwalters an einem Ort ge-

schlossen werden, der kein Geschaftsraum des Vermdgensverwalters ist, oder

_ der Kunde unter diesen Umstéanden ein bindendes Angebot auf Abschluss des Konto-/Depotvertrages abgegeben hat); oder

@

es sich um einen Fernabsatzvertrag handelt (d. h. die Bank oder der Vermdgensverwalter und der Kunde fur die Vertragsverhandlungen
und den Vertragsschluss ausschlieBlich Fernkommunikationsmittel verwenden).

Unabhangig von der Situation des Vertragsschlusses, besteht ein Widerrufsrecht nicht flr Vertrage zur Erbringung von Finanzdienstleis-
tungen, deren Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhangt, auf die die Bank keinen Einfluss hat und die innerhalb der Wider-
rufsfrist auftreten kénnen, insbesondere Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aktien, mit Anteilen an offenen Investmentvermégen
im Sinne von § 1 Absatz 4 des Kapitalanlagegesetzbuchs und mit anderen handelbaren Wertpapieren, Devisen, Derivaten oder Geldm-
arktinstrumenten. Einzelne Geschafte in Wertpapieren etc., die einer Kursschwankung unterliegen, kdnnen also nicht widerrufen werden.
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Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1
Widerrufsrecht

Sie kénnen |hre Vertragserklarung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Griinden mittels einer eindeutigen Erkldrung widerrufen.
Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen einschlieBlich der Allgemeinen Geschaftsbe-
dingungen sowie alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgefiihrten Informationen auf einem dauerhaften Datentrager (z. B. Brief, Telefax,
E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist geniigt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklarung auf
einem dauerhaften Datentrager erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

V-Bank AG
Rosenheimer StraBe 116
81669 Miinchen

Telefon: +49 89 740800-0
Telefax: +49 89 740800-222
E-Mail: info@v-bank.com

Abschnitt 2

Fir den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben:
Allgemeine Informationen:

das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Auslibung, insbesondere Name und
Anschrift desjenigen, gegentber dem der Widerruf zu erklaren ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschlieBlich Informationen Gber
den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs fur die erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung von Wertersatz
verpflichtet ist (zugrunde liegende Vorschrift: § 357b des Burgerlichen Gesetzbuchs);

Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiensten:
zum Zahlungsdienstleister

den Namen und die ladungsfahige Anschrift seiner Hauptverwaltung sowie alle anderen Anschriften einschlieBlich E-Mail-Adresse, die fir
die Kommunikation mit dem Zahlungsdienstleister von Belang sind;

den Namen und die ladungsfahige Anschrift seines Agenten oder seiner Zweigniederlassung in dem Mitgliedstaat, in dem der Zahlungs-
dienst angeboten wird;

die fiir den Zahlungsdienstleister zustandigen Aufsichtsbehorden und das bei der Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht ge-
fUhrte Register oder jedes andere relevante 6ffentliche Register, in das der Zahlungsdienstleister als zugelassen eingetragen ist, sowie
seine Registernummer oder eine gleichwertige in diesem Register verwendete Kennung;

zur Nutzung des Zahlungsdienstes

eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale des zu erbringenden Zahlungsdienstes;

Informationen oder Kundenkennungen, die fir die ordnungsgemaBe Auslésung oder Ausflhrung eines Zahlungsauftrags erforderlich
sind;

die Art und Weise der Zustimmung zur Auslésung eines Zahlungsauftrags oder zur Ausfihrung eines Zahlungsvorgangs und des Wider-
rufs eines Zahlungsauftrags (zugrunde liegende Vorschriften: §§ 675j und 675p des Birgerlichen Gesetzbuchs);

den Zeitpunkt, ab dem ein Zahlungsauftrag als zugegangen gilt (zugrunde liegende Vorschrift: § 675n Absatz 1 des Birgerlichen Gesetz-
buchs);

einen vom Zahlungsdienstleister festgelegten Zeitpunkt nahe am Ende eines Geschaftstags, bei dessen Ablauf ein nach diesem Zeitpunkt
zugegangener Zahlungsauftrag des Verbrauchers als am darauf folgenden Geschaftstag zugegangen gilt (zugrunde liegende Vorschrift:
§ 675n Absatz 1 Satz 3 des Birgerlichen Gesetzbuchs);

die maximale Ausfthrungsfrist fur die zu erbringenden Zahlungsdienste;

zu Entgelten, Zinsen und Wechselkursen

alle Entgelte, die der Verbraucher an den Zahlungsdienstleister zu entrichten hat, einschlieBlich derjenigen, die sich danach richten, wie
und wie oft Uber die geforderten Informationen zu unterrichten ist;

eine Aufschllsselung dieser Entgelte;

die zugrunde gelegten Zinssatze und Wechselkurse oder, bei Anwendung von Referenzzinssatzen und -wechselkursen, die Methode flr
die Berechnung der tatsachlichen Zinsen sowie den maBgeblichen Stichtag und den Index oder die Grundlage fir die Bestimmung des
Referenzzinssatzes oder -wechselkurses;

das unmittelbare Wirksamwerden von Anderungen des Referenzzinssatzes oder -wechselkurses, die auf den vereinbarten Referenz-
zinssatzen oder -wechselkursen beruhen, ohne vorherige Benachrichtigung des Verbrauchers (zugrunde liegende Vorschrift: § 6759
Absatz 3 des Blrgerlichen Gesetzbuchs);

zur Kommunikation

die Kommunikationsmittel, deren Nutzung fir die Informationsibermittlung und Anzeigepflichten vereinbart wird, einschlieBlich der
technischen Anforderungen an die Ausstattung und die Software des Verbrauchers;

Angaben dazu, wie und wie oft die vom Zahlungsdienstleister vor und wahrend des Vertragsverhaltnisses, vor der Ausfiihrung von
Zahlungsvorgangen sowie bei einzelnen Zahlungsvorgangen zu erteilenden Informationen mitzuteilen oder zuganglich zu machen sind;
die Sprache oder die Sprachen, in der oder in denen der Vertrag zu schlieBen ist und in der oder in denen die Kommunikation fir die Dauer
des Vertragsverhaltnisses erfolgen soll;

einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, wahrend der Vertragslaufzeit jederzeit die Ubermittiung der Vertragsbedingungen sowie
der in dieser Widerrufsbelehrung genannten vorvertraglichen Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiensten in Papierform oder
auf einem anderen dauerhaften Datentréger zu verlangen;
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zu den Schutz- und AbhilfemaBnahmen

eine Beschreibung, wie der Verbraucher ein Zahlungsinstrument sicher aufbewahrt und wie er seine Pflicht gegenlber dem Zahlungs-
dienstleister oder einer von diesem benannten Stelle erflllt, den Verlust, den Diebstahl, die missbrauchliche Verwendung oder die sons-
tige nicht autorisierte Nutzung eines Zahlungsinstruments unverztglich anzuzeigen, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat (zugrunde
liegende Vorschrift: & 6751 Absatz 1 Satz 2 des Blrgerlichen Gesetzbuchs);

eine Beschreibung des sicheren Verfahrens zur Unterrichtung des Verbrauchers durch den Zahlungsdienstleister im Fall vermuteten oder
tatsachlichen Betrugs oder bei Sicherheitsrisiken;

die Bedingungen, unter denen sich der Zahlungsdienstleister das Recht vorbehalt, ein Zahlungsinstrument des Birgerlichen Gesetzbuchs
zu sperren (zugrunde liegende Vorschrift: § 675k Absatz 2 des Blrgerlichen Gesetzbuchs);

Informationen zur Haftung des Verbrauchers bei Verlust, Diebstahl, Abhandenkommen oder sonstiger missbrauchlicher Verwendung des
Zahlungsinstruments einschlieBlich Angaben zum Héchstbetrag (zugrunde liegende Vorschrift: § 675v des Blrgerlichen Gesetzbuchs);
Informationen Uber die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei nicht autorisierten Zahlungsvorgangen (zugrunde liegende Vorschrift:
§ 675u des Burgerlichen Gesetzbuchs);

Angaben dazu, wie und innerhalb welcher Frist der Verbraucher dem Zahlungsdienstleister nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeldste
oder ausgeflhrte Zahlungsvorgange anzeigen muss (zugrunde liegende Vorschrift: § 676b des Birgerlichen Gesetzbuchs);
Informationen Uber die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspateter Auslésung oder Ausfiihrung
von Zahlungsvorgangen sowie Informationen Uber dessen Verpflichtung, auf Verlangen Nachforschungen Uber den nicht oder fehlerhaft
ausgefuhrten Zahlungsvorgang anzustellen (zugrunde liegende Vorschrift: § 675y des Burgerlichen Gesetzbuchs);

die Bedingungen fiur den Erstattungsanspruch des Verbrauchers bei einem vom oder Uber den Zahlungsempfanger ausgeldsten autori-
sierten Zahlungsvorgang (beispielsweise bei SEPA-Lastschriften) (zugrunde liegende Vorschrift: § 675x des Biirgerlichen Gesetzbuchs);
zu Anderungen der Bedingungen und Kiindigung des Zahlungsdiensterahmenvertrags

die Laufzeit des Zahlungsdiensterahmenvertrags;

einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, den Vertrag zu kiindigen;

gegebenenfalls einen Hinweis auf folgende kindigungsrelevante Vereinbarungen:

die Vereinbarung einer Kindigungsfrist fir das Recht des Verbrauchers, den Vertrag zu kiindigen, die einen Monat nicht tberschreiten
darf (zugrunde liegende Vorschrift: § 675h Absatz 1 des Blrgerlichen Gesetzbuchs),

die Vereinbarung eines Kindigungsrechts des Zahlungsdienstleisters unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Monaten, die
voraussetzt, dass der Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen ist (zugrunde liegende Vorschrift: § 675h Absatz 2 des Birgerlichen
Gesetzbuchs),

das Recht zur fristlosen Kiindigung des Verbrauchers vor dem Wirksamwerden einer vom Zahlungsdienstleister vorgeschlagenen Ande-
rung des Vertrags, wenn die Zustimmung des Verbrauchers zur Anderung nach einer Vereinbarung im Vertrag ohne ausdrickliche Ableh-
nung als erteilt galte, sofern der Zahlungsdienstleister den Verbraucher auf die Folgen seines Schweigens sowie auf das Kiindigungsrecht
hingewiesen hat (zugrunde liegende Vorschrift: § 675g Absatz 2 des Birgerlichen Gesetzbuchs);

8. die Vertragsklauseln tGber das auf den Zahlungsdiensterahmenvertrag anwendbare Recht oder Gber das zustandige Gericht;

einen Hinweis auf die dem Verbraucher offenstehenden Beschwerdeverfahren wegen mutmaglicher VerstoBRe des Zahlungsdienstleisters
gegen dessen Verpflichtungen (zugrunde liegende Vorschriften: §§ 60 bis 62 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) sowie auf Verbrau-
chern offenstehende auBergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren (zugrunde liegende Vorschrift: & 14 des Unterlassungsklagengesetzes).

Abschnitt 3
Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zuriickzugewéhren. Uberziehen Sie Ihr Konto ohne
eingerdumte Uberziehungsmaglichkeit oder Gberschreiten Sie die Ihnen eingerdumte Uberziehungsméglichkeit, so kénnen wir von lhnen
Uber die Riickzahlung des Betrags der Uberziehung oder Uberschreitung hinaus weder Kosten noch Zinsen verlangen, wenn wir Sie nicht
ordnungsgeman tber die Bedingungen und Folgen der Uberziehung oder Uberschreitung (z.B. anwendbarer Sollzinssatz, Kosten) infor-
miert haben. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz fir die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe
Ihrer Vertragserklarung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdriicklich zugestimmt haben, dass vor dem Ende der Wider-
rufsfrist mit der Ausflihrung der Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann
dies dazu fuhren, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen fur den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erftllen mussen. lhr
Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf lhren ausdriicklichen Wunsch vollstandig erfiillt ist, bevor Sie
Ihr Widerrufsrecht ausgetbt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen mussen innerhalb von 30 Tagen erflllt werden. Diese
Frist beginnt fur Sie mit der Absendung lhrer Widerrufserklarung, fir uns mit deren Empfang.
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	08 - 4.17 Information Kommunikation
	09 - 5.20 Nachhaltigkeits-Policy
	10 - 0.20 Datenschutzhinweise
	Allgemeine Geschäftsbedingungen
	Grundregeln für die Beziehung zwischen Kunde und Bank
	Kontoführung
	Mitwirkungspflichten des Kunden
	Kosten der Bankdienstleistungen
	Sicherheiten für die Ansprüche der Bank gegen den Kunden
	Kündigung
	Einlagensicherung
	Information über die Einlagensicherung
	Forderungsübergang und Auskunftserteilung
	Beschwerdemöglichkeiten/Ombudsmannverfahren


	Bedingungen der V-Bank AG
	Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte
	Sonderbedingungen für Geschäfte in Kryptowerten
	Sonderbedingungen Edelmetallgeschäfte
	Bedingungen für den Überweisungsverkehr
	Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA‑Basislastschriftverfahren
	Bedingungen für den Lastschrifteinzug
	Bedingungen für den Zugang über elektronische Medien und per Telefax
	Ausführungsgrundsätze
	Grundsätze zur Vermeidung und Behandlung von Interessenkonflikten/Erhalt und Zahlung von Provisionen
	Verfahren zur Kundenkategorisierung
	Sonderbedingungen für die Erteilung von Aufträgen per Telefax und E-Mail
	Preis- und Leistungsverzeichnis
	Grundsätze zum Beschwerdemanagement
	Verbraucherinformation und Widerrufsbelehrung

	Allgemeine Geschäftsbedingungen
	Grundregeln für die Beziehung  zwischen Kunde und Bank 
	Geltungsbereich und Änderungen dieser Ge-schäfts- bedingungen und der Sonder-bedingungen für  einzel
	Bankgeheimnis und Bankauskunft 
	Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden 
	Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden, der kein Verbraucher ist 
	Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden  
	Maßgebliches Recht und Gerichtsstand bei  kaufmännischen und öffentlich-rechtlichen Kunden 

	Kontoführung
	Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrentkonten  
	Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank  
	Einzugsaufträge
	Fremdwährungsgeschäfte und Risiken bei Fremdwährungskonten 

	Mitwirkungspflichten des Kunden 
	Mitwirkungspflichten des Kunden 

	Kosten der Bankdienstleistungen 
	Zinsen, Entgelte und Aufwendungen 

	Sicherheiten für die Ansprüche  der Bank gegen den Kunden 
	Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten 
	Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der Bank 
	Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und  diskontierten Wechseln  
	Begrenzung des Besicherungsanspruchs und  Freigabeverpflichtung 
	Verwertung von Sicherheiten 

	Kündigung 
	Kündigungsrechte des Kunden 
	Kündigungsrechte der Bank 

	Einlagensicherung
	Schutz der Einlagen  

	Beschwerdemöglichkeiten/  Ombudsmannverfahren 
	Beschwerde- und Alternative Streitbeilegungsverfahren  



	logo_40000: 
	1Bankarbeitstage sind alle Werktage außer Sonnabende 24 und 31 Dezember: 
	Homepage: 


